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zur Neuordnung der Ausbildung in der Bauwirtschaft

Vom 3. Juni 2024

Auf Grund
– des § 25 Absatz 1 Satz 1 der Handwerksordnung, der zuletzt durch Artikel 2 Nummer 1 des Gesetzes vom 

9. November 2022 (BGBl. I S. 2009) geändert worden ist, und
– des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I 

S. 920) in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I 
S. 3165) und dem Organisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176)

verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung:

Inhaltsübersicht
Artikel 1 Verordnung über die Berufsausbildung in Tiefbauberufen (Tiefbauberufeausbildungsverordnung – Tief-

bauBAusbV)
Artikel 2 Verordnung über die Berufsausbildung in Hochbauberufen (Hochbauberufeausbildungsverordnung – Hoch-

bauBAusbV)
Artikel 3 Verordnung über die Berufsausbildung in Ausbauberufen (Ausbauberufeausbildungsverordnung – Ausbau-

BAusbV)
Artikel 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten



Artikel 1

Verordnung 
über die Berufsausbildung in Tiefbauberufen 

(Tiefbauberufeausbildungsverordnung – TiefbauBAusbV)*

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung

§ 1 Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe
§ 2 Dauer der Berufsausbildungen
§ 3 Gegenstand der Berufsausbildungen und Ausbildungsrahmenpläne
§ 4 Struktur der Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin sowie Ausbildungsberufs-

bild
§ 5 Struktur der Berufsausbildung zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin sowie Ausbildungsberufsbild
§ 6 Struktur der Berufsausbildung zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und zur Kanalbauerin für Infrastruktur-

technik sowie Ausbildungsberufsbild
§ 7 Struktur der Berufsausbildung zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und zur Leitungsbauerin für Infrastruk-

turtechnik sowie Ausbildungsberufsbild
§ 8 Struktur der Berufsausbildung zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin sowie Ausbildungsberufsbild
§ 9 Struktur der Berufsausbildung zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin sowie Ausbildungsberufsbild
§ 10 Struktur der Berufsausbildung zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin sowie Ausbildungsberufsbild
§ 11 Berufsausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten
§ 12 Ausbildungsplan

Abschnitt 2
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin

Unterabschnitt 1
Zwischenprüfung

§ 13 Zeitpunkt
§ 14 Inhalt
§ 15 Prüfungsbereich

Unterabschnitt 2
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 16 Zeitpunkt
§ 17 Inhalt
§ 18 Prüfungsbereiche
§ 19 Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern“
§ 20 Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefbauarbeiten“
§ 21 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 22 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 23 Mündliche Ergänzungsprüfung

* Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des § 25 der Handwerksordnung sowie des § 4 des Berufsbildungsgesetzes. Die 
Ausbildungsordnung und der damit abgestimmte, von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
beschlossene Rahmenlehrplan für die Berufsschule werden demnächst im amtlichen Teil des Bundesanzeigers veröffentlicht.
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Abschnitt 3
Berufsausbildung zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin

Unterabschnitt 1
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 24 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 25 Inhalt des Teiles 1
§ 26 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 27 Inhalt des Teiles 2
§ 28 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 29 Prüfungsbereich „Herstellen von Verkehrsflächen“
§ 30 Prüfungsbereich „Durchführen von Straßenbauarbeiten“
§ 31 Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“
§ 32 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 33 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 34 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 35 Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 36 Erwerb des Abschlusses zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach nichtbestandener Gesellen- 

oder Abschlussprüfung zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin

Abschnitt 4
Berufsausbildung zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und 

zur Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik

Unterabschnitt 1
Abschlussprüfung

§ 37 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 38 Inhalt des Teiles 1
§ 39 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 40 Inhalt des Teiles 2
§ 41 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 42 Prüfungsbereich „Herstellen von Kanalleitungen, Schacht- und Sonderbauwerken“
§ 43 Prüfungsbereich „Durchführen von Kanalbauarbeiten“
§ 44 Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“
§ 45 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 46 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
§ 47 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 48 Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 49 Erwerb des Abschlusses zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 

Abschlussprüfung zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und zur Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik
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Abschnitt 5
Berufsausbildung zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und 

zur Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik

Unterabschnitt 1
Abschlussprüfung

§ 50 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 51 Inhalt des Teiles 1
§ 52 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 53 Inhalt des Teiles 2
§ 54 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 55 Prüfungsbereich „Herstellen von Infrastrukturleitungen“
§ 56 Prüfungsbereich „Durchführen von Leitungsbauarbeiten“
§ 57 Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“
§ 58 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 59 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
§ 60 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 61 Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 62 Erwerb des Abschlusses zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 

Abschlussprüfung zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und zur Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik

Abschnitt 6
Berufsausbildung zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin

Unterabschnitt 1
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 63 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 64 Inhalt des Teiles 1
§ 65 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 66 Inhalt des Teiles 2
§ 67 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 68 Prüfungsbereich „Herstellen von Bohrungen und deren Ausbau“
§ 69 Prüfungsbereich „Durchführen von Bohrungen und Brunnenbauarbeiten“
§ 70 Prüfungsbereich „Einbauen von Wasserversorgungsanlagen“
§ 71 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 72 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 73 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 74 Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 75 Erwerb des Abschlusses zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach nichtbestandener Gesellen- 

oder Abschlussprüfung zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin
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Abschnitt 7
Berufsausbildung zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin

Unterabschnitt 1
Abschlussprüfung

§ 76 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 77 Inhalt des Teiles 1
§ 78 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 79 Inhalt des Teiles 2
§ 80 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 81 Prüfungsbereich „Herstellen von Bauwerken und Bauteilen im Spezialtiefbau“
§ 82 Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefgründungen und Baugrubensicherungen“
§ 83 Prüfungsbereich „Durchführen von Baugrundverbesserungen und Sonderverfahren im Spezialtiefbau“
§ 84 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 85 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
§ 86 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 87 Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 88 Erwerb des Abschlusses zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 

Abschlussprüfung zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin

Abschnitt 8
Berufsausbildung zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin

Unterabschnitt 1
Abschlussprüfung

§ 89 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 90 Inhalt des Teiles 1
§ 91 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 92 Inhalt des Teiles 2
§ 93 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 94 Prüfungsbereich „Durchführen von Instandsetzungen an Oberbauanlagen“
§ 95 Prüfungsbereich „Bauen und Instandhalten von Gleisen“
§ 96 Prüfungsbereich „Bauen und Instandhalten von Weichen“
§ 97 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 98 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
§ 99 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 100 Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 101 Erwerb des Abschlusses zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 

Abschlussprüfung zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin

Seite 5 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Abschnitt 9
Schlussvorschriften

§ 102 Übergangsregelung für Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterinnen

Anlage 1 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Straßenbauarbeiten sowie zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin

Anlage 2 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik sowie zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und zur 
Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik

Anlage 3 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik sowie zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik 
und zur Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik

Anlage 4 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten sowie zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin

Anlage 5 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten sowie zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin

Anlage 6 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Gleisbauarbeiten sowie zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin

Abschnitt 1

Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung

§ 1

Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe
(1) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin wird staatlich 

anerkannt nach
1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 5, Straßenbauer, sowie 

Nummer 7, Brunnenbauer, der Handwerksordnung und
2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.

(2) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Straßenbauer und Straßenbauerin wird staatlich anerkannt 
nach
1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 5, Straßenbauer, der 

Handwerksordnung und
2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.

(3) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und Kanalbauerin für 
Infrastrukturtechnik wird nach § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.

(4) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und Leitungsbauerin 
für Infrastrukturtechnik wird nach § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.

(5) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Brunnenbauer und Brunnenbauerin wird staatlich 
anerkannt nach
1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 7, Brunnenbauer, der 

Handwerksordnung und
2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.

(6) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Spezialtiefbauer und Spezialtiefbauerin wird nach § 4 
Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.

(7) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Gleisbauer und Gleisbauerin wird nach § 4 Absatz 1 des 
Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.
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§ 2

Dauer der Berufsausbildungen
(1) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin dauert zwei Jahre.
(2) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Straßenbauer und Straßenbauerin dauert drei Jahre.
(3) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und Kanalbauerin für 

Infrastrukturtechnik dauert drei Jahre.
(4) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und Leitungsbauerin für 

Infrastrukturtechnik dauert drei Jahre.
(5) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Brunnenbauer und Brunnenbauerin dauert drei Jahre.
(6) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Spezialtiefbauer und Spezialtiefbauerin dauert drei Jahre.
(7) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Gleisbauer und Gleisbauerin dauert drei Jahre.

§ 3

Gegenstand der Berufsausbildungen und Ausbildungsrahmenpläne
(1) Gegenstand der Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin sind mindestens 

die in dem jeweiligen Ausbildungsrahmenplan in den folgenden Anlagen genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten:
1. im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten: Anlage 1 Abschnitt A, B und D,
2. im Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik: Anlage 2 Abschnitt A, B und D,
3. im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik: Anlage 3 Abschnitt A, B und D,
4. im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten: Anlage 4 Abschnitt A, B und D oder Anlage 5 

Abschnitt A, B und D sowie
5. im Schwerpunkt Gleisbauarbeiten: Anlage 6 Abschnitt A, B und D.

(2) Gegenstand der Berufsausbildung zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin sind mindestens die im 
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Straßenbauarbeiten sowie zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin in Anlage 1 Abschnitt A bis D 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Gegenstand der Berufsausbildung zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und zur Kanalbauerin für 
Infrastrukturtechnik sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum 
Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik sowie 
zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und zur Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik in Anlage 2 Abschnitt A bis D 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(4) Gegenstand der Berufsausbildung zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und zur Leitungsbauerin für 
Infrastrukturtechnik sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum 
Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik 
sowie zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und zur Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik in Anlage 3 
Abschnitt A bis D genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(5) Gegenstand der Berufsausbildung zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin sind mindestens die im 
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten sowie zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin in 
Anlage 4 Abschnitt A bis D genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(6) Gegenstand der Berufsausbildung zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin sind mindestens die im 
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten sowie zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin in 
Anlage 5 Abschnitt A bis D genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(7) Gegenstand der Berufsausbildung zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin sind mindestens die im 
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Gleisbauarbeiten sowie zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin in Anlage 6 Abschnitt A bis D 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(8) Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie in den jeweiligen Anlagen 1 bis 6 vorgegeben ist, darf von 
den Ausbildenden abgewichen werden, wenn und soweit betriebspraktische Besonderheiten oder Gründe, die in der 
Person des oder der Auszubildenden liegen, die Abweichung erfordern.

(9) Die in den jeweiligen Anlagen 1 bis 6 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen von den 
Ausbildenden so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 
des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungsfähigkeit schließt insbesondere selbständiges 
Planen, Durchführen und Kontrollieren bei der Ausübung der beruflichen Aufgaben ein.
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§ 4

Struktur der Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. schwerpunktübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten,
2. schwerpunktübergreifende integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
3. weitere Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in einem der Schwerpunkte:

a) Straßenbauarbeiten,
b) Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik,
c) Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik,
d) Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten oder
e) Gleisbauarbeiten.

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen als Teil des Ausbildungsberufsbildes 
gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der schwerpunktübergreifenden berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
12. Herstellen von Verkehrswegen,
13. Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,
14. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern sowie
15. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen.
In den Schwerpunkten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 ist für die Vermittlung von Fertigkeiten, Kenntnissen und 
Fähigkeiten Folgendes anzuwenden:
1. im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 

Nummer 8 bis 11, 13 und 14 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten desselben Schwerpunkts vermittelt,

2. im Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
nach Satz 1 Nummer 8 bis 10, 12 und 14 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten desselben Schwerpunkts vermittelt,

3. im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 10, 12 und 14 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten desselben Schwerpunkts vermittelt,

4. im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
nach Satz 1 Nummer 8 bis 12 und 14 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten desselben Schwerpunkts vermittelt und

5. im Schwerpunkt Gleisbauarbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 
bis 11, 13 und 14 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
desselben Schwerpunkts vermittelt.
(3) Die Berufsbildpositionen der schwerpunktübergreifenden integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse 

und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.
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(4) In den Schwerpunkten werden in folgenden Berufsbildpositionen weitere Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten vermittelt:
1. im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten in den Berufsbildpositionen

a) Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
b) Herstellen von Verkehrswegen sowie
c) Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,

2. im Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik in den Berufsbildpositionen
a) Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen sowie
b) Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,

3. im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik in den Berufsbildpositionen
a) Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen sowie
b) Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,

4. im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten in den Berufsbildpositionen
a) Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
b) Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen sowie
c) Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,

5. im Schwerpunkt Gleisbauarbeiten in den Berufsbildpositionen
a) Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
b) Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
c) Herstellen von Verkehrswegen sowie
d) Umbauen und Rückbauen von Baukörpern.

§ 5

Struktur der Berufsausbildung zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin 
sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
12. Herstellen von Verkehrswegen,
13. Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,
14. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
15. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
16. Herstellen der Entwässerung von Verkehrsflächen,
17. Herstellen von Pflasterdecken und Plattenbelägen,
18. Herstellen von Asphaltschichten,
19. Herstellen von Fahrbahnbelägen aus Beton sowie
20. Einbauen von Fertigteilen.
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Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 11, 13 und 14 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Straßenbauer und Straßenbauerin.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 6

Struktur der Berufsausbildung zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und 
zur Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
12. Herstellen von Verkehrswegen,
13. Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,
14. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
15. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
16. Herstellen von Schachtbauwerken und Sonderbauwerken,
17. Einbauen von Abwasserleitungen als Freispiegel- und Druckrohrleitung sowie
18. Sanieren und Instandhalten von Kanälen.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 10, 12 und 14 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.
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§ 7

Struktur der Berufsausbildung zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und 
zur Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
12. Herstellen von Verkehrswegen,
13. Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,
14. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
15. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
16. Einbauen von Druckrohrleitungen,
17. Einbauen von Elektro- und Kommunikationsleitungen sowie
18. Instandhalten von Leitungen und Kabelschächten.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 10, 12 und 14 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 8

Struktur der Berufsausbildung zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin 
sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
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9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
12. Herstellen von Verkehrswegen,
13. Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,
14. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
15. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
16. Bearbeiten von Metallen und Kunststoffen,
17. Herstellen von vertikalen Bohrungen für Brunnen und geothermische Anlagen,
18. Herstellen von horizontalen Bohrungen,
19. Ausbauen von Bohrungen zu Brunnen, Grundwassermessstellen und geothermischen Anlagen,
20. Herstellen von Abschlussbauwerken,
21. Installieren von Wasserförder- und Wasserversorgungsanlagen sowie
22. Instandhalten, Sanieren und Rückbauen von Brunnen und geothermischen Anlagen.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 12 und 14 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Brunnenbauer und Brunnenbauerin.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 9

Struktur der Berufsausbildung zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin 
sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
12. Herstellen von Verkehrswegen,
13. Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,
14. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
15. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
16. Bearbeiten von Metallen,
17. Herstellen von Bohrungen,
18. Herstellen von Pfählen, Kleinbohrpfählen und Ankersystemen,
19. Herstellen von Baugruben-, Hang- und Gebäudesicherungen,
20. Herstellen von Baugrundverbesserungen,
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21. Durchführen von Ramm-, Press- und Vibrationsarbeiten,
22. Herstellen von Schlitz- und Dichtwänden sowie
23. umweltgerechte und ressourcenschonende Anwendung von Sonderverfahren im Spezialtiefbau.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 12 und 14 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Spezialtiefbauer und Spezialtiefbauerin.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 10

Struktur der Berufsausbildung zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin 
sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
12. Herstellen von Verkehrswegen,
13. Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,
14. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
15. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
16. Herstellen von Bahnübergängen,
17. Einbauen und Montieren von Gleisen und Weichen sowie
18. Instandhalten von Gleisen und Weichen.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 11, 13 und 14 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Gleisbauer und Gleisbauerin.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.
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§ 11

Berufsausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten
(1) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin ist während einer 

Dauer von 24 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind 
folgende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend des jeweiligen Schwerpunktes zu ergänzen und zu 
vertiefen:
1. Schwerpunkt Straßenbauarbeiten:

a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 
Abschnitt A laufende Nummer 4 und 7 bis 13 sowie

b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 
Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 12;

2. Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik:
a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 

Abschnitt A laufende Nummer 4 und 7 bis 13 sowie
b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 12;
3. Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik:

a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 
Abschnitt A laufende Nummer 4 und 7 bis 13 sowie

b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 
Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 12;

4. Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten:
a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach den Anlagen 4 oder 5 

Abschnitt A laufende Nummer 4 und 7 bis 13 sowie
b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach den Anlagen 4 

oder 5 Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 12;
5. Schwerpunkt Gleisbauarbeiten:

a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 6 
Abschnitt A laufende Nummer 4 und 7 bis 14 sowie

b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 6 
Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 12.

(2) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Straßenbauer und Straßenbauerin ist während einer Dauer von 
30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 Abschnitt A 

laufende Nummer 4 und 7 bis 13,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 12 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 

Abschnitt C laufende Nummer 4 und 5 und 7 bis 9.
(3) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und Kanalbauerin für 

Infrastrukturtechnik ist während einer Dauer von 30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der 
Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen 
und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 Abschnitt A 

laufende Nummer 4 und 7 bis 13,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 12 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 

Abschnitt C laufende Nummer 5 und 6 bis 8.
(4) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und Leitungsbauerin für 

Infrastrukturtechnik ist während einer Dauer von 30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der 
Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen 
und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 Abschnitt A 

laufende Nummer 4 und 7 bis 13,
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2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 
Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 12 sowie

3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 
Abschnitt C laufende Nummer 4 und 5 sowie 7.
(5) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Brunnenbauer und Brunnenbauerin ist während einer Dauer von 

30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 Abschnitt A 

laufende Nummer 4 und 7 bis 13,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 12 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 

Abschnitt C laufende Nummer 4 bis 12.
(6) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Spezialtiefbauer und Spezialtiefbauerin ist während einer Dauer 

von 30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind 
folgende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 5 Abschnitt A 

laufende Nummer 4 und 7 bis 13,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 5 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 12 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 5 

Abschnitt C laufende Nummer 4 bis 12.
(7) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Gleisbauer und Gleisbauerin ist während einer Dauer von 

30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 6 Abschnitt A 

laufende Nummer 4 und 7 bis Nummer 14,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 6 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 12 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 6 

Abschnitt C laufende Nummer 4 sowie 7 bis 9.
(8) Wenn und soweit es die Berufsausbildung erfordert, kann sie in den in den Absätzen 1 bis 7 genannten 

Ausbildungsberufen zusätzlich in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchgeführt werden 
während einer Dauer von insgesamt bis zu
1. fünf Wochen in den Fällen des Absatzes 1 oder
2. neun Wochen in den Fällen der Absätze 2 bis 7.
Während des benannten zeitlichen Gesamtumfangs nach Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 sind einzelne der in den 
Absätzen 1 bis 7 jeweils genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen. Im Fall 
des Satzes 1 Nummer 1 entfallen auf das erste Ausbildungsjahr höchstens drei Wochen und auf das zweite 
Ausbildungsjahr höchstens zwei Wochen. Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 entfallen auf das erste Ausbildungsjahr 
höchstens drei Wochen, auf das zweite Ausbildungsjahr höchstens zwei Wochen und auf das dritte Ausbildungsjahr 
höchstens vier Wochen. Die Festlegung über die Erforderlichkeit, den genauen zeitlichen Umfang, einschließlich 
dessen Verteilung über die Ausbildungsjahre, und die Inhalte der zusätzlichen überbetrieblichen Ausbildung trifft der 
Ausbildende.

§ 12

Ausbildungsplan
Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des jeweiligen 

Ausbildungsrahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen Ausbildungsplan zu erstellen.
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Abschnitt 2

Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin

Unterabschnitt 1

Zwischenprüfung

§ 13

Zeitpunkt
(1) Die Zwischenprüfung soll im dritten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(2) Den Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 14

Inhalt
Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf

1. die in den Ausbildungsrahmenplänen der Berufe in den Anlagen 1 bis 6 jeweils im Abschnitt A für die ersten zwölf 
Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den in den Ausbildungsrahmenplänen der 
Berufe in den Anlagen 1 bis 6 jeweils im Abschnitt A genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht.

§ 15

Prüfungsbereich
(1) Die Zwischenprüfung findet im Prüfungsbereich „Durchführen von Arbeiten im Tiefbau“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Arbeiten im Tiefbau“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Arbeitsschritte zu planen sowie persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen und einzusetzen sowie deren Mengen zu 

berechnen,
4. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden, auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
7. Längen, Höhen und Winkel sowie Punkte anzulegen, zu messen und abzustecken,
8. Bauwerke oder Bauteile herzustellen,
9. Bodenarten zu unterscheiden,
10. Verbau mithilfe von Grabenverbaugeräten zu beschreiben,
11. Leitungsarten zu unterscheiden,
12. offene Wasserhaltungen zu unterscheiden,
13. Gefahrstoffe in Bauprodukten zu unterscheiden, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, Gefahrstoffe umweltgerecht 

zu lagern sowie
14. Arbeitsergebnisse zu kontrollieren sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchzuführen.

(3) Für den Nachweis nach Absatz 2 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Rinnen,
2. Herstellen von Pflasterdecken und Plattenbelägen sowie Versetzen von Einbauteilen,
3. Einbauen von Rohren und Formstücken,
4. Herstellen einer offenen Wasserhaltung oder
5. Durchführen einer Rammsondierung.
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Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit nach Satz 1 zugrunde gelegt wird. Dabei ist der Schwerpunkt 
nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, in dem der Prüfling ausgebildet wird, zu berücksichtigen.

(4) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren. Zusätzlich hat der Prüfling hierfür geeignete Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. Die Aufgaben 
müssen praxisbezogen sein.

(5) Die Prüfungszeit für die Durchführung der Arbeitsaufgabe und für die Dokumentationen beträgt insgesamt 
6 Stunden. Die Prüfungszeit für die schriftliche Bearbeitung der Aufgaben beträgt 60 Minuten.

Unterabschnitt 2

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 16

Zeitpunkt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(2) Den Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 17

Inhalt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung findet unter Berücksichtigung des Schwerpunktes nach § 4 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 3, in dem der Prüfling ausgebildet wird, statt.
(2) Sie erstreckt sich auf

1. die in den Ausbildungsrahmenplänen der Berufe in den Anlagen 1 bis 6 jeweils in den Abschnitten A, B und D 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den in den Ausbildungsrahmenplänen der 
Berufe genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 18

Prüfungsbereiche
Die Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Baukörpern“,
2. „Durchführen von Tiefbauarbeiten“ sowie
3. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 19

Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
7. Längen, Höhen und Winkel sowie Punkte anzulegen, zu messen und abzustecken,
8. Bauwerke oder Bauteile herzustellen sowie
9. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
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(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten eine der folgenden Tätigkeiten 
zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Pflasterdecke und eines Plattenbelages mit Bogen,
2. Herstellen einer Pflasterdecke und eines Plattenbelages mit Rinne oder
3. Herstellen einer Pflasterdecke und eines Plattenbelages mit Straßenablauf und Anschluss.

(3) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik eine der 
folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen eines Schachtunterteils aus Mauerwerk sowie Einbauen von Gelenkstücken und Instandsetzen von 

Bermen und Gerinnen,
2. Herstellen einer Freispiegelleitung sowie Einbauen von Abzweigungen und Formstücken oder
3. Herstellen eines Erdplanums, eines Unterbaus und einer Sauberkeitsschicht, Einmessen des Schachtes sowie 

Herstellen einer offenen Wasserhaltung mit einem Pumpensumpf.
(4) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik die 

Tätigkeit Herstellen einer Druckrohrleitung mit Hausanschluss für Wasser sowie Einbauen verschiedener 
Formstücke und Armaturen sowie Durchführen einer Druckprüfung zugrunde zu legen.

(5) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten eine der 
folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Bohrung und Führen eines Schichtenverzeichnisses,
2. Herstellen eines Verbauabschnittes,
3. Installieren einer Anlage zur Förderung von Suspensionen und Herstellen einer Suspension einschließlich 

Prüfung auf Gebrauchsfähigkeit oder
4. Installieren einer Anlage zur Förderung von Wasser und Herstellen eines Werkstücks zur Verwendung in einer 

Anlage zur Förderung von Wasser.
(6) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Gleisbauarbeiten die Tätigkeit Durchführen von Arbeiten 

an einem Gleis zugrunde zu legen.
(7) Der Prüfungsausschuss legt entsprechend des Schwerpunktes nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, in dem 

der Prüfling ausgebildet wird, fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird.
(8) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 

dokumentieren.
(9) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 7 Stunden.

§ 20

Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefbauarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefbauarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 
Vorgaben zu planen,

2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. bemaßte Skizzen anzufertigen,
7. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
8. Gefährdungen bei der Herstellung von Baugruben und Gräben zu unterscheiden und entsprechende 

Sicherungsmaßnahmen auszuwählen,
9. den Baugrund zu beurteilen,
10. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
11. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
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(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich 
Tiefbauarbeiten und sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich, der dem Schwerpunkt nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 entspricht, in dem der Prüfling ausgebildet wird, zugrunde zu legen:
1. Bereich Tiefbauarbeiten:

a) Beschreiben des Lösens, Lagerns, Transportierens und Einbauens von Böden,
b) Unterscheiden von Verbauarten,
c) Unterscheiden von Konstruktionen von Verkehrsflächen,
d) Unterscheiden von Konstruktionen für Infrastrukturleitungen,
e) Unterscheiden von Konstruktionen von Schachtbauwerken, Sonderbauwerken oder Konstruktionen mit 

Fertigteilen,
f) Unterscheiden von Wasserhaltungen,
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau oder
h) Unterscheiden von Verfahren von Bohrungen;

2. Bereich Schwerpunkt Straßenbauarbeiten:
a) Unterscheiden von Messverfahren im Straßenbau,
b) Unterscheiden von Entwässerungsarten,
c) Unterscheiden und Beschreiben von Pflasterdecken und Plattenbelägen,
d) Unterscheiden von Asphaltschichten sowie
e) Beschreiben von Untergrund, Unterbau und Oberbau von Verkehrsbauwerken;

3. Bereich Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik:
a) Beschreiben des Aufbaus und der Herstellung eines Kammerdielenverbaus,
b) Unterscheiden von Symbolen in Plänen im Kanalbau sowie
c) Beurteilen von Bodenarten unter Berücksichtigung des Grundwassers;

4. Bereich Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik:
a) Beschreiben von Druckprüfungen für Wasserleitungen,
b) Unterscheiden von normgerechten Symbolen im Rohrleitungsbau sowie
c) Beurteilen von Bodenarten unter Berücksichtigung des Grundwassers;

5. Bereich Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten:
a) Zeichnen von Schichtenprofilen,
b) Unterscheiden von Verbauarten des Spezialtiefbaus,
c) Unterscheiden von Messungen in Bohrungen und Brunnen,
d) Unterscheiden von Verfahren zum Herstellen von Bohrungen im Brunnen- und Spezialtiefbau,
e) Unterscheiden von Aufbau- und Herstellungsverfahren der offenen und geschlossenen Wasserhaltung sowie
f) Unterscheiden von Suspensionsarten nach Anwendungszweck;

6. Bereich Schwerpunkt Gleisbauarbeiten:
a) Unterscheiden von verkehrssichernden Maßnahmen,
b) Unterscheiden von Entwässerungsarten für Bahnkörper,
c) Beschreiben von Oberbauanordnungen bei Neubaustrecken im Gleisbau,
d) Unterscheiden und Auswählen von Werkzeugen und Maschinen zum Verlegen von Gleisen sowie
e) Unterscheiden und Auswählen von gleisbautypischen Messverfahren.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Tiefbauarbeiten nach Satz 1 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden.

(3) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(4) Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

§ 21

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
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§ 22

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen 
der Gesellen- oder Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern“                                                                                             mit 60 Prozent,
2. „Durchführen von Tiefbauarbeiten“                                                                                     mit 30 Prozent 

sowie
3. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 23 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis mit mindestens „ausreichend“,
2. in mindestens zwei Prüfungsbereichen mit mindestens „ausreichend“ und
3. in keinem Prüfungsbereich mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 23

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Tiefbauarbeiten“ oder
b) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a oder Buchstabe b schlechter als mit „ausreichend“ 
bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b durchgeführt werden.

(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Abschnitt 3

Berufsausbildung zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin

Unterabschnitt 1

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 24

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung spätestens drei 

Monate vor dem Zeitpunkt von Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.
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§ 25

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten sowie zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin in Anlage 1 Abschnitt A, 
B und D für die ersten 24 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten 
sowie zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin in Anlage 1 Abschnitt A, B und D genannten Fertigkeiten, 
Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 26

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und 

Durchführen von Tiefbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Tiefbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
7. Längen, Höhen und Winkel sowie Punkte anzulegen, zu messen und abzustecken,
8. Bauwerke oder Bauteile herzustellen sowie
9. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Pflasterdecke und eines Plattenbelages mit Bogen,
2. Herstellen einer Pflasterdecke und eines Plattenbelages mit Rinne oder
3. Herstellen einer Pflasterdecke und eines Plattenbelages mit Straßenablauf und Anschluss.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe 
durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die 
Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 7 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. bemaßte Skizzen anzufertigen,
7. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
8. Gefährdungen bei der Herstellung von Baugruben und Gräben zu unterscheiden und entsprechende 

Sicherungsmaßnahmen auszuwählen,
9. den Baugrund zu beurteilen,
10. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
11. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
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Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Tiefbauarbeiten und 
sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Straßenbauarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Tiefbauarbeiten:

a) Beschreiben des Lösens, Lagerns, Transportierens und Einbauens von Böden,
b) Unterscheiden von Verbauarten,
c) Unterscheiden von Konstruktionen von Verkehrsflächen,
d) Unterscheiden von Konstruktionen für Infrastrukturleitungen,
e) Unterscheiden von Konstruktionen von Schachtbauwerken, Sonderbauwerken oder Konstruktionen mit 

Fertigteilen,
f) Unterscheiden von Wasserhaltungen,
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau oder
h) Unterscheiden von Verfahren von Bohrungen;

2. Bereich Straßenbauarbeiten:
a) Unterscheiden von Messverfahren im Straßenbau,
b) Unterscheiden von Entwässerungsarten,
c) Unterscheiden und Beschreiben von Pflasterdecken und Plattenbelägen,
d) Unterscheiden von Asphaltschichten sowie
e) Beschreiben von Untergrund, Unterbau und Oberbau von Verkehrsbauwerken.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Tiefbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.

§ 27

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten sowie zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin in der Anlage 1 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten 
sowie zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin in Anlage 1 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und 
Fähigkeiten entspricht.
(2) In Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits 

Gegenstand von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die 
Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 28

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Verkehrsflächen“,
2. „Durchführen von Straßenbauarbeiten“,
3. „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.
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§ 29

Prüfungsbereich „Herstellen von Verkehrsflächen“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Verkehrsflächen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkelmessungen durchzuführen,
3. Verkehrsflächen unter Berücksichtigung von Quer- und Längsgefälle herzustellen sowie
4. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Pflasterdecke mit Segmentbogenverband,
2. Herstellen einer Pflasterdecke mit Schuppenverband,
3. Herstellen einer Verkehrsfläche mit Neigungswechsel,
4. Herstellen einer Asphalt- und Pflasterdecke oder
5. maschinelles Herstellen eines Plattenbelages unter Einsatz digitaler Messgeräte.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird.

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 7 Stunden.

§ 30

Prüfungsbereich „Durchführen von Straßenbauarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Straßenbauarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Baustellen einzurichten,
3. Material auszuwählen und benötigte Mengen zu berechnen,
4. Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
5. Pläne zu lesen und auszuwerten,
6. Aufmaße für Straßenbauarbeiten anhand von Skizzen zu erstellen,
7. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden und Schutzmaßnahmen auszuwählen,
8. Verkehrssicherungsmaßnahmen zu beschreiben sowie
9. Qualitätssicherungsmaßnahmen zu beschreiben.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 31

Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. die eigene Arbeitsvorbereitung zu beschreiben,
2. Messverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
3. Prüfverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
4. Aufmaße für Tiefbauarbeiten anhand von Skizzen zu erstellen,
5. Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung zu unterscheiden,
6. Verfahren zum Einbauen und Verdichten von Böden zu unterscheiden,
7. Verfahren zur Herstellung von Baugruben und Gräben zu unterscheiden und auszuwählen sowie
8. Konstruktionen im Tiefbau zu unterscheiden.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

Seite 23 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



§ 32

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 33

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen 
der Gesellen- oder Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Tiefbauarbeiten“                                         mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Verkehrsflächen“                                                                                       mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Straßenbauarbeiten“                                                                               mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“                                                                               mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 34 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Verkehrsflächen“ mit mindestens „ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 34

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Straßenbauarbeiten“,
b) „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 36 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.
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Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 35

Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung 
von Ausbildungszeiten

Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach 
§ 22 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Straßenbauer und zur 

Straßenbauerin befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Straßenbauer und zur 

Straßenbauerin anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren.

§ 36

Erwerb des Abschlusses zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach 
nichtbestandener Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin

Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin nach 
§ 33 Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum Tiefbaufacharbeiter und zur 
Tiefbaufacharbeiterin nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 33 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 34 – jeweils 
die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 erfüllen.

Abschnitt 4

Berufsausbildung zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und 
zur Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik

Unterabschnitt 1

Abschlussprüfung

§ 37

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Abschlussprüfung spätestens drei Monate vor dem 

Zeitpunkt von Teil 2 der Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 38

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik sowie zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und zur 
Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik in Anlage 2 Abschnitt A, B und D für die ersten 24 Monate genannten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
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2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für 
Infrastrukturtechnik sowie zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und zur Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik 
in Anlage 2 Abschnitt A, B und D genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 39

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von 

Tiefbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Tiefbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
7. Längen, Höhen und Winkel sowie Punkte anzulegen, zu messen und abzustecken,
8. Bauwerke oder Bauteile herzustellen sowie
9. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen eines Schachtunterteils aus Mauerwerk sowie Einbauen von Gelenkstücken und Instandsetzen von 

Bermen und Gerinnen,
2. Herstellen einer Freispiegelleitung sowie Einbauen von Abzweigungen und Formstücken oder
3. Herstellen eines Erdplanums, eines Unterbaus und einer Sauberkeitsschicht, Einmessen des Schachtes sowie 

Herstellen einer offenen Wasserhaltung mit einem Pumpensumpf.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe 
durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die 
Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 7 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. bemaßte Skizzen anzufertigen,
7. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
8. Gefährdungen bei der Herstellung von Baugruben und Gräben zu unterscheiden und entsprechende 

Sicherungsmaßnahmen auszuwählen,
9. den Baugrund zu beurteilen,
10. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
11. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Tiefbauarbeiten und 
sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik zugrunde zu legen:
1. Bereich Tiefbauarbeiten:

a) Beschreiben des Lösens, Lagerns, Transportierens und Einbauens von Böden,
b) Unterscheiden von Verbauarten,
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c) Unterscheiden von Konstruktionen von Verkehrsflächen,
d) Unterscheiden von Konstruktionen für Infrastrukturleitungen,
e) Unterscheiden von Konstruktionen von Schachtbauwerken, Sonderbauwerken oder Konstruktionen mit 

Fertigteilen,
f) Unterscheiden von Wasserhaltungen,
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau oder
h) Unterscheiden von Verfahren von Bohrungen;

2. Bereich Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik:
a) Beschreiben des Aufbaus und der Herstellung eines Kammerdielenverbaus,
b) Unterscheiden von Symbolen in Plänen im Kanalbau und
c) Beurteilen von Bodenarten unter Berücksichtigung des Grundwassers.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Tiefbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.

§ 40

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik sowie zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und zur 
Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik in der Anlage 2 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für 
Infrastrukturtechnik sowie zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und zur Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik 
in Anlage 2 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von 

Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 41

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Kanalleitungen, Schacht- und Sonderbauwerken“,
2. „Durchführen von Kanalbauarbeiten“,
3. „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 42

Prüfungsbereich „Herstellen von Kanalleitungen, Schacht- und Sonderbauwerken“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Kanalleitungen, Schacht- und Sonderbauwerken“ hat der Prüfling 

nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkelmessungen durchzuführen,
3. Kanalleitungen, Schacht- oder Sonderbauwerke herzustellen,
4. Aufmaße zu erstellen,
5. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren sowie
6. die Vorgehensweise bei der Durchführung der Arbeitsaufgabe fachlich zu begründen.
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(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sind drei der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Einbauen von Formstücken und Sonderbauwerken in einer Haus- und Grundstücksentwässerung,
2. Herstellen einer Hausanschlussleitung mit Anschluss an die Hauptleitung, Verlegen und Einbauen von 

Entwässerungsrohren einschließlich des Herstellens eines Anschlusses mittels Abzweig und weiteren 
Formstücken,

3. nachträglicher Einbau eines Abzweiges in eine vorhandene Leitung,
4. Herstellen einer Absturzleitung,
5. Einmessen einer Kanalisationsanlage nach Lage, Richtung, Gefälle und Anschlüssen,
6. Verbinden von Rohren durch Stecken,
7. Verbinden von Rohren durch Schweißen,
8. Durchführen von Verdichtungskontrollen,
9. Herstellen eines Schachtunterteils aus Mauerwerk und Einbauen von Gelenkstücken,
10. Herstellen von Entlastungsbögen, Einbauen eines Gerinnes sowie Herstellen der Bermen oder
11. Herstellen einer Entwässerungsleitung mit Leitungszone.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten zugrunde gelegt werden.

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren. Während der Durchführung wird mit ihm ein situatives Fachgespräch geführt. Das situative 
Fachgespräch kann aus mehreren Gesprächsphasen bestehen.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe, für die Dokumentation und das situative Fachgespräch beträgt 
insgesamt 7 Stunden. Innerhalb dieser Zeit dauert das situative Fachgespräch höchstens 10 Minuten.

§ 43

Prüfungsbereich „Durchführen von Kanalbauarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Kanalbauarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage 

ist,
1. Werkzeuge und Maschinen zur Erstellung von Gruben und Gräben sowie Schacht- und Sonderbauwerken zu 

unterscheiden und auszuwählen,
2. Verfahren zur Herstellung von Baugruben und Gräben sowie zur Durchführung von Verbauarbeiten und 

Wasserhaltung zu unterscheiden und auszuwählen,
3. Freispiegel- und Druckrohrleitungen sowie Hausanschlüsse zu unterscheiden,
4. Verfahren zur Erstellung von Schachtbauwerken und Sonderbauwerken aus Beton und Stahlbeton sowie Steinen 

und Fertigteilen zu unterscheiden und auszuwählen,
5. Abdichtungsverfahren für Schachtbauwerke zu beschreiben,
6. Verfahren zur grabenlosen Verlegung zu beschreiben,
7. Schäden an Schächten, Rohren oder Einbauteilen zu analysieren und den Ist-Zustand zu dokumentieren sowie 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu erläutern sowie
8. Sanierungs- und Instandhaltungsverfahren an Schächten, Rohren oder Einbauteilen zu unterscheiden und 

auszuwählen.
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 44

Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden und Schutzmaßnahmen auszuwählen,
3. Zeichnungen für die eigene Arbeitsvorbereitung zu erstellen,
4. Messverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
5. Prüfverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung zu unterscheiden,
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7. Verfahren zum Einbauen und Verdichten von Böden zu beschreiben,
8. Konstruktionen von Verkehrswegen aus Asphalt zu unterscheiden,
9. offene und geschlossene Bauweisen von Gräben zu unterscheiden sowie
10. Aufmaße nach Normen und Richtlinien zu erstellen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 45

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 46

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen 
der Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Tiefbauarbeiten“                                         mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Kanalleitungen, Schacht- und Sonderbauwerken“                                           mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Kanalbauarbeiten“                                                                                  mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“                                                                               mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer 
mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 47 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Kanalleitungen, Schacht- und Sonderbauwerken“ mit mindestens 

„ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 42 Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 47

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Kanalbauarbeiten“,
b) „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.
Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.
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(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 49 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 48

Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach 

§ 22 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Abschlussprüfung zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und zur 

Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Kanalbauer für 

Infrastrukturtechnik und zur Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies 
vereinbaren.

§ 49

Erwerb des Abschlusses zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
nach nichtbestandener Abschlussprüfung zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und 

zur Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik
Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und zur 

Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik nach § 46 Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum 
Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 46 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 47 – jeweils 
die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 erfüllen.

Abschnitt 5

Berufsausbildung zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und 
zur Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik

Unterabschnitt 1

Abschlussprüfung

§ 50

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Abschlussprüfung spätestens drei Monate vor dem 

Zeitpunkt von Teil 2 der Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.
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§ 51

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik sowie zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik 
und zur Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik in Anlage 3 Abschnitt A, B und D für die ersten 24 Monate 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten 
für Infrastrukturtechnik sowie zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und zur Leitungsbauerin für 
Infrastrukturtechnik in Anlage 3 Abschnitt A, B und D genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht.

§ 52

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von 

Tiefbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Tiefbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
7. Längen, Höhen und Winkel sowie Punkte anzulegen, zu messen und abzustecken,
8. Bauwerke oder Bauteile herzustellen sowie
9. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist die Tätigkeit Herstellen einer Druckrohrleitung mit Hausanschluss für Wasser 
sowie Einbauen verschiedener Formstücke und Armaturen sowie Durchführen einer Druckprüfung zugrunde zu 
legen. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen 
zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 7 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. bemaßte Skizzen anzufertigen,
7. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
8. Gefährdungen bei der Herstellung von Baugruben und Gräben zu unterscheiden und entsprechende 

Sicherungsmaßnahmen auszuwählen,
9. den Baugrund zu beurteilen,
10. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
11. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
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Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Tiefbauarbeiten und 
sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik zugrunde zu legen:
1. Bereich Tiefbauarbeiten:

a) Beschreiben des Lösens, Lagerns, Transportierens und Einbauens von Böden,
b) Unterscheiden von Verbauarten,
c) Unterscheiden von Konstruktionen von Verkehrsflächen,
d) Unterscheiden von Konstruktionen für Infrastrukturleitungen,
e) Unterscheiden von Konstruktionen von Schachtbauwerken, Sonderbauwerken oder Konstruktionen mit 

Fertigteilen,
f) Unterscheiden von Wasserhaltungen,
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau oder
h) Unterscheiden von Verfahren von Bohrungen;

2. Bereich Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik:
a) Beschreiben von Druckprüfungen für Wasserleitungen,
b) Unterscheiden von normgerechten Symbolen im Rohrleitungsbau sowie
c) Beurteilen von Bodenarten unter Berücksichtigung des Grundwassers.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Tiefbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.

§ 53

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik sowie zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik 
und zur Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik in der Anlage 3 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten 
für Infrastrukturtechnik sowie zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und zur Leitungsbauerin für 
Infrastrukturtechnik in Anlage 3 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von 

Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 54

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Infrastrukturleitungen“,
2. „Durchführen von Leitungsbauarbeiten“,
3. „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 55

Prüfungsbereich „Herstellen von Infrastrukturleitungen“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Infrastrukturleitungen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage 

ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkelmessungen durchzuführen,
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3. Infrastrukturleitungen herzustellen,
4. Aufmaße zu erstellen,
5. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren sowie
6. die Vorgehensweise bei der Durchführung der Arbeitsaufgabe fachlich zu begründen.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Einbauen einer Versorgungsleitung und Herstellen eines Hausanschlusses für gasförmige Medien unter 

Berücksichtigung des Korrosionsschutzes einschließlich Herstellen einer Anbohrung sowie Herstellen von 
Verbindungen von Kunststoffrohren durch Schweißen und Durchführen einer Dichtheitsprüfung oder

2. Einbinden einer Anschlussleitung für gasförmige Medien in eine vorhandene Leitung unter Berücksichtigung des 
Korrosionsschutzes durch Anbohren der Hauptleitung und Setzen von Absperrblasen sowie Herstellen von 
Verbindungen von Kunststoffrohren durch Schweißen.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird.
(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 

dokumentieren.
(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 7 Stunden.

§ 56

Prüfungsbereich „Durchführen von Leitungsbauarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Leitungsbauarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Werkzeuge und Maschinen zur Erstellung von Gruben und Gräben zu unterscheiden und auszuwählen,
2. Verfahren zur Herstellung von Gruben und Gräben, Durchführung von Verbauarbeiten und Wasserhaltung zu 

unterscheiden und auszuwählen,
3. Verfahren zum Korrosionsschutz und Schutz vor chemischen Einflüssen von Druckrohrleitungen zu beschreiben,
4. Druckrohrleitungen und Hausanschlüsse für gasförmige Medien zu unterscheiden,
5. Verfahren zur offenen und geschlossenen Bauweise von Versorgungs-, Elektro- und Kommunikationsleitungen 

zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Schäden an Rohren, Armaturen und Formstücken zu analysieren und den Ist-Zustand zu dokumentieren sowie 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu erläutern sowie
7. Instandhaltungsverfahren an Rohren, Armaturen und Formstücken zu unterscheiden und auszuwählen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 57

Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden und Schutzmaßnahmen auszuwählen,
3. Zeichnungen für die eigene Arbeitsvorbereitung zu erstellen,
4. Messverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
5. Prüfverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung zu unterscheiden,
7. Einbau- und Verdichtungsverfahren von Böden zu beschreiben,
8. Konstruktionen von Verkehrswegen aus Asphalt zu unterscheiden,
9. offene und geschlossene Bauweisen von Gräben zu unterscheiden sowie
10. Aufmaße nach Normen und Richtlinien zu erstellen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
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§ 58

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 59

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:

1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Tiefbauarbeiten“                                         mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Infrastrukturleitungen“                                                                                mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Leitungsbauarbeiten“                                                                              mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“                                                                               mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer 
mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 60 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Infrastrukturleitungen“ mit mindestens „ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 42 Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 60

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Leitungsbauarbeiten“,
b) „Durchführen von Tiefbaumaßnahmen“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.
Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 62 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.
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Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 61

Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach 

§ 22 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Abschlussprüfung zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und zur 

Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Leitungsbauer für 

Infrastrukturtechnik und zur Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik anzurechnen, wenn die Vertragsparteien 
dies vereinbaren.

§ 62

Erwerb des Abschlusses zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
nach nichtbestandener Abschlussprüfung zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und 

zur Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik
Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik und 

zur Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik nach § 59 Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss 
zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 59 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 60 – jeweils 
die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 erfüllen.

Abschnitt 6

Berufsausbildung zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin

Unterabschnitt 1

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 63

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung spätestens drei 

Monate vor dem Zeitpunkt von Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 64

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten sowie zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin in 
Anlage 4 Abschnitt A, B und D für die ersten 24 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
sowie
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2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Brunnenbau- und 
Spezialtiefbauarbeiten sowie zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin in Anlage 4 Abschnitt A, B und D 
genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 65

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und 

Durchführen von Tiefbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Tiefbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
7. Längen, Höhen und Winkel sowie Punkte anzulegen, zu messen und abzustecken,
8. Bauwerke oder Bauteile herzustellen sowie
9. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Bohrung und Führen eines Schichtenverzeichnisses,
2. Herstellen eines Verbauabschnittes,
3. Installieren einer Anlage zur Förderung von Suspensionen und Herstellen einer Suspension einschließlich 

Prüfung auf Gebrauchsfähigkeit oder
4. Installieren einer Anlage zur Förderung von Wasser und Herstellen eines Werkstücks zur Verwendung in einer 

Anlage zur Förderung von Wasser.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe 
durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die 
Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 7 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. bemaßte Skizzen anzufertigen,
7. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
8. Gefährdungen bei der Herstellung von Baugruben und Gräben zu unterscheiden und entsprechende 

Sicherungsmaßnahmen auszuwählen,
9. den Baugrund zu beurteilen,
10. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
11. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
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Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Tiefbauarbeiten und 
sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Tiefbauarbeiten:

a) Beschreiben des Lösens, Lagerns, Transportierens und Einbauens von Böden,
b) Unterscheiden von Verbauarten,
c) Unterscheiden von Konstruktionen von Verkehrsflächen,
d) Unterscheiden von Konstruktionen für Infrastrukturleitungen,
e) Unterscheiden von Konstruktionen von Schachtbauwerken, Sonderbauwerken oder Konstruktionen mit 

Fertigteilen,
f) Unterscheiden von Wasserhaltungen,
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau oder
h) Unterscheiden von Verfahren von Bohrungen;

2. Bereich Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten:
a) Zeichnen von Schichtenprofilen,
b) Unterscheiden von Verbauarten des Spezialtiefbaus,
c) Unterscheiden von Messungen in Bohrungen und Brunnen,
d) Unterscheiden von Verfahren zum Herstellen von Bohrungen im Brunnen- und Spezialtiefbau,
e) Unterscheiden von Aufbau- und Herstellungsverfahren sowohl für offene als auch für geschlossene 

Wasserhaltung sowie
f) Unterscheiden von Suspensionsarten nach Anwendungszweck.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Tiefbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.

§ 66

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten sowie zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin in 
der Anlage 4 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Brunnenbau- und 
Spezialtiefbauarbeiten sowie zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin in Anlage 4 genannten Fertigkeiten, 
Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
(2) In Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits 

Gegenstand von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die 
Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 67

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Bohrungen und deren Ausbau“,
2. „Durchführen von Bohrungen und Brunnenbauarbeiten“,
3. „Einbauen von Wasserversorgungsanlagen“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.
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§ 68

Prüfungsbereich „Herstellen von Bohrungen und deren Ausbau“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Bohrungen und deren Ausbau“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in 

der Lage ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. brunnenbauspezifische Messungen durchzuführen,
3. Arbeiten im Brunnenbau durchzuführen,
4. Aufmaße zu erstellen,
5. Qualitätssicherungsmaßnahmen durchzuführen, Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren sowie
6. die Vorgehensweise bei der Durchführung der Arbeitsaufgabe fachlich zu begründen.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist je eine der folgenden Tätigkeiten aus dem Bereich Brunnenbauverfahren 
und dem Bereich Brunnenbautechniken zugrunde zu legen:
1. Bereich Brunnenbauverfahren:

a) Herstellen eines Brunnens einschließlich Inbetriebnahme und Dokumentation,
b) Herstellen eines Abschlussbauwerks,
c) Durchführen einer Intensiventsandung einschließlich Dokumentation,
d) Durchführen einer Brunnensanierung einschließlich Dokumentation,
e) Durchführen einer Brunnenregenerierung einschließlich Dokumentation oder
f) Ausbau einer Bohrung für geothermische Zwecke einschließlich Inbetriebnahme und Dokumentation;

2. Bereich Brunnenbautechniken:
a) Durchführen baugrundtechnischer Erkundungen einschließlich Dokumentation,
b) Herstellen eines gewerkespezifischen Werkzeugs,
c) Durchführen einer Brunneninspektion mit einer Unterwasserkamera einschließlich Dokumentation oder
d) Durchführen einer Wasserhaltung.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus den beiden Bereichen zugrunde gelegt werden.
(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 

dokumentieren. Nach der Durchführung wird mit ihm ein auftragsbezogenes Fachgespräch über die Arbeitsaufgabe 
geführt.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 14 Stunden. Das 
auftragsbezogene Fachgespräch dauert höchstens 30 Minuten.

§ 69

Prüfungsbereich „Durchführen von Bohrungen und Brunnenbauarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Bohrungen und Brunnenbauarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, 

dass er in der Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden, Gefährdungsbeurteilungen umzusetzen und 

Schutzmaßnahmen auszuwählen,
3. Maßnahmen für das Arbeiten in kontaminierten Bereichen zu beschreiben,
4. Skizzen für die eigene Arbeitsvorbereitung zu erstellen,
5. Protokolle zu erstellen,
6. das Bedienen und Instandhalten von Maschinen und Anlagen zu beschreiben,
7. Messverfahren zu unterscheiden und auszuwählen sowie den Einsatz digitaler Messgeräte zu beschreiben,
8. Prüfverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
9. Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung zu unterscheiden,
10. Bohrgeräte und Bohrverfahren zu unterscheiden,
11. das Ausbauen von Bohrungen zu beschreiben,
12. Brunnen zu entwickeln,
13. das Erstellen von Abschlussbauwerken zu beschreiben,
14. das Regenerieren von Brunnen zu beschreiben,
15. das Instandhalten und das Sanieren von Brunnen zu unterscheiden,

Seite 38 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



16. geothermische Anlagen zu unterscheiden,
17. eine geschlossene Wasserhaltung zu beschreiben sowie
18. Qualitätssicherungsmaßnahmen zu beschreiben.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 70

Prüfungsbereich „Einbauen von Wasserversorgungsanlagen“
(1) Im Prüfungsbereich „Einbauen von Wasserversorgungsanlagen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in 

der Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. besondere Maßnahmen für Arbeiten am und auf dem Wasser zu unterscheiden,
3. Protokolle zu erstellen,
4. Aufmaße zu erstellen,
5. sowohl Pumpen als auch Pumpensysteme zu unterscheiden,
6. sowohl Messeinrichtungen als auch Regeleinrichtungen zu unterscheiden und auszuwählen,
7. Arten der Wasseraufbereitung zu unterscheiden sowie
8. sowohl Instandsetzung als auch Wartung von Wasserversorgungsanlagen zu beschreiben.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 71

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 72

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen 
der Gesellen- oder Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Tiefbauarbeiten“                                         mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Bohrungen und deren Ausbau“                                                                    mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Bohrungen und Brunnenbauarbeiten“                                                        mit 10 Prozent,
4. „Einbauen von Wasserversorgungsanlagen“                                                                        mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 73 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Bohrungen und deren Ausbau“ mit mindestens „ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.
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§ 73

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Bohrungen und Brunnenbauarbeiten“,
b) „Einbauen von Wasserversorgungsanlagen“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 75 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 74

Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und 
Anrechnung von Ausbildungszeiten

Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach 
§ 22 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Brunnenbauer und zur 

Brunnenbauerin befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Brunnenbauer und zur 

Brunnenbauerin anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren.

§ 75

Erwerb des Abschlusses zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
nach nichtbestandener Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin
Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin nach 

§ 72 Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum Tiefbaufacharbeiter und zur 
Tiefbaufacharbeiterin nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 72 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 73 – jeweils 
die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 erfüllen.
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Abschnitt 7

Berufsausbildung zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin

Unterabschnitt 1

Abschlussprüfung

§ 76

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Abschlussprüfung spätestens drei Monate vor dem 

Zeitpunkt von Teil 2 der Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 77

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten sowie zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin 
in Anlage 5 Abschnitt A, B und D für die ersten 24 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Brunnenbau- und 
Spezialtiefbauarbeiten sowie zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin in Anlage 5 Abschnitt A, B und D 
genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 78

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von 

Tiefbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Tiefbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
7. Längen, Höhen und Winkel sowie Punkte anzulegen, zu messen und abzustecken,
8. Bauwerke oder Bauteile herzustellen sowie
9. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Bohrung und Führen eines Schichtenverzeichnisses,
2. Herstellen eines Verbauabschnittes,
3. Installieren einer Anlage zur Förderung von Suspensionen und Herstellen einer Suspension einschließlich 

Prüfung auf Gebrauchsfähigkeit oder
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4. Installieren einer Anlage zur Förderung von Wasser und Herstellen eines Werkstücks zur Verwendung in einer 
Anlage zur Förderung von Wasser.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe 
durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die 
Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 7 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. bemaßte Skizzen anzufertigen,
7. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
8. Gefährdungen bei der Herstellung von Baugruben und Gräben zu unterscheiden und entsprechende 

Sicherungsmaßnahmen auszuwählen,
9. den Baugrund zu beurteilen,
10. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
11. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Tiefbauarbeiten und 
sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Tiefbauarbeiten:

a) Beschreiben des Lösens, Lagerns, Transportierens und Einbauens von Böden,
b) Unterscheiden von Verbauarten,
c) Unterscheiden von Konstruktionen von Verkehrsflächen,
d) Unterscheiden von Konstruktionen für Infrastrukturleitungen,
e) Unterscheiden von Konstruktionen von Schachtbauwerken, Sonderbauwerken oder Konstruktionen mit 

Fertigteilen,
f) Unterscheiden von Wasserhaltungen,
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau oder
h) Unterscheiden von Verfahren von Bohrungen;

2. Bereich Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten:
a) Zeichnen von Schichtenprofilen,
b) Unterscheiden von Verbauarten des Spezialtiefbaus,
c) Unterscheiden von Messungen in Bohrungen und Brunnen,
d) Unterscheiden von Verfahren zum Herstellen von Bohrungen im Brunnen- und Spezialtiefbau,
e) Unterscheiden von Aufbau- und Herstellungsverfahren der offenen und geschlossenen Wasserhaltung sowie
f) Unterscheiden von Suspensionsarten nach Anwendungszweck.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Tiefbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.
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§ 79

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten sowie zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin 
in der Anlage 5 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Brunnenbau- und 
Spezialtiefbauarbeiten sowie zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin in Anlage 5 genannten 
Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von 

Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 80

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Bauwerken und Bauteilen im Spezialtiefbau“,
2. „Durchführen von Tiefgründungen und Baugrubensicherungen“,
3. „Durchführen von Baugrundverbesserungen und Sonderverfahren im Spezialtiefbau“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 81

Prüfungsbereich „Herstellen von Bauwerken und Bauteilen im Spezialtiefbau“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Bauwerken und Bauteilen im Spezialtiefbau“ hat der Prüfling 

nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Maschinen und Anlagen zu bedienen und instand zu halten,
3. Messungen in Bohrungen durchzuführen,
4. Arbeiten im Spezialtiefbau durchzuführen,
5. Aufmaße zu erstellen,
6. Qualitätssicherungsmaßnahmen durchzuführen, Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren sowie
7. die Vorgehensweise bei der Durchführung der Arbeitsaufgabe fachlich zu begründen.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist die Tätigkeit nach Nummer 1 und eine der Tätigkeiten nach den 
Nummern 2 bis 7 zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Metallkonstruktion sowie
2. Herstellen eines Kleinbohrpfahls einschließlich Dokumentation,
3. Herstellen eines suspensionsgestützten Hohlraums einschließlich Greifern und Anmischen und Verpumpen der 

Stützsuspension sowie Erstellen einer entsprechenden Dokumentation,
4. Herstellen einer Rückverankerung einschließlich Bohrung, Einbauen des Verankerungselements und Spannen 

sowie Erstellen einer entsprechenden Dokumentation,
5. Herstellen einer Bohrreihe mit Ausbau für Injektionsverfahren und Anmischen und Verpressen einer 

Mantelmischung sowie Erstellen einer entsprechenden Dokumentation,
6. Herstellen eines Bohrpfahls und Erstellen einer Dokumentation oder
7. Vorbereiten, Vermessen und Einbringen sowie Ziehen eines Spundwandabschnittes und Erstellen einer 

entsprechenden Dokumentation.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche der Tätigkeiten nach Satz 1 Nummer 2 bis 7 zugrunde gelegt wird.

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren. Nach der Durchführung wird mit ihm ein auftragsbezogenes Fachgespräch über die Arbeitsaufgabe 
geführt.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 14 Stunden. Das 
auftragsbezogene Fachgespräch dauert höchstens 30 Minuten.
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§ 82

Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefgründungen und Baugrubensicherungen“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Tiefgründungen und Baugrubensicherungen“ hat der Prüfling 

nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden, Gefährdungsbeurteilungen umzusetzen und 

Schutzmaßnahmen auszuwählen,
3. verfahrenstypische Maschinen und Anbaugeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
4. Protokolle zu erstellen,
5. Maßnahmen zur Baugrubensicherung zu unterscheiden,
6. Massen- und Baustoffberechnungen durchzuführen,
7. bemaßte Detailskizzen anzufertigen,
8. Messverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
9. Prüfverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
10. Einsatzmöglichkeiten von Spezialtiefbaugeräten sowie von Bohrwerkzeugen oder Greiferwerkzeugen zu 

unterscheiden,
11. das Herstellen von Bohrungen zu beschreiben,
12. das Herstellen von Pfählen zu beschreiben,
13. das Herstellen von Ankersystemen zu beschreiben,
14. eine geschlossene Wasserhaltung zu beschreiben sowie
15. Qualitätssicherungsmaßnahmen zu beschreiben.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 83

Prüfungsbereich „Durchführen von Baugrundverbesserungen und 
Sonderverfahren im Spezialtiefbau“

(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Baugrundverbesserungen und Sonderverfahren im Spezialtiefbau“ hat 
der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. besondere Maßnahmen für Arbeiten am und auf dem Wasser zu unterscheiden,
2. verfahrenstypische Maschinen und Anbaugeräte zu unterscheiden,
3. Verfahren zur Behandlung von Reststoffen zu beschreiben,
4. Suspensionsberechnungen durchzuführen,
5. bemaßte Detailskizzen anzufertigen,
6. Spezialtiefbauarbeiten in kontaminierten Bereichen zu beschreiben,
7. die Herstellung von Schlitzwänden oder Dichtwänden zu beschreiben sowie
8. Maßnahmen zur Baugrundverbesserung zu unterscheiden.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 84

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
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§ 85

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:

1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Tiefbauarbeiten“                                         mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Bauwerken und Bauteilen im Spezialtiefbau“                                                 mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Tiefgründungen und Baugrubensicherungen“                                              mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Baugrundverbesserungen und Sonderverfahren im Spezialtiefbau“                mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer 
mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 86 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Bauwerken und Bauteilen im Spezialtiefbau“ mit mindestens „ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 42 Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 86

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Tiefgründungen und Baugrubensicherungen“,
b) „Durchführen von Baugrundverbesserungen und Sonderverfahren im Spezialtiefbau“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.
Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 88 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 87

Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach 

§ 22 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Abschlussprüfung zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin 

befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Spezialtiefbauer und zur 

Spezialtiefbauerin anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren.
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§ 88

Erwerb des Abschlusses zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
nach nichtbestandener Abschlussprüfung zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin

Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin 
nach § 85 Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum Tiefbaufacharbeiter und zur 
Tiefbaufacharbeiterin nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 85 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 86 – jeweils 
die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 erfüllen.

Abschnitt 8

Berufsausbildung zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin

Unterabschnitt 1

Abschlussprüfung

§ 89

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Abschlussprüfung spätestens drei Monate vor dem 

Zeitpunkt von Teil 2 der Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 90

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Gleisbauarbeiten sowie zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin in Anlage 6 Abschnitt A, B und D 
für die ersten 24 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Gleisbauarbeiten 
sowie zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin in Anlage 6 Abschnitt A, B und D genannten Fertigkeiten, 
Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 91

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von 

Tiefbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Tiefbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
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6. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
7. Längen, Höhen und Winkel sowie Punkte anzulegen, zu messen und abzustecken,
8. Bauwerke oder Bauteile herzustellen sowie
9. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist die Tätigkeit Durchführen von Arbeiten an einem Gleis zugrunde zu legen. Der 
Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren. Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 7 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. bemaßte Skizzen anzufertigen,
7. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
8. Gefährdungen bei der Herstellung von Baugruben und Gräben zu unterscheiden und entsprechende 

Sicherungsmaßnahmen auszuwählen,
9. den Baugrund zu beurteilen,
10. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
11. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Tiefbauarbeiten und 
sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Gleisbauarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Tiefbauarbeiten:

a) Beschreiben des Lösens, Lagerns, Transportierens und Einbauens von Böden,
b) Unterscheiden von Verbauarten,
c) Unterscheiden von Konstruktionen von Verkehrsflächen,
d) Unterscheiden von Konstruktionen für Infrastrukturleitungen,
e) Unterscheiden von Konstruktionen von Schachtbauwerken, Sonderbauwerken oder Konstruktionen mit 

Fertigteilen,
f) Unterscheiden von Wasserhaltungen,
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau oder
h) Unterscheiden von Verfahren von Bohrungen;

2. Bereich Gleisbauarbeiten:
a) Unterscheiden von verkehrssichernden Maßnahmen,
b) Unterscheiden von Entwässerungsarten für Bahnkörper,
c) Beschreiben von Oberbauanordnungen bei Neubaustrecken im Gleisbau,
d) Unterscheiden und Auswählen von Werkzeugen und Maschinen zum Verlegen von Gleisen sowie
e) Unterscheiden und Auswählen von gleisbautypischen Messverfahren.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Tiefbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.

Seite 47 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



§ 92

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Gleisbauarbeiten sowie zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin in der Anlage 6 genannten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Gleisbauarbeiten 
sowie zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin in Anlage 6 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht.
(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von 

Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 93

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Durchführen von Instandsetzungen an Oberbauanlagen“,
2. „Bauen und Instandhalten von Gleisen“,
3. „Bauen und Instandhalten von Weichen“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 94

Prüfungsbereich „Durchführen von Instandsetzungen an Oberbauanlagen“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Instandsetzungen an Oberbauanlagen“ hat der Prüfling nachzuweisen, 

dass er in der Lage ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkelmessungen durchzuführen,
3. Oberbauanlagen instand zu setzen sowie
4. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sind alle Tätigkeiten aus dem Bereich Oberbauanlagen sowie eine der 
Tätigkeiten aus dem Bereich Instandsetzungsverfahren zugrunde zu legen:
1. Bereich Oberbauanlagen:

a) Durchführen von gleistypischen Vermessungen,
b) Herstellen einer Notlaschenverbindung mit Bahnrückstromführung,
c) Durchführen einer Weicheninspektion sowie
d) Durchführen einer Spurweitenkorrektur;

2. Bereich Instandsetzungsverfahren:
a) Herstellen einer Oberbauanordnung,
b) Durchführen von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung oder
c) Durchführen von Brennschneiden an Schienen.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit aus dem Bereich Instandsetzungsverfahren zugrunde gelegt 
wird.

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 7 Stunden.
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§ 95

Prüfungsbereich „Bauen und Instandhalten von Gleisen“
(1) Im Prüfungsbereich „Bauen und Instandhalten von Gleisen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Pläne für das Einbauen von Gleisen zu lesen und auszuwerten,
3. die Einrichtung von Sicherheitsmaßnahmen in Gleisanlagen zu beschreiben,
4. Materialien auszuwählen und Materialbedarfe zu ermitteln,
5. Gleisbaumaschinen und Gleisbaugeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Oberbauanordnungen bei Umbaumaßnahmen und im Bestand zu unterscheiden,
7. Verfahren zur gleistypischen Vermessung zu unterscheiden sowie
8. Umbauverfahren für Gleise zu unterscheiden.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 96

Prüfungsbereich „Bauen und Instandhalten von Weichen“
(1) Im Prüfungsbereich „Bauen und Instandhalten von Weichen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Pläne für das Einbauen von Weichen zu lesen und auszuwerten,
3. Materialien auszuwählen und Materialbedarfe zu ermitteln,
4. Konstruktionen verschiedener Weichenarten zu unterscheiden,
5. Maßnahmen zum Wechseln von Weichengroßteilen zu unterscheiden,
6. Umbauverfahren für Weichen zu unterscheiden sowie
7. Verfahren zur Instandsetzung von Weichen zu beschreiben.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 97

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 98

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:

1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Tiefbauarbeiten“                                         mit 40 Prozent,
2. „Durchführen von Instandsetzungen an Oberbauanlagen“                                                     mit 30 Prozent,
3. „Bauen und Instandhalten von Gleisen“                                                                              mit 10 Prozent,
4. „Bauen und Instandhalten von Weichen“                                                                             mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.
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(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer 
mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 99 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Durchführen von Instandsetzungen an Oberbauanlagen“ mit mindestens „ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 42 Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 99

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Bauen und Instandhalten von Gleisen“,
b) „Bauen und Instandhalten von Weichen“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 101 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 100

Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin nach 

§ 22 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Abschlussprüfung zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Gleisbauer und zur 

Gleisbauerin anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren.

§ 101

Erwerb des Abschlusses zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
nach nichtbestandener Abschlussprüfung zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin

Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin nach § 98 
Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 98 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 99 – jeweils 
die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 erfüllen.
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Abschnitt 9

Schlussvorschriften

§ 102

Übergangsregelung für Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterinnen
Bei erfolgreich abgelegter Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Tiefbaufacharbeiter oder zur 

Tiefbaufacharbeiterin nach der Verordnung über die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft vom 2. Juli 1999 
(BGBl. I S. 1102), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Februar 2009 (BGBl. I S. 399) geändert 
worden ist, sind bis zum Ablauf des 31. Juli 2030 bei Fortsetzung der Berufsausbildung
1. zum Straßenbauer oder zur Straßenbauerin,
2. zum Kanalbauer oder zur Kanalbauerin,
3. zum Rohrleitungsbauer oder zur Rohrleitungsbauerin,
4. zum Brunnenbauer oder zur Brunnenbauerin,
5. zum Spezialtiefbauer oder zur Spezialtiefbauerin oder
6. zum Gleisbauer oder zur Gleisbauerin
nach § 22 Absatz 8 der Verordnung über die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft deren Regelungen anzuwenden.
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Anlage 1 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten sowie zum Straßenbauer und zur Straßenbauerin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Straßenbauer und Straßenbauerin 

(§ 5 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum 
Bauprozess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und 

Maßnahmen zur Vermeidung von Gefährdungen 
ergreifen

e) Materialien und Maschinen vor Witterungseinflüssen 
und Beschädigungen schützen sowie vor Diebstahl 
und unbefugtem Zugang sichern und für den 
Transport vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der 

Gefährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutzgerüs-
ten vor der Verwendung auf Sicht prüfen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen
l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-

trischem Strom ergreifen
m) Gefährdung durch Erd- und Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

4

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf 
Funktionsfähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen, insbesondere unter Beachtung 
des Schutzes vor Emissionen, bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle 
transportieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen 

ermitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen abstecken und einmessen

4

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von Holzbauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach dem Verwendungs-
zweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungen, insbesondere durch Nageln und 
Schrauben, herstellen

e) Holzbauteile montieren
f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-

geschützt lagern
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Bewehrungstahl zuschneiden, biegen, binden und 
einbauen

c) Beton nach Anforderung herstellen und die 
Verarbeitbarkeit auf Sicht prüfen

d) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 
nachbehandeln

e) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

8

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf 
Verarbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und 
Verwendungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten herstellen, dabei Verbandsarten 
unterscheiden

e) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
f) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtung herstellen

11 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe a 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

a) Bodenarten unterscheiden
b) Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung 

unterscheiden
c) Oberboden abtragen, transportieren und lagern
d) Baugruben und Gräben auf die Notwendigkeit eines 

Verbaus nach Vorgaben prüfen
e) Baugruben und Gräben, insbesondere unter Beach-

tung der Arbeitssicherheit, profilgerecht ausheben 
und entsprechend der Arbeitsraumbreite und des 
Böschungswinkels herstellen

f) Offene und geschlossene Wasserhaltungen unter-
scheiden und offene Wasserhaltung durchführen

g) Baugruben und Gräben durch Verbau, insbesondere 
mithilfe von Grabenverbaugeräten, sichern und auf 
Sicht prüfen

h) Planum herstellen, Baugruben- und Grabensohlen 
verdichten

i) Baugruben und Gräben lagenweise verfüllen und 
verdichten, im Zuge der Verfüllung den Verbau 
schrittweise rückbauen

j) Bodenaufschlüsse erstellen
k) Regeln zum Umgang mit Grundwasser und belas-

tetem Aushub beachten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

12 Herstellen von 
Verkehrswegen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe b 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12)

a) Planum durch Verdichten unter Beachtung des 
Gefälles, der Höhenlage und der Ebenflächigkeit 
herstellen

b) ungebundene Tragschichten herstellen
c) Einfassungen in Geraden herstellen
d) Oberflächen, insbesondere Pflasterdecken, Platten-

beläge und Rinnen, herstellen

13 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe c 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

a) Leitungen, insbesondere Bestandsleitungen, nach 
Material, Verwendungszweck und Medien unter-
scheiden

b) Leitungsdurchführungen in Fundamenten und Wän-
den herstellen und abdichten

c) Rohre und Profile bearbeiten
d) Rohre und Formstücke verlegen
e) Kontrollschächte herstellen und Leitungen an-

schließen
f) Dränung einbauen
g) Kabelleitungen einbringen
h) Dämmstoffe nach Materialien und Verwendungs-

zweck, insbesondere für den Wärmeschutz für Rohr-
leitungen, unterscheiden, nach Herstellerangaben 
lagern und vorbereiten

i) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen
j) Verfahren zum Herstellen von Bohrungen in Boden 

und Fels unterscheiden

32

14 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) Verkehrswege und Bodenschichten abtragen, Stoffe 
getrennt lagern

c) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
d) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

15 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2
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Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Straßenbauer und Straßenbauerin 

(§ 5 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich beteiligten Personen entgegenneh-
men und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren beteiligten 
Personen abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der 
Zusammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) bei der Bereitstellung von Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen sowie von Unterkünften und sanitären 
Anlagen mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prüfen

r) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen umset-
zen sowie Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgegebe-
nem Verkehrszeichenplan aufstellen und unterhalten

s) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

t) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf 
Baustellen ergreifen

u) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
v) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen, Kampfmittelfreigabe beachten

w) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten und Leitern, beurteilen, Mängel 
dokumentieren und Dokumentation weiterleiten

x) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

y) Maßnahmen bei Arbeiten mit Staubbelastung 
ergreifen

z) Abfall- und Reststoffe auf der Baustelle sortenrein 
trennen, lagern und den Abtransport vorbereiten, da-
bei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte berück-
sichtigen

aa) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte 
Entsorgung veranlassen

bb) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den 
Abtransport vorbereiten

cc) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 
sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten

dd) geräumte Arbeitsplätze übergeben

6 

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) In- und Außerbetriebnahme von Maschinen durch-
führen

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen und auf Funktionsfähigkeit 
prüfen, einrichten und bedienen

g) Maschinen auf Dichtheit prüfen, um Verunreinigung 
der Umwelt zu vermeiden

h) Minibagger, Radlader und Mini-Dumper außerhalb 
des öffentlichen Straßenverkehrs führen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, 
auch digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Gege-
benheiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-
ware nutzen

g) bemaßte Einbauskizzen und Pläne unter Anwendung 
normgerechter Sinnbilder anfertigen

h) Einmessskizzen und Aufmaßskizzen anfertigen

6 
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Bauwerke und Bauteile einmessen
g) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-

messungen, auch digital und satellitengestützt, durch-
führen

h) Längs- und Querprofile sowie Bögen abstecken

8 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

f) Konstruktionen von Schacht- und Sonderbauwerken 
aus Beton und Stahlbeton unterscheiden

g) Auf- und Widerlager herstellen
h) Schalungen herstellen, aufbauen, versteifen und 

abspannen
i) Bewehrungen herstellen und einbauen
j) Einbauteile montieren
k) Betone nach Verwendungszweck und Eigenschaften 

unterscheiden und auf Sicht prüfen
l) Frischbeton mit Maschinen fördern, einbringen, 

verdichten, abziehen, glätten und nachbehandeln
m) Bauwerke gegen nichtdrückendes und drückendes 

Wasser durch Beschichtungen abdichten 8
9 Herstellen von Baukörpern 

aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

g) Konstruktionen von Schacht- und Sonderbauwerken 
aus Steinen und Fertigteilen unterscheiden

h) Schachtsohle herstellen
i) Schachtbauwerke aus Steinen und Fertigteilen 

herstellen
j) Sohlgerinne und Bermen herstellen
k) Steighilfen und Absturzsicherungen montieren
l) Aussparungen und Bohrungen herstellen und 

schließen
m) Schachtabdeckungen einbauen
n) Schachtbauwerke auf Dichtheit prüfen

10 Herstellen von Baugruben 
und Gräben und 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe a 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

l) Baugrund beurteilen
m) Hindernisse im Baugrund feststellen sowie 

Unregelmäßigkeiten und Gefährdungen im Baugrund 
erkennen und melden

n) Maßnahmen zum Auffinden von Ver- und Ent-
sorgungsleitungen durchführen, insbesondere Such-
schlitze herstellen

o) Böschungen entsprechend der Bodenarten anlegen
p) Verbauarten, insbesondere hinsichtlich der örtlichen 

Gegebenheiten, des Grundwassers, der Tiefe und 
der statischen Erfordernisse, unterscheiden

q) Baugruben und Gräben durch Normverbau sichern 
und auf Sicht prüfen

r) Auswirkungen der Witterungsverhältnisse auf die 
Bodenbeschaffenheit sowie den Verbau beurteilen 
und berücksichtigen

s) vorhandene Leitungen sichern
t) Werkzeuge und Maschinen zum Ausheben, Einbauen 

und Verdichten von Böden unterscheiden, auswählen 
und einsetzen

u) Böden lösen, laden, fördern, lagern, auf Einbaufähig-
keit prüfen, einbauen und verdichten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

v) Verfüllbaustoffe auf ihre ökologischen Auswirkungen, 
insbesondere hinsichtlich der Kohlendioxid-Bilanz, 
unter Einbeziehung kreislaufwirtschaftlicher Gesichts-
punkte einschätzen

w) Wasserhaltungen überwachen

11 Herstellen von 
Verkehrswegen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe b 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12)

e) Erdbauwerke, insbesondere Einschnitte und Dämme, 
profilgerecht herstellen

f) Bodenbehandlungen durchführen
g) Straßenoberbau aufnehmen, Baustoffe auf Wieder-

verwendbarkeit prüfen und getrennt lagern
h) Planum herstellen und auf Tragfähigkeit, Höhenlage, 

Ebenheit und Verdichtung prüfen
i) Einbaumaterialien auf Beschaffenheit und Verwen-

dungsfähigkeit prüfen, einbauen und verdichten
j) gebundene und ungebundene Tragschichten unter 

Beachtung der Dicke, Ebenheit und der profil-
gerechten Lage einbauen und verdichten

k) Einfassungen herstellen
l) Bettung für Pflasterdecken und Plattenbeläge her-

stellen
m) Pflasterdecken und Plattenbeläge auch nach Auf-

grabungen mit künstlichen und natürlichen Steinen in 
unterschiedlichen Verbänden herstellen

n) Unterlage für den Asphalteinbau vorbereiten und 
prüfen

o) Einbaumaterialien, insbesondere auf Temperatur, 
prüfen

p) Asphaltschichten auch nach Aufgrabungen manuell 
und maschinell einbauen und verdichten

q) Asphaltschichten auf Schichtdicke und Ebenheit 
prüfen

r) Anschlüsse und Ränder herstellen

24 

12 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe c 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

k) Freispiegel- und Druckrohrleitungen unterscheiden 
sowie Freispiegelleitungen herstellen

l) Rohre, Formstücke und Schachtbauteile auf Be-
schaffenheit und Zustand prüfen

m) Kanalbauteile transportieren und lagern
n) Standfestigkeit des Baugrundes prüfen
o) Leitungszonen und Rohrbettungen herstellen
p) Rohre höhen- und fluchtgerecht im vorgegebenen 

Gefälle einbauen
q) Obere Bettung, Seitenverfüllung, Abdeckung und 

Hauptverfüllung von Rohren unter Berücksichtigung 
der Leitungszone herstellen

r) Formstücke einbauen, einmessen und protokollieren
s) Rohrleitungssysteme auf Dichtheit prüfen
t) Kabelschutzrohre und Kabel einbauen
u) Bohrgeräte und Zubehör unterscheiden
v) Bohrungen im Trockenbohrverfahren herstellen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

13 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

f) Bestandspläne, insbesondere Leitungspläne, be-
achten und mit örtlichen Gegebenheiten abgleichen

g) Öffnungen in Fahrbahnbelägen manuell und mit 
leichten Abbruchhämmern herstellen sowie Öffnun-
gen sichern

h) Fahrbahnbeläge für Aufgrabungen aufnehmen
i) Stahlbetonteile, Stahlbetonfertigteile sowie Rohr- und 

Kabelleitungen demontieren und sortieren
j) Gefahrstoffe erkennen, Sicherung und Entsorgung 

veranlassen

4

14 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2

Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Straßenbauer und Straßenbauerin 

(§ 5 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Neubau und Umbau von Fahrbahnen unterscheiden
h) Kunden und Kundinnen über das betriebliche 

Leistungsspektrum informieren
i) Fachbegriffe für Bauweisen und Bauteile anwenden
j) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen und 

Instandhaltungsmaßnahmen informieren
k) mit am Bauprozess beteiligten Personen kommu-

nizieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zum Baugrund, insbesondere über 
Gefahrstoffbelastungen, sowie zu Materialvorgaben, 
Zeitrichtwerten und Leistungsbeschreibungen er-
fassen und Vorgaben unter Berücksichtigung boden-
mechanischer Anforderungen auf Umsetzbarkeit 
prüfen

o) branchenübliche Software anwenden
p) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
q) Prüf- und Messergebnisse sowie Witterungsbedin-

gungen dokumentieren und bewerten

8

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

ee) Sicherungsmaßnahmen entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung durchführen

ff) geräumte Baustelle und Teilabschnitte übergeben
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

i) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf 
anfordern, transportieren, lagern, für den Einsatz 
vorbereiten und einsetzen

j) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt verhindern

8

5 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

i) Funktionsweise von satellitengestützten und statio-
nären Messystemen unterscheiden

j) Koordinatensysteme anwenden
k) digitale Messungen anhand vorgegebener Koordina-

ten durchführen

6

6 Herstellen der Entwässerung 
von Verkehrsflächen 
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16)

a) Aufbau- und Herstellungsverfahren von offenen und 
geschlossenen Entwässerungen unterscheiden

b) offene Entwässerung, insbesondere Gräben, Mulden 
und Rückhaltebecken unter Berücksichtigung des 
Hochwasser- und Gewässerschutzes, herstellen

c) geschlossene Entwässerung, insbesondere Linien- 
und Punktentwässerungssysteme, herstellen

6

7 Herstellen von 
Pflasterdecken und 
Plattenbelägen 
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

a) Pflasterdecken und Plattenbeläge in unterschiedlichen 
Verbänden, insbesondere Segmentbogenverband und 
Schuppenverband, und bei Neigungswechsel her-
stellen

b) Pflaster und Platten an Kanten und Anschlüssen 
zuarbeiten sowie an Einbauten und Aussparungen 
verlegen

c) großformatige Platten maschinell verlegen
d) Pflasterdecken und Plattenbeläge mit verschiedenen 

Materialien verfugen
e) Pflasterdecken und Plattenbeläge nach Aufgrabungen 

unter Berücksichtigung der angrenzenden Beläge 
wiederherstellen

f) taktile Bodenindikatoren einbauen

8

8 Herstellen von 
Asphaltschichten 
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18)

a) Aufbau und Herstellungsverfahren von Kalt- und 
Heißbauweise unterscheiden

b) Unterlage vorbereiten
c) beim Einbringen von Asphaltschichten, Nähte aus-

bilden sowie Randausbildungen und Fugen herstellen
d) Oberflächenschutzschichten nach unterschiedlichen 

Verfahren herstellen
e) an Eigenüberwachungsprüfungen mitwirken
f) Asphaltschichten wiederherstellen
g) Einbaumaschinen bedienen
h) an Erneuerungen von Asphaltdecken mitwirken, beim 

Einbauen von Asphalt auf wetterbedingte Einflüsse 
achten und entsprechende Maßnahmen ergreifen

8
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

9 Herstellen von 
Fahrbahnbelägen aus Beton 
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19)

a) Aufbau und Herstellungsverfahren von Betondecken, 
insbesondere mehrschichtige Bauweisen, unter-
scheiden

b) Schalung höhen- und fluchtgerecht setzen, Unterlage 
vorbereiten

c) Bewehrung, Dübel und Anker höhen- und flucht-
gerecht einbauen

d) an der Frischbetonprüfung mitwirken
e) Betondecken, insbesondere mit Abziehbohlen, ein-

bauen und strukturieren
f) Betondecken, insbesondere durch Verdunstungs-

schutz, nachbehandeln
g) Fugen unterscheiden, Raum-, Schein-, Press-, Quer- 

und Längsfugen herstellen und Vergussmasse 
einbringen

h) beim Einbauen von Beton auf wetterbedingte 
Einflüsse achten und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen

2

10 Einbauen von Fertigteilen 
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

a) Unterlage vorbereiten
b) Anschlagmittel auswählen
c) Fertigteile, insbesondere Betonwinkelstützwände und 

Betonfundamente, höhen- und fluchtgerecht einbauen

2

11 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

h) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und doku-
mentieren

i) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 
zur Behebung ergreifen

j) Arten von Verdichtungsprüfungen, insbesondere 
dynamische Lastplatte und Rammsondierung, unter-
scheiden, anwenden und dokumentieren

k) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

l) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen
m) Reklamationen entgegennehmen und weiterleiten

4
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Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 5 
Absatz 3).

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 5 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und 
Geschäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes er-
läutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses erläutern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der be-
triebsverfassungs- oder personalvertretungsrecht-
lichen Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der 

beruflichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 5 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung 

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 5 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und 
sozialen Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 5 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, 
bearbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung 
gesellschaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 1 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 1 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Straßenbauer und 

Straßenbauerin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 1 Abschnitt C).
3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 1 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 1 Abschnitt A und B).
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Anlage 2 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik 
sowie zum Kanalbauer für Infrastrukturtechnik und zur Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik im 

Ausbildungsberufsbild Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Kanalbauer für Infrastrukturtechnik 

und Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik (§ 6 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum 
Bauprozess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien, Geräte und Maschinen vor Witterungsein-

flüssen und Beschädigungen schützen sowie vor 
Diebstahl und unbefugtem Zugang sichern und für 
den Transport vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der 

Gefährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutzgerüs-
ten vor der Verwendung auf Sicht prüfen

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen
l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-

trischem Strom ergreifen
m) Gefährdungen durch Erd- und Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

6 

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen, insbesondere unter Beachtung 
des Schutzes vor Emissionen, bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle 
transportieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, 
auch digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen abstecken und einmessen

4

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von Holzbauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach dem Verwendungs-
zweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungen insbesondere durch Nageln und 
Schrauben herstellen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

e) Holzbauteile montieren
f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-

geschützt lagern

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Bewehrungstahl zuschneiden, biegen, binden und 
einbauen

c) Verarbeitbarkeit von Beton auf Sicht prüfen
d) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 

nachbehandeln
e) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

8 

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf 
Verarbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Verwen-
dungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschiedli-
chen Formaten herstellen, dabei Verbandsarten unter-
scheiden

e) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
f) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtung herstellen

11 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 2 Buchstabe a 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

a) Bodenarten unterscheiden
b) Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung 

unterscheiden
c) Oberboden abtragen, transportieren und lagern
d) Baugruben und Gräben auf die Notwendigkeit eines 

Verbaus nach Vorgaben prüfen
e) Baugruben und Gräben, insbesondere unter Be-

achtung der Arbeitssicherheit, profilgerecht ausheben 
und entsprechend der Arbeitsraumbreite und des 
Böschungswinkels herstellen

f) Wasserhaltungen unterscheiden und offene Wasser-
haltung, insbesondere durch Herstellen eines 
Pumpensumpfes, durchführen

g) Baugruben und Gräben durch Verbau, insbesondere 
mithilfe von Grabenverbaugeräten, sichern und auf 
Sicht prüfen

h) Planum herstellen, Baugruben- und Grabensohlen 
verdichten

i) Baugruben und Gräben lagenweise verfüllen und 
verdichten und im Zuge der Verfüllung den Verbau 
schrittweise rückbauen

j) Regeln zum Umgang mit Grundwasser und be-
lastetem Aushub beachten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

12 Herstellen von 
Verkehrswegen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Planum durch Verdichten unter Beachtung des Ge-
fälles, der Höhenlage und Ebenflächigkeit herstellen

b) ungebundene Tragschichten herstellen
c) Einfassungen in Geraden herstellen
d) Oberflächen, insbesondere Pflasterdecken, Platten-

beläge und Rinnen, herstellen

28

13 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13, § 4 Absatz 4 
Nummer 2 Buchstabe b 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

a) Leitungen, insbesondere Bestandsleitungen, nach 
Material, Verwendungszweck und Medien unter-
scheiden

b) Leitungsdurchführungen in Fundamenten und Wän-
den herstellen und abdichten

c) Rohre und Profile bearbeiten
d) Rohre und Formstücke verlegen
e) Kontrollschächte herstellen und Leitungen an-

schließen
f) Dränung einbauen
g) Kabel- und Energieleitungen einbringen
h) Dämmstoffe nach Materialien und Verwendungs-

zweck, insbesondere für den Wärmeschutz für Rohr-
leitungen, unterscheiden, nach Herstellerangaben 
lagern und vorbereiten

i) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen
j) Verfahren zum Herstellen von Bohrungen in Boden 

und Fels unterscheiden

14 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) Verkehrswege und Bodenschichten abtragen, Stoffe 
getrennt lagern

c) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
d) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

15 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2
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Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Kanalbauarbeiten für Infrastrukturtechnik im 

Ausbildungsberufsbild Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Kanalbauer für Infrastrukturtechnik 

und Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik (§ 6 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich beteiligten Personen entgegen-
nehmen und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung 
einbeziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren beteiligten 
Personen abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der 
Zusammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftrags-
bezogen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) bei der Bereitstellung von Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen sowie von Unterkünften und sanitären 
Anlagen mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prüfen

r) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen um-
setzen sowie Verkehrsleiteinrichtungen nach vor-
gegebenem Verkehrszeichenplan aufstellen und 
unterhalten

s) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

t) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

u) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
v) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen, Kampfmittelfreigabe beachten

w) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten und Leitern, beurteilen, Mängel doku-
mentieren und Dokumentation weiterleiten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

x) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen

y) Maßnahmen bei Arbeiten mit Staubbelastung er-
greifen

z) Abfall- und Reststoffe auf der Baustelle sortenrein 
trennen, lagern und den Abtransport vorbereiten, 
dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte berück-
sichtigen

aa) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-
sorgung veranlassen

bb) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-
transport vorbereiten

cc) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 
sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten

dd) geräumte Arbeitsplätze übergeben

6

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, insbesondere Kernbohr-
geräte, Kettensägen, Handkreissägen und Beton-
sägen, einrichten, bedienen, pflegen und warten

d) In- und Außerbetriebnahme von Maschinen durch-
führen

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen und auf Funktionsfähigkeit 
prüfen, einrichten und bedienen

g) Maschinen auf Dichtheit prüfen, um Verunreinigung 
der Umwelt zu vermeiden

h) Verdichtungsgeräte, insbesondere Rüttler, Stampfer 
und Walzen, auswählen und bedienen

i) Minibagger, Radlader und Dumper außerhalb des 
öffentlichen Straßenverkehrs führen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Gege-
benheiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen 8
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

h) bemaßte Einbauskizzen und Pläne unter Anwendung 
normgerechter Sinnbilder anfertigen

i) Einmessskizzen und Aufmaßskizzen anfertigen

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-
messungen, auch digital und satellitengestützt, durch-
führen

8 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

f) Konstruktionen von Schacht- und Sonderbauwerke 
aus Beton und Stahlbeton unterscheiden

g) Auf- und Widerlager herstellen
h) Schalungen herstellen, aufbauen, versteifen und 

abspannen
i) Bewehrungen herstellen und einbauen
j) Einbauteile montieren
k) Betone nach Verwendungszweck und Eigenschaften 

unterscheiden und auf Sicht prüfen
l) Frischbeton mit Maschinen fördern, einbringen, 

verdichten, abziehen, glätten und nachbehandeln
m) Bauwerke gegen nichtdrückendes und drückendes 

Wasser durch Beschichtungen abdichten

9 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

g) Konstruktionen von Schacht- und Sonderbauwerke 
aus Steinen und Fertigteilen unterscheiden

h) Erdplanum herstellen
i) Auflage herstellen
j) Bodenplatten für Schachtbauwerke herstellen und 

Außendichtungen anbringen
k) Verfahren zur Erstellung von örtlich hergestellten 

Schachtbauwerken aus Kanalklinkern unterscheiden 
und Konstruktionserfordernisse berücksichtigen

l) Schachtbauwerke aus Kanalklinkern instand halten 
und umbauen

m) Sohlengerinne und Bermen herstellen
n) Deckenkonstruktionen herstellen
o) Steighilfen und Absturzsicherungen montieren
p) Aussparungen und Bohrungen herstellen und 

schließen
q) Schachtabdeckungen einbauen
r) Schachtbauwerke auf Dichtheit prüfen
s) Anschlusselemente für die Anbindung der Rohr-

leitungen einbauen
t) Verfahren zur Erstellung von Schachtbauwerken aus 

Fertigteilen unterscheiden
u) Schachtbauwerke aus Fertigteilen einbauen und 

montieren
v) Fertigteile lagegerecht einbauen und auf Lage 

überprüfen
w) Außendichtungen anbringen

12
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

10 Herstellen von Baugruben 
und Gräben und 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 2 Buchstabe a 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

k) Baugrund beurteilen
l) Hindernisse im Baugrund feststellen sowie Unregel-

mäßigkeiten und Gefährdungen im Baugrund er-
kennen und melden

m) Maßnahmen zum Auffinden von Ver- und Ent-
sorgungsleitungen durchführen, insbesondere Such-
schlitze herstellen

n) Böschungen entsprechend der Bodenarten anlegen
o) Verbauarten, insbesondere hinsichtlich der örtlichen 

Gegebenheiten, des Grundwassers, der Tiefe und 
der statischen Erfordernisse, unterscheiden

p) Baugruben und Gräben durch waagerechten und 
senkrechten Normverbau sichern, auf Sicht prüfen 
und beim Verfüllen zurückbauen

q) Verbauarten, insbesondere Kammerdielenelement-
verbau, anwenden

r) Auswirkungen der Witterungsverhältnisse auf die 
Bodenbeschaffenheit sowie den Verbau beurteilen 
und berücksichtigen

s) vorhandene Leitungen sichern
t) Werkzeuge und Maschinen zum Ausheben, Einbauen 

und Verdichten von Böden unterscheiden, auswählen 
und einsetzen

u) Böden hinsichtlich der Aushubbreite lösen, Böden 
laden, fördern, lagern und sichern

v) Verfüllbaustoffe auf ihre ökologischen Auswirkungen, 
insbesondere hinsichtlich der Kohlendioxid-Bilanz, 
unter Einbeziehung kreislaufwirtschaftlicher Gesichts-
punkte einschätzen

w) Aushubböden zum Einbau prüfen, aufbereiten und 
nach Erfordernissen konditionieren, Einbaumateria-
lien für die Verfüllung auf Eignung und Verwendungs-
fähigkeit prüfen

x) Aushubböden und Einbaumaterialien auf Ver-
dichtungsfähigkeit prüfen, einbauen und verdichten

y) Wasserhaltung überwachen

11 Herstellen von 
Verkehrswegen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

e) Straßenoberbau aufnehmen, Baustoffe auf Wieder-
verwendbarkeit prüfen und getrennt lagern

f) Planum herstellen und auf Tragfähigkeit, Höhenlage, 
Ebenheit und Verdichtung prüfen

g) Einbaumaterialien auf Beschaffenheit und Ver-
wendungsfähigkeit prüfen, einbauen und verdichten

h) gebundene und ungebundene Tragschichten unter 
Beachtung der Dicke, Ebenheit und der profil-
gerechten Lage einbauen und verdichten

i) Einfassungen herstellen
j) Bettung für Pflasterdecken und Plattenbeläge her-

stellen
k) Pflaster- und Plattenverbandsarten unterscheiden, 

Pflasterdecken und Plattenbeläge nach Aufgrabungen 
mit künstlichen und natürlichen Steinen wieder-
herstellen

l) Unterlage für den Asphalteinbau vorbereiten und 
prüfen

18
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

m) Einbaumaterialien, insbesondere auf Temperatur, 
prüfen

n) Asphaltschichten nach Aufgrabungen manuell und 
maschinell einbauen und verdichten

o) Asphaltschichten auf Schichtdicke und Ebenheit 
prüfen

p) Anschlüsse, Nähte, Fugen und Ränder herstellen

12 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13, § 4 Absatz 4 
Nummer 2 Buchstabe b 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

k) Freispiegel- und Druckrohrleitungen unterscheiden 
sowie Freispiegelleitungen herstellen

l) untere Bettung entsprechend der vorgegebenen 
Tragfähigkeit herstellen

m) Rohre höhen- und fluchtgerecht im vorgegebenen 
Gefälle einbauen

n) Abzweige und Formstücke einbauen, einmessen und 
protokollieren

o) obere Bettung, Seitenverfüllung, Abdeckung und 
Hauptverfüllung von Rohren unter Berücksichtigung 
der Leitungszone herstellen

p) Haus- und Grundstücksentwässerungen herstellen
q) Anbohrungen herstellen und Sattelstücke einbauen
r) Kabelleitungen nach Material und Verwendungszweck 

unterscheide
s) Kabel einbauen und abdecken
t) Kabelschutzrohre einbauen und Zwischenräume ver-

füllen
u) Kabel in Kabelschutzrohre einbringen
v) Bohrgeräte und Zubehör unterscheiden
w) Bohrungen im Trockenbohrverfahren herstellen

13 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

f) Bestandspläne, insbesondere Leitungspläne, be-
achten und mit örtlichen Gegebenheiten abgleichen

g) Öffnungen in Decken, Wänden und Fundamenten 
durch Stemmen und Schneiden herstellen sowie 
Öffnungen sichern

h) Fahrbahnbeläge für Aufgrabungen aufnehmen
i) Beton- und Stahlbetonteile sowie Rohr- und Kabel-

leitungen demontieren und Stahlbetonteile und Rohr- 
und Kabelleitungen stofflich trennen

j) Gefahrstoffe erkennen, Sicherung und Entsorgung 
veranlassen

4

14 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2
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Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Kanalbauer für Infrastrukturtechnik 

und Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik (§ 6 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche Leis-
tungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Bauweisen und Bauteile anwenden
i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen und 

Instandhaltungsmaßnahmen informieren
j) mit am Bauprozess Beteiligten kommunizieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zum Baugrund, insbesondere über 
Gefahrstoffbelastungen, sowie zu Materialvorgaben, 
Zeitrichtwerten und Leistungsbeschreibungen er-
fassen und Vorgaben unter Berücksichtigung boden-
mechanischer Anforderungen auf Umsetzbarkeit 
prüfen

o) branchenübliche Software anwenden, Vorschriften 
des Datenschutzes beachten

p) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
q) Prüf- und Messergebnisse sowie Witterungsbedin-

gungen dokumentieren und bewerten

8

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

ee) Sicherungsmaßnahmen entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung durchführen

ff) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit in 
Schachtbauwerken und Kanälen prüfen und be-
urteilen, insbesondere mit Gasprüfgeräten, Einsatz 
von Absturzsicherungen, Bergungshilfen und Sauer-
stoffselbstrettern

gg) geräumte Baustelle und Teilabschnitte übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

j) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf an-
fordern, transportieren, lagern, für den Einsatz vor-
bereiten und einsetzen

k) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt verhindern

4

5 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

g) Funktionsweise von satellitengestützten und statio-
nären Messsystemen unterscheiden

h) Koordinatensysteme anwenden
i) digitale Messungen anhand vorgegebener Koordina-

ten durchführen

2

6 Herstellen von 
Schachtbauwerken und 
Sonderbauwerken 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16)

a) innenliegende und außenliegende Sohlabstürze her-
stellen

b) Schachtbauwerke nach unterschiedlichen Verfahren 
gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser abdichten so-
wie nach unterschiedlichen Verfahren vor Korrosion 
und chemischen Einflüssen schützen

c) Abdichtungselemente, insbesondere Fugenbänder, 
Bleche und Injektionsschläuche, einbauen

d) Schachtbauwerke auf Wasserdichtheit mit Luft- und 
Wasserdichtheitsverfahren prüfen

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

7 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

z) unterschiedlichen Verfahren zur Herstellung von Bau-
gruben und Gräben, Verbau und Wasserhaltung 
unterscheiden, auswählen und anwenden

aa) unterschiedliche Arten von Baugrubensicherungen, 
insbesondere bei tiefen Baugruben, bei schwierigen 
und gestörten Bodenverhältnissen und bei Grund-
wasser, unterscheiden und anwenden

bb) Gefahrenquellen beim Ausheben von Baugruben 
und Gräben sowie bei deren Verbau erkennen und 
Gefährdungen, insbesondere Einsturzgefahr, Was-
sereinbruch und Gasaustritt, vermeiden

cc) Funktionsfähigkeit des Verbaus und Zustand des 
Verbaumaterials bei der Durchführung der Arbeiten 
prüfen

dd) bei der Herstellung von Sohlabdichtungen und Bau-
grundverbesserungen mitwirken

ee) Bauteile unterfangen
ff) Baugruben unter besonderen Bedingungen, ins-

besondere mit Beton, mit Füller und mit Flüssig-
boden, verfüllen

12

8 Einbauen von 
Abwasserleitungen als 
Freispiegel- und 
Druckrohrleitung 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

a) Rohre, Formstücke und Schachtbauteile auf Beschaf-
fenheit und Zustand prüfen

b) Kanalbauteile transportieren und lagern
c) Standfestigkeit des Baugrundes prüfen
d) Druckrohre, Armaturen und Formstücke verbinden, 

Kunststoffrohre schweißen
e) Leitungszonen für Druckrohrleitungen herstellen
f) zugfeste und nicht zugfeste Verbindungen herstellen
g) Formstücke und Armaturen einmessen und protokol-

lieren
h) Prüfverfahren für Rohrleitungssysteme, insbesondere 

Dichtheitsprüfung, Lagegenauigkeit und Deformation, 
unterscheiden

i) Rohrleitungssysteme auf Dichtheit prüfen
j) Verfahren zur grabenlosen Verlegung von Frei-

spiegel- und Druckrohrleitungen, insbesondere durch 
gesteuerte und ungesteuerte Rohrvortriebsverfahren, 
Spühlbohrverfahren und Einpflügen, unterscheiden 
und daran mitwirken

16

9 Sanieren und Instandhalten 
von Kanälen 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18)

a) Verfahren zur Sanierung von Kanälen, insbesondere 
Schlauchlining, unterscheiden

b) Methoden zur Schadensanalyse unterscheiden
c) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-

nahmen zum Schutz veranlassen
d) Schachtbauwerke instand halten
e) Kanäle absperren
f) Abwasserumleitung herstellen
g) bei grabenlosen Kanalsanierungen mitwirken

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

10 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

h) Qualitätssicherungssysteme für den Kanalbau unter-
scheiden und anwenden

i) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und doku-
mentieren

j) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 
zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen

k) Arten von Verdichtungsprüfungen, insbesondere 
dynamische Lastplatte und Rammsondierung, unter-
scheiden, anwenden und dokumentieren

l) Kundengespräche zur Übergabe von fertiggestellten 
Arbeiten führen

m) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen
n) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen doku-

mentieren und kontrollieren, Reinigungsmaßnahmen 
dokumentieren, kontrollieren und überwachen

o) Reklamationen entgegennehmen und weiterleiten

4

Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 6 
Absatz 3).

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und 
Geschäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes er-
läutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses erläutern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner 
Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Ge-
werkschaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der 

beruflichen Weiterentwicklung erläutern
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, bearbei-
ten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 2 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 2 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Kanalbauer für 

Infrastrukturtechnik und Kanalbauerin für Infrastrukturtechnik werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt 
(Anlage 2 Abschnitt C).

3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 2 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 2 Abschnitt A und B).
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Anlage 3 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik 
sowie zum Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik 
und zur Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik 

im Ausbildungsberufsbild Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Leitungsbauer für Infrastruktur-

technik und Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik (§ 7 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum Bau-
prozess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien, Geräte und Maschinen vor Witterungsein-

flüssen und Beschädigungen schützen sowie vor 
Diebstahl und unbefugtem Zugang sichern und für 
den Transport vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der 

Gefährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutz-
gerüsten vor der Verwendung auf Sicht prüfen

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen
l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-

trischem Strom ergreifen
m) Gefährdung durch Erd- und Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

4

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle trans-
portieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und 
Anbauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, an-
wenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen abstecken und einmessen

4

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von Holzbauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Hölzer und Holzwerkstoffe nach dem Verwendungs-
zweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

c) Hölzer mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungen insbesondere durch Aussteifungen, 
Nageln und Schrauben herstellen

8
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

e) Holzbauteile montieren
f) Hölzer, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-

geschützt lagern

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Bewehrungstahl zuschneiden, biegen, binden und 
einbauen

c) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-
barkeit auf Sicht prüfen

d) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 
nachbehandeln

e) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

8

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf 
Verarbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Verwen-
dungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern Mängel dokumentieren und anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten herstellen, dabei Verbandsarten 
unterscheiden

e) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
f) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtung erstellen

11 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 3 Buchstabe a 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

a) Bodenarten unterscheiden
b) Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung 

unterscheiden
c) Oberboden abtragen, transportieren und lagern
d) Baugruben und Gräben auf die Notwendigkeit eines 

Verbaus nach Vorgaben prüfen
e) Baugruben und Gräben, insbesondere unter Beach-

tung der Arbeitssicherheit, profilgerecht ausheben 
und entsprechend der Arbeitsraumbreite und des 
Böschungswinkels herstellen

f) Wasserhaltungen unterscheiden und offene Wasser-
haltung durchführen

g) Baugruben und Gräben durch Verbau, insbesondere 
mithilfe von Grabenverbaugeräten, sichern und auf 
Sicht prüfen

h) Planum herstellen, Baugruben- und Grabensohlen 
verdichten

i) Baugruben und Gräben lagenweise verfüllen und 
verdichten und im Zuge der Verfüllung den Verbau 
schrittweise rückbauen

j) Bodenaufschlüsse erstellen
k) Regeln zum Umgang mit Grundwasser und 

belastetem Aushub beachten

Seite 81 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

12 Herstellen von 
Verkehrswegen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Planum durch Verdichten unter Beachtung des Ge-
fälles, der Höhenlage und Ebenflächigkeit herstellen

b) ungebundene Tragschichten herstellen
c) Einfassungen in Geraden herstellen
d) Oberflächen, insbesondere Pflasterdecken, Platten-

beläge und Rinnen, herstellen

30

13 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13, § 4 Absatz 4 
Nummer 3 Buchstabe b 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

a) Leitungen, insbesondere Bestandsleitungen, nach 
Material, Verwendungszweck und Medien unter-
scheiden

b) Leitungsdurchführungen in Fundamenten und Wän-
den herstellen und abdichten

c) Rohre und Profile bearbeiten
d) Rohre und Formstücke verlegen
e) Kontrollschächte herstellen und Leitungen an-

schließen
f) Dränung einbauen
g) Kabelleitungen einbringen
h) Dämmstoffe nach Materialien und Verwendungs-

zweck, insbesondere für den Wärmeschutz für Rohr-
leitungen, unterscheiden, nach Herstellerangaben 
lagern und vorbereiten

i) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen
j) Verfahren zum Herstellen von Bohrungen in Boden 

und Fels unterscheiden

14 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) Verkehrswege und Bodenschichten abtragen, Stoffe 
getrennt lagern

c) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
d) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

15 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2
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Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik 

im Ausbildungsberufsbild Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Leitungsbauer für Infrastruktur-

technik und Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik (§ 7 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleis-
tungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betriebliche beteiligten Personen entgegenneh-
men und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren beteiligten 
Personen abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der 
Zusammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) bei der Bereitstellung von Ver- und Entsorgungsein-
richtungen sowie von Unterkünften und sanitären An-
lagen mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prüfen

r) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen um-
setzen sowie Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgege-
benem Verkehrszeichenplan aufstellen und unter-
halten

s) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

t) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf 
Baustellen ergreifen

u) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
v) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen, Kampfmittelfreigabe beachten

w) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten und Leitern, beurteilen, Mängel doku-
mentieren und Dokumentation weiterleiten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

x) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen

y) Maßnahmen bei Arbeiten mit Staubbelastung er-
greifen

z) Abfall- und Reststoffe auf der Baustelle sortenrein 
trennen, lagern und den Abtransport vorbereiten, da-
bei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte berück-
sichtigen

aa) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte 
Entsorgung veranlassen

bb) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den 
Abtransport vorbereiten

cc) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 
sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten

dd) geräumte Arbeitsplätze übergeben

6 

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) In- und Außerbetriebnahme von Maschinen durch-
führen

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen und auf Funktionsfähigkeit 
prüfen, einrichten und bedienen

g) Maschinen auf Dichtheit prüfen, um Verunreinigung 
der Umwelt zu vermeiden

h) Minibagger und Radlader außerhalb des öffentlichen 
Straßenverkehrs führen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Gege-
benheiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen
h) bemaßte Einbauskizzen und Pläne unter Anwendung 

normgerechter Sinnbilder anfertigen
i) Einmessskizzen und Aufmaßskizzen anfertigen

6
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-
messungen, auch digital und satellitengestützt, durch-
führen

8 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

f) Konstruktionen von Schacht- und Sonderbauwerke 
aus Beton und Stahlbeton unterscheiden

g) Auf- und Widerlager herstellen
h) Schalungen herstellen, aufbauen, versteifen und 

abspannen
i) Bewehrungen herstellen und einbauen
j) Einbauteile montieren
k) Betone nach Verwendungszweck und Eigenschaften 

unterscheiden und auf Sicht prüfen
l) Frischbeton mit Maschinen fördern, einbringen, 

verdichten, abziehen, glätten und nachbehandeln
m) Bauwerke gegen nichtdrückendes und drückendes 

Wasser durch Beschichtungen abdichten

8 

9 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

g) Konstruktionen von Schacht- und Sonderbauwerke 
aus Steinen und Fertigteilen unterscheiden

h) Schachtsohle herstellen und Außendichtungen an-
bringen

i) Schachtbauwerke aus Steinen und Fertigteilen her-
stellen

j) Aussparungen und Bohrungen herstellen und 
schließen

k) Schachtabdeckungen einbauen
l) Schachtbauwerke auf Dichtheit prüfen

10 Herstellen von Baugruben 
und Gräben und 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 3 Buchstabe a 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

l) Baugrund beurteilen
m) Hindernisse im Baugrund feststellen sowie Unregel-

mäßigkeiten und Gefährdungen im Baugrund erken-
nen und melden

n) Maßnahmen zum Auffinden von Ver- und Entsor-
gungsleitungen durchführen, insbesondere Such-
schlitze herstellen

o) Böschungen entsprechend der Bodenarten anlegen
p) Verbauarten, insbesondere hinsichtlich der örtlichen 

Gegebenheiten, des Grundwassers, der Tiefe und 
der statischen Erfordernisse, unterscheiden

q) Baugruben und Gräben durch Normverbau sichern 
und auf Sicht prüfen

r) Auswirkungen der Witterungsverhältnisse auf die 
Bodenbeschaffenheit sowie den Verbau beurteilen 
und berücksichtigen

s) vorhandene Leitungen sichern
t) Werkzeuge und Maschinen zum Ausheben, Einbauen 

und Verdichten von Böden unterscheiden, auswählen 
und einsetzen

u) Böden lösen, laden, fördern, lagern, auf Einbaufähig-
keit prüfen, einbauen und verdichten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

v) Verfüllbaustoffe auf ihre ökologischen Auswirkungen, 
insbesondere hinsichtlich der Kohlendioxid-Bilanz, 
unter Einbeziehung kreislaufwirtschaftlicher Gesichts-
punkte einschätzen

w) Wasserhaltung überwachen

11 Herstellen von 
Verkehrswegen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

e) Straßenoberbau aufnehmen, Baustoffe auf Wieder-
verwendbarkeit prüfen und getrennt lagern

f) Planum herstellen und auf Tragfähigkeit, Höhenlage, 
Ebenheit und Verdichtung prüfen

g) Einbaumaterialien auf Beschaffenheit und Verwen-
dungsfähigkeit prüfen, einbauen und verdichten

h) gebundene und ungebundene Tragschichten unter 
Beachtung der Dicke, Ebenheit und der profilgerech-
ten Lage einbauen und verdichten

i) Einfassungen herstellen
j) Bettung für Pflasterdecken und Plattenbeläge her-

stellen
k) Pflaster- und Plattenverbandsarten unterscheiden, 

Pflasterdecken und Plattenbeläge nach Aufgrabungen 
mit künstlichen und natürlichen Steinen wieder-
herstellen

l) Unterlage für den Asphalteinbau vorbereiten und 
prüfen

m) Einbaumaterialien, insbesondere auf Temperatur, 
prüfen

n) Asphaltschichten nach Aufgrabungen manuell und 
maschinell einbauen und verdichten

o) Asphaltschichten auf Schichtdicke und Ebenheit 
prüfen

p) Anschlüsse, Nähte, Fugen und Ränder herstellen

24 

12 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13, § 4 Absatz 4 
Nummer 3 Buchstabe b 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

k) Freispiegel- und Druckrohrleitungen unterscheiden 
sowie Freispiegelleitungen herstellen

l) Druckrohrleitungen für flüssige und gasförmige 
Medien unterscheiden

m) Rohre, Armaturen und Formstücke sowie Bauteile für 
Kabelleitungen auf Eignung des Materials bezüglich 
Beschaffenheit und Zustand prüfen

n) Bauteile für Rohr- und Kabelleitungen transportieren 
und lagern

o) Standfestigkeit des Baugrundes prüfen
p) Druckrohre aus Metallen, Kunststoffen und Verbund-

werkstoffen durch Spanen und Trennen bearbeiten 
sowie durch Stecken, Schrauben, Klemmen, Pressen 
und Schweißen verbinden

q) zugfeste und nicht zugfeste Verbindungen herstellen
r) Leitungszonen und Rohrbettungen herstellen
s) Druckrohrleitungen sowie Armaturen und Formstücke 

für den Transport von flüssigen und gasförmigen 
Medien einbauen

t) Hausanschlüsse für Wasser herstellen
u) Formstücke und Armaturen einmessen und protokol-

lieren
v) Rohrleitungssysteme auf Dichtheit prüfen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

w) Hygiene unter Einhaltung rechtlicher Regelungen und 
Vorgaben für die Trinkwasserversorgung vor und 
während der Montage sowie bei der Inbetriebnahme 
sicherstellen

x) passive Korrosionsschutze montieren und prüfen
y) Leitungsgräben unter Berücksichtigung der Leitungs-

zone und der Rohrüberdeckung verfüllen und ver-
dichten

z) Kabelleitungen nach Material und Verwendungs-
zweck unterscheiden

aa) Kabel verlegen und abdecken
bb) Kabelschutzrohre einbauen und Zwischenräume ver-

füllen
cc) Kabel in Kabelschutzrohre einbringen
dd) Bohrgeräte und Zubehör unterscheiden
ee) Bohrungen im Trockenbohrverfahren herstellen

13 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

f) Bestandspläne, insbesondere Leitungspläne, be-
achten und mit örtlichen Gegebenheiten abgleichen

g) bestehende Rohre und Leitungen umverlegen
h) Öffnungen in Fahrbahnbelägen manuell und mit 

leichten Abbruchhämmern herstellen sowie Öffnun-
gen sichern

i) Fahrbahnbeläge für Aufgrabungen aufnehmen
j) Beton- und Stahlbetonfertigteile und Rohr- und 

Kabelleitungen demontieren und Stahlbetonteile und 
Rohr- und Kabelleitungen und stofflich trennen

k) Gefahrstoffe erkennen, Sicherung und Entsorgung 
veranlassen

4

14 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2
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Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Leitungsbauer für Infrastruktur-

technik und Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik (§ 7 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1) 

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche Leis-
tungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Bauweisen und Bauteile anwenden
i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen und 

Instandhaltungsmaßnahmen informieren
j) mit am Bauprozess beteiligten Personen kommu-

nizieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2) 

n) Informationen zum Baugrund, insbesondere über 
Gefahrstoffbelastungen, sowie zu Materialvorgaben, 
Zeitrichtwerten und Leistungsbeschreibungen er-
fassen und Vorgaben unter Berücksichtigung boden-
mechanischer Anforderungen auf Umsetzbarkeit 
prüfen

o) branchenübliche Software anwenden
p) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
q) Prüf- und Messergebnisse sowie Witterungsbedin-

gungen dokumentieren und bewerten

8 

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

ee) Sicherungsmaßnahmen entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung durchführen

ff) geräumte Baustelle und Teilabschnitte übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

i) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf 
anfordern, transportieren, lagern, für den Einsatz 
vorbereiten und einsetzen 6

5 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

g) Funktionsweise von satellitengestützten und statio-
nären Messystemen unterscheiden

h) Koordinatensysteme anwenden
i) digitale Messungen anhand vorgegebener Koordina-

ten durchführen

2

6 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

x) Verfahren zur Herstellung von Baugruben und 
Gräben unterscheiden, auswählen und anwenden

y) Gefahrenquellen beim Ausheben von Baugruben und 
Gräben sowie bei deren Verbau erkennen und ver-
meiden, insbesondere Einsturzgefahr, Wasser-
einbruch, Gasaustritt, Haltbarkeit des Verbaus und 
Zustand des Verbaumaterials

z) Verfahren zur Herstellung von geschlossenen Was-
serhaltungen anwenden

aa) Bauteile unterfangen

6

7 Einbauen von 
Druckrohrleitungen 
(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16)

a) Verfahren zu offenen und geschlossenen Bauweisen 
von Druckrohrleitungen unterscheiden, auswählen 
und anwenden

b) Rohre, Armaturen und Formstücke auf Eignung für 
die vorgesehene Verwendung einschätzen

c) Druckrohrleitungen mit Armaturen und Formstücken 
aus unterschiedlichen Materialien herstellen, ein-
bauen und ausrichten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

d) Arbeiten an in Betrieb befindlichen Druckrohrleitun-
gen, insbesondere durch Rohrsperrungen mittels Ab-
quetschen und Setzen von Absperrblasen mittels 
Setzgerät, ausführen

e) Hausanschlüsse, insbesondere für gasförmige 
Medien, herstellen und dabei Sicherungsmaßnahmen 
durchführen

f) Dichtheitsprüfung für Leitungen, insbesondere für 
gasförmige Medien, durchführen

g) Druckrohrleitungen vor Korrosion und chemischen 
Einflüssen schützen

h) Druckrohrleitungen in geschlossener Bauweise her-
stellen

16

8 Einbauen von Elektro- und 
Kommunikationsleitungen 
(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

a) Verfahren zur offenen und geschlossenen Bauweise 
von Elektro- und Kommunikationsleitungen unter-
scheiden, auswählen und anwenden

b) Leerrohre einsetzen
c) Mikrorohre einsetzen
d) Kabelschächte einbauen
e) Hauseinführungen herstellen

6

9 Instandhalten von Leitungen 
und Kabelschächten 
(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18)

a) Verfahren zur Instandhaltung von Leitungen unter-
scheiden und auswählen

b) Schäden feststellen sowie Gefahren beurteilen und 
Präventionsmaßnahmen vornehmen

c) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen
d) Druckrohrleitungen außer Betrieb nehmen, Armaturen 

und Formteile austauschen, Druckrohrleitungen in 
Betrieb nehmen

e) Kabelschächte instand halten
f) Leitungen nach unterschiedlichen Verfahren vor 

Korrosion und chemischen Einflüssen schützen

4

10 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

h) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und doku-
mentieren

i) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 
zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen

j) Kundengespräche zur Übergabe von fertiggestellten 
Arbeiten führen

k) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen
l) Reklamationen entgegennehmen und weiterleiten

4
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Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 7 
Absatz 3).

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 7 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und 
Geschäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes er-
läutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses erläutern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner 
Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Ge-
werkschaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der beruf-

lichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 7 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und be-
urteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 7 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nach-
haltigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressa-
tengerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 7 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, be-
arbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 3 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 3 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Leitungsbauer für 

Infrastrukturtechnik und Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt 
(Anlage 3 Abschnitt C).

3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 3 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 3 Abschnitt A und B).
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Anlage 4 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 5)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten 
sowie zum Brunnenbauer und zur Brunnenbauerin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 4) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Brunnenbauer und Brunnenbauerin 

(§ 8 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum Bau-
prozess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien und Maschinen vor Witterungseinflüssen 

und Beschädigungen schützen sowie vor Diebstahl 
und unbefugtem Zugang sichern und für den Trans-
port vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der 

Gefährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutz-
gerüsten vor der Verwendung auf Sicht prüfen

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen
l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-

trischem Strom ergreifen
m) Gefährdung durch Erd- und Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

6

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe a 
sowie § 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen- 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle trans-
portieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen abstecken und einmessen

4

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von Holzbauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Verwendungszweck 
unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Holzverbindungen insbesondere durch Nageln und 
Schrauben herstellen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

e) Holzbauteile montieren
f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-

geschützt lagern

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Bewehrungsstahl zuschneiden, biegen, binden und 
einbauen

c) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-
barkeit auf Sicht prüfen

d) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 
nachbehandeln

e) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

8

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf Ver-
arbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Verwen-
dungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten herstellen, dabei Verbandsarten un-
terscheiden

e) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
f) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtungen erstellen

11 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe b 
sowie § 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

a) Bodenarten unterscheiden
b) Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung 

unterscheiden
c) Oberboden abtragen, transportieren und lagern
d) Baugruben und Gräben auf die Notwendigkeit eines 

Verbaus nach Vorgaben prüfen
e) Baugruben und Gräben, insbesondere unter Be-

achtung der Arbeitssicherheit, profilgerecht ausheben 
und entsprechend der Arbeitsraumbreite und des 
Böschungswinkels herstellen

f) Wasserhaltungen unterscheiden und offene Wasser-
haltung durchführen

g) Baugruben und Gräben durch Verbau, insbesondere 
mithilfe von Grabenverbaugeräten, sichern und auf 
Sicht prüfen

h) Planum herstellen, Baugruben- und Grabensohlen 
verdichten

i) Baugruben und Gräben lagenweise verfüllen und ver-
dichten, im Zuge der Verfüllung den Verbau schritt-
weise rückbauen und Verdichtung überprüfen

j) Regeln zum Umgang mit Grundwasser und be-
lastetem Aushub beachten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

12 Herstellen von 
Verkehrswegen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Planum durch Verdichten unter Beachtung des 
Gefälles, der Höhenlage und der Ebenflächigkeit 
herstellen

b) ungebundene Tragschichten herstellen
c) Einfassungen in Geraden herstellen
d) Oberflächen, insbesondere Pflasterdecken, Platten-

beläge und Rinnen, herstellen

28

13 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe c 
sowie § 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

a) Leitungen, insbesondere Bestandsleitungen, nach 
Material, Verwendungszweck und Medien unter-
scheiden

b) Leitungsdurchführungen in Fundamenten und Wän-
den herstellen und abdichten

c) Rohre und Profile bearbeiten
d) Rohre und Formstücke verlegen
e) Kontrollschächte herstellen und Leitungen an-

schließen
f) Dränung einbauen
g) Kabelleitungen einbringen
h) Dämmstoffe nach Materialien und Verwendungs-

zweck, insbesondere für den Wärmeschutz für Rohr-
leitungen, unterscheiden, nach Herstellerangaben 
lagern und vorbereiten

i) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen
j) Verfahren zum Herstellen von Bohrungen in Boden 

und Fels unterscheiden

14 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) Verkehrswege und Bodenschichten abtragen, Stoffe 
getrennt lagern

c) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
d) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

15 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2
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Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 4) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Brunnenbauer und Brunnenbauerin 

(§ 8 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich beteiligten Personen entgegen-
nehmen und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren beteiligten 
Personen abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der 
Zusammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) bei der Bereitstellung von Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen sowie von Unterkünften und sanitären 
Anlagen mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Durchführung der eigenen Tätigkeiten berück-
sichtigen

r) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen um-
setzen sowie Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgege-
benem Verkehrszeichenplan aufstellen und unter-
halten

s) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

t) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

u) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
v) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen, Kampfmittelfreigabe beachten

w) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten und Leitern, beurteilen, Mängel 
dokumentieren und Dokumentation weiterleiten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

x) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen

y) Maßnahmen bei Arbeiten mit Staubbelastung er-
greifen

z) Abfall- und Reststoffe auf der Baustelle sortenrein 
trennen, lagern und den Abtransport vorbereiten, 
dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte berück-
sichtigen

aa) Maschinen, Anbaugeräte und Anlagen ressourcen-
sparend betreiben

bb) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-
sorgung veranlassen

cc) Flurschäden vermeiden und beseitigen
dd) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Werkzeuge, Maschinen, 

Anbaugeräte und Anlagen für den Abtransport vor-
bereiten und verladen

ee) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 
sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten

ff) geräumte Arbeitsplätze übergeben

8

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe a 
sowie § 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

c) Maschinen, Anbaugeräte und Anlagen auswählen, 
Maschinen einrichten, Anbaugeräte anbauen, An-
lagen aufbauen sowie Maschinen, Anbaugerate und 
Anlagen bedienen, pflegen und warten

d) In- und Außerbetriebnahme von Maschinen, Anbau-
geräten und Anlagen durchführen

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen und auf Funktionsfähigkeit 
prüfen, einrichten und bedienen

g) Maschinen, Anbaugeräte und Anlagen auf Dichtheit 
prüfen, um Verunreinigung der Umwelt zu vermeiden

h) Minibagger und Radlader außerhalb des öffentlichen 
Straßenverkehrs führen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln und diese 
anfordern und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Gegeben-
heiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-
ware nutzen

g) bemaßte Einbauskizzen und Pläne unter Anwendung 
normgerechter Sinnbilder anfertigen

h) Schichtenprofile und Ausbaupläne für Bohrungen 
lesen und anwenden, Brunnenausbaupläne anfertigen

i) Einmessskizzen, Aufmaßskizzen und Herstellproto-
kolle anfertigen

6

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-
messungen, auch digital und satellitengestützt, durch-
führen

g) Messungen in Bohrungen und Brunnen durchführen

8 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

f) Auf- und Widerlager herstellen
g) Schalungen herstellen, aufbauen, versteifen und 

abspannen
h) Bewehrungen herstellen und einbauen
i) Einbauteile montieren
j) Betone nach Verwendungszweck und Eigenschaften 

unterscheiden und auf Sicht prüfen
k) Frischbetonprüfung durchführen
l) Frischbeton mit Maschinen fördern, einbringen, ver-

dichten, abziehen, glätten und nachbehandeln
m) Fertigteile transportieren, lagern und einbauen
n) Bauwerke gegen nichtdrückendes und drückendes 

Wasser durch Beschichtungen abdichten

8

9 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

g) Schachtsohle herstellen und Außendichtungen an-
bringen

h) Schachtbauwerke herstellen, auch aus Fertigteilen
i) Aussparungen und Bohrungen herstellen und 

schließen
j) Schachtabdeckungen einbauen

10 Herstellen von Baugruben 
und Gräben und 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe b 
sowie § 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

k) Baugrund beurteilen
l) Hindernisse im Baugrund feststellen sowie Unregel-

mäßigkeiten und Gefährdungen im Baugrund er-
kennen und melden

m) Maßnahmen zum Auffinden von Ver- und Entsor-
gungsleitungen durchführen, insbesondere Such-
schlitze herstellen

n) Böschungen entsprechend der Bodenarten anlegen
o) Verbauarten, insbesondere hinsichtlich der örtlichen 

Gegebenheiten, des Grundwassers, der Tiefe und 
der statischen Erfordernisse, unterscheiden

p) Baugruben und Gräben durch Normverbau sichern 
und auf Sicht prüfen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

q) Auswirkungen der Witterungsverhältnisse auf die 
Bodenbeschaffenheit sowie den Verbau beurteilen 
und berücksichtigen

r) vorhandene Leitungen sichern
s) Werkzeuge und Maschinen zum Ausheben, Einbauen 

und Verdichten von Böden unterscheiden, auswählen 
und einsetzen

t) Böden lösen, laden, fördern, lagern, auf Einbaufähig-
keit prüfen, einbauen und verdichten

u) Verfüllbaustoffe auf ihre ökologischen Auswirkungen, 
insbesondere hinsichtlich der Kohlendioxid-Bilanz, 
unter Einbeziehung kreislaufwirtschaftlicher Gesichts-
punkte einschätzen

v) Aufbau- und Herstellungsverfahren der offenen 
und geschlossenen Wasserhaltung unterscheiden, 
Wasserhaltung betreiben und überwachen, insbeson-
dere Absenkziel messen und dokumentieren

11 Herstellen von 
Verkehrswegen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

e) Straßenoberbau aufnehmen, Baustoffe auf Wieder-
verwendbarkeit prüfen und getrennt lagern

f) Planum herstellen und auf Tragfähigkeit, Höhenlage, 
Ebenheit und Verdichtung prüfen

g) Einbaumaterialien auf Beschaffenheit und Verwen-
dungsfähigkeit prüfen, einbauen und verdichten

h) gebundene und ungebundene Tragschichten unter 
Beachtung der Dicke, Ebenheit und der profilgerech-
ten Lage einbauen und verdichten

i) Einfassungen herstellen
j) Bettung für Pflasterdecken und Plattenbeläge her-

stellen
k) Pflaster- und Plattenverbandsarten unterscheiden, 

Pflasterdecken und Plattenbeläge nach Aufgrabungen 
mit künstlichen und natürlichen Steinen wieder-
herstellen

l) Unterlage für den Asphalteinbau vorbereiten und 
prüfen

m) Einbaumaterialien, insbesondere auf Temperatur, 
prüfen

n) Asphaltschichten nach Aufgrabungen manuell und 
maschinell einbauen und verdichten

o) Asphaltschichten auf Schichtdicke und Ebenheit 
prüfen

p) Anschlüsse, Nähte, Fugen und Ränder herstellen

20 

12 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe c 
sowie § 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

k) Freispiegel- und Druckrohrleitungen unterscheiden
l) Rohre für die Ver- und Entsorgung aus Metallen, 

Kunststoffen und Verbundwerkstoffen auswählen so-
wie trennen, bearbeiten, verbinden und einbauen

m) Einbindungen in bestehende Rohrleitungen herstellen
n) Hausanschlussleitungen herstellen
o) Rohrleitungen auf Dichtheit prüfen
p) Rohrleitungen spülen und desinfizieren
q) oberirdische Rohrleitungen zum Ableiten von Grund-

wasser oder Suspensionen verlegen und überwachen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

r) Rohre in geschlossener Bauweise horizontal und 
geneigt einbauen

s) Verfahren zum Herstellen von Bohrungen im Brun-
nen- und Spezialtiefbau unterscheiden

t) Verfahren für die Gewinnung von Erdwärme unter-
scheiden

u) Bohrungen in verschiedenen Verfahren, insbeson-
dere Trocken- und Spülbohrverfahren, herstellen

v) Bodenproben bei Bohrarbeiten, insbesondere bei 
Baugrunderkundungen, entnehmen, benennen und 
beschreiben und im Schichtenverzeichnis dokumen-
tieren

w) Suspension und Stützflüssigkeiten nach Ver-
wendungszweck herstellen, Parameter messen und 
dokumentieren

x) Bohrgeräte und Zubehör unterscheiden und ein-
setzen

y) Bohrungen in unterschiedlichen Techniken ausbauen
z) Ausbaumaterialien für verschiedene Zwecke vor-

bereiten und einbauen
aa) Einbaumaterialien in unterschiedlichen Verfahren in 

Bohrungen einbringen
bb) Förderanlagen für Flüssigkeiten und Suspensionen 

auswählen, sowie aufbauen, betreiben und abbauen

13 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

f) Bestandspläne, insbesondere Leitungspläne, be-
achten und mit örtlichen Gegebenheiten abgleichen

g) Beton- und Stahlbetonteile demontieren und stofflich 
trennen

h) Holzbauteile und Stahlträger unter statischen Ge-
sichtspunkten montieren und demontieren

i) Gefahrstoffe erkennen, Sicherung oder Demontage 
und Entsorgung veranlassen

4

14 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen sowie Mess- und Prüf-
ergebnisse berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Aufmaße und Protokolle über durchgeführte Arbeiten 
erstellen

g) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

h) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

4
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Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Brunnenbauer und Brunnenbauerin 

(§ 8 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche Leis-
tungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe, auch fremdsprachige, für Bauweisen 
und Bauteile anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen sowie 
Wartungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) mit am Bauprozess beteiligten Personen kommu-
nizieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Untergründen, insbesondere über 
Gefahrstoffbelastungen, sowie zu Materialvorgaben, 
Zeitrichtwerten und Leistungsbeschreibungen er-
fassen und Vorgaben unter Berücksichtigung boden-
mechanischer Anforderungen auf Umsetzbarkeit 
prüfen

o) branchenübliche Software anwenden
p) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
q) Prüf- und Messergebnisse sowie Witterungsbedin-

gungen dokumentieren und bewerten

4 

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

gg) besondere Maßnahmen für Arbeiten am und auf dem 
Wasser unterscheiden und anwenden

hh) Sicherungsmaßnahmen entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung durchführen

ii) geräumte Baustelle sowie Dokumentation übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

i) Vertikal- sowie Horizontalbohrgeräte aufstellen, aus-
richten und in Betrieb nehmen

j) Bauteile, Baugruppen und Bauelemente von Maschi-
nen und Anlagen, insbesondere Sicherheitseinrich-
tungen, prüfen und warten

k) Maschinen und Anlagen mit hydraulischen, pneuma-
tischen und elektrischen Steuerungs- und Antriebs-
systemen bedienen

6

5 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

h) Funktionsweise von satellitengestützten und statio-
nären Messystemen unterscheiden

i) Koordinatensysteme anwenden
j) digitale Messungen anhand vorgegebener Koordina-

ten durchführen

2

6 Bearbeiten von Metallen und 
Kunststoffen 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16)

a) Rohr- und Schlauchverbindungen, insbesondere mit-
tels Schraub-, Schweiß- und Klebetechnik, herstellen

b) Werkstücke, insbesondere Brunnenköpfe und Ent-
sandungswerkzeuge, herstellen

4

7 Herstellen von vertikalen 
Bohrungen für Brunnen und 
geothermische Anlagen 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

a) Verfahren zur Herstellung von vertikalen Bohrungen 
unter Einhaltung rechtlicher Regelungen und Vor-
gaben auswählen

b) Bohrwerkzeuge nach Geologie auswählen, Bohr-
werkzeuge einrichten und warten

c) Bohrungen mit Vertikalbohrgeräten und Anbau-
geräten herstellen

d) Hilfsstoffe, insbesondere Wasser und Suspension, 
aufbereiten und wiederverwenden
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

e) Bohrungen nach Entnahmekategorien für ungestörte 
und gestörte Bodenproben durchführen

f) Bohrungen für geophysikalische Untersuchungen und 
Bohrlochtest vorbereiten

g) Bohrungen schichtgerecht sowohl im Schütt- als auch 
im Injektionsverfahren verfüllen und abdichten

h) Verfahren zum Umgang mit und zur Behandlung von 
Reststoffen unterscheiden und anwenden

i) rechtliche Regelungen und betriebliche Vorgaben bei 
Arbeiten in Bereichen von Altlasten und Deponien 
einhalten

j) Fangwerkzeuge unterscheiden und herstellen
k) Fangarbeiten durchführen
l) Verfahren für Bohrarbeiten in kontaminierten Böden 

unterscheiden und anwenden sowie Sicherungs-
maßnahmen durchführen

6

8 Herstellen von horizontalen 
Bohrungen 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18)

a) Verfahren zur Herstellung von horizontalen Bohrun-
gen unter Einhaltung rechtlicher Regelungen und Vor-
gaben auswählen

b) Start- und Zielpunkt festlegen sowie Streckenverlauf 
nach Prüfung auf Hindernisse festlegen

c) Bohrung nach vorgegebenen Verfahren vorbereiten 
und durchführen

2

9 Ausbauen von Bohrungen zu 
Brunnen, 
Grundwassermessstellen 
und geothermischen 
Anlagen 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19)

a) Filterkieskörnung bestimmen
b) Ausbauverrohrung auswählen und einbringen
c) Filterkies einbringen
d) verpressbare und schüttbare Abdichtungsmaterialien 

auswählen und einbringen
e) Brunnen entwickeln, insbesondere klarpumpen, ent-

sanden und beproben
f) Intensiventsandungsmaßnahmen durchführen
g) Brunnen unter Einhaltung rechtlicher Vorgaben ent-

keimen
h) Pumpversuch durchführen
i) Erdwärmesonde einbauen und mit Verpressmateria-

lien abdichten
j) Dichtheitsprüfung an geothermischen Anlagen durch-

führen
k) Protokolle erstellen und in die Brunnenakte auf-

nehmen

8

10 Herstellen von 
Abschlussbauwerken 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

a) Brunnenschächte und Verteilerschächte für geo-
thermische Anlagen, insbesondere durch Erdaushub 
und Einbau von Fertigteilen, herstellen

b) Schachtabdeckungen auswählen und einbauen
c) Brunnenköpfe einbauen
d) Abdichtungen herstellen

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

11 Installieren von 
Wasserförder- und 
Wasserversorgungsanlagen 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) Wasserförderanlagen, insbesondere Steigleitungen 
und Pumpen, installieren und warten

b) Wasserversorgungsanlagen, insbesondere Wasser-
aufbereitungen und Druckregelanlagen, installieren 
und warten

c) Mess- und Regeleinrichtungen auswählen und ein-
bauen

d) Hygiene unter Einhaltung rechtlicher Regelungen und 
Vorgaben für die Trinkwasserversorgung mit unter-
schiedlichen Verfahren, insbesondere durch Spülen 
und Desinfizieren, sicherstellen

6

12 Instandhalten, Sanieren und 
Rückbauen von Brunnen und 
geothermischen Anlagen 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 22)

a) Verfahren zum Instandhalten, Regenerieren, Sanieren 
und Rückbauen von Brunnen und geothermischen 
Anlagen unterscheiden und anwenden

b) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maßnah-
men zum Schutz veranlassen

c) Brunnen für geophysikalische und optische Unter-
suchungsverfahren vorbereiten

d) Mängel und Ursachen für Leistungsrückgänge fest-
stellen und dokumentieren

e) mechanische, hydraulische und chemische Brunnen-
regenerierungsverfahren durchführen

f) Brunnensanierungsverfahren, insbesondere nach-
trägliche Grundwasserstockwerkstrennung, durch-
führen und dokumentieren

g) Pumpen und Fördereinrichtungen prüfen, warten und 
reparieren

h) Brunnen und geothermische Anlagen rückbauen, da-
bei Materialien sortenrein trennen

6

13 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

i) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und doku-
mentieren

j) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 
zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen

k) Instandhaltungs-, Sicherungs- und Reinigungsmaß-
nahmen dokumentieren, kontrollieren und über-
wachen

l) Kundengespräche zur Übergabe von fertiggestellten 
Arbeiten führen

m) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen
n) Reklamationen entgegennehmen, bearbeiten und 

weiterleiten
o) Kunden und Kundinnen nach Abschluss der Arbeiten 

über Instandhaltungsintervalle informieren und In-
standhaltungsmaßnahmen vorschlagen

4
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Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 8 
Absatz 3).

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 8 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag so-
wie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses erläutern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der be-

ruflichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 8 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, 
auch präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 8 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nach-
haltigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressa-
tengerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 8 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebens-
begleitenden Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich 
der Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäfts-
bereiche, auch unter Nutzung digitaler Medien, 
planen, bearbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung ge-
sellschaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 4 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 4 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Brunnenbauer und 

Brunnenbauerin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 4 Abschnitt C).
3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 4 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 4 Abschnitt A und B).
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Anlage 5 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 6)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten 
sowie zum Spezialtiefbauer und zur Spezialtiefbauerin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 4) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Spezialtiefbauer und Spezial-

tiefbauerin (§ 9 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und Kom-

munikationssystemen lösen sowie analoge und digi-
tale Informationen zu Bauteilen und zum Bauprozess 
berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien und Maschinen vor Witterungseinflüssen 

und Beschädigungen schützen sowie vor Diebstahl 
und unbefugtem Zugang sichern und für den Trans-
port vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Ge-

fährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutz-
gerüsten vor der Verwendung auf Sicht prüfen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen
l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-

trischem Strom ergreifen
m) Gefährdung durch Erd- und Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

6

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe a 
sowie § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle trans-
portieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen abstecken und einmessen

4

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von Holzbauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Verwendungszweck 
unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Holzverbindungen insbesondere durch Nageln und 
Schrauben herstellen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

e) Holzbauteile montieren
f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-

geschützt lagern

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Bewehrungsstahl zuschneiden, biegen, binden und 
einbauen

c) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-
barkeit auf Sicht prüfen

d) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 
nachbehandeln

e) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

8

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf Ver-
arbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Verwen-
dungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten herstellen, dabei Verbandsarten 
unterscheiden

e) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
f) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtung erstellen

11 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe b 
sowie § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

a) Bodenarten unterscheiden
b) Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung 

unterscheiden
c) Oberboden abtragen, transportieren und lagern
d) Baugruben und Gräben auf die Notwendigkeit eines 

Verbaus nach Vorgaben prüfen
e) Baugruben und Gräben, insbesondere unter Be-

achtung der Arbeitssicherheit, profilgerecht ausheben 
und entsprechend der Arbeitsraumbreite und des 
Böschungswinkels herstellen

f) Wasserhaltungen unterscheiden und offene Wasser-
haltung durchführen

g) Baugruben und Gräben durch Verbau, insbesondere 
mithilfe von Grabenverbaugeräten, sichern und auf 
Sicht prüfen

h) Planum herstellen, Baugruben- und Grabensohlen 
verdichten

i) Baugruben und Gräben lagenweise verfüllen und 
verdichten, im Zuge der Verfüllung den Verbau 
schrittweise rückbauen und Verdichtung überprüfen

j) Regeln zum Umgang mit Grundwasser und be-
lastetem Aushub beachten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

12 Herstellen von 
Verkehrswegen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Planum durch Verdichten unter Beachtung des Ge-
fälles, der Höhenlage und der Ebenflächigkeit her-
stellen

b) ungebundene Tragschichten herstellen
c) Einfassungen in Geraden herstellen
d) Oberflächen, insbesondere Pflasterdecken, Platten-

beläge und Rinnen, herstellen

28

13 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe c 
sowie § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

a) Leitungen, insbesondere Bestandsleitungen, nach 
Material, Verwendungszweck und Medien unter-
scheiden

b) Leitungsdurchführungen in Fundamenten und Wän-
den herstellen und abdichten

c) Rohre und Profile bearbeiten
d) Rohre und Formstücke verlegen
e) Kontrollschächte herstellen und Leitungen an-

schließen
f) Dränung einbauen
g) Kabelleitungen einbringen
h) Dämmstoffe nach Materialien und Verwendungs-

zweck, insbesondere für den Wärmeschutz für Rohr-
leitungen, unterscheiden, nach Herstellerangaben 
lagern und vorbereiten

i) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen
j) Verfahren zum Herstellen von Bohrungen in Boden 

und Fels unterscheiden

14 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) Verkehrswege und Bodenschichten abtragen, Stoffe 
getrennt lagern

c) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
d) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

15 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2

Seite 109 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 4) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Spezialtiefbauer und Spezial-

tiefbauerin (§ 9 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich beteiligten Personen entgegenneh-
men und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren beteiligten 
Personen abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der 
Zusammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) bei der Bereitstellung von Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen sowie von Unterkünften und sanitären 
Anlagen mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Durchführung der eigenen Tätigkeiten berück-
sichtigen

r) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen um-
setzen sowie Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgege-
benem Verkehrszeichenplan aufstellen und unter-
halten

s) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

t) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

u) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
v) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen, Kampfmittelfreigabe beachten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

w) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten und Leitern, beurteilen, Mängel 
dokumentieren und Dokumentation weiterleiten

x) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen

y) Maßnahmen bei Arbeiten mit Staubbelastung er-
greifen

z) Abfall- und Reststoffe auf der Baustelle sortenrein 
trennen, lagern und den Abtransport vorbereiten, 
dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte berück-
sichtigen

aa) Maschinen, Anbaugeräte und Anlagen ressourcen-
sparend betreiben

bb) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-
sorgung veranlassen

cc) Flurschäden vermeiden und beseitigen
dd) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Werkzeuge, Maschinen, 

Anbaugeräte und Anlagen für den Abtransport vor-
bereiten und verladen

ee) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 
sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten

ff) geräumte Arbeitsplätze übergeben

8 

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe a 
sowie § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

c) Maschinen, Anbaugeräte und Anlagen auswählen, 
Maschinen einrichten, Anbaugeräte anbauen, An-
lagen aufbauen sowie Maschinen, Anbaugeräte und 
Anlagen bedienen, pflegen und warten

d) In- und Außerbetriebnahme von Maschinen, Anbau-
geräten und Anlagen durchführen

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen und auf Funktionsfähigkeit 
prüfen, einrichten und bedienen

g) Maschinen, Anbaugeräte und Anlagen auf Dichtheit 
prüfen, um Verunreinigung der Umwelt zu vermeiden

h) Minibagger und Radlader außerhalb des öffentlichen 
Straßenverkehrs führen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln und diese 
anfordern und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Gegeben-
heiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-
ware nutzen

g) bemaßte Einbauskizzen und Pläne unter Anwendung 
normgerechter Sinnbilder anfertigen

h) Schichtenprofile und Ausbaupläne für Bohrungen 
lesen und anwenden, Brunnenausbaupläne anfertigen

i) Einmessskizzen, Aufmaßskizzen und Herstellproto-
kolle anfertigen

6

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-
messungen, auch digital und satellitengestützt, durch-
führen

g) Messungen in Bohrungen und Brunnen durchführen

8 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

f) Auf- und Widerlager herstellen
g) Schalungen herstellen, aufbauen, versteifen und 

abspannen
h) Bewehrungen herstellen und einbauen
i) Einbauteile montieren
j) Betone nach Verwendungszweck und Eigenschaften 

unterscheiden und auf Sicht prüfen
k) Frischbetonprüfung durchführen
l) Frischbeton mit Maschinen fördern, einbringen, ver-

dichten, abziehen, glätten und nachbehandeln
m) Fertigteile transportieren, lagern und einbauen
n) Bauwerke gegen nichtdrückendes und drückendes 

Wasser durch Beschichtungen abdichten

8

9 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

g) Schachtsohle herstellen und Außendichtungen an-
bringen

h) Schachtbauwerke herstellen, auch aus Fertigteilen
i) Aussparungen und Bohrungen herstellen und 

schließen
j) Schachtabdeckungen einbauen

10 Herstellen von Baugruben 
und Gräben und 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe b 
sowie § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

k) Baugrund beurteilen
l) Hindernisse im Baugrund feststellen sowie Unregel-

mäßigkeiten und Gefährdungen im Baugrund er-
kennen und melden

m) Maßnahmen zum Auffinden von Ver- und Entsor-
gungsleitungen durchführen, insbesondere Such-
schlitze herstellen

n) Böschungen entsprechend der Bodenarten anlegen
o) Verbauarten, insbesondere hinsichtlich der örtlichen 

Gegebenheiten, des Grundwassers, der Tiefe und 
der statischen Erfordernisse, unterscheiden

p) Baugruben und Gräben durch Normverbau sichern 
und auf Sicht prüfen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

q) Auswirkungen der Witterungsverhältnisse auf die 
Bodenbeschaffenheit sowie den Verbau beurteilen 
und berücksichtigen

r) vorhandene Leitungen sichern
s) Werkzeuge und Maschinen zum Ausheben, Einbauen 

und Verdichten von Böden unterscheiden, auswählen 
und einsetzen

t) Böden lösen, laden, fördern, lagern, auf Einbaufähig-
keit prüfen, einbauen und verdichten

u) Verfüllbaustoffe auf ihre ökologischen Auswirkungen, 
insbesondere hinsichtlich der Kohlendioxid-Bilanz, 
unter Einbeziehung kreislaufwirtschaftlicher Gesichts-
punkte einschätzen

v) Aufbau- und Herstellungsverfahren der offenen 
und geschlossenen Wasserhaltung unterscheiden, 
Wasserhaltung betreiben und überwachen, insbeson-
dere Absenkziel messen und dokumentieren

11 Herstellen von 
Verkehrswegen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

e) Straßenoberbau aufnehmen, Baustoffe auf Wieder-
verwendbarkeit prüfen und getrennt lagern

f) Planum herstellen und auf Tragfähigkeit, Höhenlage, 
Ebenheit und Verdichtung prüfen

g) Einbaumaterialien auf Beschaffenheit und Verwen-
dungsfähigkeit prüfen, einbauen und verdichten

h) gebundene und ungebundene Tragschichten unter 
Beachtung der Dicke, Ebenheit und der profilgerech-
ten Lage einbauen und verdichten

i) Einfassungen herstellen
j) Bettung für Pflasterdecken und Plattenbeläge her-

stellen
k) Pflaster- und Plattenverbandsarten unterscheiden, 

Pflasterdecken und Plattenbeläge nach Aufgrabungen 
mit künstlichen und natürlichen Steinen wieder-
herstellen

l) Unterlage für den Asphalteinbau vorbereiten und 
prüfen

m) Einbaumaterialien, insbesondere auf Temperatur, 
prüfen

n) Asphaltschichten nach Aufgrabungen manuell und 
maschinell einbauen und verdichten

o) Asphaltschichten auf Schichtdicke und Ebenheit 
prüfen

p) Anschlüsse, Nähte, Fugen und Ränder herstellen

20 

12 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe c 
sowie § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

k) Freispiegel- und Druckrohrleitungen unterscheiden
l) Rohre für die Ver- und Entsorgung aus Metallen, 

Kunststoffen und Verbundwerkstoffen auswählen 
sowie trennen, bearbeiten, verbinden und einbauen

m) Einbindungen in bestehende Rohrleitungen herstellen
n) Hausanschlussleitungen herstellen
o) Rohrleitungen auf Dichtheit prüfen
p) Rohrleitungen spülen und desinfizieren
q) oberirdische Rohrleitungen zum Ableiten von Grund-

wasser oder Suspensionen verlegen und überwachen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

r) Rohre in geschlossener Bauweise horizontal und 
geneigt einbauen

s) Verfahren zum Herstellen von Bohrungen im 
Brunnen- und Spezialtiefbau unterscheiden

t) Verfahren für die Gewinnung von Erdwärme unter-
scheiden

u) Bohrungen in verschiedenen Verfahren, insbeson-
dere Trocken- und Spülbohrverfahren, herstellen

v) Bodenproben bei Bohrarbeiten, insbesondere bei 
Baugrunderkundungen, entnehmen, benennen und 
beschreiben und im Schichtenverzeichnis dokumen-
tieren

w) Suspension und Stützflüssigkeiten nach Ver-
wendungszweck herstellen, Parameter messen und 
dokumentieren

x) Bohrgeräte und Zubehör unterscheiden und ein-
setzen

y) Bohrungen in unterschiedlichen Techniken ausbauen
z) Ausbaumaterialien für verschiedene Zwecke vor-

bereiten und einbauen
aa) Einbaumaterialien in unterschiedlichen Verfahren in 

Bohrungen einbringen
bb) Förderanlagen für Flüssigkeiten und Suspensionen 

auswählen, sowie aufbauen, betreiben und abbauen

13 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

f) Bestandspläne, insbesondere Leitungspläne, beach-
ten und mit örtlichen Gegebenheiten abgleichen

g) Beton- und Stahlbetonteile demontieren und stofflich 
trennen

h) Holzbauteile und Stahlträger unter statischen Ge-
sichtspunkten montieren und demontieren

i) Gefahrstoffe erkennen, Sicherung oder Demontage 
und Entsorgung veranlassen

4

14 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen sowie Mess- und Prüfergeb-
nisse berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und Ma-
terialverbrauch erfassen

f) Aufmaße und Protokolle über durchgeführte Arbeiten 
erstellen

g) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

h) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

4
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Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Spezialtiefbauer und Spezialtief-

bauerin (§ 9 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Fachbegriffe für Bauweisen und Bauteile anwenden
h) mit am Bauprozess beteiligten Personen kommu-

nizieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zum Baugrund, insbesondere über Ge-
fahrstoffbelastungen, sowie zu Materialvorgaben, 
Zeitrichtwerten und Leistungsbeschreibungen er-
fassen und Vorgaben unter Berücksichtigung boden-
mechanischer, baulicher und räumlicher Anforderun-
gen auf Umsetzbarkeit prüfen

o) branchenübliche Software anwenden
p) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
q) Prüf- und Messergebnisse sowie Witterungsbedin-

gungen, dokumentieren und bewerten
r) Anwendungsgebiete und Merkmale von Bauteilen 

und Bauwerken im Spezialtiefbau unterscheiden

4

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

gg) besondere Maßnahmen für Arbeiten am und auf dem 
Wasser unterscheiden und anwenden

hh) Sicherungsmaßnahmen entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung durchführen

ii) für den Bauablauf optimierte verfahrensbezogene 
Baustelleneinrichtungen aufbauen

jj) geräumte Baustelle und Teilabschnitte übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

i) Grundgeräte im Spezialtiefbau, insbesondere Groß-
drehbohrgeräte und Ankerbohrgeräte, nach Funktion 
unterscheiden und deren Baugruppen benennen

j) Anbaugeräte sowie Werkzeuge für den Bohreinsatz, 
insbesondere für Großdrehbohrgeräte und Anker-
bohrgeräte, vorbereiten und montieren

k) Anbaugeräte sowie Zubehör für Dicht- und Schlitz-
wandtechnik vorbereiten und montieren

l) Anbaugeräte sowie Werkzeuge und Zubehör für 
Ramm- und Vibriertechniken vorbereiten und mon-
tieren

m) Injektionskomponenten, insbesondere Injektions-
pumpen, Mischer, Förder- und Bevorratungsanlagen 
zu Injektionseinheiten zusammenbauen und be-
dienen

n) Mess-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen in-
stallieren, überprüfen und bedienen sowie Prüf- und 
Messergebnisse dokumentieren

6

5 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

h) Funktionsweise von satellitengestützten und statio-
nären Messystemen unterscheiden

i) Koordinatensysteme anwenden

6 Bearbeiten von Metallen 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16)

a) Werkstücke mittels Schraubverbindungen und 
Schweißtechnik herstellen 2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

7 Herstellen von Bohrungen 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

a) Bohrungen nach vorgegebenen Verfahren vorbereiten 
und durchführen, insbesondere für die Herstellung 
von Pfählen sowie den Einbau von Trägern

b) Kleinbohrungen, insbesondere für Injektionen und 
Anker, herstellen

c) Rohre in geschlossener Bauweise horizontal und 
geneigt einbauen

6

8 Herstellen von Pfählen, 
Kleinbohrpfählen und 
Ankersystemen 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18)

a) Pfahltypen nach Einsatzzweck, Lastabtrag, Material 
und Herstellverfahren unterscheiden

b) Kleinbohrpfähle und Ankersysteme einbauen sowie 
Nachverpressungen durchführen

c) Ankerkopfkonstrunktionen unterscheiden, einbauen 
und kontrollieren sowie Anker spannen und Anker-
prüfungen durchführen

8

9 Herstellen von Baugruben-, 
Hang- und 
Gebäudesicherungen 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19)

a) Verfahren zur Sicherung von Baugruben, Hängen und 
Gebäuden unterscheiden

b) Verbau, insbesondere durch Träger und Ausfachun-
gen, herstellen

c) Böschungen und Geländesprünge, insbesondere mit 
vernageltem Spritzbeton, sichern

d) horizontale Abstützung und Baugrubenabdichtungen 
durch Sohlen herstellen

8

10 Herstellen von 
Baugrundverbesserungen 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

a) Herstellungsverfahren und Anwendungsbereiche von 
Nieder- und Hochdruckinjektionen unterscheiden und 
anwenden

b) Baugrundverbesserungsverfahren, insbesondere Rüt-
telstopf- und Rütteldruckverdichtung, unterscheiden 
und anwenden

c) Entwässerungsverfahren zur Baugrundverbesserung 
unterscheiden und anwenden

d) Bodenmischverfahren unterscheiden und anwenden

4

11 Durchführen von Ramm-, 
Press- und 
Vibrationsarbeiten 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) Rammlehren herstellen
b) Bauteile, insbesondere Spundbohlen oder Stahlträger, 

einbringen und ziehen 2

12 Herstellen von Schlitz- und 
Dichtwänden 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 22)

a) Leitwände herstellen
b) Verfahren für die Herstellung von Schlitz- und Dicht-

wänden unterscheiden und anwenden
c) Bentonit- und Dichtwandsuspensionen herstellen, 

prüfen und aufbereiten
d) Schlitze bewehren und im Kontraktorverfahren be-

tonieren
e) Trag- und Dichtelemente in Dichtwände einbauen

13 umweltgerechte und 
ressourcenschonende 
Anwendung von 
Sonderverfahren im 
Spezialtiefbau 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 23)

a) Sonderverfahren im Spezialtiefbau kennen und unter-
scheiden

b) Reinigungsverfahren für Grundwasser und Boden 
unterscheiden

c) rechtliche Regelungen bei Arbeiten in Bereichen von 
Altlasten und Deponien einhalten

d) besondere Anforderungen an Verfahren bei Arbeiten in 
Bereichen von Altlasten und Deponien zur Verhin-
derung oder Behebung von Umweltschäden beachten

8
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

e) Verfahren zum Umgang mit und zur Behandlung von 
Reststoffen unterscheiden und anwenden

f) Hilfsstoffe, insbesondere Wasser und Suspension, 
aufbereiten und wiederverwenden

14 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

i) Qualitätssicherungspläne beachten und umsetzen
j) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und doku-

mentieren
k) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
l) Messungen für Verformungs- und Richtungskontrollen 

durchführen
m) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen

4

Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 9 
Absatz 3).

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 9 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag so-
wie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhältnis-
ses erläutern und Aufgaben der im System der dualen 
Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der 

beruflichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 9 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und be-
urteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 
Maßnahmen bei Unfällen einleiten

g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 
Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 9 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 9 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, bearbei-
ten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 5 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 5 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Spezialtiefbauer 

und Spezialtiefbauerin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 5 Abschnitt C).
3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 5 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 5 Abschnitt A und B).
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Anlage 6 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 7)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und zur Tiefbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Gleisbauarbeiten sowie zum Gleisbauer und zur Gleisbauerin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Gleisbauarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 5) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Gleisbauer und Gleisbauerin (§ 10 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum Bau-
prozess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien, Geräte und Maschinen vor Witterungs-

einflüssen und Beschädigungen schützen sowie vor 
Diebstahl und unbefugtem Zugang sichern und für 
den Transport vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Ge-

fährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutz-
gerüsten vor der Verwendung auf Sicht prüfen

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen 6
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-
trischem Strom ergreifen

m) Gefährdung durch Erd- und Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe a 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle transpor-
tieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe b 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen abstecken und einmessen

6

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von Holzbauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Verwendungszweck 
unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und an-
zeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungen insbesondere durch Nageln und 
Schrauben herstellen

e) Holzbauteile montieren
f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-

geschützt lagern
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Bewehrungstahl zuschneiden, biegen, binden und 
einbauen

c) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-
barkeit auf Sicht prüfen

d) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 
nachbehandeln

e) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

8

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf Ver-
arbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Verwen-
dungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten herstellen, dabei Verbandsarten 
unterscheiden

e) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
f) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtungen herstellen

11 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

a) Bodenarten unterscheiden
b) Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung 

unterscheiden
c) Oberboden abtragen, transportieren und lagern
d) Baugruben und Gräben auf die Notwendigkeit eines 

Verbaus nach Vorgaben prüfen
e) Baugruben und Gräben, insbesondere unter Beach-

tung der Arbeitssicherheit, profilgerecht ausheben 
und entsprechend der Arbeitsraumbreite und des Bö-
schungswinkels herstellen

f) Wasserhaltungen unterscheiden und offene Wasser-
haltung durchführen

g) Baugruben und Gräben durch Verbau, insbesondere 
mithilfe von Grabenverbaugeräten, sichern und auf 
Sicht prüfen

h) Planum herstellen, Baugruben- und Grabensohlen 
verdichten

i) Baugruben und Gräben lagenweise verfüllen und ver-
dichten und im Zuge der Verfüllung den Verbau 
schrittweise rückbauen

j) Regeln zum Umgang mit Grundwasser und be-
lastetem Aushub beachten

12 Herstellen von 
Verkehrswegen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe c 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12)

a) Planum durch Verdichten unter Beachtung des Ge-
fälles, der Höhenlage und Ebenflächigkeit herstellen

b) ungebundene Tragschichten herstellen
c) Einfassungen in Geraden herstellen
d) Oberflächen, insbesondere Pflasterdecken, Platten-

beläge und Rinnen, herstellen

22 
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

13 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

a) Leitungen, insbesondere Bestandsleitungen, nach 
Material und Verwendungszweck unterscheiden

b) Leitungsdurchführungen in Fundamenten und 
Wänden herstellen und abdichten

c) Rohre und Profile bearbeiten
d) Rohre und Formstücke verlegen
e) Kontrollschächte herstellen und Leitungen an-

schließen
f) Dränung einbauen
g) Kabelleitungen einbringen
h) Dämmstoffe nach Materialien und Verwendungs-

zweck, insbesondere für den Wärmeschutz für Rohr-
leitungen, unterscheiden, nach Herstellerangaben 
lagern und vorbereiten

i) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen
j) Verfahren zum Herstellen von Bohrungen in Boden 

und Fels unterscheiden

14 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe d 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) Verkehrswege und Bodenschichten abtragen, Stoffe 
getrennt lagern

c) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
d) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe zurück-

bauen
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

6

15 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2
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Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Gleisbauarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 5) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Gleisbauer und Gleisbauerin (§ 10 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich beteiligten Personen entgegen-
nehmen und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren beteiligten 
Personen abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der 
Zusammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) bei der Bereitstellung von Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen sowie von Unterkünften und sanitären 
Anlagen mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prüfen

r) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen um-
setzen sowie Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgege-
benem Verkehrszeichenplan aufstellen und unter-
halten

s) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

t) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

u) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
v) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen, Kampfmittelfreigabe beachten

w) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten, beurteilen, Mängel dokumentieren und 
Dokumentation weiterleiten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

x) Lastaufnahmeeinrichtungen unterscheiden, auswäh-
len, überprüfen und einsetzen

y) Maßnahmen bei Arbeiten mit Staubbelastung er-
greifen

z) Abfall- und Reststoffe auf der Baustelle sortenrein 
trennen, lagern und den Abtransport vorbereiten, 
dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte berück-
sichtigen

aa) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-
sorgung veranlassen

bb) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-
transport vorbereiten

cc) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 
sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten

dd) geräumte Arbeitsplätze übergeben

4 

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe a 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) In- und Außerbetriebnahme von Maschinen durch-
führen

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen und auf Funktionsfähigkeit 
prüfen, einrichten und bedienen

g) Maschinen auf Dichtheit prüfen, um Verunreinigung 
der Umwelt zu vermeiden

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Ge-
gebenheiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-
ware nutzen

g) bemaßte Einbauskizzen und Pläne anfertigen

6 
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe b 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

f) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-
messungen, auch digital und satellitengestützt, durch-
führen

g) gleisbautypische Messungen, insbesondere Gleis-
höhenmessungen und Handersatzmessungen, durch-
führen

8 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

f) Schalungen herstellen, aufbauen, versteifen und ab-
spannen

g) Bewehrungen herstellen und einbauen
h) Einbauteile montieren
i) Betone nach Verwendungszweck und Eigenschaften 

unterscheiden und auf Sicht prüfen
j) Fertigteile transportieren, lagern und einbauen

8

9 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

k) Baugrund beurteilen
l) Hindernisse im Baugrund feststellen sowie Unregel-

mäßigkeiten und Gefährdungen im Baugrund er-
kennen und melden

m) Maßnahmen zum Auffinden von Ver- und Ent-
sorgungsleitungen durchführen, insbesondere Such-
schlitze herstellen

n) Böschungen entsprechend der Bodenarten anlegen
o) Verbauarten unterscheiden
p) Baugruben und Gräben durch Normverbau sichern 

und auf Sicht prüfen
q) Auswirkungen der Witterungsverhältnisse auf die 

Bodenbeschaffenheit sowie den Verbau beurteilen 
und berücksichtigen

r) vorhandene Leitungen sichern
s) Werkzeuge und Maschinen zum Ausheben, Einbauen 

und Verdichten von Böden unterscheiden, auswählen 
und einsetzen

t) Böden lösen, laden, fördern, lagern, auf Ver-
dichtungsfähigkeit prüfen, einbauen und verdichten

u) Verfüllbaustoffe auf ihre ökologischen Auswirkungen, 
insbesondere hinsichtlich der Kohlendioxid-Bilanz, 
unter Einbeziehung kreislaufwirtschaftlicher Gesichts-
punkte einschätzen

10 Herstellen von 
Verkehrswegen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe c 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12)

e) Oberflächenentwässerung unter Berücksichtigung 
von Quer- und Längsneigung höhen- und flucht-
gerecht herstellen

f) Erdbauwerke, insbesondere Einschnitte und Dämme 
für den Unterbau, profilgerecht herstellen

g) Einbaumaterialien auf Beschaffenheit und Verwen-
dungsfähigkeit prüfen, einbauen und verdichten

h) Oberbau aufnehmen, Baustoffe auf Wiederverwend-
barkeit prüfen und getrennt lagern

i) Bodenbehandlungen durchführen
j) Planum herstellen und auf Tragfähigkeit, Höhenlage, 

Ebenheit und Verdichtung prüfen
k) gebundene und ungebundene Tragschichten unter 

Beachtung der Dicke, Ebenheit und der profil-
gerechten Lage einbauen und verdichten 26
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

l) Einfassungen herstellen
m) Bettung für Pflasterdecken und Plattenbeläge her-

stellen
n) Pflaster- und Plattenverbandsarten unterscheiden, 

Pflasterdecken und Plattenbeläge nach Aufgrabun-
gen mit künstlichen und natürlichen Steinen wieder-
herstellen

o) Unterlage für Asphalteinbau vorbereiten und prüfen
p) Einbaumaterialien, insbesondere auf Temperatur, 

prüfen
q) Asphaltschichten nach Aufgrabungen manuell und 

maschinell einbauen und verdichten
r) Asphaltschichten auf Schichtdicke und Ebenheit 

prüfen
s) Anschlüsse, Nähte, Fugen und Ränder herstellen
t) Verfahren zum Verlegen von Schienen und 

Schwellen unterscheiden
u) Planum für Untergrund, Erdkörper und Schotter her-

stellen und prüfen
v) Schienenbefestigungsmittel unterscheiden und aus-

wählen
w) Schwellen auf- und umplatten
x) Schwellen, insbesondere mit Schwellenzangen, ver-

legen und ausrichten
y) Schienen auf Schwellen, insbesondere mit Hilfe von 

Schienenzangen und Umsetzböcken, verlegen und 
befestigen

z) Gleisjoch herstellen
aa) Stoßlücken mit Flachlasche, Übergangslasche und 

Ausgleichslasche herstellen
bb) Laschenverbindungen mit Schienenverbindern zur 

Rückstromführung herstellen
cc) Gleise einschottern, heben, richten und stopfen

11 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

k) Bohrgeräte und Zubehör unterscheiden
l) Bohrungen im Trockenbohrverfahren herstellen

12 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe d 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14)

f) Bestandspläne, insbesondere Trassenpläne, be-
achten und mit örtlichen Gegebenheiten abgleichen

g) Fahrbahnbeläge für Aufgrabungen aufnehmen
h) Schienen und Schwellen demontieren, stofflich tren-

nen und Abtransport veranlassen
i) Beschaffenheit des Schotters berücksichtigen, 

Schotter aufnehmen, Abtransport veranlassen

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

13 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2

Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Gleisbauer und Gleisbauerin (§ 10 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche Leis-
tungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Bauweisen und Bauteile anwenden
i) Kunden und Kundinnen über Instandhaltungsmaß-

nahmen und -intervalle informieren
j) mit am Bauprozess beteiligten Personen kommu-

nizieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zum Baugrund, insbesondere über 
Gefahrstoffbelastungen, sowie zu Materialvorgaben, 
Zeitrichtwerten und Leistungsbeschreibungen er-
fassen und Vorgaben unter Berücksichtigung boden-
mechanischer Anforderungen auf Umsetzbarkeit 
prüfen

o) branchenübliche Software anwenden
p) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
q) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere von objekt-

bezogenen Temperaturmessungen und Witterungs-
bedingungen, dokumentieren und bewerten

4 

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

ee) Sicherungsmaßnahmen entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung durchführen

ff) geräumte Baustelle und Teilabschnitte übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

h) Werkzeuge und Maschinen, insbesondere Hand-
stopf- und Schraubmaschinen, für den Arbeitsablauf 
anfordern, transportieren, lagern, für den Einsatz vor-
bereiten und einsetzen

i) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Ver-
unreinigungen der Umwelt verhindern

4

5 Lesen und Anwenden von 
Zeichnungen, Anfertigen von 
Skizzen, auch digital4 

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6)

h) Lage- und Höhenpläne von Gleisanlagen, insbeson-
dere Trassenpläne, Absteckpläne, Weichenskizzen 
und Weichenverlegepläne, lesen und anwenden

i) Ist- mit Solllage von Gleisanlagen mit Hilfe von 
Trassen- und Absteckplänen vergleichen

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

6 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte4 

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

h) Funktionsweise von satellitengestützten und statio-
nären Messystemen unterscheiden

i) Koordinatensysteme anwenden 2

7 Herstellen von 
Bahnübergängen 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16) 

a) Bauarten von Bahnübergängen unterscheiden
b) Beläge für Bahnübergänge montieren und einbauen
c) Oberflächenentwässerung für Bahnübergänge und 

Bahnanlagen mit befahrbaren Verkehrsflächen her-
stellen

2

8 Einbauen und Montieren von 
Gleisen und Weichen 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17) 

a) Quer- und Längsverschiebewiderstand durch Einbau 
von Sicherungskappen und Wanderschutzeinrichtun-
gen erhöhen

b) Höhe und Richtung der verlegten Gleise und Wei-
chen, insbesondere mit Nivellier-, optischen Visier- 
und Pfeilhöhenmessgeräten, prüfen

c) Gleise jochweise einbauen
d) Verfahren der Weichenmontage unterscheiden
e) Weichenteile nach Verlegeplänen montieren
f) vormontierte Weichen einbauen
g) Gleisabschlüsse montieren

10

9 Instandhalten von Gleisen 
und Weichen 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18) 

a) Verfahren zur Instandhaltung sowie Instandsetzungs-
maßnahmen, insbesondere zur Beseitigung von 
Gleislagefehlern, unterscheiden und auswählen

b) Baustellen im Rahmen von Instandhaltungsmaßnah-
men sichern

c) Schäden erkennen und anzeigen
d) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen
e) Durcharbeitungsmaßnahmen am Gleiskörper durch-

führen
f) Schürfschlitze zur Begutachtung des Schotters und 

des Planums herstellen
g) Planum und Schotter auf Verschmutzung sichtprüfen 

und Verschmutzung anzeigen
h) Schienen durch Brennschneiden und Trennschleifen 

trennen
i) Notlaschenverbindungen herstellen
j) Schienen und Schwellen sowie Befestigungsmittel 

austauschen und auf Wiederverwertbarkeit prüfen
k) Schotter austauschen
l) Lichtraumprofil prüfen und die Beseitigung von 

Hindernissen veranlassen
m) Bahndämme, Randwege und Entwässerungsanlagen 

pflegen und instand setzen
n) Weichen anhand der Vorgaben in Weichenprüfblättern 

prüfen, Mängel beseitigen sowie Ergebnisse doku-
mentieren

o) Weichen demontieren

22
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

10 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15) 

h) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und doku-
mentieren

i) Qualitätsabweichung feststellen, Maßnahmen zur Be-
hebung von Qualitätsabweichung abstimmen und er-
greifen

j) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen

4

Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 10 
Absatz 3).

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 10 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses erläutern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der be-
triebsverfassungs- oder personalvertretungsrecht-
lichen Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der beruf-

lichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 10 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 10 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 10 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, be-
arbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 6 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 6 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Gleisbauer und 

Gleisbauerin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 6 Abschnitt C).
3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 6 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 6 Abschnitt A und B).
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Artikel 2

Verordnung 
über die Berufsausbildung in Hochbauberufen 

(Hochbauberufeausbildungsverordnung – HochbauBAusbV)*

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung

§ 1 Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe
§ 2 Dauer der Berufsausbildungen
§ 3 Gegenstand der Berufsausbildungen und Ausbildungsrahmenpläne
§ 4 Struktur der Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin sowie Ausbildungs-

berufsbild
§ 5 Struktur der Berufsausbildung zum Maurer und zur Maurerin sowie Ausbildungsberufsbild
§ 6 Struktur der Berufsausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin sowie 

Ausbildungsberufsbild
§ 7 Struktur der Berufsausbildung zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und Schornstein-

bauerin sowie Ausbildungsberufsbild
§ 8 Struktur der Berufsausbildung zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und zur Bauwerks-

mechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik sowie Ausbildungsberufsbild
§ 9 Berufsausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten
§ 10 Ausbildungsplan

Abschnitt 2
Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin

Unterabschnitt 1
Zwischenprüfung

§ 11 Zeitpunkt
§ 12 Inhalt
§ 13 Prüfungsbereich

Unterabschnitt 2
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 14 Zeitpunkt
§ 15 Inhalt
§ 16 Prüfungsbereiche
§ 17 Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern“
§ 18 Prüfungsbereich „Durchführen von Hochbauarbeiten“
§ 19 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 20 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 21 Mündliche Ergänzungsprüfung

* Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des § 25 der Handwerksordnung sowie des § 4 des Berufsbildungsgesetzes. Die 
Ausbildungsordnung und der damit abgestimmte, von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
beschlossene Rahmenlehrplan für die Berufsschule werden demnächst im amtlichen Teil des Bundesanzeigers veröffentlicht.
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Abschnitt 3
Berufsausbildung zum Maurer und zur Maurerin

Unterabschnitt 1
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 22 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 23 Inhalt des Teiles 1
§ 24 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 25 Inhalt des Teiles 2
§ 26 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 27 Prüfungsbereich „Herstellen von Mauerwerkskörpern“
§ 28 Prüfungsbereich „Durchführen von Mauerwerksarbeiten“
§ 29 Prüfungsbereich „Durchführen von Hochbaumaßnahmen“
§ 30 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 31 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 32 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 33 Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 34 Erwerb des Abschlusses zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 

Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Maurer und zur Maurerin

Abschnitt 4
Berufsausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin

Unterabschnitt 1
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 35 Aufteilung in zwei Teile
§ 36 Inhalt des Teiles 1
§ 37 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 38 Inhalt des Teiles 2
§ 39 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 40 Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern aus Beton und Stahlbeton“
§ 41 Prüfungsbereich „Durchführen von Beton- und Stahlbetonarbeiten“
§ 42 Prüfungsbereich „Durchführen von Hochbaumaßnahmen“
§ 43 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 44 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 45 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 46 Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 47 Erwerb des Abschlusses zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 

Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Beton- und Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin

Seite 132 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Abschnitt 5
Berufsausbildung zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur 

Feuerungs- und Schornsteinbauerin

Unterabschnitt 1
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 48 Aufteilung in zwei Teile
§ 49 Inhalt des Teiles 1
§ 50 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 51 Inhalt des Teiles 2
§ 52 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 53 Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern im Feuerungs- und Schornsteinbau“
§ 54 Prüfungsbereich „Durchführen von Arbeiten im Feuerungsbau“
§ 55 Prüfungsbereich „Durchführen von Arbeiten im Schornsteinbau“
§ 56 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 57 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 58 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 59 Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 60 Erwerb des Abschlusses zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 

Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und Schorn-
steinbauerin

Abschnitt 6
Berufsausbildung zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und zur 

Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik

Unterabschnitt 1
Abschlussprüfung

§ 61 Aufteilung in zwei Teile
§ 62 Inhalt des Teiles 1
§ 63 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 64 Inhalt des Teiles 2
§ 65 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 66 Prüfungsbereich „Rückbauen von Bauwerken“
§ 67 Prüfungsbereich „Durchführen von Abbrucharbeiten“
§ 68 Prüfungsbereich „Durchführen von Betontrenntechnikarbeiten“
§ 69 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 70 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
§ 71 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 72 Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 73 Erwerb des Abschlusses zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 

Abschlussprüfung zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und zur Bauwerksmechanikerin 
für Abbruch und Betontrenntechnik
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Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 74 Übergangsregelung für Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterinnen

Anlage 1 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Maurerarbeiten sowie zum Maurer und zur Maurerin

Anlage 2 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten sowie zum Beton- und Stahlbetonbauer und zur Beton- und 
Stahlbetonbauerin

Anlage 3 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten sowie zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur 
Feuerungs- und Schornsteinbauerin

Anlage 4 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten sowie zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und 
Betontrenntechnik und zur Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik

Abschnitt 1

Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung

§ 1

Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe
(1) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterin wird 

staatlich anerkannt nach
1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 1, Maurer und Betonbauer, 

der Handwerksordnung und
2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.

(2) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Maurer und Maurerin wird staatlich anerkannt nach
1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 1, Maurer und Betonbauer, 

der Handwerksordnung und
2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.

(3) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Beton- und Stahlbetonbauer und Beton- und 
Stahlbetonbauerin wird staatlich anerkannt nach
1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 1, Maurer und Betonbauer, 

der Handwerksordnung und
2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.

(4) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Feuerungs- und Schornsteinbauer und Feuerungs- und 
Schornsteinbauerin wird staatlich anerkannt nach
1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 1, Maurer und Betonbauer, 

der Handwerksordnung und
2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.

(5) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik 
und Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik wird nach § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes 
staatlich anerkannt.

§ 2

Dauer der Berufsausbildungen
(1) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterin dauert zwei 

Jahre.
(2) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Maurer und Maurerin dauert drei Jahre.
(3) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Beton- und Stahlbetonbauer und Beton- und Stahlbetonbauerin 

dauert drei Jahre.
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(4) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Feuerungs- und Schornsteinbauer und Feuerungs- und 
Schornsteinbauerin dauert drei Jahre.

(5) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und 
Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik dauert drei Jahre.

§ 3

Gegenstand der Berufsausbildungen und Ausbildungsrahmenpläne
(1) Gegenstand der Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin sind mindestens 

die in dem jeweiligen Ausbildungsrahmenplan in den folgenden Anlagen genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten:
1. im Schwerpunkt Maurerarbeiten: Anlage 1 Abschnitt A, B und D,
2. im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten: Anlage 2 Abschnitt A, B und D,
3. im Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten: Anlage 3 Abschnitt A, B und D sowie
4. im Schwerpunkt Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten: Anlage 4 Abschnitt A, B und D.

(2) Gegenstand der Berufsausbildung zum Maurer und zur Maurerin sind mindestens die im 
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Maurerarbeiten sowie zum Maurer und zur Maurerin in Anlage 1 Abschnitt A bis D genannten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Gegenstand der Berufsausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin 
sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur 
Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten sowie zum Beton- und 
Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin in Anlage 2 Abschnitt A bis D genannten Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten.

(4) Gegenstand der Berufsausbildung zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und 
Schornsteinbauerin sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum 
Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten 
sowie zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und Schornsteinbauerin in Anlage 3 
Abschnitt A bis D genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(5) Gegenstand der Berufsausbildung zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und zur 
Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan für 
die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Abbruch- und 
Betontrenntechnikarbeiten sowie zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und zur 
Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik in Anlage 4 Abschnitt A bis D genannten Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten.

(6) Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie in den jeweiligen Anlagen 1 bis 4 vorgegeben ist, darf von 
den Ausbildenden abgewichen werden, wenn und soweit betriebspraktische Besonderheiten oder Gründe, die in der 
Person des oder der Auszubildenden liegen, die Abweichung erfordern.

(7) Die in den jeweiligen Anlagen 1 bis 4 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen von den 
Ausbildenden so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 
des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungsfähigkeit schließt insbesondere selbständiges 
Planen, Durchführen und Kontrollieren bei der Ausübung der beruflichen Aufgaben ein.

§ 4

Struktur der Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin 
sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. schwerpunktübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten,
2. schwerpunktübergreifende integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
3. weitere Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in einem der Schwerpunkte:

a) Maurerarbeiten,
b) Beton- und Stahlbetonbauarbeiten,
c) Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten oder
d) Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten.

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen als Teil des Ausbildungsberufsbildes 
gebündelt.
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(2) Die Berufsbildpositionen der schwerpunktübergreifenden berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
12. Herstellen von Putzen,
13. Herstellen von Estrichen,
14. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten,
15. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,
16. Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
17. Herstellen von Verkehrswegen,
18. Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,
19. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern sowie
20. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen.
In den Schwerpunkten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 ist für die Vermittlung von Fertigkeiten, Kenntnissen und 
Fähigkeiten Folgendes anzuwenden:
1. im Schwerpunkt Maurerarbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 

und 11 bis 19 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
desselben Schwerpunkts vermittelt,

2. im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach 
Satz 1 Nummer 8 und 11 bis 19 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten desselben Schwerpunkts vermittelt,

3. im Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
nach Satz 1 Nummer 8 und 11 bis 19 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten desselben Schwerpunkts vermittelt und

4. im Schwerpunkt Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
nach Satz 1 Nummer 8 bis 18 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten desselben Schwerpunkts vermittelt.
(3) Die Berufsbildpositionen der schwerpunktübergreifenden integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse 

und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

(4) In den Schwerpunkten werden in folgenden Berufsbildpositionen weitere Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten vermittelt:
1. in den Schwerpunkten Maurerarbeiten, Beton- und Stahlbetonbauarbeiten sowie Feuerungs- und 

Schornsteinbauarbeiten jeweils in den Berufsbildpositionen
a) Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton sowie
b) Herstellen von Baukörpern aus Steinen,

2. im Schwerpunkt Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten in der Berufsbildposition Umbauen und Rückbauen von 
Baukörpern.
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§ 5

Struktur der Berufsausbildung zum Maurer und zur Maurerin sowie Ausbildungsberufsbild
(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:

1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
12. Herstellen von Putzen,
13. Herstellen von Estrichen,
14. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten,
15. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,
16. Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
17. Herstellen von Verkehrswegen,
18. Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,
19. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
20. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen sowie
21. Instandhalten und Sichern von Baukörpern.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 und 11 bis 19 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Maurer und Maurerin.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 6

Struktur der Berufsausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer und zur Beton- und 
Stahlbetonbauerin sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
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6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
12. Herstellen von Putzen,
13. Herstellen von Estrichen,
14. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten,
15. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,
16. Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
17. Herstellen von Verkehrswegen,
18. Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,
19. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
20. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen sowie
21. Instandhalten und Sanieren von Beton- und Stahlbetonbauteilen.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 und 11 bis 19 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Beton- und Stahlbetonbauer und Beton- und Stahlbetonbauerin.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 7

Struktur der Berufsausbildung zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und 
Schornsteinbauerin sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten und
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
12. Herstellen von Putzen,
13. Herstellen von Estrichen,
14. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten,
15. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,
16. Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
17. Herstellen von Verkehrswegen,
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18. Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,
19. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
20. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
21. Herstellen und Sanieren von Konstruktionen aus geformten, feuerfesten Werkstoffen,
22. Herstellen und Sanieren von Konstruktionen aus ungeformten, feuerfesten Werkstoffen,
23. Herstellen und Sanieren von Schornsteintragrohren aus Stahlbeton,
24. Montieren und Sanieren von Schornsteintragrohren aus Stahl sowie
25. Herstellen und Sanieren von Schornsteininnenrohren.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 und 11 bis 19 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Feuerungs- und Schornsteinbauer und Feuerungs- und Schornsteinbauerin.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 8

Struktur der Berufsausbildung zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und zur 
Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
12. Herstellen von Putzen,
13. Herstellen von Estrichen,
14. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten,
15. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,
16. Herstellen von Baugruben und Gräben sowie Durchführen von Verbauarbeiten und Wasserhaltungen,
17. Herstellen von Verkehrswegen,
18. Herstellen von Infrastrukturleitungen und Bohrungen,
19. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
20. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
21. Ausführen von Bohr- und Trennverfahren mit Maschinen und Werkzeugen,
22. Ausführen von thermischen Trennverfahren,

Seite 139 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



23. Ausführen von Abbruchverfahren mit Maschinen und Anbaugeräten sowie
24. Trennen und Zwischenlagern von Abbruchmaterialien.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 18 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und Bauwerksmechanikerin für Abbruch und 
Betontrenntechnik.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 9

Berufsausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten
(1) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterin ist während 

einer Dauer von 24 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. 
Hierdurch sind folgende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend des jeweiligen Schwerpunktes zu 
ergänzen und zu vertiefen:
1. Schwerpunkt Maurerarbeiten:

a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 
Abschnitt A laufende Nummer 4 und 7 bis 18 sowie

b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 
Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 13;

2. Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten:
a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 

Abschnitt A laufende Nummer 4 und 7 bis 18 sowie
b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 13;
3. Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten:

a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 
Abschnitt A laufende Nummer 4 und 7 bis 18 sowie

b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 
Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 10;

4. Schwerpunkt Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten:
a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 

Abschnitt A laufende Nummer 4 und 7 bis 19 sowie
b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 10.
(2) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Maurer und Maurerin ist während einer Dauer von 30 Wochen in 

geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 Abschnitt A 

laufende Nummer 4 und 7 bis 18,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 Abschnitt 

B laufende Nummer 4 und 7 bis 13 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 

Abschnitt C laufende Nummer 5 bis 7.
(3) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Beton- und Stahlbetonbauer und Beton- und Stahlbetonbauerin ist 

während einer Dauer von 30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. 
Hierdurch sind folgende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 Abschnitt A 

laufende Nummer 4 und 7 bis 18,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 13 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 

Abschnitt C laufende Nummer 4 bis 6 und 8.
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(4) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Feuerungs- und Schornsteinbauer und Feuerungs- und 
Schornsteinbauerin ist während einer Dauer von 30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der 
Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen 
und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 Abschnitt A 

laufende Nummer 4 und 7 bis 18,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 Abschnitt 

B laufende Nummer 4 und 7 bis 10 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 

Abschnitt C laufende Nummer 4 bis 9.
(5) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und 

Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik ist während einer Dauer von 30 Wochen in geeigneten 
Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 Abschnitt A 

laufende Nummer 4 und 7 bis 19,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 bis 10 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 

Abschnitt C laufende Nummer 4 bis 7.
(6) Wenn und soweit es die Berufsausbildung erfordert, kann sie in den in den Absätzen 1 bis 5 genannten 

Ausbildungsberufen zusätzlich in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchgeführt werden 
während einer Dauer von insgesamt bis zu
1. fünf Wochen in den Fällen des Absatzes 1 oder
2. neun Wochen in den Fällen der Absätze 2 bis 5.
Während des benannten zeitlichen Gesamtumfangs nach Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 sind einzelne der in den 
Absätzen 1 bis 5 jeweils genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen. Im Fall 
des Satzes 1 Nummer 1 entfallen auf das erste Ausbildungsjahr höchstens drei Wochen und auf das zweite 
Ausbildungsjahr höchstens zwei Wochen. Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 entfallen auf das erste Ausbildungsjahr 
höchstens drei Wochen, auf das zweite Ausbildungsjahr höchstens zwei Wochen und auf das dritte Ausbildungsjahr 
höchstens vier Wochen. Die Festlegung über die Erforderlichkeit, den genauen zeitlichen Umfang, einschließlich 
dessen Verteilung über die Ausbildungsjahre, und die Inhalte der zusätzlichen überbetrieblichen Ausbildung trifft der 
Ausbildende.

§ 10

Ausbildungsplan
Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des jeweiligen 

Ausbildungsrahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen Ausbildungsplan zu erstellen.

Abschnitt 2

Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin

Unterabschnitt 1

Zwischenprüfung

§ 11

Zeitpunkt
(1) Die Zwischenprüfung soll im dritten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(2) Den Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.
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§ 12

Inhalt
Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf

1. die in den Ausbildungsrahmenplänen der Berufe in den Anlagen 1 bis 4 jeweils im Abschnitt A für die ersten zwölf 
Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den in den Ausbildungsrahmenplänen der 
Berufe in den Anlagen 1 bis 4 jeweils im Abschnitt A genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht.

§ 13

Prüfungsbereich
(1) Die Zwischenprüfung findet im Prüfungsbereich „Durchführen von Arbeiten im Hochbau“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Arbeiten im Hochbau“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Arbeitsschritte zu planen sowie persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen und einzusetzen sowie Mengen zu berechnen,
4. Werkzeuge zu unterscheiden, auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
7. Untergründe nach Vorgaben vorzubereiten,
8. Baukörper herzustellen,
9. Gefahrstoffe in Bauprodukten zu unterscheiden, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, Gefahrstoffe umweltgerecht 

zu lagern sowie
10. Arbeitsergebnisse zu kontrollieren sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchzuführen.

(3) Für den Nachweis nach Absatz 2 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen eines Mauerwerkskörpers mit rechtwinklig einbindender Wand,
2. Herstellung einer betonierfähigen Schalung für ein rechteckiges Stahlbetonteil oder
3. Herstellen eines rechteckigen Bewehrungskorbes.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit nach Satz 1 zugrunde gelegt wird. Dabei ist der Schwerpunkt 
nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, in dem der Prüfling ausgebildet wird, zu berücksichtigen.

(4) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren. Zusätzlich hat der Prüfling hierfür geeignete Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. Die Aufgaben 
müssen praxisbezogen sein.

(5) Die Prüfungszeit für die Durchführung der Arbeitsaufgabe und für die Dokumentationen beträgt insgesamt 
6 Stunden. Die Prüfungszeit für die schriftliche Bearbeitung der Aufgaben beträgt 60 Minuten.

Unterabschnitt 2

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 14

Zeitpunkt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(2) Den Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.
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§ 15

Inhalt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung findet unter Berücksichtigung des Schwerpunktes nach § 4 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 3 statt, in dem der Prüfling ausgebildet wird.
(2) Sie erstreckt sich auf

1. die in den Ausbildungsrahmenplänen der Berufe in den Anlagen 1 bis 4 jeweils in den Abschnitten A, B und D 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den in den Ausbildungsrahmenplänen der 
Berufe genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 16

Prüfungsbereiche
Die Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Baukörpern“,
2. „Durchführen von Hochbauarbeiten“ und
3. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 17

Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Baukörper einzumessen,
7. Baukörper herzustellen oder rückzubauen und
8. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Maurerarbeiten eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde 

zu legen:
1. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus künstlichen Steinen in unterschiedlichen Verbandsarten,
2. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus künstlichen Steinen und Erstellen einer Putzfläche,
3. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus künstlichen Steinen und Einsetzen eines Betonfertigteils,
4. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus künstlichen Steinen und Erstellen einer Schalung mit Bewehrung,
5. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus künstlichen Steinen und Herstellen und Einbauen von Estrich oder
6. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus künstlichen Steinen und Einbauen einer Trockenbaukonstruktion.

(3) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten eine der folgenden 
Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Stützenschalung mit Unterzug und Bewehrung,
2. Herstellen einer Schalung für eine einläufige gerade Treppe mit Bewehrung oder
3. Herstellen einer Fundamentschalung mit Bewehrung.

(4) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten eine der 
folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus geformten, feuerfesten Werkstoffen in unterschiedlichen Verbandsarten 

oder
2. Herstellen eines Schornsteintragrohrausschnittes aus künstlichen Steinen.
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(5) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten eine der 
folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Durchführen von Abbrucharbeiten mit handgeführten Maschinen und Erstellen von horizontalen Kernbohrungen,
2. Durchführen von Abbrucharbeiten mit handgeführten Maschinen und Schneiden von Fugen mit handgeführten 

Maschinen oder
3. Durchführen von Abbrucharbeiten mit handgeführten Maschinen und Trennarbeiten mit handgeführten Sägen.

(6) Der Prüfungsausschuss legt entsprechend des Schwerpunktes nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, in dem 
der Prüfling ausgebildet wird, fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird.

(7) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren.

(8) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

§ 18

Prüfungsbereich „Durchführen von Hochbauarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Hochbauarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage 

ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
7. Pläne zu lesen und Skizzen zu erstellen,
8. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu beschreiben 

und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
9. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich 

Hochbauarbeiten und sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich, der dem Schwerpunkt nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3, in dem der Prüfling ausgebildet wird, entspricht, zugrunde zu legen:
1. Bereich Hochbauarbeiten:

a) Beschreiben von Verfahren zur Vorbereitung von Untergründen,
b) Unterscheiden und Auswählen von Mörtelklassen sowie Bindemitteln und Gesteinskörnungen für 

Mauermörtel,
c) Unterscheiden von Betonen nach Expositionsklassen und Druckfestigkeitsklassen,
d) Unterscheiden und Auswählen von Steinformaten und Verbänden,
e) Unterscheiden von Schalungen für unterschiedliche Bauteile, Unterscheiden und Auswählen von 

Schalmaterialien sowie Anwenden von Schalplänen,
f) Lesen und Zeichnen von Bewehrungsplänen, Erstellen von Stahllisten, Erläutern von Einbaugrundsätzen,
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Holzbau, im Trockenbau, von Putzen oder von Estrichen oder
h) Unterscheiden von Baugruben, Gräben, Verbau, Wasserhaltungen oder Infrastrukturtechnik;

2. Bereich Schwerpunkt Maurerarbeiten:
a) Unterscheiden von Arten und Eigenschaften von Steinen,
b) Erläutern von Mauerwerkskonstruktionen,
c) Anwenden der Maßordnung im Hochbau sowie
d) Unterscheiden und Erläutern von Vorschriften des Brand-, Schall-, Wärme- und Feuchteschutzes;

3. Bereich Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten:
a) Unterscheiden von Arten und Eigenschaften von Betonen,
b) Erläutern von Beton- und Stahlbetonkonstruktionen,
c) Anwenden der Maßordnung im Hochbau sowie
d) Unterscheiden und Erläutern von Vorschriften des Brand-, Schall-, Wärme- und Feuchteschutzes;
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4. Bereich Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten:
a) Anwenden der Maßordnung im Feuerungsbau,
b) Unterscheiden und Auswählen von geformten, feuerfesten Werkstoffen,
c) Unterscheiden von Fugenarten in feuerfesten Konstruktionen,
d) Beschreiben der Funktionsweise und des Aufbaues eines Industrieschornsteins,
e) Unterscheiden von Schornsteinzubehörteilen,
f) Unterscheiden und Auswählen von Steinformaten für gemauerte Schornsteintragrohre sowie
g) Unterscheiden von Anforderungen an Mauersteine und Mauermörtel für gemauerte Schornsteintragrohre;

5. Bereich Schwerpunkt Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten:
a) Lesen und Skizzieren von Abbruch- und Teilabbruchplänen,
b) Ermitteln und Berechnen von Ausbaugrößen und Ausbaumassen,
c) Einschätzen und Beurteilen der Beeinflussung von Bauteilen durch Bohrungen und Sägeschnitte,
d) Beschreiben von Verfahren der Befestigung von handgeführten Maschinen, Auswählen von 

Befestigungsmitteln sowie
e) Unterscheiden von handgeführten Maschinen und Geräten für Abbruch-, Bohr- und Trennverfahren.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Hochbauarbeiten nach Satz 1 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden.

(3) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(4) Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

§ 19

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 20

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- 
oder Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern“                                                                                             mit 60 Prozent,
2. „Durchführen von Hochbauarbeiten“                                                                                   mit 30 Prozent 

sowie
3. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 21 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis mit mindestens „ausreichend“,
2. in mindestens zwei Prüfungsbereichen mit mindestens „ausreichend“ und
3. in keinem Prüfungsbereich mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.
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§ 21

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Hochbauarbeiten“ oder
b) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a oder Buchstabe b schlechter als mit „ausreichend“ 
bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b durchgeführt werden.

(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Abschnitt 3

Berufsausbildung zum Maurer und zur Maurerin

Unterabschnitt 1

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 22

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung spätestens drei 

Monate vor dem Zeitpunkt von Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 23

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur 
Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Maurerarbeiten sowie zum Maurer und zur Maurerin in Anlage 1 
Abschnitt A, B und D für die ersten 24 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Maurerarbeiten 
sowie zum Maurer und zur Maurerin in Anlage 1 Abschnitt A, B und D genannten Fertigkeiten, Kenntnissen 
und Fähigkeiten entspricht.

§ 24

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und 

Durchführen von Hochbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Hochbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
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(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Baukörper einzumessen,
7. Baukörper herzustellen oder rückzubauen sowie
8. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus künstlichen Steinen in unterschiedlichen Verbandsarten,
2. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus künstlichen Steinen und Erstellen einer Putzfläche,
3. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus künstlichen Steinen und Einsetzen eines Betonfertigteils,
4. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus künstlichen Steinen und Erstellen einer Schalung mit Bewehrung,
5. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus künstlichen Steinen und Herstellen und Einbauen von Estrich oder
6. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus künstlichen Steinen und Einbauen einer Trockenbaukonstruktion.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe 
durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die 
Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
7. Pläne zu lesen und Skizzen zu erstellen,
8. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu beschreiben 

und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
9. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Hochbauarbeiten 
und sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Maurerarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Hochbauarbeiten:

a) Beschreiben von Verfahren zur Vorbereitung von Untergründen,
b) Unterscheiden und Auswählen von Mörtelklassen sowie Bindemitteln und Gesteinskörnungen für 

Mauermörtel,
c) Unterscheiden von Betonen nach Expositionsklassen und Druckfestigkeitsklassen,
d) Unterscheiden und Auswählen von Steinformaten und Verbänden,
e) Unterscheiden von Schalungen für unterschiedliche Bauteile, Unterscheiden und Auswählen von 

Schalmaterialien sowie Anwenden von Schalplänen,
f) Lesen und Zeichnen von Bewehrungsplänen, Erstellen von Stahllisten, Erläutern von Einbaugrundsätzen,
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Holzbau, im Trockenbau, von Putzen oder von Estrichen oder
h) Unterscheiden von Baugruben, Gräben, Verbau, Wasserhaltungen oder Infrastrukturtechnik;

2. Bereich Maurerarbeiten:
a) Unterscheiden von Arten und Eigenschaften von Steinen,
b) Erläutern von Mauerwerkskonstruktionen,
c) Anwenden der Maßordnung im Hochbau sowie
d) Unterscheiden und Erläutern von Vorschriften des Brand-, Schall-, Wärme- und Feuchteschutzes.
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Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Hochbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.

§ 25

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur 
Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Maurerarbeiten sowie zum Maurer und zur Maurerin in der Anlage 1 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Maurerarbeiten 
sowie zum Maurer und zur Maurerin in Anlage 1 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
(2) In Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits 

Gegenstand von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die 
Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 26

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Mauerwerkskörpern“,
2. „Durchführen von Mauerwerksarbeiten“,
3. „Durchführen von Hochbaumaßnahmen“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 27

Prüfungsbereich „Herstellen von Mauerwerkskörpern“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Mauerwerkskörpern“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage 

ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Höhen-, Längen- und Winkelmessungen durchzuführen,
3. Mauerwerkskörper herzustellen,
4. Aufmaße zu erstellen und
5. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen eines Mauerwerkskörpers mit Vorlage und Öffnungen,
2. Herstellen eines Mauerwerkskörpers einschließlich einer Überdeckung als Bogen,
3. Herstellen eines Mauerwerkskörpers mit Ausfachungen im Zierverband,
4. Herstellen eines zweischaligen Sichtmauerwerks oder
5. Herstellen einer Schalung einschließlich der Bewehrung für ein Betonfertigteil in Verbindung mit einem 

Mauerwerkskörper.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird.

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.
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§ 28

Prüfungsbereich „Durchführen von Mauerwerksarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Mauerwerksarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Verbände für unterschiedliche Mauerwerkskörper auszuwählen,
2. Konstruktionen von bewehrten Mauerwerkskörpern zu erläutern,
3. Bögen zu konstruieren, einzuteilen und zu berechnen,
4. Konstruktionen von Außenmauerwerken zu erläutern,
5. systemgebundene Verfahren und Bauweisen zur Herstellung von Mauerwerken zu beschreiben,
6. Verfahren zum Einbauen von Elementdecken und -wänden zu beschreiben,
7. Abdichtungsverfahren für Beton- und Stahlbetonbauteile, insbesondere gegen drückendes Wasser, zu 

beschreiben,
8. Vorgaben zu Betondeckungen zu erläutern,
9. Verfahren zur Nachbehandlung von Betonen zu erläutern,
10. Verfahren zur Instandhaltung von Mauerwerken zu unterscheiden und auszuwählen sowie
11. Schäden an Baukörpern zu analysieren und den Ist-Zustand zu dokumentieren sowie Maßnahmen zur 

Schadensbegrenzung zu erläutern.
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 29

Prüfungsbereich „Durchführen von Hochbaumaßnahmen“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Hochbaumaßnahmen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden und Schutzmaßnahmen auszuwählen,
3. Zeichnungen für die eigene Arbeitsvorbereitung zu erstellen,
4. sowohl organische als auch anorganische Baustoffe sowie Bauhilfsstoffe zu unterscheiden,
5. Energieeffizienzmaßnahmen unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit zu unterscheiden,
6. Brandschutz- und Schallschutzmaßnahmen zu beschreiben,
7. Messverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
8. Prüfverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
9. Aufmaße zu erstellen,
10. Konstruktionen im Holzbau, im Trockenbau, von Putzen oder von Estrichen zu unterscheiden und auszuwählen 

sowie
11. Konstruktionen zu Baugruben, Gräben, Verbau, Wasserhaltung oder Infrastrukturtechnik zu unterscheiden und 

auszuwählen.
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 30

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
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§ 31

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- 
oder Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Hochbauarbeiten“                                       mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Mauerwerkskörpern“                                                                                  mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Mauerwerksarbeiten“                                                                              mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Hochbaumaßnahmen“                                                                             mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 32 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Mauerwerkskörpern“ mit mindestens „ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 32

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Mauerwerksarbeiten“,
b) „Durchführen von Hochbaumaßnahmen“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 34 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 33

Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin 

nach § 20 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Maurer und zur Maurerin befreit 

und
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2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Maurer und zur Maurerin 
anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren.

§ 34

Erwerb des Abschlusses zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 
Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Maurer und zur Maurerin

Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Maurer und zur Maurerin nach § 31 Absatz 2 
nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin nach 
Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 31 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 32 – jeweils 
die Anforderungen nach § 20 Absatz 2 erfüllen.

Abschnitt 4

Berufsausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin

Unterabschnitt 1

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 35

Aufteilung in zwei Teile
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung spätestens drei 

Monate vor dem Zeitpunkt von Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 36

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur 
Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten sowie zum Beton- und 
Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin in Anlage 2 Abschnitt A, B und D für die ersten 
24 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Beton- und 
Stahlbetonbauarbeiten sowie zum Beton- und Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin in 
Anlage 2 Abschnitt A, B und D genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 37

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und 

Durchführen von Hochbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Hochbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
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3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Baukörper einzumessen,
7. Baukörper herzustellen oder rückzubauen sowie
8. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Stützenschalung mit Unterzug und Bewehrung,
2. Herstellen einer Schalung für eine einläufige gerade Treppe mit Bewehrung oder
3. Herstellen einer Fundamentschalung mit Bewehrung.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe 
durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die 
Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
7. Pläne zu lesen und Skizzen zu erstellen,
8. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu beschreiben 

und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
9. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Hochbauarbeiten 
und sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Beton- und Stahlbetonbauarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Hochbauarbeiten:

a) Beschreiben von Verfahren zur Vorbereitung von Untergründen,
b) Unterscheiden und Auswählen von Mörtelklassen sowie Bindemitteln und Gesteinskörnungen für 

Mauermörtel,
c) Unterscheiden von Betonen nach Expositionsklassen und Druckfestigkeitsklassen,
d) Unterscheiden und Auswählen von Steinformaten und Verbänden,
e) Unterscheiden von Schalungen für unterschiedliche Bauteile, Unterscheiden und Auswählen von 

Schalmaterialien sowie Anwenden von Schalplänen,
f) Lesen und Zeichnen von Bewehrungsplänen, Erstellen von Stahllisten, Erläutern von Einbaugrundsätzen,
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Holzbau, im Trockenbau, von Putzen oder von Estrichen oder
h) Unterscheiden von Baugruben, Gräben, Verbau, Wasserhaltungen oder Infrastrukturtechnik;

2. Bereich Beton- und Stahlbetonbauarbeiten:
a) Unterscheiden von Arten und Eigenschaften von Betonen,
b) Erläutern von Beton- und Stahlbetonkonstruktionen,
c) Anwenden der Maßordnung im Hochbau sowie
d) Unterscheiden und Erläutern von Vorschriften des Brand-, Schall-, Wärme- und Feuchteschutzes.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Hochbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.
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§ 38

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur 
Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten sowie zum Beton- und 
Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin in der Anlage 2 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Beton- und 
Stahlbetonbauarbeiten sowie zum Beton- und Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin in 
Anlage 2 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
(2) In Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits 

Gegenstand von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die 
Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 39

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Baukörpern aus Beton und Stahlbeton“,
2. „Durchführen von Beton- und Stahlbetonarbeiten“,
3. „Durchführen von Hochbaumaßnahmen“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 40

Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern aus Beton und Stahlbeton“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern aus Beton und Stahlbeton“ hat der Prüfling nachzuweisen, 

dass er in der Lage ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Höhen-, Längen- und Winkelmessungen durchzuführen,
3. Baukörper aus Beton und Stahlbeton herzustellen,
4. Aufmaße zu erstellen und
5. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Stützenschalung mit Vouten und Konsolen sowie Bewehrung,
2. Herstellen einer Stützenschalung mit Kragplatten und Bewehrung,
3. Herstellen einer Stützenschalung mit Deckenanschlüssen und Bewehrung,
4. Herstellen einer Stützenschalung mit Bogenkonstruktion und Bewehrung,
5. Herstellen einer Schalung mit Bewehrung für eine gewendelte Treppe einschließlich Podest oder
6. Herstellen einer Schalung in einer Sonderform mit Bewehrung.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird.

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

§ 41

Prüfungsbereich „Durchführen von Beton- und Stahlbetonarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Beton- und Stahlbetonarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er 

in der Lage ist,
1. Verfahren zur Herstellung von Beton, unter Berücksichtigung der Betonfestigkeitsklassen, zu unterscheiden,
2. Verfahren zum Verarbeiten, zur Nachbehandlung und zur Prüfung von Betonen zu erläutern,
3. Verfahren zur Herstellung von Schalungen zu unterscheiden,
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4. Betonüberwachungsklassen zu erläutern,
5. das Einbauen von Einbauteilen und Verfahren zur Abdichtung zu beschreiben,
6. das Herstellen von Sichtbeton zu beschreiben,
7. das Unterfangen von Gebäudeteilen sowie entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu beschreiben,
8. Verfahren zur Sanierung und Instandhaltung von Baukörpern aus Beton und Stahlbeton zu unterscheiden sowie
9. Schäden an Baukörpern zu analysieren und den Ist-Zustand zu dokumentieren sowie Maßnahmen zur 

Schadensbegrenzung zu erläutern.
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 42

Prüfungsbereich „Durchführen von Hochbaumaßnahmen“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Hochbaumaßnahmen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden und Schutzmaßnahmen auszuwählen,
3. Zeichnungen für die eigene Arbeitsvorbereitung zu erstellen,
4. sowohl organische als auch anorganische Baustoffe sowie Bauhilfsstoffe zu unterscheiden,
5. Energieeffizienzmaßnahmen unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit zu unterscheiden,
6. Brandschutz- und Schallschutzmaßnahmen zu beschreiben,
7. Messverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
8. Prüfverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
9. Aufmaße zu erstellen,
10. Konstruktionen im Holzbau, im Trockenbau, von Putzen oder von Estrichen zu unterscheiden und auszuwählen 

sowie
11. Konstruktionen zu Baugruben, Gräben, Verbau, Wasserhaltung oder Infrastrukturtechnik zu unterscheiden und 

auszuwählen.
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 43

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 44

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- 
oder Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Hochbauarbeiten“                                       mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Baukörpern aus Beton und Stahlbeton“                                                        mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Beton- und Stahlbetonarbeiten“                                                                mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Hochbaumaßnahmen“                                                                             mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.
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(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 45 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern aus Beton und Stahlbeton“ mit mindestens „ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 45

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Beton- und Stahlbetonarbeiten“,
b) „Durchführen von Hochbaumaßnahmen“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 47 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 46

Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin 

nach § 20 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Beton- und Stahlbetonbauer 

und zur Beton- und Stahlbetonbauerin befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Beton- und 

Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies 
vereinbaren.

§ 47

Erwerb des Abschlusses zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 
Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Beton- und Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin

Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer und zur Beton- 
und Stahlbetonbauerin nach § 44 Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum 
Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
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2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 
Sozialkunde“ nach § 44 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 45 – jeweils 
die Anforderungen nach § 20 Absatz 2 erfüllen.

Abschnitt 5

Berufsausbildung zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und 
Schornsteinbauerin

Unterabschnitt 1

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 48

Aufteilung in zwei Teile
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung spätestens drei 

Monate vor dem Zeitpunkt von Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 49

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur 
Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten sowie zum Feuerungs- und 
Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und Schornsteinbauerin in Anlage 3 Abschnitt A, B und D für die ersten 
24 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Feuerungs- und 
Schornsteinbauarbeiten sowie zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und 
Schornsteinbauerin in Anlage 3 Abschnitt A, B und D genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht.

§ 50

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und 

Durchführen von Hochbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Hochbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Baukörper einzumessen,
7. Baukörper herzustellen oder rückzubauen sowie
8. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
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Für den Nachweis nach Satz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus geformten, feuerfesten Werkstoffen in unterschiedlichen Verbandsarten 

oder
2. Herstellen eines Schornsteintragrohrausschnittes aus künstlichen Steinen.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe 
durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die 
Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
7. Pläne zu lesen und Skizzen zu erstellen,
8. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu beschreiben 

und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
9. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Hochbauarbeiten 
und sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Hochbauarbeiten:

a) Beschreiben von Verfahren zur Vorbereitung von Untergründen,
b) Unterscheiden und Auswählen von Mörtelklassen sowie Bindemitteln und Gesteinskörnungen für 

Mauermörtel,
c) Unterscheiden von Betonen nach Expositionsklassen und Druckfestigkeitsklassen,
d) Unterscheiden und Auswählen von Steinformaten und Verbänden,
e) Unterscheiden von Schalungen für unterschiedliche Bauteile, Unterscheiden und Auswählen von 

Schalmaterialien sowie Anwenden von Schalplänen,
f) Lesen und Zeichnen von Bewehrungsplänen, Erstellen von Stahllisten, Erläutern von Einbaugrundsätzen,
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Holzbau, im Trockenbau, von Putzen oder von Estrichen oder
h) Unterscheiden von Baugruben, Gräben, Verbau, Wasserhaltungen oder Infrastrukturtechnik;

2. Bereich Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten:
a) Anwenden der Maßordnung im Feuerungsbau,
b) Unterscheiden und Auswählen von geformten, feuerfesten Werkstoffen,
c) Unterscheiden von Fugenarten in feuerfesten Konstruktionen,
d) Beschreiben der Funktionsweise und des Aufbaues eines Industrieschornsteins,
e) Unterscheiden von Schornsteinzubehörteilen,
f) Unterscheiden und Auswählen von Steinformaten für gemauerte Schornsteintragrohre sowie
g) Unterscheiden von Anforderungen an Mauersteine und Mauermörtel für gemauerte Schornsteintragrohre.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Hochbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.
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§ 51

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbau-
facharbeiterin im Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten sowie zum Feuerungs- und 
Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und Schornsteinbauerin in der Anlage 3 genannten Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Feuerungs- und 
Schornsteinbauarbeiten sowie zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und 
Schornsteinbauerin in Anlage 3 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
(2) In Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits 

Gegenstand von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die 
Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 52

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Baukörpern im Feuerungs- und Schornsteinbau“,
2. „Durchführen von Arbeiten im Feuerungsbau“,
3. „Durchführen von Arbeiten im Schornsteinbau“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 53

Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern im Feuerungs- und Schornsteinbau“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern im Feuerungs- und Schornsteinbau“ hat der Prüfling 

nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Baukörper im Feuerungs- oder Schornsteinbau herzustellen,
3. Messgeräte auszuwählen, deren Funktionsfähigkeit sicherzustellen und Bauteile einzumessen sowie
4. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus geformten, feuerfesten Werkstoffen mit Dehnfuge und 

Fugenanschlüssen in unterschiedlichen Verbandsarten,
2. Herstellen eines Schornsteintragrohrausschnittes aus künstlichen Steinen einschließlich Schornsteininnenrohr 

und Wärmedämmung oder
3. Herstellen eines Formsteingewölbes aus geformten feuerfesten Werkstoffen.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird.

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

§ 54

Prüfungsbereich „Durchführen von Arbeiten im Feuerungsbau“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Arbeiten im Feuerungsbau“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in 

der Lage ist,
1. geformte und ungeformte feuerfeste Werkstoffe nach Eigenschaften und Verarbeitungsverfahren zu 

unterscheiden und Verarbeitungsverfahren zu beschreiben,
2. den Aufbau ein- und mehrschichtiger Konstruktionen im Feuerungsbau zu beschreiben,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen,
4. Maschinen und Geräte zur Verarbeitung ungeformter, feuerfester Werkstoffe zu beschreiben und auszuwählen,
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5. Konstruktionsdetails in Skizzen darzustellen sowie
6. Gefahren bei Heißreparaturen zu beschreiben und Arbeitssicherheitsmaßnahmen dazu auszuwählen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 55

Prüfungsbereich „Durchführen von Arbeiten im Schornsteinbau“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Arbeiten im Schornsteinbau“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in 

der Lage ist,
1. Werkstoffe und deren Eigenschaften für Schornsteintrag- und Innenrohre zu unterscheiden,
2. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen,
3. Konstruktionsdetails in Skizzen darzustellen,
4. Schornsteintragrohre aus unterschiedlichen Werkstoffen und ihre Herstellungs- und Montageverfahren zu 

beschreiben,
5. die Konstruktion und Herstellung eines Schornsteininnenrohres zu beschreiben,
6. Schäden an Schornsteintrag- und Innenrohren festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen 

auszuwählen und zu beschreiben sowie
7. Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten in großer Höhe und Maßnahmen zur Höhenrettung zu beschreiben.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 56

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 57

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- 
oder Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Hochbauarbeiten“                                       mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Baukörpern im Feuerungs- und Schornsteinbau“                                            mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Arbeiten im Feuerungsbau“                                                                      mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Arbeiten im Schornsteinbau“                                                                    mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 58 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern im Feuerungs- und Schornsteinbau“ mit mindestens 

„ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.
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§ 58

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Arbeiten im Feuerungsbau“,
b) „Durchführen von Arbeiten im Schornsteinbau“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 60 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 59

Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin 

nach § 20 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Feuerungs- und 

Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und Schornsteinbauerin befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Feuerungs- und 

Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und Schornsteinbauerin anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies 
vereinbaren.

§ 60

Erwerb des Abschlusses zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 
Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und 

Schornsteinbauerin
Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur 

Feuerungs- und Schornsteinbauerin nach § 57 Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum 
Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 57 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 58 – jeweils 
die Anforderungen nach § 20 Absatz 2 erfüllen.
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Abschnitt 6

Berufsausbildung zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und zur 
Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik

Unterabschnitt 1

Abschlussprüfung

§ 61

Aufteilung in zwei Teile
(1) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Abschlussprüfung spätestens drei Monate vor dem 

Zeitpunkt von Teil 2 der Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 62

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur 
Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten sowie zum 
Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und zur Bauwerksmechanikerin für Abbruch und 
Betontrenntechnik in Anlage 4 Abschnitt A, B und D für die ersten 24 Monate genannten Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Abbruch- und 
Betontrenntechnikarbeiten sowie zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und zur 
Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik in Anlage 4 Abschnitt A, B und D genannten 
Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 63

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von 

Hochbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Hochbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Baukörper einzumessen,
7. Baukörper herzustellen oder rückzubauen sowie
8. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Durchführen von Abbrucharbeiten mit handgeführten Maschinen und Erstellen von horizontalen Kernbohrungen,
2. Durchführen von Abbrucharbeiten mit handgeführten Maschinen und Schneiden von Fugen mit handgeführten 

Maschinen oder
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3. Durchführen von Abbrucharbeiten mit handgeführten Maschinen und Trennarbeiten mit handgeführten Sägen.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe 
durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die 
Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
7. Pläne zu lesen und Skizzen zu erstellen,
8. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu beschreiben 

und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
9. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Hochbauarbeiten 
und sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Hochbauarbeiten:

a) Beschreiben von Verfahren zur Vorbereitung von Untergründen,
b) Unterscheiden und Auswählen von Mörtelklassen sowie Bindemitteln und Gesteinskörnungen für 

Mauermörtel,
c) Unterscheiden von Betonen nach Expositionsklassen und Druckfestigkeitsklassen,
d) Unterscheiden und Auswählen von Steinformaten und Verbänden,
e) Unterscheiden von Schalungen für unterschiedliche Bauteile, Unterscheiden und Auswählen von 

Schalmaterialien sowie Anwenden von Schalplänen,
f) Lesen und Zeichnen von Bewehrungsplänen, Erstellen von Stahllisten, Erläutern von Einbaugrundsätzen,
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Holzbau, im Trockenbau, von Putzen oder von Estrichen oder
h) Unterscheiden von Baugruben, Gräben, Verbau, Wasserhaltungen oder Infrastrukturtechnik;

2. Bereich Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten:
a) Lesen und Skizzieren von Abbruch- und Teilabbruchplänen,
b) Ermitteln und Berechnen von Ausbaugrößen und Ausbaumassen,
c) Einschätzen und Beurteilen der Beeinflussung von Bauteilen durch Bohrungen und Sägeschnitte,
d) Beschreiben von Verfahren der Befestigung von handgeführten Maschinen, Auswählen von 

Befestigungsmitteln sowie
e) Unterscheiden von handgeführten Maschinen und Geräten für Abbruch-, Bohr- und Trennverfahren.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Hochbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.

§ 64

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbau-
facharbeiterin im Schwerpunkt Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten sowie zum Bauwerksmechaniker für 
Abbruch und Betontrenntechnik und zur Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik in der 
Anlage 4 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
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2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Abbruch- und 
Betontrenntechnikarbeiten sowie zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und zur 
Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik in Anlage 4 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen 
und Fähigkeiten entspricht.
(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von 

Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 65

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Rückbauen von Bauwerken“,
2. „Durchführen von Abbrucharbeiten“,
3. „Durchführen von Betontrenntechnikarbeiten“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 66

Prüfungsbereich „Rückbauen von Bauwerken“
(1) Im Prüfungsbereich „Rückbauen von Bauwerken“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Bauwerke rückzubauen und
3. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sind aus den nachfolgenden Bereichen jeweils zwei der aufgeführten 
Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Abbruchtechnik:

a) Instandhalten und Führen von Maschinen und Anlagen bei Abbrucharbeiten,
b) Durchführen von Abbrucharbeiten mit Maschinen und Anbaugeräten oder
c) Durchführen von thermischen Trennarbeiten an Stahlbauteilen;

2. Bereich Betontrenntechnik:
a) Auswählen, Einsetzen und Warten von Maschinen für die Bohr- und Trenntechnik,
b) Herstellen von Öffnungen in Wänden und Decken als Kernbohrungen oder
c) Herstellen von Trennschnitten in Bauteilen mit Wandsägen oder Fugenschneidern.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten in den Bereichen zugrunde gelegt werden.
(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 

dokumentieren.
(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

§ 67

Prüfungsbereich „Durchführen von Abbrucharbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Abbrucharbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage 

ist,
1. Verfahren zum Wasser- und Staubschutz auszuwählen und das ausgewählte Verfahren zu beschreiben,
2. Wartungspläne von Maschinen und Anlagen für Abbrucharbeiten zu lesen, anlassbezogene Wartungsarbeiten zu 

identifizieren und zu beschreiben,
3. technische Daten aus Betriebsanleitungen für Maschinen und Anlagen für Abbrucharbeiten zu ermitteln und für 

den Betrieb relevante Daten zu identifizieren,
4. Arbeits- und Betriebssicherheitsvorschriften zu erläutern und Maßnahmen zur Umsetzung beim Betrieb von 

Maschinen und Anlagen zu benennen,
5. Abbruchpläne zu lesen und Abbrucharbeiten zu beschreiben,
6. kontaminierte Bauteile und Baustoffe zu unterscheiden und deren Ausbau und Entsorgung darzustellen,
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7. Abbruchtechniken unter Berücksichtigung der Baukonstruktionen, insbesondere aus Mauerwerk, Betonen, 
Stahlbetonen, Stahl und Hölzern, zu unterscheiden,

8. Sicherungs- und Schutzmaßnahmen für Personen, Baustellen, Maschinen und Anlagen anlassbezogen 
auszuwählen und zu beschreiben sowie

9. thermische Trennarbeiten an Stahlbauteilen zu beschreiben.
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 68

Prüfungsbereich „Durchführen von Betontrenntechnikarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Betontrenntechnikarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in 

der Lage ist,
1. Verfahren zum Wasser- und Staubschutz auszuwählen und das ausgewählte Verfahren zu beschreiben,
2. Maschinen für die Bohr- und Trenntechnik unter Berücksichtigung der Baukonstruktionen und nach Auftrag 

auszuwählen und ihre Wartung zu beschreiben,
3. geeignete Bohr- und Trennverfahren, insbesondere für Überkopf- und winklige Bohrungen, Wandsägen und 

Fugenschneider, auszuwählen und zu beschreiben,
4. die Sicherung und den Ausbau von Bauteilen auszuwählen und zu beschreiben,
5. kontaminierte Stoffe zu unterscheiden und deren Ausbau und Entsorgung zu beschreiben,
6. persönliche Sicherungs- und Schutzmaßnahmen bei Bohr- und Trennarbeiten zu beschreiben,
7. das Auffangen und die Entsorgung von Bohr- und Sägeschlämmen sowie die Entsorgung von Ausbauelementen 

zu beschreiben,
8. Bohr- und Schnittpläne für Öffnungen in Stahlbetonbauteilen zu erstellen sowie
9. die Durchführung von Trennarbeiten von Bauteilen mit Seilsägen unter Berücksichtigung der besonderen 

Sicherungsmaßnahmen zu beschreiben.
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 69

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 70

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:

1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Hochbauarbeiten“                                       mit 40 Prozent,
2. „Rückbauen von Bauwerken“                                                                                            mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Abbrucharbeiten“                                                                                    mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Betontrenntechnikarbeiten“                                                                      mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer 
mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 71 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Rückbauen von Bauwerken“ mit mindestens „ausreichend“,
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4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 42 Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 71

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Abbrucharbeiten“,
b) „Durchführen von Betontrenntechnikarbeiten“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.
Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe 
b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 73 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 72

Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin 

nach § 20 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Abschlussprüfung zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und 

Betontrenntechnik und zur Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Bauwerksmechaniker für 

Abbruch und Betontrenntechnik und zur Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik 
anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren.

§ 73

Erwerb des Abschlusses zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 
Abschlussprüfung zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und zur 

Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik
Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und 

Betontrenntechnik und zur Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik nach § 70 Absatz 2 nicht, 
erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin nach 
Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 70 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 71 – jeweils 
die Anforderungen nach § 20 Absatz 2 erfüllen.
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Abschnitt 7

Schlussvorschriften

§ 74

Übergangsregelung für Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterinnen
Bei erfolgreich abgelegter Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Hochbaufacharbeiter oder zur 

Hochbaufacharbeiterin nach der Verordnung über die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft vom 2. Juli 1999 
(BGBl. I S. 1102), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Februar 2009 (BGBl. I S. 399) geändert 
worden ist, sind bis zum Ablauf des 31. Juli 2030 bei Fortsetzung der Berufsausbildung
1. zum Maurer oder zur Maurerin,
2. zum Beton- und Stahlbetonbauer oder zur Beton- und Stahlbetonbauerin,
3. zum Feuerungs- und Schornsteinbauer oder zur Feuerungs- und Schornsteinbauerin oder
4. zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik oder zur Bauwerksmechanikerin für Abbruch und 

Betontrenntechnik
nach § 10 Absatz 8 der Verordnung über die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft deren Regelungen anzuwenden.
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Anlage 1 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Maurerarbeiten sowie zum Maurer und zur Maurerin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Maurerarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Maurer und Maurerin (§ 5 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum Bau-
prozess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien, Geräte und Maschinen vor Witterungs-

einflüssen und Beschädigungen schützen sowie vor 
Diebstahl und unbefugtem Zugang sichern und für 
den Transport vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Ge-

fährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutzgerüs-
ten vor der Verwendung auf Sicht prüfen

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen 2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-
trischem Strom ergreifen

m) Gefährdungen durch Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle trans-
portieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen einmessen

2

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von Holzbauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Material nach dem 
Verwendungszweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungen insbesondere durch Nageln und 
Schrauben herstellen

e) Holzbauteile, insbesondere unter Berücksichtigung 
des konstruktiven Holzschutzes, montieren

f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-
geschützt lagern
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe a 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Systemschalungen betonierfähig aufbauen
c) Bewehrungsstahl zuschneiden, biegen, binden und 

einbauen
d) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-

barkeit auf Sicht prüfen
e) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 

nachbehandeln
f) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

30

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe b 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf Ver-
arbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und an-
zeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten und Verbandsarten, insbesondere 
im Läufer- und Blockverband, herstellen

e) Öffnungen im Mauerwerk mit Fertigteilstürzen über-
decken

f) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
g) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtungen erstellen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

a) Dämmstoffe nach Materialien und Verwendungs-
zweck, insbesondere für Boden-, Wand-, Decken- 
und Dachkonstruktionen, unterscheiden, lagern und 
vorbereiten

b) Voraussetzungen zum Einbauen von Dämmstoffen 
prüfen, Untergründe vorbereiten

c) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen

12 Herstellen von Putzen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Putzsysteme und Putzarten unterscheiden
b) Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit sowie Maß-

haltigkeit prüfen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit nach Vorgaben vorbereiten
d) Putzprofile, insbesondere Eckprofile, ansetzen und 

Einbauteile einbauen
e) Putzmörtel auswählen, herstellen und auftragen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen
g) einlagige Putzflächen herstellen

13 Herstellen von Estrichen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

a) Estrichkonstruktionen und Estricharten unterscheiden
b) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft-, Saug- und 

Tragfähigkeit vorbehandeln
d) Trenn- und Dämmschichten einbauen
e) Aussparungen herstellen und einbauen
f) Höhenlehren ausrichten
g) Fugen anlegen 6
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

h) Estrichmörtel herstellen
i) Estrichmörtel einbringen, verdichten, abziehen und 

glätten und Abbindeprozess sicherstellen

14 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen und Platten 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
b) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit vorbehandeln
c) Kleber und Mörtel verarbeiten
d) Fliesen schneiden und im Dünnbettverfahren an-

setzen, verlegen und verfugen
e) Ausschnitte und Löcher in Fliesen herstellen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen

15 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) Trockenbaukonstruktionen unterscheiden
b) Untergründe prüfen und vorbehandeln
c) Wand-Trockenputz ansetzen
d) Befestigungsmittel einsetzen
e) Unterkonstruktionen für Einfachständerwände her-

stellen
f) Beplankungen, insbesondere mit Trockenbauplatten, 

herstellen und Fugen verspachteln

16 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

a) Bodenarten unterscheiden
b) Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung 

unterscheiden
c) Oberboden abtragen, transportieren und lagern
d) Baugruben und Gräben, insbesondere unter Be-

achtung der Arbeitssicherheit, der Arbeitsraumbreite 
und des Böschungswinkels, herstellen

e) Baugruben und Gräben durch Verbau sichern
f) offene und geschlossene Wasserhaltungen unter-

scheiden und offene Wasserhaltung durchführen
g) Planum herstellen, Baugruben- und Grabensohlen 

verdichten
h) Baugruben und Gräben lagenweise verfüllen und 

verdichten und im Zuge der Verfüllung den Verbau 
schrittweise rückbauen

i) Regeln zum Umgang mit Grundwasser und be-
lastetem Aushub beachten

17 Herstellen von 
Verkehrswegen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

a) Planum durch Verdichten unter Beachtung des Ge-
fälles, der Höhenlage und Ebenflächigkeit herstellen

b) ungebundene Tragschichten herstellen
c) Einfassungen in Geraden herstellen
d) Oberflächen aus künstlichen Steinen herstellen

6

18 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 18)

a) Leitungen, insbesondere Bestandsleitungen, nach 
Material, Verwendungszweck und Medien unter-
scheiden

b) Leitungsdurchführungen in Fundamenten, Decken 
und Wänden herstellen und abdichten

c) Rohre und Profile bearbeiten
d) Rohre und Formstücke verlegen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

e) Kontrollschächte herstellen und mit Leitungen ver-
binden

f) Dränung einbauen

19 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 19)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
c) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
d) Öffnungen in Baukörpern mit handgeführten Werk-

zeugen herstellen sowie Öffnungen sichern
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

20 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 20)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2

Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Maurerarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Maurer und Maurerin (§ 5 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleis-
tungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich Beteiligten entgegennehmen und 
weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren Beteiligten 
abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der Zu-
sammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
planen und ausführen

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) bei der Bereitstellung von Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen sowie von Unterkünften und sanitären 
Anlagen mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Be-
dingung für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten 
prüfen und für die Durchführung der eigenen Arbeiten 
berücksichtigen, Mängel dokumentieren und die 
Dokumentation weiterleiten

r) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

s) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

t) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
u) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädi-
gung schützen

v) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten und Leitern, prüfen und Mängel doku-
mentieren und Dokumentation weiterleiten

w) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen

x) Abfallstoffe, insbesondere Wertstoffe, und Reststoffe 
auf der Baustelle sortenrein trennen, lagern und den 
Abtransport vorbereiten, dabei kreislaufwirtschaft-
liche Gesichtspunkte berücksichtigen

y) Baustoffe auf Wiederverwendbarkeit prüfen
z) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-

sorgung veranlassen
aa) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-

transport vorbereiten
bb) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 

sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten
cc) geräumte Arbeitsplätze übergeben

2 

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) In- und Außerbetriebnahme von Maschinen und An-
lagen durchführen

e) Störungen an Maschinen und Anlagen erkennen, 
Störungsbeseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen, auf Funktionsfähigkeit prü-
fen, einrichten und bedienen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Gegeben-
heiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen
2 

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Bauwerke einmessen und abstecken
g) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-

messungen, auch digital durchführen

8 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe a 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9)

g) Schalungen für Fundamente, Stützen und Balken 
sowie für Wände und Decken aus Schaltafeln, 
Verbundplatten und Systemschalungen herstellen 
und betonierfähig aufbauen

h) Schalungen für Aussparungen herstellen und ein-
bauen

i) Schalungen auf Beschädigungen prüfen, Schalungen 
instand setzen

j) Betonstahl nach Kennzeichnung, Form und Eigen-
schaften unterscheiden und auswählen

k) Bewehrungen, insbesondere aus Betonstabstahl und 
Betonstahlmatten, für rechteckige Baukörper her-
stellen und unter Einhaltung der Betondeckung ein-
bauen

l) Einbauteile, insbesondere Verankerungsschienen, 
montieren

m) Betone nach Verwendungszweck und Eigenschaften, 
insbesondere Expositionsklassen und Druckfestig-
keitsklassen, unterscheiden

n) Bindemittel und Gesteinskörnung unterscheiden
o) Zusatzmittel und Zusatzstoffe in Betonen unter-

scheiden
p) Betonprüfungen, insbesondere Frischbetonprüfungen, 

durchführen
q) Beton mit Maschinen fördern, einbringen und ver-

dichten

10
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

r) Oberflächen von Frischbetonen durch Abziehen und 
Glätten bearbeiten

s) Stahlbetonfertigteile und Halbfertigteile für Decken 
transportieren, lagern, montieren, sichern und ab-
stützen

t) Bauwerke aus Beton und Stahlbeton gegen drücken-
des Wasser von außen abdichten

9 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe b 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10)

h) Mörtelklassen unterscheiden und Mörtel nach Mörtel-
klassen auswählen

i) Bindemittel und Gesteinskörnung für Mauermörtel 
unterscheiden und auswählen

j) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

k) ein- und mehrschalige Wände mit klein- und mittel-
formatigen Steinen in unterschiedlichen Verbands-
arten herstellen

l) Mauerwerk mit großformatigen Steinen herstellen
m) Verblendmauerwerk in unterschiedlichen Verbands-

arten herstellen und verfugen
n) bewehrtes Mauerwerk herstellen
o) Aussparungen und Schlitze in Mauerwerk anlegen 

und schließen
p) Dehnungsfugen, insbesondere Trenn- und Gleitfugen, 

anlegen
q) Stufen, Einfassungen, Ausfachungen und Schächte 

herstellen
r) Öffnungen im Mauerwerk mit Bauteilen und künst-

lichen Steinen waagerecht überdecken
s) Fertigteile, Bauelemente sowie Ein- und Anbau-

teile, insbesondere Trag- und Haltekonstruktionen, 
montieren

t) Baukörper aus Steinen gegen nichtdrückendes 
Wasser abdichten

22

10 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

d) Vorschriften des Brand-, Schall- und Wärmeschutz 
einhalten

e) Dämmstoffe, insbesondere aus nachwachsenden 
Rohstoffen, auswählen

f) Dämmstoffe in und an Wänden, Decken, Dachkon-
struktionen, Schächten, Stützen und Böden nach Her-
stellervorgaben an- und einbringen

g) Anschlüsse konstruktiv und luftdicht herstellen

11 Herstellen von Putzen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

h) Putze, insbesondere natürliche Putze, unterscheiden, 
auswählen, herstellen und auftragen

i) mehrlagige Putze herstellen
j) Wandschlitze schließen und Rohrbekleidungen her-

stellen 8
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

12 Herstellen von Estrichen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

j) Untergrund auf Haft-, Saug- und Tragfähigkeit sowie 
Maßhaltigkeit, insbesondere Ebenheit und Höhen-
lage, beurteilen und vorbereiten

k) Verbundestriche, Estrich auf Trennschicht und 
schwimmende Estriche unter Beachtung der Mindest-
dicke einbauen

l) Bewehrungen einbauen
m) Rand- und Bewegungsfugen herstellen, Profile ein-

setzen

13 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

g) Vorschriften des Brand- und Schallschutzes einhalten
h) Unterkonstruktionen für Ständerwände herstellen
i) Trockenbauplatten auswählen und einbauen
j) Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse herstellen

14 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 19)

f) Baupläne, insbesondere in statischer Hinsicht, be-
achten und mit örtlichen Gegebenheiten abgleichen

g) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen und 
angrenzende Bauteile schützen

h) Dämmstoffe unter Beachtung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes, insbesondere des Staubschutzes, 
rückbauen, Stoffe und Materialien einer umwelt-
schonenden Entsorgung zuführen

i) Durchbrüche und Bohrungen herstellen und schließen
j) Abstützungen und Unterfangungen herstellen
k) Bauteile, Baustoffe und Bauhilfsstoffe sowie Ein- und 

Anbauteile insbesondere unter statischen Gesichts-
punkten rückbauen und stofflich trennen

l) Maßnahmen zum Schutz der Umgebung gegen 
Emissionen ausgehend von den Um- und Rückbau-
maßnahmen umsetzen

m) Gefahrstoffe erkennen, Sicherung und Entsorgung 
veranlassen

4

15 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 20)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2
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Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Maurer und Maurerin (§ 5 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Akteure 
über das betriebliche Leistungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen sowie betrieb-
liche Vorgaben in die Auftragsausführung ein-
beziehen und dokumentieren

k) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-
nahmen zum Schutz veranlassen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben unter Berücksichtigung bauphysikalischer 
Anforderungen auf Umsetzbarkeit prüfen

o) Gewerkeübergreifende Abstimmungen für den eige-
nen Arbeitsbereich treffen

p) branchenübliche Software anwenden
q) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
r) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objektbezo-

gene Wetter- und Witterungsmessungen, dokumen-
tieren und bewerten

s) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen

4 

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

dd) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen um-
setzen sowie Verkehrsleiteinrichtungen nach vor-
gegebenem Verkehrszeichenplan aufstellen und 
unterhalten

ee) Sicherungsmaßnahmen bei Instandhaltungsarbeiten 
ergreifen

ff) Maßnahmen zum Artenschutz und zum Schutz der 
Vegetation beachten

gg) Maßnahmen zum Schutz der Umgebung gegen 
Emissionen ausgehend von der Baustelle umsetzen

hh) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

g) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf an-
fordern, transportieren, lagern, für den Einsatz vor-
bereiten und einsetzen

h) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt vermeiden

i) Förder- und Transportgeräte bedienen, Last-
aufnahme- und Anschlagmittel einsetzen

5 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

h) Funktionsweise von satellitengestützten und statio-
nären Messystemen unterscheiden

i) Koordinatensysteme anwenden
j) digitale Messungen anhand vorgegebener Koordina-

ten durchführen

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

6 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9)

u) Schalungen für Podeste und gerade Treppenläufe 
herstellen und betonierfähig aufbauen

v) Schalungen für sichtbaren Beton herstellen
w) Bewehrungseinheiten vorfertigen und insbesondere 

unter Einhaltung der Betondeckung einbauen
x) Fertigteile, insbesondere Treppen und Balkonplatten, 

unter Berücksichtigung technischer Anforderungen 
einbauen

y) Bauteile aus Beton und Stahlbeton gegen Feuchtig-
keit abdichten

z) Halbfertigteile transportieren, lagern, prüfen, zur 
Weiterverarbeitung vorbereiten und montieren

aa) Elementdecken unter Berücksichtigung technischer 
Anforderungen verlegen

bb) Elementwände unter Berücksichtigung technischer 
Anforderungen versetzen

10

7 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10)

u) Verbände für unterschiedliche Mauerwerkskörper, 
insbesondere für Pfeiler und Vorlagen, auswählen

v) Pfeiler und Vorlagen herstellen
w) bewehrtes Mauerwerk herstellen
x) Mauerwerk mit systemgebundenen Verfahren und 

Bauweisen herstellen
y) Wandtafeln aus Mauerwerk transportieren und 

montieren
z) Öffnungen im Mauerwerk mit Fertigteilen aus Stahl 

oder Stahlbeton überdecken
aa) Bögen herstellen
bb) Außenmauerwerk, insbesondere Treppen, herstellen
cc) Stahlbauteile, insbesondere bei zweischaligem 

Mauerwerk, einbauen
dd) Abgasanlagen, insbesondere Schornsteine, aus 

Fertigteilen montieren
ee) Baukörper aus Steinen gegen drückendes Wasser 

abdichten

25

8 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

h) Wärmedammsysteme für Innen- Außenflächen unter-
scheiden

i) Mauerwerk an Innen- und Außenflächen aus Dämm-
steinen herstellen

j) Dämmstoffe in und an erdberührenden Bauteilen, 
Wänden, Decken, Schächte und Stützen an- und ein-
bringen

k) Modernisierungen vorhandener Systeme durchführen
l) Brandschutzbestimmungen beachten
m) Brandschutzbekleidungen einbauen
n) Brandschutzabschlüsse im Mauerwerk herstellen
o) Schallschutzmaßnahmen unterscheiden
p) Schallschutzanschlüsse herstellen
q) Einbauteile für den Schallschutz montieren

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

9 Herstellen von Putzen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12)

k) Wärmedämm-, Sonder- und Kunstharzputze unter-
scheiden, auswählen und herstellen

l) natürliche Putze, insbesondere Lehmputze, unter-
scheiden, auswählen und herstellen

m) Putzoberflächen nach verschiedenen Methoden ge-
stalten

2

10 Instandhalten und Sichern 
von Baukörpern 
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) Verfahren zur Instandhaltung unterscheiden und aus-
wählen

b) Instandhaltungen, insbesondere bei Mauerwerken 
aus natürlichen und künstlichen Steinen, Putzen, 
Estrichen, Beton- und Stahlbetonteilen und Wärme-
dämmsystemen, durchführen

c) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-
nahmen zum Schutz veranlassen

d) Schaden analysieren und Ist-Zustand dokumentieren
e) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen
f) Art und Umfang der Instandhaltung festlegen

5

11 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

h) Methoden der Qualitätssicherung anwenden
i) Aufmaße über durchgeführte Arbeiten erstellen
j) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
k) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen kontrol-

lieren und dokumentieren sowie Reinigungsmaßnah-
men kontrollieren und dokumentieren

l) Kunden und Kundinnen und betriebliche Beteiligte 
über fertiggestellte Arbeiten informieren

m) bei der Erstellung von Abnahmeprotokollen mitwirken
n) Reklamationen entgegennehmen und weiterleiten
o) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 

Funktions- und Werterhaltung weitergeben
p) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-

triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigen

q) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozes-
sen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

2
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Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 5 
Absatz 3).
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 5 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses erläutern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der beruf-

lichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 5 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 5 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nach-
haltigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressa-
tengerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 5 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, be-
arbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 1 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 1 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Maurer und 

Maurerin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 1 Abschnitt C).
3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 1 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 1 Abschnitt A und B).
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Anlage 2 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten 
sowie zum Beton- und Stahlbetonbauer und zur Beton- und Stahlbetonbauerin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Beton- und Stahlbetonbauer und 

Beton- und Stahlbetonbauerin (§ 6 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum Bau-
prozess, berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien, Geräte und Maschinen vor Witterungs-

einflüssen und Beschädigungen schützen sowie vor 
Diebstahl und unbefugtem Zugang sichern und für 
den Transport vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der 

Gefährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutz-
gerüsten vor der Verwendung auf Sicht prüfen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen
l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-

trischem Strom ergreifen
m) Gefährdungen durch Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

2

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle 
transportieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen einmessen

2

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von Holzbauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Material nach dem 
Verwendungszweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungen, insbesondere durch Nageln und 
Schrauben, herstellen

e) Holzbauteile, insbesondere unter Berücksichtigung 
des konstruktiven Holzschutzes, montieren

f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-
geschützt lagern
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe a 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Systemschalungen betonierfähig aufbauen
c) Bewehrungsstahl zuschneiden, biegen, binden und 

einbauen
d) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-

barkeit auf Sicht prüfen
e) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 

nachbehandeln
f) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern
g) Bauwerke aus Beton und Stahlbeton gegen nicht-

drückendes Wasser von außen abdichten

30

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe b 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf Ver-
arbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten und Verbandsarten, insbesondere 
im Läufer- und Blockverband, herstellen

e) Öffnungen im Mauerwerk mit Fertigteilstürzen über-
decken

f) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
g) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtungen erstellen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

a) Dämmstoffe nach Materialien und Verwendungs-
zweck, insbesondere für Boden-, Wand-, Decken- 
und Dachkonstruktionen, unterscheiden, lagern und 
vorbereiten

b) Voraussetzungen zum Einbauen von Dämmstoffen 
prüfen, Untergründe vorbereiten

c) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen

12 Herstellen von Putzen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Putzsysteme und Putzarten unterscheiden
b) Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit sowie Maß-

haltigkeit prüfen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit nach Vorgaben vorbereiten
d) Putzprofile, insbesondere Eckprofile, ansetzen und 

Einbauteile einbauen
e) Putzmörtel auswählen, herstellen und auftragen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen
g) einlagige Putzflächen herstellen

13 Herstellen von Estrichen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

a) Estrichkonstruktionen und Estricharten unterscheiden
b) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft-, Saug- und 

Tragfähigkeit vorbehandeln
d) Trenn- und Dämmschichten einbauen
e) Aussparungen herstellen und einbauen 6
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

f) Höhenlehren ausrichten
g) Fugen anlegen
h) Estrichmörtel herstellen
i) Estrichmörtel einbringen, verdichten, abziehen und 

glätten und Abbindeprozess sicherstellen

14 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen und Platten 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
b) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und 

Tragfähigkeit vorbehandeln
c) Kleber und Mörtel verarbeiten
d) Fliesen schneiden und im Dünnbettverfahren an-

setzen, verlegen und verfugen
e) Ausschnitte und Löcher in Fliesen herstellen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen

15 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) Trockenbaukonstruktionen unterscheiden
b) Untergründe prüfen und vorbehandeln
c) Wand-Trockenputz ansetzen
d) Befestigungsmittel einsetzen
e) Unterkonstruktionen für Einfachständerwände her-

stellen
f) Beplankungen, insbesondere mit Trockenbauplatten, 

herstellen und Fugen verspachteln

16 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

a) Bodenarten unterscheiden
b) Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung 

unterscheiden
c) Oberboden abtragen, transportieren und lagern
d) Baugruben und Gräben, insbesondere unter Be-

achtung der Arbeitssicherheit, der Arbeitsraumbreite 
und des Böschungswinkels, herstellen

e) Baugruben und Gräben durch Verbau sichern
f) offene und geschlossene Wasserhaltungen unter-

scheiden und offene Wasserhaltung durchführen
g) Planum herstellen, Baugruben- und Grabensohlen 

verdichten
h) Baugruben und Gräben lagenweise verfüllen und ver-

dichten und im Zuge der Verfüllung den Verbau 
schrittweise rückbauen

i) Regeln zum Umgang mit Grundwasser und be-
lastetem Aushub beachten 6

17 Herstellen von 
Verkehrswegen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

a) Planum durch Verdichten unter Beachtung des Ge-
fälles, der Höhenlage und Ebenflächigkeit herstellen

b) ungebundene Tragschichten herstellen
c) Einfassungen in Geraden herstellen
d) Oberflächen aus künstlichen Steinen herstellen

18 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 18)

a) Leitungen, insbesondere Bestandsleitungen, nach 
Material, Verwendungszweck und Medien unter-
scheiden

b) Leitungsdurchführungen in Fundamenten, Decken 
und Wänden herstellen und abdichten

c) Rohre und Profile bearbeiten
d) Rohre und Formstücke verlegen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

e) Kontrollschächte herstellen und mit Leitungen ver-
binden

f) Dränung einbauen

19 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 19)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
c) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
d) Öffnungen in Baukörpern mit handgeführten Werk-

zeugen herstellen sowie Öffnungen sichern
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

20 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 20)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2

Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbauarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Beton- und Stahlbetonbauer und 

Beton- und Stahlbetonbauerin (§ 6 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich Beteiligten entgegennehmen und 
weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren Beteiligten 
abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der Zu-
sammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) bei der Bereitstellung von Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen sowie von Unterkünften und sanitären 
Anlagen mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedin-
gung für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten 
prüfen und für die Durchführung der eigenen Arbeiten 
berücksichtigen, Mängel dokumentieren und die 
Dokumentation weiterleiten

r) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

s) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

t) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
u) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädi-
gung schützen

v) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten und Leitern, prüfen und Mängel doku-
mentieren und Dokumentation weiterleiten

w) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen

x) Abfallstoffe, insbesondere Wertstoffe, und Reststoffe 
auf der Baustelle sortenrein trennen, lagern und den 
Abtransport vorbereiten, dabei kreislaufwirtschaft-
liche Gesichtspunkte berücksichtigen

y) Baustoffe auf Wiederverwendbarkeit prüfen
z) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-

sorgung veranlassen
aa) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-

transport vorbereiten
bb) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 

sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten
cc) geräumte Arbeitsplätze übergeben

2 

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) In- und Außerbetriebnahme von Maschinen und An-
lagen durchführen

e) Störungen an Maschinen und Anlagen erkennen, 
Störungsbeseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen, auf Funktionsfähigkeit prü-
fen, einrichten und bedienen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Gegeben-
heiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen
2 

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Bauwerke einmessen und abstecken
g) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-

messungen, auch digital durchführen

8 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe a 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9)

h) Schalungen für Fundamente, Stützen und Balken 
sowie für Wände und Decken aus Schaltafeln, Ver-
bundplatten und Systemschalungen herstellen und 
betonierfähig aufbauen

i) Schalungen für Aussparungen herstellen und ein-
bauen

j) Schalungen für gerade Treppenläufe und Podeste 
herstellen und betonierfähig aufbauen

k) Schalungen für konische Formen herstellen und 
betonierfähig aufbauen

l) Schalungen für Stützenköpfe in unterschiedlichen 
Arten und Formen herstellen und betonierfähig auf-
bauen

m) Schalungen auf Beschädigungen prüfen, Schalungen 
instand setzen

n) Betonstahl nach Kennzeichnung, Form und Eigen-
schaften unterscheiden und auswählen

o) Bewehrungen, insbesondere aus Betonstabstahl und 
Betonstahlmatten, für rechteckige Baukörper her-
stellen und unter Einhaltung der Betondeckung ein-
bauen

p) Bewehrungseinheiten vorfertigen und insbesondere 
unter Einhaltung der Betondeckung einbauen

q) Einbauteile, insbesondere Fugenbänder, Fugen-
bleche und Verankerungsschienen, in Schalungen, 
Bewehrungen und Beton einbauen 27
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

r) Betone nach Verwendungszweck und Eigenschaften, 
insbesondere Expositionsklassen und Druckfestig-
keitsklassen, unterscheiden

s) Bindemittel und Gesteinskörnung unterscheiden
t) Zusatzmittel und Zusatzstoffe in Betonen unter-

scheiden
u) Betonprüfungen, insbesondere Frischbetonprüfungen 

und Festbetonprüfungen, durchführen
v) Beton mit Maschinen fördern, einbringen und ver-

dichten
w) Oberflächen von Frischbetonen durch Abziehen und 

Glätten von Hand bearbeiten
x) Oberflächen von Frischbetonen mit Maschinen be-

arbeiten
y) Stahlbetonfertigteile und Halbfertigteile transportieren, 

lagern, montieren, sichern und abstützen
z) Bauwerke aus Beton und Stahlbeton gegen drücken-

des Wasser von außen abdichten

9 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe b 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10)

h) Mörtelklassen unterscheiden und Mörtel nach Mörtel-
klassen auswählen

i) Bindemittel und Gesteinskörnung für Mauermörtel 
unterscheiden und auswählen

j) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

k) Außen- und Innenwände mit künstlichen Steinen 
unterschiedlicher Formate herstellen

l) Fertigteile, Bauelemente sowie Ein- und Anbau-
teile, insbesondere Trag- und Haltekonstruktionen, 
montieren

m) Baukörper aus Steinen gegen nichtdrückendes 
Wasser abdichten

9 

10 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

d) Vorschriften des Brand-, Schall- und Wärmeschutz 
einhalten

e) Dämmstoffe, insbesondere aus nachwachsenden 
Rohstoffen, auswählen

f) Dämmstoffe in und an Wänden, Decken, Dach-
konstruktionen, Schächten, Stützen und Böden nach 
Herstellervorgaben an- und einbringen

g) Anschlüsse konstruktiv und luftdicht herstellen

11 Herstellen von Putzen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

h) Putze, insbesondere natürliche Putze, unterscheiden, 
auswählen, herstellen und auftragen

i) mehrlagige Putze herstellen
j) Wandschlitze schließen und Rohrbekleidungen her-

stellen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

12 Herstellen von Estrichen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

j) Untergrund auf Haft-, Saug- und Tragfähigkeit sowie 
Maßhaltigkeit, insbesondere Ebenheit und Höhen-
lage, beurteilen und vorbereiten

k) Verbundestriche, Estrich auf Trennschicht und 
schwimmende Estriche unter Beachtung der Mindest-
dicke einbauen

l) Bewehrungen einbauen
m) Rand- und Bewegungsfugen herstellen, Profile ein-

setzen

4

13 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

g) Vorschriften des Brand- und Schallschutzes einhalten
h) Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse herstellen

14 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 19)

f) Baupläne, insbesondere in statischer Hinsicht, be-
achten und mit örtlichen Gegebenheiten abgleichen

g) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen und 
angrenzende Bauteile schützen

h) Dämmstoffe unter Beachtung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes, insbesondere des Staubschutzes, 
rückbauen, Stoffe und Materialien einer umwelt-
schonenden Entsorgung zuführen

i) Durchbrüche und Bohrungen herstellen und schließen
j) Abstützungen und Unterfangungen herstellen
k) Bauteile, Baustoffe und Bauhilfsstoffe sowie Ein- und 

Anbauteile insbesondere unter statischen Gesichts-
punkten rückbauen und stofflich trennen

l) Maßnahmen zum Schutz der Umgebung gegen 
Emissionen ausgehend von den Um- und Rückbau-
maßnahmen umsetzen

m) Gefahrstoffe erkennen, Sicherung und Entsorgung 
veranlassen

4

15 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 20)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2
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Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Beton- und Stahlbetonbauer und 

Beton- und Stahlbetonbauerin (§ 6 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Akteure 
über das betriebliche Leistungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen sowie betrieb-
liche Vorgaben in die Auftragsausführung ein-
beziehen und dokumentieren

k) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-
nahmen zum Schutz veranlassen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben unter Berücksichtigung bauphysikalischer 
Anforderungen auf Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den eige-
nen Arbeitsbereich treffen

p) branchenübliche Software anwenden
q) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
r) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objektbezo-

gene Wetter- und Witterungsmessungen, dokumen-
tieren und bewerten

s) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen

4 

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

dd) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen um-
setzen sowie Verkehrsleiteinrichtungen nach vor-
gegebenem Verkehrszeichenplan aufstellen und 
unterhalten

ee) Sicherungsmaßnahmen bei Instandhaltungsarbeiten 
ergreifen

ff) Maßnahmen zum Artenschutz und zum Schutz der 
Vegetation beachten

gg) Maßnahmen zum Schutz der Umgebung gegen 
Emissionen ausgehend von der Baustelle umsetzen

hh) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4) 

g) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf an-
fordern, transportieren, lagern, für den Einsatz vor-
bereiten und einsetzen

h) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt vermeiden

i) Förder- und Transportgeräte bedienen, Last-
aufnahme- und Anschlagmittel einsetzen

5 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

h) Funktionsweise von satellitengestützten und statio-
nären Messystemen unterscheiden

i) Koordinatensysteme anwenden
j) digitale Messungen anhand vorgegebener Koordina-

ten durchführen

2

Seite 190 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

6 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9)

aa) Rahmen-, Großflächen- und Sonderschalungen für 
gegliederte Bauteile sowie für Sonderformen 
betonierfähig herstellen

bb) Schalungen für gewendelte Treppen betonierfähig 
herstellen

cc) Schalungen für Stützen mit Konsolen, Balken-
anschlüssen, Decken- und Kragplattenanschlüssen 
betonierfähig herstellen

dd) Schalungen für Sichtbeton herstellen
ee) Bewehrungen, insbesondere aus Betonstabstahl 

und Betonstahlmatten, für gegliederte Bauteile und 
Sonderformen herstellen

ff) Spannstähle mit Verankerungselementen einbauen
gg) nachträgliche Bewehrungsanschlüsse montieren
hh) wärmebrückenreduzierte, schallbrückenreduzierte 

Bauteilanschlüsse montieren
ii) Betonoberflächen nach technischen und gestalte-

rischen Gesichtspunkten bearbeiten
jj) Beton- und Stahlbetonfertigteile herstellen und 

montieren
kk) Schornsteine und Schornsteinelemente aus Beton-

fertigteilen montieren
ll) Beton mit besonderen Eigenschaften und Sonder-

betone verarbeiten
mm) Gebäudeteile unterfangen und dabei Schutzmaß-

nahmen umsetzen

36

7 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

h) Energieeffizienzmaßnahmen, insbesondere unter 
Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit, 
bei Beton- und Stahlbetonarbeiten unterscheiden

i) Brand- und Schallschutzbestimmungen beachten
j) Dämmstoffe, insbesondere Perimeterdämmungen, 

unterscheiden und in und an Bauteile an- und ein-
bauen

k) System- und Fertigelemente unterscheiden und an- 
und einbauen

l) Anschlüsse herstellen
m) Fugen ausbilden und abdichten
n) Einbauteile für Brand-, Wärme- und Schallschutz 

an- und einbauen

2

8 Instandhalten und Sanieren 
von Beton- und 
Stahlbetonbauteilen 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) Schadensanalyse von Betonoberflächen durch-
führen und Istzustand dokumentieren

b) Art und Umfang der Instandsetzung festlegen
c) erhaltenswerte und gefährdete Bauteile sichern
d) Schadstellen entfernen und Abbruchmaterialien 

nach kreislaufwirtschaftlichen Kriterien trennen
e) Untergründe unter Berücksichtigung von Beton-

sanierungsmethoden vorbereiten
f) Bewehrung ergänzen und vor Korrosion schützen
g) Wiederherstellen einer Betonoberfläche mit Beton-

ersatzsystemen
h) Oberflächenschutzsysteme auftragen

6 
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

i) Rissverfüllungen, Rissverpressungen und Verguss-
arbeiten ausführen

j) Fugen und Anschlüsse an Bauteile und -elemente 
herstellen und schließen

k) Verstärkungen mit Verbundwerkstoffen, Stahl oder 
Spritzbeton ausführen

9 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

h) Methoden der Qualitätssicherung anwenden
i) Aufmaße über durchgeführte Arbeiten erstellen
j) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
k) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen kon-

trollieren und dokumentieren sowie Reinigungs-
maßnahmen kontrollieren und dokumentieren

l) bei der Erstellung von Abnahmeprotokollen mitwirken
m) Reklamationen entgegennehmen und weiterleiten
n) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 

Funktions- und Werterhaltung weitergeben
o) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-

triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigten

p) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozes-
sen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

2
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Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 6 
Absatz 3).
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungs-
verhältnisses erläutern und Aufgaben der im System 
der dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der be-
triebsverfassungs- oder personalvertretungsrecht-
lichen Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der beruf-

lichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und be-
urteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung 

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, be-
arbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 2 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 2 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Beton- und 

Stahlbetonbauer und Beton- und Stahlbetonbauerin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 2 
Abschnitt C).

3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 2 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 2 Abschnitt A und B).
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Anlage 3 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten 
sowie zum Feuerungs- und Schornsteinbauer und zur Feuerungs- und Schornsteinbauerin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Feuerungs- und Schornsteinbauer 

und Feuerungs- und Schornsteinbauerin (§ 7 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum Bau-
prozess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien, Geräte und Maschinen vor Witterungs-

einflüssen und Beschädigungen schützen sowie vor 
Diebstahl und unbefugtem Zugang sichern und für 
den Transport vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Ge-

fährdungsbeurteilung auswählen und verwenden so-
wie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutz-
gerüsten vor der Verwendung auf Sicht prüfen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen
l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-

trischem Strom ergreifen
m) Gefährdungen durch Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

2

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle trans-
portieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen einmessen

2

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von Holzbauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Material nach dem 
Verwendungszweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungen insbesondere durch Nageln und 
Schrauben herstellen

e) Holzbauteile, insbesondere unter Berücksichtigung 
des konstruktiven Holzschutzes, montieren

f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-
geschützt lagern
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe a 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Systemschalungen betonierfähig aufbauen
c) Bewehrungsstahl zuschneiden, biegen, binden und 

einbauen
d) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-

barkeit auf Sicht prüfen
e) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 

nachbehandeln
f) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

30

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe b 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf Ver-
arbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten und Verbandsarten, insbesondere 
im Läufer- und Blockverband, herstellen

e) Öffnungen im Mauerwerk mit Fertigteilstürzen über-
decken

f) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
g) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtungen erstellen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

a) Dämmstoffe nach Materialien und Verwendungs-
zweck, insbesondere für Boden-, Wand-, Decken- 
und Dachkonstruktionen, unterscheiden, lagern und 
vorbereiten

b) Voraussetzungen zum Einbauen von Dämmstoffen 
prüfen, Untergründe vorbereiten

c) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen

12 Herstellen von Putzen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Putzsysteme und Putzarten unterscheiden
b) Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit sowie Maß-

haltigkeit prüfen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit nach Vorgaben vorbereiten
d) Putzprofile, insbesondere Eckprofile, ansetzen und 

Einbauteile einbauen
e) Putzmörtel auswählen, herstellen und auftragen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen
g) einlagige Putzflächen herstellen

13 Herstellen von Estrichen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

a) Estrichkonstruktionen und Estricharten unterscheiden
b) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft-, Saug- und 

Tragfähigkeit vorbehandeln
d) Trenn- und Dämmschichten einbauen
e) Aussparungen herstellen und einbauen
f) Höhenlehren ausrichten
g) Fugen anlegen 6
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

h) Estrichmörtel herstellen
i) Estrichmörtel einbringen, verdichten, abziehen und 

glätten und Abbindeprozess sicherstellen

14 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen und Platten 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
b) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit vorbehandeln
c) Kleber und Mörtel verarbeiten
d) Fliesen schneiden und im Dünnbettverfahren an-

setzen, verlegen und verfugen
e) Ausschnitte und Löcher in Fliesen herstellen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen

15 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) Trockenbaukonstruktionen unterscheiden
b) Untergründe prüfen und vorbehandeln
c) Wand-Trockenputz ansetzen
d) Befestigungsmittel einsetzen
e) Unterkonstruktionen für Einfachständerwände her-

stellen
f) Beplankungen, insbesondere mit Trockenbauplatten, 

herstellen und Fugen verspachteln

16 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

a) Bodenarten unterscheiden
b) Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung 

unterscheiden
c) Oberboden abtragen, transportieren und lagern
d) Baugruben und Gräben, insbesondere unter Be-

achtung der Arbeitssicherheit, der Arbeitsraumbreite 
und des Böschungswinkels, herstellen

e) Baugruben und Gräben durch Verbau sichern
f) offene und geschlossene Wasserhaltungen unter-

scheiden und offene Wasserhaltung durchführen
g) Planum herstellen, Baugruben- und Grabensohlen 

verdichten
h) Baugruben und Gräben lagenweise verfüllen und 

verdichten und im Zuge der Verfüllung den Verbau 
schrittweise rückbauen

i) Regeln zum Umgang mit Grundwasser und be-
lastetem Aushub beachten

17 Herstellen von 
Verkehrswegen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

a) Planum durch Verdichten unter Beachtung des Ge-
fälles, der Höhenlage und Ebenflächigkeit herstellen

b) ungebundene Tragschichten herstellen
c) Einfassungen in Geraden herstellen
d) Oberflächen aus künstlichen Steinen herstellen

6

18 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 18)

a) Leitungen, insbesondere Bestandsleitungen, nach 
Material, Verwendungszweck und Medien unter-
scheiden

b) Leitungsdurchführungen in Fundamenten, Decken 
und Wänden herstellen und abdichten

c) Rohre und Profile bearbeiten
d) Rohre und Formstücke verlegen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

e) Kontrollschächte herstellen und mit Leitungen ver-
binden

f) Dränung einbauen

19 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 19)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
c) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
d) Öffnungen in Baukörpern mit handgeführten Werk-

zeugen herstellen sowie Öffnungen sichern
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

20 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 20)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2

Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Feuerungs- und Schornsteinbauer 

und Feuerungs- und Schornsteinbauerin (§ 7 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich Beteiligten entgegennehmen und 
weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren Beteiligten 
abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der Zu-
sammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) bei der Bereitstellung von Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen sowie von Unterkünften und sanitären 
Anlagen mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedin-
gung für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten 
prüfen und für die Durchführung der eigenen Arbeiten 
berücksichtigen, Mängel dokumentieren und die 
Dokumentation weiterleiten

r) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

s) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

t) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
u) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädi-
gung schützen

v) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten und Leitern, prüfen und Mängel doku-
mentieren und Dokumentation weiterleiten

w) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen

x) Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten in großen 
Höhen ergreifen

y) Konsolgerüste aufbauen, unterhalten, umbauen und 
abbauen

z) Maßnahmen zur Höhenrettung ergreifen
aa) Abfallstoffe, insbesondere Wertstoffe, und Reststoffe 

auf der Baustelle sortenrein trennen, lagern und den 
Abtransport vorbereiten, dabei kreislaufwirtschaft-
liche Gesichtspunkte berücksichtigen

bb) Baustoffe auf Wiederverwendbarkeit prüfen
cc) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-

sorgung veranlassen
dd) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-

transport vorbereiten
ee) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 

sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten
ff) geräumte Arbeitsplätze übergeben

2 

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) In- und Außerbetriebnahme von Maschinen und An-
lagen durchführen

e) Störungen an Maschinen und Anlagen erkennen, 
Störungsbeseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen, auf Funktionsfähigkeit prü-
fen, einrichten und bedienen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Gegeben-
heiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen
2 

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Bauwerke einmessen und abstecken
g) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-

messungen, auch digital durchführen

8 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe a 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Schalungen für Fundamente, Stützen und Balken 
sowie für Wände und Decken aus Schaltafeln, Ver-
bundplatten und Systemschalungen herstellen und 
betonierfähig aufbauen

h) Schalungen für Aussparungen herstellen und ein-
bauen

i) Schalungen für konische Formen herstellen und 
betonierfähig aufbauen

j) Schalungen auf Beschädigungen prüfen, Schalungen 
instand setzen

k) Betonstahl nach Kennzeichnung, Form und Eigen-
schaften unterscheiden und auswählen

l) Bewehrungen, insbesondere aus Betonstabstahl und 
Betonstahlmatten, für rechteckige Baukörper herstel-
len und unter Einhaltung der Betondeckung einbauen

m) Bewehrungseinheiten vorfertigen und insbesondere 
unter Einhaltung der Betondeckung einbauen

n) Einbauteile, insbesondere Verankerungsschienen und 
Ankersysteme, montieren

o) Betone nach Verwendungszweck und Eigenschaften, 
insbesondere Expositionsklassen und Druckfestig-
keitsklassen, unterscheiden

p) Bindemittel und Gesteinskörnung unterscheiden
q) Zusatzmittel und Zusatzstoffe in Betonen unter-

scheiden
r) Beton mit Maschinen fördern, einbringen und ver-

dichten

10
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

s) Oberflächen von Frischbetonen durch Abziehen und 
Glätten bearbeiten

t) Stahlbetonfertigteile und Halbfertigteile transportieren, 
lagern, montieren, sichern und abstützen

u) Block- und Ringfundamente im Schornsteinbau unter-
scheiden

9 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe b 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10)

h) Mörtelklassen unterscheiden und Mörtel nach Mörtel-
klassen auswählen

i) Bindemittel und Gesteinskörnung für Mauermörtel 
unterscheiden und auswählen

j) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

k) ein- und mehrschalige Wände mit klein- und mittel-
formatigen Steinen herstellen

l) Mauerwerk mit großformatigen Steinen herstellen
m) Baukörper aus Steinen gegen nichtdrückendes 

Wasser abdichten
n) Feuerfest-, Feuerleicht- und Wärmedämmmörtel und 

feuerfeste Kitte unterscheiden und verarbeiten
o) feuerfeste Steine, feuerleichte Steine und Wärme-

dämmsteine verarbeiten
p) ein- und mehrschaliges Mauerwerk für feuerfeste 

Wandkonstruktionen und ein- und mehrschichtiges 
Mauerwerk für feuerfeste Bodenkonstruktionen unter 
Berücksichtigung der Maßordnung im Feuerungsbau 
durch Formsteine und Fertigteile herstellen

q) ringförmiges feuerfestes Mauerwerk herstellen
r) Dehn-, Trenn- und Gleitfugen herstellen
s) Schadensbilder am gemauerten Schornstein unter-

scheiden
t) Verbandsarten für unterschiedliche Mauerwerks-

körper für Schornsteintragrohre nach Anforderungen 
unterscheiden und auswählen

u) ein- und mehrschaliges Mauerwerk, insbesondere im 
Sanierungsfall für freistehende Schornsteintragrohre, 
herstellen

v) Ein- und Anbauteile, insbesondere Schornstein-
zubehörteile, einsetzen und anbringen

w) gemauerte Schornsteintragrohre verfugen
x) Oberflächen an freistehenden, gemauerten Schorn-

steintragrohren schützen

28

10 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

d) Vorschriften des Brand-, Schall- und Wärmeschutz 
einhalten

e) Dämmstoffe, insbesondere aus nachwachsenden 
Rohstoffen, auswählen

f) Dämmstoffe in und an Wänden, Decken und Böden 
nach Herstellervorgaben an- und einbringen

g) Anschlüsse konstruktiv und luftdicht herstellen

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

11 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 19)

f) Baupläne, insbesondere in statischer Hinsicht, be-
achten und mit örtlichen Gegebenheiten abgleichen

g) Sicherungsmaßnahmen durchführen und angren-
zende Bauteile schützen

h) Dämmstoffe unter Beachtung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes, insbesondere des Staubschutzes, 
rückbauen, Stoffe und Materialien einer umwelt-
schonenden Entsorgung zuführen

i) Durchbrüche und Bohrungen herstellen und schließen
j) Abstützungen und Unterfangungen herstellen
k) Bauteile aus geformten feuerfesten Werkstoffen und 

gemauerte Schornsteintragrohre ganz oder teilweise 
abbrechen

l) Maßnahmen zum Schutz der Umgebung gegen 
Emissionen ausgehend von den Um- und Rückbau-
maßnahmen umsetzen

m) Gefahrstoffe erkennen, Sicherung und Entsorgung 
veranlassen

4

12 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 20)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2
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Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Feuerungs- und Schornsteinbauer 

und Feuerungs- und Schornsteinbauerin (§ 7 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Akteure 
über das betriebliche Leistungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen sowie betrieb-
liche Vorgaben in die Auftragsausführung einbezie-
hen und dokumentieren

k) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-
nahmen zum Schutz veranlassen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben unter Berücksichtigung bauphysikalischer 
Anforderungen auf Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den eige-
nen Arbeitsbereich treffen

p) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
q) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objektbezo-

gene Wetter- und Witterungsmessungen, dokumen-
tieren und bewerten

r) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen 6
3 Einrichten, Sichern, 

Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

gg) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen, ins-
besondere im Schornsteinbau und bei Arbeiten in 
großen Höhen, umsetzen sowie Verkehrsleiteinrich-
tungen nach vorgegebenem Verkehrszeichenplan 
aufstellen und unterhalten

hh) Sicherungsmaßnahmen bei Sanierungs- und Instand-
setzungsarbeiten ergreifen

ii) Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten unter hohen 
Temperaturen ergreifen

jj) Maßnahmen zum Artenschutz und zum Schutz der 
Vegetation beachten

kk) Maßnahmen zum Schutz der Umgebung gegen 
Emissionen ausgehend von der Baustelle umsetzen

ll) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4) 

g) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf an-
fordern, transportieren, lagern, für den Einsatz vor-
bereiten und einsetzen

h) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt vermeiden

i) Förder- und Transportgeräte bedienen, Last-
aufnahme- und Anschlagmittel einsetzen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

5 Herstellen und Sanieren von 
Konstruktionen aus 
geformten, feuerfesten 
Werkstoffen 
(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) geformte feuerfeste Werkstoffe, feuerfeste Mörtel und 
feuerfeste Kitte nach Anforderung auswählen

b) Verankerungen im Feuerungsbau nach Anforderung 
unterscheiden, auswählen und einbauen

c) Stahlkonsolen im Feuerungsbau einbauen und 
Konsolen aus keramischen Werkstoffen herstellen 
und einbauen

d) Öffnungen mit feuerfesten Bogenkonstruktionen aus 
Formsteinen oder Fertigbauteilen überdecken

e) feuerfeste Deckenkonstruktionen, insbesondere Form-
steingewölbe- und Hängedeckenkonstruktionen, unter 
Berücksichtigung der Maßordnung im Feuerungsbau, 
durch Formsteine und Fertigteile herstellen

f) Heißreparaturen mit geformten feuerfesten Werk-
stoffen durchführen

12

6 Herstellen und Sanieren von 
Konstruktionen aus 
ungeformten, feuerfesten 
Werkstoffen 
(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 22)

a) ungeformte feuerfeste Werkstoffe, insbesondere 
feuerfeste Massen und feuerfeste Betone, nach An-
forderung unterscheiden, auswählen und verarbeiten

b) feuerungsbauspezifische Maschinen, insbesondere 
Spritzmaschinen, auswählen, einsetzen und bedienen

c) Verankerungen im Feuerungsbau nach Anforderung 
unterscheiden, auswählen und einbauen

d) Öffnungen mit feuerfesten Bogenkonstruktionen aus 
ungeformten feuerfesten Werkstoffen überdecken

e) feuerfeste Wand-, Decken und Bodenkonstruktionen, 
insbesondere durch Spritzen, Stampfen, Betonieren, 
herstellen

f) Schalungen für den Feuerungsbau, insbesondere für 
Öffnungen und Hängedecken, herstellen und einbauen

g) Heißreparaturen mit ungeformten, feuerfesten Werk-
stoffen durchführen

10

7 Herstellen und Sanieren von 
Schornsteintragrohren aus 
Stahlbeton 
(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 23)

a) Werkstoffe für Schornsteintragrohre aus Stahlbeton 
unterscheiden und auswählen

b) freistehende Schornsteintragrohre aus Stahlbeton 
herstellen

c) freistehende Schornsteintragrohre aus Fertigteilen 
herstellen

d) Aufbau und Funktionsweise von Gleitschalungen er-
läutern

e) Schadensbilder an Schornsteinen aus Stahlbeton 
unterscheiden

f) Sanierungsmaßnahmen an Stahlbetonschornsteinen 
umsetzen

8

8 Montieren und Sanieren von 
Schornsteintragrohren aus 
Stahl 
(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 24)

a) Werkstoffe für Schornsteine aus Stahl unterscheiden
b) freistehende Schornsteine aus Stahl unter Beachtung 

des Blitzschutzes montieren und mit der Verankerung 
am Fundament verbinden

c) Korrosions- und Oberflächenschutz auf Schornstein-
tragrohre aus Stahl auftragen

6 
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

d) Schadensbilder an Schornsteinen aus Stahl, ins-
besondere unter Beachtung der Schichtdicke und 
Wandstärke, unterscheiden

e) Sanierungsmaßnahmen an Stahlschornsteinen um-
setzen

9 Herstellen und Sanieren von 
Schornsteininnenrohren 
(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 25)

a) Werkstoffe für Schornsteininnenrohre unterscheiden 
und auswählen

b) Schornsteininnenrohre aus Mauerwerk herstellen
c) Keramische Schornsteininnenrohre herstellen
d) Schornsteininnenrohre aus Stahl montieren
e) Schornsteininnenrohre aus glasfaserverstärkten 

Kunststoffen montieren
f) Wärmedämmung für Schornsteininnenrohre, ins-

besondere Schaumglasdämmung, einbauen
g) Schadensbilder an Schornsteininnenrohren unter-

scheiden
h) Sanierungsmaßnahmen an Schornsteininnenrohren 

umsetzen

8

10 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

h) Methoden der Qualitätssicherung anwenden
i) Aufmaße über durchgeführte Arbeiten erstellen
j) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
k) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen kon-

trollieren und dokumentieren sowie Reinigungs-
maßnahmen kontrollieren und dokumentieren

l) bei der Erstellung von Abnahmeprotokollen mitwirken
m) Reklamationen entgegennehmen und weiterleiten
n) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 

Funktions- und Werterhaltung weitergeben
o) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-

triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigten

p) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozes-
sen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

2
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Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 7 
Absatz 3).
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 7 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses erläutern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der be-
triebsverfassungs- oder personalvertretungsrecht-
lichen Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der beruf-

lichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 7 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 7 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 7 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, 
bearbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 3 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 3 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Feuerungs- und 

Schornsteinbauer und Feuerungs- und Schornsteinbauerin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt 
(Anlage 3 Abschnitt C).

3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 3 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 3 Abschnitt A und B).
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Anlage 4 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 5)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter und zur Hochbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten 
sowie zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und zur 

Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Bauwerksmechaniker für Abbruch 

und Betontrenntechnik und Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik (§ 8 Absatz 2)
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum Bau-
prozess, berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien, Geräte und Maschinen vor Witterungs-

einflüssen und Beschädigungen schützen sowie vor 
Diebstahl und unbefugtem Zugang sichern und für 
den Transport vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der 

Gefährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutzgerüs-
ten vor der Verwendung auf Sicht prüfen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1 2 3 4

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen
l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-

trischem Strom ergreifen
m) Gefährdungen durch Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

2

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle transpor-
tieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen einmessen

2

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von Holzbauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Material und dem 
Verwendungszweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und an-
zeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungen insbesondere durch Nageln und 
Schrauben herstellen

e) Holzbauteile, insbesondere unter Berücksichtigung 
des konstruktiven Holzschutzes, montieren

f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-
geschützt lagern
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1 2 3 4

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Systemschalungen betonierfähig aufbauen
c) Bewehrungsstahl zuschneiden, biegen, binden und 

einbauen
d) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-

barkeit auf Sicht prüfen
e) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 

nachbehandeln
f) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

20 

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf 
Verarbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und an-
zeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten und Verbandsarten, insbesondere 
im Läufer- und Blockverband, herstellen

e) Öffnungen im Mauerwerk mit Fertigteilstürzen über-
decken

f) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
g) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtungen erstellen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

a) Dämmstoffe nach Materialien und Verwendungs-
zweck, insbesondere für Boden-, Wand-, Decken- 
und Dachkonstruktionen, unterscheiden, lagern und 
vorbereiten

b) Voraussetzungen zum Einbauen von Dämmstoffen 
prüfen, Untergründe vorbereiten

c) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen

12 Herstellen von Putzen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Putzsysteme und Putzarten unterscheiden
b) Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit sowie Maß-

haltigkeit prüfen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit nach Vorgaben vorbereiten
d) Putzprofile, insbesondere Eckprofile, ansetzen und 

Einbauteile einbauen
e) Putzmörtel auswählen, herstellen und auftragen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen
g) einlagige Putzflächen herstellen

13 Herstellen von Estrichen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

a) Estrichkonstruktionen und Estricharten unterscheiden
b) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft-, Saug- und 

Tragfähigkeit vorbehandeln
d) Trenn- und Dämmschichten einbauen
e) Aussparungen herstellen und einbauen
f) Höhenlehren ausrichten
g) Fugen anlegen 6
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1 2 3 4

h) Estrichmörtel herstellen
i) Estrichmörtel einbringen, verdichten, abziehen und 

glätten und Abbindeprozess sicherstellen

14 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen und Platten 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
b) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und 

Tragfähigkeit vorbehandeln
c) Kleber und Mörtel verarbeiten
d) Fliesen schneiden und im Dünnbettverfahren an-

setzen, verlegen und verfugen
e) Ausschnitte und Löcher in Fliesen herstellen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen

15 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) Trockenbaukonstruktionen unterscheiden
b) Untergründe prüfen und vorbehandeln
c) Wand-Trockenputz ansetzen
d) Befestigungsmittel einsetzen
e) Unterkonstruktionen für Einfachständerwände her-

stellen
f) Beplankungen, insbesondere mit Trockenbauplatten, 

herstellen und Fugen verspachteln

16 Herstellen von Baugruben 
und Gräben sowie 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

a) Bodenarten unterscheiden
b) Verfahren und Methoden der Baugrunderkundung 

unterscheiden
c) Oberboden abtragen, transportieren und lagern
d) Baugruben und Gräben, insbesondere unter Be-

achtung der Arbeitssicherheit, der Arbeitsraumbreite 
und des Böschungswinkels, herstellen

e) Baugruben und Gräben durch Verbau sichern
f) offene und geschlossene Wasserhaltungen unter-

scheiden und offene Wasserhaltung durchführen
g) Planum herstellen, Baugruben- und Grabensohlen 

verdichten
h) Baugruben und Gräben lagenweise verfüllen und 

verdichten und im Zuge der Verfüllung den Verbau 
schrittweise rückbauen

i) Regeln zum Umgang mit Grundwasser und belas-
tetem Aushub beachten

6 

17 Herstellen von 
Verkehrswegen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

a) Planum durch Verdichten unter Beachtung des Ge-
fälles, der Höhenlage und Ebenflächigkeit herstellen

b) ungebundene Tragschichten herstellen
c) Einfassungen in Geraden herstellen
d) Oberflächen aus künstlichen Steinen herstellen

18 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 18)

a) Leitungen, insbesondere Bestandsleitungen, nach 
Material, Verwendungszweck und Medien unter-
scheiden

b) Leitungsdurchführungen in Fundamenten, Decken 
und Wänden herstellen und abdichten

c) Rohre und Profile bearbeiten
d) Rohre und Formstücke verlegen
e) Kontrollschächte herstellen und mit Leitungen ver-

binden
f) Dränung einbauen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1 2 3 4

19 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19, § 4 Absatz 4 
Nummer 2 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 19)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
c) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
d) Öffnungen in Baukörpern mit handgeführten Werk-

zeugen herstellen sowie Öffnungen sichern
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

12

20 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 20)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2

Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Abbruch- und Betontrenntechnikarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Hochbaufacharbeiter und Hochbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Bauwerksmechaniker für Abbruch 

und Betontrenntechnik und Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik (§ 8 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich Beteiligten entgegennehmen und 
weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren Beteiligten 
abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der Zusam-
menarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) bei der Bereitstellung von Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen sowie von Unterkünften und sanitären 
Anlagen mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedin-
gung für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prü-
fen und für die Durchführung der eigenen Arbeiten 
berücksichtigen, Mängel dokumentieren und die Do-
kumentation weiterleiten

r) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

s) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

t) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
u) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädi-
gung schützen

v) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten und Leitern, prüfen und Mängel doku-
mentieren und Dokumentation weiterleiten

w) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen

x) Abfallstoffe, insbesondere Wertstoffe, und Reststoffe 
auf der Baustelle sortenrein trennen, lagern und den 
Abtransport vorbereiten, dabei 
kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte 
berücksichtigen

y) Baustoffe auf Wiederverwendbarkeit prüfen
z) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-

sorgung veranlassen
aa) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-

transport vorbereiten
bb) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 

sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten
cc) geräumte Arbeitsplätze übergeben

2 

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) In- und Außerbetriebnahme von Maschinen und An-
lagen durchführen

e) Störungen an Maschinen und Anlagen erkennen, 
Störungsbeseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen, auf Funktionsfähigkeit prü-
fen, einrichten und bedienen

g) Bagger und Radlader auf Baustellen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Gegeben-
heiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen
2 

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Bauwerke einmessen und abstecken
g) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-

messungen, auch digital durchführen

8 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

g) Schalungen für Fundamente, Stützen und Balken 
sowie für Wände und Decken aus Schaltafeln, 
Verbundplatten und Systemschalungen herstellen 
und betonierfähig aufbauen

h) Schalungen für Aussparungen herstellen und ein-
bauen

i) Betonstahl nach Kennzeichnung, Form und Eigen-
schaften unterscheiden und auswählen

j) Bewehrungen, insbesondere aus Betonstabstahl und 
Betonstahlmatten, für rechteckige Baukörper herstel-
len und unter Einhaltung der Betondeckung einbauen

k) Bewehrungseinheiten vorfertigen und insbesondere 
unter Einhaltung der Betondeckung einbauen

l) Einbauteile, insbesondere Verankerungsschienen, 
montieren

m) Betone nach Verwendungszweck und Eigenschaften, 
insbesondere Expositionsklassen und Druckfestig-
keitsklassen, unterscheiden

n) Bindemittel und Gesteinskörnung unterscheiden
o) Zusatzmittel und Zusatzstoffe in Betonen unter-

scheiden
p) Beton mit Maschinen fördern, einbringen und ver-

dichten
q) Oberflächen von Frischbetonen durch Abziehen und 

Glätten bearbeiten
r) Stahlbetonfertigteile und -halbfertigteile für den 

Transport lagern, montieren, sichern und abstützen

10
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

9 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

h) Mörtelklassen unterscheiden und Mörtel nach Mörtel-
klassen auswählen

i) Bindemittel und Gesteinskörnung für Mauermörtel 
unterscheiden und auswählen

j) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

k) Außen- und Innenwände mit künstlichen Steinen 
unterschiedlicher Formate herstellen

l) Baukörper aus Steinen gegen nichtdrückendes 
Wasser abdichten

4

10 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19, § 4 Absatz 4 
Nummer 2 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 19)

f) Baupläne, insbesondere in statischer Hinsicht, be-
achten und mit örtlichen Gegebenheiten abgleichen

g) Sicherungsmaßnahmen durchführen, angrenzende 
Bauteile schützen und Transportwege einrichten und 
schützen

h) Öffnungen in Böden, Wänden und Decken manuell 
und mit leichten Abbruchhämmern herstellen, Öffnun-
gen sichern

i) Durchbrüche und Bohrungen herstellen und 
schließen

j) Abstützungen und Unterfangungen herstellen
k) Bauteile, Baustoffe und Bauhilfsstoffe sowie Ein- und 

Anbauteile insbesondere unter statischen Gesichts-
punkten rückbauen und stofflich trennen

l) Maßnahmen zum Schutz der Umgebung gegen 
Emissionen ausgehend von den Um- und Rückbau-
maßnahmen umsetzen

m) Holzbauteile unter statischen Gesichtspunkten 
montieren und demontieren

n) Dämmstoffe unter Beachtung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes, insbesondere des Staub-
schutzes, rückbauen, Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Entsorgung zuführen

o) Gefahrstoffe erkennen, Sicherung und Entsorgung 
veranlassen

p) Werkzeuge, Maschinen und Anbaugeräte für Bohr-, 
Trenn- und Abbruchverfahren unterscheiden

q) Bohr- und Trennverfahren unterscheiden
r) Befestigungstechniken unterscheiden und anwenden
s) horizontale Kernbohrungen durchführen
t) Fugen mit handgeführten Maschinen schneiden
u) Trennarbeiten mit handgeführten Sägen ausführen
v) Trennarbeiten mit Wandsägen rechtwinklig ausführen
w) Bohr- und Schneidschlämme entsorgen
x) Abbruchverfahren unterscheiden
y) Gebäude auf Abbruch- oder Rohbauzustand ent-

kernen
z) Abbrucharbeiten mit handgeführten Maschinen, ins-

besondere mit Abbruchhämmern, Spaltzylindern und 
Handscheren durchführen

aa) Abbruchmaterialien trennen, sortieren, lagern und 
Wiederverwertung oder Entsorgung veranlassen

30
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

11 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 20)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2

Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Bauwerksmechaniker für Abbruch 

und Betontrenntechnik und Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik (§ 8 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Akteure 
über das betriebliche Leistungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen sowie betrieb-
liche Vorgaben in die Auftragsausführung ein-
beziehen und dokumentieren

k) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-
nahmen zum Schutz veranlassen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Baukonstruktionen und Unter-
gründen, insbesondere über Gefahrstoffbelastungen, 
sowie zu Materialvorgaben, Zeitrichtwerten und Leis-
tungsbeschreibungen erfassen und Vorgaben auf 
Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den eige-
nen Arbeitsbereich treffen

p) branchenübliche Software anwenden
q) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
r) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objekt-

bezogene Wetter- und Witterungsmessungen, doku-
mentieren und bewerten

s) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen

3

3 Einrichten, Sichern und 
Räumen von Baustellen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

dd) Maßnahmen zur Einrichtung der Baustelle unter 
abbruchspezifischen Gesichtspunkten ergreifen

ee) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen umset-
zen sowie Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgegebe-
nem Verkehrszeichenplan aufstellen und unterhalten

ff) Baustelle unter Berücksichtigung des Arbeits-
schutzes und des Abbruchverfahrens einrichten

gg) Sicherungsmaßnahmen bei Sanierungs- und Instand-
setzungsarbeiten ergreifen

hh) Sicherungsmaßnahmen bei Abbruch- und Rückbau-
maßnahmen ergreifen

ii) kontaminierte Stoffe unter Sicherheit- und Gesund-
heitsaspekten lagern und Abtransport vorbereiten

6 
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

jj) Maßnahmen zum Artenschutz und zum Schutz der 
Vegetation beachten

kk) Maßnahmen zum Schutz der Umgebung gegen 
Emissionen ausgehend von der Baustelle umsetzen

ll) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

h) Baumaschinen und -fahrzeuge außerhalb des öffent-
lichen Straßenverkehrs führen

i) Baumaschinen und Anbaugeräte verladen und um-
setzen

j) Baumaschinen und Anbaugeräte umrüsten
k) Förder- und Transportgeräte bedienen, 

Lastaufnahme- und Anschlagmittel einsetzen
l) Baumaschinen und Anbaugeräte, insbesondere unter 

Beachtung der Betriebsvorschriften, der Unfall-
verhütungsvorschriften und des Umweltschutzes, in 
und außer Betrieb nehmen

m) Baumaschinen und Anbaugeräte unter Beachtung 
der Betriebs- und Wartungsanleitungen in Stand 
halten

n) Störungen und Fehler feststellen, dokumentieren und 
Reparatur veranlassen

o) Anbaugeräte und Baumaschinen für Abbruchmaß-
nahmen auswählen und betreiben

6

5 Ausführen von Bohr- und 
Trennverfahren mit 
Maschinen und Werkzeugen 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) Bohr- und Trenntechniken unter Berücksichtigung der 
Baukonstruktionen und nach Auftrag auswählen

b) kontaminierte Stoffe erkennen und anzeigen
c) Bohrarbeiten, insbesondere Winkel- und Überkopf-

bohrungen in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton, mit 
Bohrmaschinen durchführen

d) Sicherungs- und Schutzmaßnahmen für Bohr- und 
Trennarbeiten durchführen

e) Bohr- und Sägeschlämme auffangen und entsorgen
f) Trennarbeiten mit Wandsägen winklig ausführen
g) Trennarbeiten, insbesondere mit Fugenscheidern 

und Seilsägen, ausführen
h) Maschinen und Werkzeuge auswählen, einsetzen 

und warten
i) erhaltenswerte Bauwerke und angrenzende Bauteile 

schützen
j) Arbeitshilfen, insbesondere Steiglifte und Hubarbeits-

bühnen, einsetzen
k) Bauteile und -elemente sichern und ausbauen

10

6 Ausführen von thermischen 
Trennverfahren 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 22)

a) thermische Trennverfahren unter Berücksichtigung 
der Baukonstruktion und nach Auftrag auswählen

b) kontaminierte Stoffe erkennen und anzeigen
c) Trennarbeiten, insbesondere an Stahlbaukonstruktio-

nen, Werks- und Tankanlagen, durchführen
d) Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, insbesondere 

Brandschutzmaßnahmen, durchführen
e) Vorschriften zur Lagerung von technischen Gasen 

zum thermischen Trennen beachten

10
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

f) Trennarbeiten, insbesondere durch verschiedene 
Trennschnitte mit verschiedenen Verfahren, durch-
führen

g) thermische Trennwerkzeuge auswählen, einsetzen 
und warten

7 Ausführen von 
Abbruchverfahren mit 
Maschinen und 
Anbaugeräten 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 23)

a) Abbruchtechniken unter Berücksichtigung der Bau-
konstruktionen, insbesondere aus Mauerwerk, Beton, 
Stahlbeton, Stahl und Holz, nach Auftrag auswählen

b) kontaminierte Baumaterialien erkennen und anzeigen
c) Sicherungs- und Schutzmaßnahmen für Abbruch-

arbeiten, insbesondere Unterfangungen und Ab-
stützungen, durchführen

d) Abbrucharbeiten mit handgeführten Maschinen aus-
führen

e) Abbrucharbeiten mit Baumaschinen, insbesondere 
Hydraulikbagger und deren Anbaugeräte, ausführen

f) Abbrucharbeiten von Stahlkonstruktionen mit 
thermischen Verfahren ausführen

g) erhaltenswerte Bauwerke und angrenzende Bauteile 
schützen

h) Arbeitshilfen, insbesondere Steiglifte und Hubarbeits-
bühnen, einsetzen

i) Bauteile und -elemente sichern und ausbauen
j) Standsicherheit für Baumaschinen herstellen
k) Sicherungs- und Brandschutzmaßnahmen bei Ab-

brucharbeiten durchführen

10

8 Trennen und Zwischenlagern 
von Abbruchmaterialien 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 24)

a) Abbruchmaterialien unter Berücksichtigung kreislauf-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten trennen und auf-
bereiten

b) Abbruchmaterialien, insbesondere unter Berück-
sichtigung von Vorschriften, lagern

c) Entsorgung von kontaminierten Schlämmen und Ab-
bruchmaterialien veranlassen

4

9 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

h) Methoden der Qualitätssicherung anwenden
i) Aufmaße über durchgeführte Arbeiten erstellen
j) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
k) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen kontrol-

lieren und dokumentieren sowie Reinigungsmaß-
nahmen kontrollieren und dokumentieren

l) bei der Erstellung von Abnahmeprotokollen mitwirken
m) Reklamationen entgegennehmen und weiterleiten
n) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 

Funktions- und Werterhaltung weitergeben
o) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-

triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigten

p) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeits-
prozessen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

3
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Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 8 
Absatz 3).
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 8 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag so-
wie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhältnis-
ses erläutern und Aufgaben der im System der dualen 
Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der beruf-

lichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 8 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 8 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 8 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, be-
arbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 4 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 4 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild 

Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik und Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik werden die Inhalte 
dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 4 Abschnitt C).

3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 4 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 4 Abschnitt A und B).
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Artikel 3

Verordnung 
über die Berufsausbildung in Ausbauberufen 

(Ausbauberufeausbildungsverordnung – AusbauBAusbV)*

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung

§ 1 Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe
§ 2 Dauer der Berufsausbildungen
§ 3 Gegenstand der Berufsausbildungen und Ausbildungsrahmenpläne
§ 4 Struktur der Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin sowie Ausbildungsberufs-

bild
§ 5 Struktur der Berufsausbildung zum Zimmerer und zur Zimmerin sowie Ausbildungsberufsbild
§ 6 Struktur der Berufsausbildung zum Stuckateur und zur Stuckateurin sowie Ausbildungsberufsbild
§ 7 Struktur der Berufsausbildung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und zur Fliesen-, Platten- und Mosaik-

legerin sowie Ausbildungsberufsbild
§ 8 Struktur der Berufsausbildung zum Estrichleger und zur Estrichlegerin sowie Ausbildungsberufsbild
§ 9 Struktur der Berufsausbildung zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und zur Wärme-, Kälte- und 

Schallschutzisoliererin sowie Ausbildungsberufsbild
§ 10 Struktur der Berufsausbildung zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin sowie Ausbildungsberufs-

bild
§ 11 Berufsausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten
§ 12 Ausbildungsplan

Abschnitt 2
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin

Unterabschnitt 1
Zwischenprüfung

§ 13 Zeitpunkt
§ 14 Inhalt
§ 15 Prüfungsbereich

Unterabschnitt 2
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 16 Zeitpunkt
§ 17 Inhalt
§ 18 Prüfungsbereiche
§ 19 Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern“
§ 20 Prüfungsbereich „Durchführen von Ausbauarbeiten“
§ 21 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 22 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 23 Mündliche Ergänzungsprüfung

* Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des § 25 der Handwerksordnung sowie des § 4 des Berufsbildungsgesetzes. Die 
Ausbildungsordnung und der damit abgestimmte, von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
beschlossene Rahmenlehrplan für die Berufsschule werden demnächst im amtlichen Teil des Bundesanzeigers veröffentlicht.
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Abschnitt 3
Berufsausbildung zum Zimmerer und zur Zimmerin

Unterabschnitt 1
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 24 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 25 Inhalt des Teiles 1
§ 26 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 27 Inhalt des Teiles 2
§ 28 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 29 Prüfungsbereich „Herstellen von Holzbauteilen“
§ 30 Prüfungsbereich „Durchführen von Dachkonstruktionsarbeiten“
§ 31 Prüfungsbereich „Durchführen von Holzkonstruktionsarbeiten“
§ 32 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 33 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 34 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 35 Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 36 Erwerb des Abschlusses zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach nichtbestandener Gesellen- 

oder Abschlussprüfung zum Zimmerer und zur Zimmerin

Abschnitt 4
Berufsausbildung zum Stuckateur und zur Stuckateurin

Unterabschnitt 1
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 37 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 38 Inhalt des Teiles 1
§ 39 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 40 Inhalt des Teiles 2
§ 41 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 42 Prüfungsbereich „Herstellen von Stuck-, Putzflächen und Wärmedämmung“
§ 43 Prüfungsbereich „Durchführen von Stuck- und Putzarbeiten“
§ 44 Prüfungsbereich „Durchführen von Trockenbauarbeiten“
§ 45 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 46 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 47 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 48 Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 49 Erwerb des Abschlusses zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach nichtbestandener Gesellen- 

oder Abschlussprüfung zum Stuckateur und zur Stuckateurin
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Abschnitt 5
Berufsausbildung zum Fliesen-, Platten und Mosaikleger 

und zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin

Unterabschnitt 1
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 50 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 51 Inhalt des Teiles 1
§ 52 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 53 Inhalt des Teiles 2
§ 54 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 55 Prüfungsbereich „Herstellen von Belägen aus Fliesen, Platten oder Mosaiken“
§ 56 Prüfungsbereich „Durchführen von Wandbelagsarbeiten“
§ 57 Prüfungsbereich „Durchführen von Bodenbelagsarbeiten“
§ 58 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 59 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 60 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 61 Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 62 Erwerb des Abschlusses zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach nichtbestandener Gesellen- 

oder Abschlussprüfung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin

Abschnitt 6
Berufsausbildung zum Estrichleger und zur Estrichlegerin

Unterabschnitt 1
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 63 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 64 Inhalt des Teiles 1
§ 65 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 66 Inhalt des Teiles 2
§ 67 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 68 Prüfungsbereich „Herstellen und Einbauen von Estrichen und Verlegen von Bodenbelägen“
§ 69 Prüfungsbereich „Durchführen von Estricharbeiten“
§ 70 Prüfungsbereich „Durchführen von Bodenbelagsarbeiten“
§ 71 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 72 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 73 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 74 Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 75 Erwerb des Abschlusses zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach nichtbestandener Gesellen- 

oder Abschlussprüfung zum Estrichleger und zur Estrichlegerin
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Abschnitt 7
Berufsausbildung zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 

und zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin

Unterabschnitt 1
Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 76 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 77 Inhalt des Teiles 1
§ 78 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 79 Inhalt des Teiles 2
§ 80 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 81 Prüfungsbereich „Herstellen von Formstücken und Dämmungen“
§ 82 Prüfungsbereich „Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen“
§ 83 Prüfungsbereich „Durchführen von Ummantelungsarbeiten“
§ 84 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 85 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung
§ 86 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 87 Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 88 Erwerb des Abschlusses zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach nichtbestandener Gesellen- 

oder Abschlussprüfung zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und zur Wärme-, Kälte- und Schallschutz-
isoliererin

Abschnitt 8
Berufsausbildung zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin

Unterabschnitt 1
Abschlussprüfung

§ 89 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 90 Inhalt des Teiles 1
§ 91 Prüfungsbereich des Teiles 1
§ 92 Inhalt des Teiles 2
§ 93 Prüfungsbereiche des Teiles 2
§ 94 Prüfungsbereich „Herstellen von Trockenbaukonstruktionen“
§ 95 Prüfungsbereich „Durchführen von Trockenbaukonstruktionsarbeiten“
§ 96 Prüfungsbereich „Durchführen von Sanierungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten“
§ 97 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
§ 98 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
§ 99 Mündliche Ergänzungsprüfung

Unterabschnitt 2
Weitere Berufsausbildungen

§ 100 Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
§ 101 Erwerb des Abschlusses zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach nichtbestandener 

Abschlussprüfung zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin
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Abschnitt 9
Schlussvorschriften

§ 102 Übergangsregelung für Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterinnen

Anlage 1 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Zimmererarbeiten sowie zum Zimmerer und zur Zimmerin

Anlage 2 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Stuckateurarbeiten sowie zum Stuckateur und zur Stuckateurin

Anlage 3 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Fliesen-, Platten und Mosaikarbeiten sowie zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und zur 
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin

Anlage 4 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Estricharbeiten sowie zum Estrichleger und zur Estrichlegerin

Anlage 5 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten sowie zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 
und zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin

Anlage 6 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Trockenbauarbeiten sowie zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin

Abschnitt 1

Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung

§ 1

Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe
(1) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin wird 

staatlich anerkannt nach
1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 3, Zimmerer, Nummer 9, 

Stuckateure, Nummer 42, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Nummer 44, Estrichleger, sowie Nummer 6, 
Wärme-, Kälte, und Schallschutzisolierer, der Handwerksordnung und

2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.
(2) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Zimmerer und Zimmerin wird staatlich anerkannt nach

1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 3, Zimmerer, der 
Handwerksordnung und

2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.
(3) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Stuckateur und Stuckateurin wird staatlich anerkannt nach

1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 9, Stuckateur, der 
Handwerksordnung und

2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.
(4) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und Fliesen-, Platten- 

und Mosaiklegerin wird staatlich anerkannt nach
1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 42, Fliesen-, Platten- und 

Mosaikleger, der Handwerksordnung und
2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.

(5) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Estrichleger und Estrichlegerin wird staatlich anerkannt 
nach
1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 44, Estrichleger, der 

Handwerksordnung und
2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.

(6) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und Wärme-, 
Kälte- und Schallschutzisoliererin wird staatlich anerkannt nach
1. § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A Nummer 6, Wärme-, Kälte- und 

Schallschutzisolierer, der Handwerksordnung und
2. § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes.

(7) Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung Trockenbaumonteur und Trockenbaumonteurin wird nach 
§ 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.
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§ 2

Dauer der Berufsausbildungen
(1) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Ausbaubaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin dauert zwei 

Jahre.
(2) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Zimmerer und Zimmerin dauert drei Jahre.
(3) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Stuckateur und Stuckateurin dauert drei Jahre.
(4) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und Fliesen-, Platten- und 

Mosaiklegerin dauert drei Jahre.
(5) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Estrichleger und Estrichlegerin dauert drei Jahre.
(6) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und Wärme-, Kälte- und 

Schallschutzisoliererin dauert drei Jahre.
(7) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Trockenbaumonteur und Trockenbaumonteurin dauert drei Jahre.

§ 3

Gegenstand der Berufsausbildungen und Ausbildungsrahmenpläne
(1) Gegenstand der Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin sind mindestens 

die in dem jeweiligen Ausbildungsrahmenplan in den folgenden Anlagen genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten:
1. im Schwerpunkt Zimmererarbeiten: Anlage 1 Abschnitt A, B und D,
2. im Schwerpunkt Stuckateurarbeiten: Anlage 2 Abschnitt A, B und D,
3. im Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten: Anlage 3 Abschnitt A, B und D,
4. im Schwerpunkt Estricharbeiten: Anlage 4 Abschnitt A, B und D,
5. im Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten: Anlage 5 Abschnitt A, B und D sowie
6. im Schwerpunkt Trockenbauarbeiten: Anlage 6 Abschnitt A, B und D.

(2) Gegenstand der Berufsausbildung zum Zimmerer und zur Zimmerin sind mindestens die im 
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Zimmererarbeiten sowie zum Zimmerer und zur Zimmerin Anlage 1 Abschnitt A bis D genannten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Gegenstand der Berufsausbildung zum Stuckateur und zur Stuckateurin sind mindestens die im 
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Stuckateurarbeiten sowie zum Stuckateur und zur Stuckateurin in Anlage 2 Abschnitt A bis D 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(4) Gegenstand der Berufsausbildung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und zur Fliesen-, Platten- und 
Mosaiklegerin sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter 
und zur Ausbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten sowie zum Fliesen-, Platten- 
und Mosaikleger und zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin in Anlage 3 Abschnitt A bis D genannten Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten.

(5) Gegenstand der Berufsausbildung zum Estrichleger und zur Estrichlegerin sind mindestens die im 
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Estricharbeiten sowie zum Estrichleger und zur Estrichlegerin in Anlage 4 Abschnitt A bis D 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(6) Gegenstand der Berufsausbildung zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und zur Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzisoliererin sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum 
Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten 
sowie zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin in Anlage 
5 Abschnitt A bis D genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(7) Gegenstand der Berufsausbildung zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin sind mindestens 
die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Trockenbauarbeiten sowie zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin in Anlage 6 
Abschnitt A bis D genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(8) Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie in den jeweiligen Anlagen 1 bis 6 vorgegeben ist, darf von 
den Ausbildenden abgewichen werden, wenn und soweit betriebspraktische Besonderheiten oder Gründe, die in der 
Person des oder der Auszubildenden liegen, die Abweichung erfordern.

(9) Die in den jeweiligen Anlagen 1 bis 6 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen von den 
Ausbildenden so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 
des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungsfähigkeit schließt insbesondere selbständiges 
Planen, Durchführen und Kontrollieren bei der Ausübung der beruflichen Aufgaben ein.
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§ 4

Struktur der Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. schwerpunktübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten,
2. schwerpunktübergreifende integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
3. weitere Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in einem der Schwerpunkte:

a) Zimmererarbeiten,
b) Stuckateurarbeiten,
c) Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten,
d) Estricharbeiten,
e) Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten oder
f) Trockenbauarbeiten.

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen als Teil des Ausbildungsberufsbildes 
gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der schwerpunktübergreifenden berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
12. Herstellen von Putzen,
13. Herstellen von Estrichen,
14. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten,
15. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,
16. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
17. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen sowie
18. Prüfen, Bewerten und Vorbereiten von Untergründen.
In den Schwerpunkten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 ist für die Vermittlung von Fertigkeiten, Kenntnissen und 
Fähigkeiten Folgendes anzuwenden:
1. im Schwerpunkt Zimmererarbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 9 

bis 16 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten desselben 
Schwerpunkts vermittelt,

2. im Schwerpunkt Stuckateurarbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 
bis 11 und 13 bis 16 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
desselben Schwerpunkts vermittelt,

3. im Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach 
Satz 1 Nummer 8 bis 13 sowie 15 und 16 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten desselben Schwerpunkts vermittelt,

4. im Schwerpunkt Estricharbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 
bis 12 sowie 14 bis 16 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
desselben Schwerpunkts vermittelt,
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5. im Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
nach Satz 1 Nummer 8 bis 10 und 12 bis 16 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten desselben Schwerpunkts vermittelt und

6. im Schwerpunkt Trockenbauarbeiten werden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 
Nummer 8 bis 14 und 16 im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten desselben Schwerpunkts vermittelt.
(3) Die Berufsbildpositionen der schwerpunktübergreifenden integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse 

und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

(4) In den Schwerpunkten werden in folgenden Berufsbildpositionen weitere Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten vermittelt:
1. im Schwerpunkt Zimmererarbeiten in den Berufsbildpositionen

a) Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
b) Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte sowie
c) Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,

2. im Schwerpunkt Stuckateurarbeiten in den Berufsbildpositionen
a) Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
b) Herstellen von Putzen und Stuck sowie
c) Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,

3. im Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten in den Berufsbildpositionen
a) Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte sowie
b) Ansetzen und Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaiken,

4. im Schwerpunkt Estricharbeiten in den Berufsbildpositionen
a) Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte sowie
b) Herstellen von Estrichen,

5. im Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten in den Berufsbildpositionen
a) Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
b) Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen sowie
c) Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,

6. im Schwerpunkt Trockenbauarbeiten in den Berufsbildpositionen
a) Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
b) Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen sowie
c) Herstellen von Bauteilen im Trockenbau.

§ 5

Struktur der Berufsausbildung zum Zimmerer und zur Zimmerin sowie Ausbildungsberufsbild
(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:

1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
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6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
12. Herstellen von Putzen,
13. Herstellen von Estrichen,
14. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten,
15. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,
16. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
17. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
18. Prüfen, Bewerten und Vorbereiten von Untergründen,
19. Berücksichtigen von Zunft und Brauchtümern,
20. Herstellen von Holzkonstruktionen,
21. Herstellen von Unterkonstruktionen und Bekleidungen,
22. Herstellen, Einbauen und Befestigen von Bauteilen sowie
23. Sanieren und Instandhalten von Holzkonstruktionen.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 9 bis 16 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Zimmerer und Zimmerin.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 6

Struktur der Berufsausbildung zum Stuckateur und zur Stuckateurin sowie Ausbildungsberufsbild
(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:

1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
12. Herstellen von Putzen und Stuck,
13. Herstellen von Estrichen,
14. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten,
15. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,
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16. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
17. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
18. Prüfen, Bewerten und Vorbereiten von Untergründen,
19. Herstellen von Trockenbaukonstruktionen,
20. Ausführen von Stuckarbeiten,
21. Integrieren von technischen Systemen an Bauteilen,
22. Beschichten von Oberflächen sowie
23. Sanieren und Instandhalten von Stuck, Putzen und Trockenbaukonstruktionen.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 11 und 13 bis 16 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Stuckateur und Stuckateurin.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 7

Struktur der Berufsausbildung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 
und zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
12. Herstellen von Putzen,
13. Herstellen von Estrichen,
14. Ansetzen und Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaiken,
15. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,
16. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
17. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
18. Prüfen, Bewerten und Vorbereiten von Untergründen,
19. Herstellen von Abdichtungen sowie Bodenabläufen und Bodenrinnen sowie
20. Sanieren und Instandhalten von Belägen und Bekleidungen aus Fliesen, Platten, Mosaiken und Werksteinen.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 13 sowie 15 und 16 erfolgt 
im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin.
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(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 8

Struktur der Berufsausbildung zum Estrichleger und zur Estrichlegerin sowie Ausbildungsberufsbild
(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:

1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
12. Herstellen von Putzen,
13. Herstellen von Estrichen,
14. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten,
15. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,
16. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
17. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
18. Prüfen, Bewerten und Vorbereiten von Untergründen,
19. Verlegen von textilen und elastischen Belägen aus Platten, Bahnen und Laminaten,
20. Auftragen von Kunstharzschichten und Kunstharzestrichen,
21. Herstellen von Industrieestrichen und Böden aus Beton,
22. Herstellen von Sichtestrichen sowie
23. Sanieren und Instandhalten von Estrichen und Belägen.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 12 sowie 14 bis 16 und 19 
erfolgt im Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des 
Ausbildungsberufs Estrichleger und Estrichlegerin.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.
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§ 9

Struktur der Berufsausbildung zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 
und zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
12. Herstellen von Putzen,
13. Herstellen von Estrichen,
14. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten,
15. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,
16. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
17. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
18. Prüfen, Bewerten und Vorbereiten von Untergründen,
19. Vorbereiten von Materialien des Oberflächenschutzes,
20. Aufmessen, Aufreißen, Abwickeln, Zurichten und Montieren von Formstücken sowie
21. Sanieren und Instandsetzen von Dämmungen für den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 10 und 12 bis 16 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 10

Struktur der Berufsausbildung zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin 
sowie Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Übernehmen von Arbeitsaufträgen und kundenorientierte Kommunikation,
2. Planen, Vorbereiten und Organisieren von Arbeitsaufgaben,
3. Einrichten, Sichern, Unterhalten und Räumen von Baustellen,
4. Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen,
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5. Prüfen, Lagern und Auswählen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen,
6. Lesen und Anwenden von Plänen und Zeichnungen, Anfertigen von Skizzen, auch digital,
7. Durchführen von Messungen mittels sowohl analoger als auch digitaler Messgeräte,
8. Bearbeiten von Holz und Holzwerkstoffen sowie Herstellen von Holzbauteilen,
9. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton,
10. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,
11. Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schall- und Brandschutz in und an 

Bauwerken und Bauteilen,
12. Herstellen von Putzen,
13. Herstellen von Estrichen,
14. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten,
15. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,
16. Umbauen und Rückbauen von Baukörpern,
17. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Leistungen,
18. Prüfen, Bewerten und Vorbereiten von Untergründen,
19. Ausbauen von Feuchträumen,
20. Ausbauen von Dachgeschossen,
21. Herstellen von Sonderdecken,
22. Herstellen von Brandschutzkonstruktionen,
23. Herstellen von Strahlenschutzkonstruktionen,
24. Herstellen von Bauteilen und Sonderkonstruktionen im Trockenbau sowie
25. Sanieren und Instandhalten von Trockenbaukonstruktionen.
Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 1 Nummer 8 bis 14 und 16 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vermittlung anderer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Ausbildungsberufs 
Trockenbaumonteur und Trockenbaumonteurin.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie
4. digitalisierte Arbeitswelt.

§ 11

Berufsausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten
(1) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin ist während einer 

Dauer von 24 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind 
folgende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend des jeweiligen Schwerpunktes zu ergänzen und zu 
vertiefen:
1. Schwerpunkt Zimmererarbeiten:

a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 
Abschnitt A laufende Nummer 8 bis 15 sowie

b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 
Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 sowie 9 bis 14;

2. Schwerpunkt Stuckateurarbeiten:
a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 

Abschnitt A laufende Nummer 8 bis 15 sowie
b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 

Abschnitt B laufende Nummer 9 bis 14;
3. Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten:

a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 
Abschnitt A laufende Nummer 8 bis 15 sowie

b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 
Abschnitt B laufende Nummer 9 bis 13;
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4. Schwerpunkt Estricharbeiten:
a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 

Abschnitt A laufende Nummer 4 und 8 bis 15 sowie
b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 9 bis 12;
5. Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten:

a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 5 
Abschnitt A laufende Nummer 8 bis 15 sowie

b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 5 
Abschnitt B laufende Nummer 9 bis 15;

6. Schwerpunkt Trockenbauarbeiten:
a) im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 6 

Abschnitt A laufende Nummer 8 bis 15 sowie
b) im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 6 

Abschnitt B laufende Nummer 9 bis 13.
(2) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Zimmerer und Zimmerin ist während einer Dauer von 30 Wochen 

in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 Abschnitt A 

laufende Nummer 8 bis 15,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 7 sowie 9 bis 14 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 1 

Abschnitt C laufende Nummer 5 bis 9.
(3) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Stuckateur und Stuckateurin ist während einer Dauer von 

30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 Abschnitt A 

laufende Nummer 8 bis 15,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 

Abschnitt B laufende Nummer 9 bis 14 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 2 

Abschnitt C laufende Nummer 5 bis 10.
(4) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und Fliesen-, Platten- und 

Mosaiklegerin ist während einer Dauer von 30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der 
Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen 
und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 Abschnitt A 

laufende Nummer 8 bis 15,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 

Abschnitt B laufende Nummer 9 bis 13 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 3 

Abschnitt C laufende Nummer 4 und 5 sowie 7 und 8.
(5) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Estrichleger und Estrichlegerin ist während einer Dauer von 

30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 Abschnitt A 

laufende Nummer 4 und 8 bis 15,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 

Abschnitt B laufende Nummer 4 und 9 bis 12 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 4 

Abschnitt C laufende Nummer 4 bis 10.
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(6) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzisoliererin ist während einer Dauer von 30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der 
Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind folgende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen 
und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 5 Abschnitt A 

laufende Nummer 8 bis 15,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 5 

Abschnitt B laufende Nummer 9 bis 15 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 5 

Abschnitt C laufende Nummer 4 bis 7.
(7) Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Trockenbaumonteur und Trockenbaumonteurin ist während einer 

Dauer von 30 Wochen in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen. Hierdurch sind 
folgende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen:
1. im ersten Ausbildungsjahr in 13 Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 6 Abschnitt A 

laufende Nummer 8 bis 15,
2. im zweiten Ausbildungsjahr in elf Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 6 

Abschnitt B laufende Nummer 9 bis 13 sowie
3. im dritten Ausbildungsjahr in sechs Wochen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 6 

Abschnitt C laufende Nummer 4 bis 10.
(8) Wenn und soweit es die Berufsausbildung erfordert, kann sie in den in den Absätzen 1 bis 7 genannten 

Ausbildungsberufen zusätzlich in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchgeführt werden 
während einer Dauer von insgesamt bis zu
1. fünf Wochen in den Fällen des Absatzes 1 oder
2. neun Wochen in den Fällen der Absätze 2 bis 7.
Während des benannten zeitlichen Gesamtumfangs nach Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 sind einzelne der in den 
Absätzen 1 bis 7 jeweils genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ergänzen und zu vertiefen. Im Fall 
des Satzes 1 Nummer 1 entfallen auf das erste Ausbildungsjahr höchstens drei Wochen und auf das zweite 
Ausbildungsjahr höchstens zwei Wochen. Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 entfallen auf das erste Ausbildungsjahr 
höchstens drei Wochen, auf das zweite Ausbildungsjahr höchstens zwei Wochen und auf das dritte Ausbildungsjahr 
höchstens vier Wochen. Die Festlegung über die Erforderlichkeit, den genauen zeitlichen Umfang, einschließlich 
dessen Verteilung über die Ausbildungsjahre, und die Inhalte der zusätzlichen überbetrieblichen Ausbildung trifft der 
Ausbildende.

§ 12

Ausbildungsplan
Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des jeweiligen 

Ausbildungsrahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen Ausbildungsplan zu erstellen.

Abschnitt 2

Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin

Unterabschnitt 1

Zwischenprüfung

§ 13

Zeitpunkt
(1) Die Zwischenprüfung soll im dritten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(2) Den Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.
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§ 14

Inhalt
Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf

1. die in den Ausbildungsrahmenplänen der Berufe in den Anlagen 1 bis 6 jeweils im Abschnitt A für die ersten zwölf 
Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den in den Ausbildungsrahmenplänen der 
Berufe in den Anlagen 1 bis 6 jeweils im Abschnitt A genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht.

§ 15

Prüfungsbereich
(1) Die Zwischenprüfung findet im Prüfungsbereich „Durchführen von Arbeiten im Ausbau“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Arbeiten im Ausbau“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Arbeitsschritte zu planen sowie persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen und einzusetzen sowie deren Mengen zu 

berechnen,
4. Werkzeuge zu unterscheiden, auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Untergründe zu prüfen und vorzubereiten,
7. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
8. Messungen durchzuführen,
9. Bauteile herzustellen,
10. Gefahrstoffe in Bauprodukten zu unterscheiden, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, Gefahrstoffe umweltgerecht 

zu lagern sowie
11. Arbeitsergebnisse zu kontrollieren sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchzuführen.

(3) Für den Nachweis nach Absatz 2 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Unterkonstruktion mit Beplankung, Herstellen von Wand-Trockenputz sowie Fugen schließen,
2. Herstellen einer Holzkonstruktion mit mindestens zwei unterschiedlichen Holzverbindungen,
3. Herstellen eines Estrichs auf Trennschicht,
4. Montieren von Dämmmaterial und Herstellen einer Ummantelung,
5. Ansetzen von Fliesen im Dünnbettverfahren und Herstellen von Löchern und Aussparungen oder
6. Einbauen von Putzprofilen sowie Herstellen einer einlagigen Putzfläche.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit nach Satz 1 zugrunde gelegt wird. Dabei ist der Schwerpunkt 
nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, in dem der Prüfling ausgebildet wird, zu berücksichtigen.

(4) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren. Zusätzlich hat der Prüfling hierfür geeignete Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. Die Aufgaben 
müssen praxisbezogen sein.

(5) Die Prüfungszeit für die Durchführung der Arbeitsaufgabe und für die Dokumentationen beträgt insgesamt 
6 Stunden. Die Prüfungszeit für die schriftliche Bearbeitung der Aufgaben beträgt 60 Minuten.

Unterabschnitt 2

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 16

Zeitpunkt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(2) Den Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.
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§ 17

Inhalt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung findet unter Berücksichtigung des Schwerpunktes nach § 4 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 3 statt, in dem der Prüfling ausgebildet wird.
(2) Sie erstreckt sich auf

1. die in den Ausbildungsrahmenplänen der Berufe in den Anlage 1 bis 6 jeweils in den Abschnitten A, B und D 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den in den Ausbildungsrahmenplänen der 
Berufe genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 18

Prüfungsbereiche
Die Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Baukörpern“,
2. „Durchführen von Ausbauarbeiten“ sowie
3. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 19

Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Untergründe zu prüfen und vorzubereiten,
7. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
8. Messungen durchzuführen,
9. Bauteile herzustellen sowie
10. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Zimmererarbeiten eine der folgenden Tätigkeiten 

zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Wand- und Deckenkonstruktion,
2. Herstellen einer Wand- und Dachkonstruktion,
3. Herstellen einer Decken- und Dachkonstruktion oder
4. Herstellen einer Treppenkonstruktion.

(3) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Stuckateurarbeiten die Tätigkeit Herstellen einer 
Oberfläche aus einer Kombination von Stuck-, Putz- und Trockenbauarbeiten zugrunde zu legen.

(4) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten die Tätigkeit 
Vorbereiten eines vertikalen Untergrundes und Herstellen einer Bahnenabdichtung sowie Bekleiden einer 
horizontalen Fläche im Dünnbettverfahren zugrunde zu legen.

(5) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Estricharbeiten eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde 
zu legen:
1. Herstellen eines Ausgleichsestrichs mit verschiedenen Neigungen,
2. Herstellen eines schwimmenden Estrichs mit Wandanschluss oder
3. Verlegen eines elastischen Bodenbelags.

(6) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten die Tätigkeit 
Montieren von Dämmstoffen an Rohrleitungen sowie Herstellen und Montieren von Ummantelungen mit 
Abwicklungen zugrunde zu legen.
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(7) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist im Schwerpunkt Trockenbauarbeiten eine der folgenden Tätigkeiten 
zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Einfachständerwand sowie einer geschlossenen Unterdecke mit einer Beplankung aus 

Trockenbauplatten,
2. Herstellen einer Einfachständerwand sowie einer geschlossenen Deckenbekleidung mit einer Beplankung aus 

Trockenbauplatten oder
3. Herstellen einer Einfachständerwand und eines Fertigteilestrichs.

(8) Der Prüfungsausschuss legt entsprechend des Schwerpunktes nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, in dem 
der Prüfling ausgebildet wird, fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird.

(9) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren.

(10) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

§ 20

Prüfungsbereich „Durchführen von Ausbauarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Ausbauarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage 

ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Maßnahmen zur Vorbereitung und Prüfung von Untergründen zu beschreiben,
7. normgerechte Zeichnungen anzuwenden und bemaßte Skizzen anzufertigen,
8. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
9. Vorschriften des Wärme-, Schall- und Brandschutzes zu unterscheiden,
10. die Durchführung von Ausbauarbeiten zu beschreiben,
11. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
12. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich 

Ausbauarbeiten und sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich, der dem Schwerpunkt nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 entspricht, in dem der Prüfling ausgebildet wird, zugrunde zu legen:
1. Bereich Ausbauarbeiten:

a) Unterscheiden und Auswählen von Holz und Holzwerkstoffen,
b) Unterscheiden von Dämmstoffen und Beschreiben des Einbauens und Rückbauens von Dämmstoffen,
c) Unterscheiden von Estrichkonstruktionen und Estricharten,
d) Unterscheiden von Putzen,
e) Beschreiben des Verlegens von Fliesen und Platten,
f) Unterscheiden von Trockenbaukonstruktionen oder
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau;

2. Bereich Schwerpunkt Zimmererarbeiten:
a) Beschreiben von Maßnahmen des konstruktiven Holzschutzes,
b) Unterscheiden und Beschreiben von Konstruktionen gerader Treppen,
c) Unterscheiden von Konstruktionsarbeiten von Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen sowie
d) Unterscheiden und Auswählen von Verbindungs- und Befestigungsmitteln;
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3. Bereich Schwerpunkt Stuckateurarbeiten:
a) Unterscheiden von Putzsystemen und Putzarten,
b) Unterscheiden und Auswählen von Beschichtungsstoffen entsprechend des Untergrundes sowie
c) Beschreiben der Durchführung von Stuckarbeiten;

4. Bereich Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten:
a) Anfertigen von Skizzen eines Bodenaufbaus,
b) Unterscheiden von Fliesen, Platten und Mosaiken,
c) Unterscheiden von Mörtelgruppen, Dick- und Dünnbettmörteln,
d) Beschreiben des Prüfens und Vorbereitens von Untergründen sowie
e) Beschreiben von Maßnahmen zum Abdichten im Verbund mit Bekleidungen und Belägen;

5. Bereich Schwerpunkt Estricharbeiten:
a) Anfertigen von Skizzen eines Bodenaufbaus,
b) Unterscheiden von Estrichmörteln nach Bindemitteln,
c) Beschreiben des Prüfens und Vorbereitens von Untergründen,
d) Unterscheiden von Estrichkonstruktionen,
e) Unterscheiden von Fugenarten sowie
f) Unterscheiden von elastischen Belägen aus Platten, Bahnen und Laminaten;

6. Bereich Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten:
a) Erstellen von räumlichen Skizzen,
b) Unterscheiden und Auswählen von Dämmstoffen für den Wärme-, Kälte- und Schallschutz nach 

Verwendungszwecken,
c) Unterscheiden und Auswählen von Materialien des Oberflächenschutzes sowie
d) Beschreiben von Unterkonstruktionen für Ummantelungen;

7. Bereich Schwerpunkt Trockenbauarbeiten:
a) Unterscheiden von Baustoffen im Trockenbau,
b) Unterscheiden und Auswählen von Bekleidungen und Vorsatzschalen sowie Beschreiben der Herstellung von 

Bekleidungen und Vorsatzschalen,
c) Unterscheiden und Auswählen von Einfachständerwänden sowie Beschreiben der Herstellung von 

Einfachständerwänden sowie
d) Unterscheiden von Unterdecken und Deckenbekleidungen mit einer Beplankung aus Trockenbauplatten.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Ausbauarbeiten nach Satz 1 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden.

(3) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(4) Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

§ 21

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 22

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen 
für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern“                                                                                             mit 60 Prozent,
2. „Durchführen von Ausbauarbeiten“                                                                                     mit 30 Prozent 

sowie
3. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.
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(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 23 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis mit mindestens „ausreichend“,
2. in mindestens zwei Prüfungsbereichen mit mindestens „ausreichend“ und
3. in keinem Prüfungsbereich mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 23

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Ausbauarbeiten“ oder
b) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a oder Buchstabe b schlechter als mit „ausreichend“ 
bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b durchgeführt werden.

(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Abschnitt 3

Berufsausbildung zum Zimmerer und zur Zimmerin

Unterabschnitt 1

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 24

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung spätestens drei 

Monate vor dem Zeitpunkt von Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 25

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Zimmererarbeiten sowie zum Zimmerer und zur Zimmerin in Anlage 1 Abschnitt A, B und D für 
die ersten 24 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Zimmererarbeiten 
sowie zum Zimmerer und zur Zimmerin in Anlage 1 Abschnitt A, B und D genannten Fertigkeiten, Kenntnissen 
und Fähigkeiten entspricht.
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§ 26

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und 

Durchführen von Ausbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Ausbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Untergründe zu prüfen und vorzubereiten,
7. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
8. Messungen durchzuführen,
9. Bauteile herzustellen sowie
10. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Wand- und Deckenkonstruktion,
2. Herstellen einer Wand- und Dachkonstruktion,
3. Herstellen einer Decken- und Dachkonstruktion oder
4. Herstellen einer Treppenkonstruktion.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe 
durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die 
Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Maßnahmen zur Vorbereitung und Prüfung von Untergründen zu beschreiben,
7. normgerechte Zeichnungen anzuwenden und bemaßte Skizzen anzufertigen,
8. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
9. Vorschriften des Wärme-, Schall- und Brandschutzes zu unterscheiden,
10. die Durchführung von Ausbauarbeiten zu beschreiben,
11. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
12. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Ausbauarbeiten und 
sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Zimmererarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Ausbauarbeiten:

a) Unterscheiden und Auswählen von Holz und Holzwerkstoffen,
b) Unterscheiden von Dämmstoffen und Beschreiben des Einbauens und Rückbauens von Dämmstoffen,
c) Unterscheiden von Estrichkonstruktionen und Estricharten,
d) Unterscheiden von Putzen,
e) Beschreiben des Verlegens von Fliesen und Platten,
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f) Unterscheiden von Trockenbaukonstruktionen oder
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau;

2. Bereich Zimmererarbeiten:
a) Beschreiben von Maßnahmen des konstruktiven Holzschutzes,
b) Unterscheiden und Beschreiben von Konstruktionen gerader Treppen,
c) Unterscheiden von Konstruktionsarbeiten von Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen sowie
d) Unterscheiden und Auswählen von Verbindungs- und Befestigungsmitteln.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Ausbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.

§ 27

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Zimmererarbeiten sowie zum Zimmerer und zur Zimmerin in der Anlage 1 genannten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Zimmererarbeiten 
sowie zum Zimmerer und zur Zimmerin in Anlage 1 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht.
(2) In Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits 

Gegenstand von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die 
Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 28

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Holzbauteilen“,
2. „Durchführen von Dachkonstruktionsarbeiten“,
3. „Durchführen von Holzkonstruktionsarbeiten“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 29

Prüfungsbereich „Herstellen von Holzbauteilen“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Holzbauteilen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. tätigkeitsbezogene Gefährdungen zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen,
3. Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkelmessungen durchzuführen,
4. Holzbauteile herzustellen,
5. Aufmaße zu erstellen sowie
6. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren.
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(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sind die Tätigkeit nach Nummer 1 und eine der Tätigkeiten nach den 
Nummern 2 bis 5 zugrunde zu legen:
1. Ermitteln von Abbundmaßen und Herstellen einer Dachkonstruktion einschließlich einer Schiftung sowie
2. Ermitteln von Anschlussdetails bei Dacheinbauten,
3. Ermitteln von Anschlussdetails im Holztreppenbau,
4. Auswählen und Anordnen der Schichtaufbauten bei Außenbauteilen im Bestand oder
5. Auswählen und Anordnen der Schichtaufbauten bei Außenbauteilen im Neubau.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten nach Satz 1 Nummer 2 bis 5 zugrunde gelegt werden.

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

§ 30

Prüfungsbereich „Durchführen von Dachkonstruktionsarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Dachkonstruktionsarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in 

der Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Materialien für Dachschichten auszuwählen und den Materialbedarf zu ermitteln,
3. Abbundpläne für Dachkonstruktionen, die Austragen und Schiften erfordern, zu erstellen,
4. die Detailausführung einer Dachkonstruktion einschließlich Anbauten zu beschreiben,
5. Messverfahren zu unterscheiden und auszuwählen sowie
6. Prüfverfahren zu unterscheiden und auszuwählen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 31

Prüfungsbereich „Durchführen von Holzkonstruktionsarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Holzkonstruktionsarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in 

der Lage ist,
1. Materialien für Holzkonstruktionen für Wände, Decken und Bekleidungen auszuwählen sowie den Materialbedarf 

für die jeweiligen Holzkonstruktionen zu ermitteln,
2. Dämmsysteme für Dächer, Fassaden und Decken zu unterscheiden,
3. Holzhybridkonstruktionen zu beschreiben,
4. Verfahren zur Sicherstellung von Luft- und Winddichtheit zu beschreiben,
5. Detailausführungen von Bauteilanschlüssen für Wände und Decken zu beschreiben,
6. vorgefertigte Elemente für Holzkonstruktionen zu beschreiben,
7. Detailausführungen von Fassadenbekleidungen an Außenwänden zu beschreiben,
8. das Sanieren von Holzkonstruktionen zu beschreiben sowie
9. die Integration von Energiesammlern an Dach- und Wandkonstruktionen zu beschreiben.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

§ 32

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
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§ 33

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen 
für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Ausbauarbeiten“                                         mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Holzbauteilen“                                                                                           mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Dachkonstruktionsarbeiten“                                                                      mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Holzkonstruktionsarbeiten“                                                                       mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 34 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Holzbauteilen“ mit mindestens „ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 34

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Dachkonstruktionsarbeiten“,
b) „Durchführen von Holzkonstruktionsarbeiten“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 36 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.
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Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 35

Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach 

§ 22 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Zimmerer und zur Zimmerin 

befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Zimmerer und zur 

Zimmerin anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren.

§ 36

Erwerb des Abschlusses zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
nach nichtbestandener Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Zimmerer und zur Zimmerin

Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Zimmerer und zur Zimmerin nach § 33 
Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 33 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 34 – jeweils 
die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 erfüllen.

Abschnitt 4

Berufsausbildung zum Stuckateur und zur Stuckateurin

Unterabschnitt 1

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 37

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung spätestens drei 

Monate vor dem Zeitpunkt von Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 38

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Stuckateurarbeiten sowie zum Stuckateur und zur Stuckateurin in Anlage 2 Abschnitt A, B und D 
für die ersten 24 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Stuckateurarbeiten 
sowie zum Stuckateur und zur Stuckateurin in Anlage 2 Abschnitt A, B und D genannten Fertigkeiten, 
Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
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§ 39

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und 

Durchführen von Ausbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Ausbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Untergründe zu prüfen und vorzubereiten,
7. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
8. Messungen durchzuführen,
9. Bauteile herzustellen sowie
10. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist die Tätigkeit Herstellen einer Oberfläche aus einer Kombination von Stuck-, Putz- 
und Trockenbauarbeiten zugrunde zu legen. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die 
Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für 
die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Maßnahmen zur Vorbereitung und Prüfung von Untergründen zu beschreiben,
7. normgerechte Zeichnungen anzuwenden und bemaßte Skizzen anzufertigen,
8. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
9. Vorschriften des Wärme-, Schall- und Brandschutzes zu unterscheiden,
10. die Durchführung von Ausbauarbeiten zu beschreiben,
11. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
12. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Ausbauarbeiten und 
sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Stuckateurarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Ausbauarbeiten:

a) Unterscheiden und Auswählen von Holz und Holzwerkstoffen,
b) Unterscheiden von Dämmstoffen und Beschreiben des Einbauens und Rückbauens von Dämmstoffen,
c) Unterscheiden von Estrichkonstruktionen und Estricharten,
d) Unterscheiden von Putzen,
e) Beschreiben des Verlegens von Fliesen und Platten,
f) Unterscheiden von Trockenbaukonstruktionen oder
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau;
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2. Bereich Stuckateurarbeiten:
a) Unterscheiden von Putzsystemen und Putzarten,
b) Unterscheiden und Auswählen von Beschichtungsstoffen entsprechend des Untergrundes sowie
c) Beschreiben der Durchführung von Stuckarbeiten.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Ausbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.

§ 40

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Stuckateurarbeiten sowie zum Stuckateur und zur Stuckateurin in der Anlage 2 genannten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Stuckateurarbeiten 
sowie zum Stuckateur und zur Stuckateurin in Anlage 2 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht.
(2) In Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits 

Gegenstand von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die 
Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 41

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Stuck-, Putzflächen und Wärmedämmung“,
2. „Durchführen von Stuck- und Putzarbeiten“,
3. „Durchführen von Trockenbauarbeiten“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 42

Prüfungsbereich „Herstellen von Stuck-, Putzflächen und Wärmedämmung“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Stuck-, Putzflächen und Wärmedämmung“ hat der Prüfling 

nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkelmessungen durchzuführen,
3. Stuck-, Putzflächen und Wärmedämmung herzustellen,
4. Stuckprofile zu ziehen und zu versetzen sowie eine Eckausbildung durchzuführen,
5. Oberflächen zu gestalten,
6. Aufmaße zu erstellen sowie
7. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Wand- und Deckenputzfläche in Verbindung mit einer Trockenbaukonstruktion,
2. Ausbilden eines Fassadendetails im Wärmedämmverbundsystem oder
3. Herstellen von Innendämmungen sowie Herstellen von Anschlüssen und Durchdringungen in luftdichter Ebene.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird.
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(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 14 Stunden.

§ 43

Prüfungsbereich „Durchführen von Stuck- und Putzarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Stuck- und Putzarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden und Schutzmaßnahmen auszuwählen,
3. Gestaltungsprinzipien von Oberflächen zu unterscheiden,
4. Zeichnungen für die eigene Arbeitsvorbereitung zu erstellen,
5. Messverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Prüfverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
7. Stucktechniken zu beschreiben,
8. Verfahren zur Erstellung von Innendämmungen zu beschreiben,
9. den Aufbau und die Herstellung von Wärmedämm-Verbundsystemen zu beschreiben und ökologische 

Auswirkungen zu reflektieren,
10. Arten von Sonderputzen zu unterscheiden,
11. Qualitätsanforderungen bei der Herstellung von Putz- und Trockenbauoberflächen zu unterscheiden,
12. Schäden an Putzoberflächen, an Trockenbauoberflächen oder an Wärmedämm-Verbundsystemen zu 

analysieren und den Ist-Zustand zu dokumentieren sowie Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu erläutern 
sowie

13. Verfahren zur Sanierung von Stuck und Putzen zu unterscheiden.
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

§ 44

Prüfungsbereich „Durchführen von Trockenbauarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Trockenbauarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Verfahren zur Erstellung von Trockenbaukonstruktionen zu unterscheiden,
2. Brand- und Schallschutzkonstruktionen zu beschreiben sowie
3. Verfahren zum Einbauen von Fertigteilestrichen zu unterscheiden.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 45

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
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§ 46

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen 
für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Ausbauarbeiten“                                         mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Stuck-, Putzflächen und Wärmedämmung“                                                    mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Stuck- und Putzarbeiten“                                                                         mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Trockenbauarbeiten“                                                                               mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 47 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Stuck-, Putzflächen und Wärmedämmung“ mit mindestens „ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 47

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Stuck- und Putzarbeiten“,
b) „Durchführen von Trockenbauarbeiten“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 49 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.
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Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 48

Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach 

§ 22 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Stuckateur und zur Stuckateurin 

befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Stuckateur und zur 

Stuckateurin anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren.

§ 49

Erwerb des Abschlusses zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
nach nichtbestandener Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Stuckateur und zur Stuckateurin

Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Stuckateur und zur Stuckateurin nach § 46 
Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 46 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 47 – jeweils 
die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 erfüllen.

Abschnitt 5

Berufsausbildung zum Fliesen-, Platten und Mosaikleger 
und zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin

Unterabschnitt 1

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 50

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung spätestens drei 

Monate vor dem Zeitpunkt von Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.
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§ 51

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten sowie zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und zur 
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin in Anlage 3 Abschnitt A, B und D für die ersten 24 Monate genannten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Fliesen-, Platten- 
und Mosaikarbeiten sowie zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin 
in Anlage 3 Abschnitt A, B und D genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 52

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und 

Durchführen von Ausbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Ausbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Untergründe zu prüfen und vorzubereiten,
7. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
8. Messungen durchzuführen,
9. Bauteile herzustellen sowie
10. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist die Tätigkeit Vorbereiten eines vertikalen Untergrundes und Herstellen einer 
Bahnenabdichtung sowie Bekleiden einer horizontalen Fläche im Dünnbettverfahren zugrunde zu legen. Der 
Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren. Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Maßnahmen zur Vorbereitung und Prüfung von Untergründen zu beschreiben,
7. normgerechte Zeichnungen anzuwenden und bemaßte Skizzen anzufertigen,
8. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
9. Vorschriften des Wärme-, Schall- und Brandschutzes zu unterscheiden,
10. die Durchführung von Ausbauarbeiten zu beschreiben,
11. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
12. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
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Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Ausbauarbeiten und 
sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Ausbauarbeiten:

a) Unterscheiden und Auswählen von Holz und Holzwerkstoffen,
b) Unterscheiden von Dämmstoffen und Beschreiben des Einbauens und Rückbauens von Dämmstoffen,
c) Unterscheiden von Estrichkonstruktionen und Estricharten,
d) Unterscheiden von Putzen,
e) Beschreiben des Verlegens von Fliesen und Platten,
f) Unterscheiden von Trockenbaukonstruktionen oder
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau;

2. Bereich Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten:
a) Anfertigen von Skizzen eines Bodenaufbaus,
b) Unterscheiden von Fliesen, Platten und Mosaiken,
c) Unterscheiden von Mörtelgruppen, Dick- und Dünnbettmörteln,
d) Beschreiben des Prüfens und Vorbereitens von Untergründen sowie
e) Beschreiben von Maßnahmen zum Abdichten im Verbund mit Bekleidungen und Belägen.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Ausbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.

§ 53

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten sowie zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und zur 
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin in der Anlage 3 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Fliesen-, Platten- 
und Mosaikarbeiten sowie zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin 
in Anlage 3 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
(2) In Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits 

Gegenstand von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die 
Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 54

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Belägen aus Fliesen, Platten oder Mosaiken“,
2. „Durchführen von Wandbelagsarbeiten“,
3. „Durchführen von Bodenbelagsarbeiten“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.
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§ 55

Prüfungsbereich „Herstellen von Belägen aus Fliesen, Platten oder Mosaiken“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Belägen aus Fliesen, Platten oder Mosaiken“ hat der Prüfling 

nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkelmessungen durchzuführen und Höhen zu übertragen,
3. Vorschriften des Wärme-, Schall- und Brandschutzes anzuwenden,
4. Aufmaße zu erstellen,
5. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren sowie
6. die Vorgehensweise bei der Durchführung der Arbeitsaufgaben fachlich zu begründen.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Bekleiden eines Pfeilers oder einer Säule mit Fliesen, Platten oder Mosaik,
2. Bekleiden von Teilen eines Badezimmers mit Wand- und Bodenfliesen oder Mosaik,
3. Herstellen eines gedämmten Bodenbelags aus Fliesen, Platten oder Mosaik einschließlich Sockel oder
4. Herstellen eines Wand- oder Stufenbelags für ein Treppenhaus aus Fliesen, Platten oder Mosaik einschließlich 

Sockel.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird.

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren. Während der Durchführung wird mit ihm ein situatives Fachgespräch geführt. Das situative 
Fachgespräch kann aus mehreren Gesprächsphasen bestehen.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe, für die Dokumentation und das situative Fachgespräch beträgt 
insgesamt 12 Stunden. Innerhalb dieser Zeit dauert das situative Fachgespräch höchstens 10 Minuten.

§ 56

Prüfungsbereich „Durchführen von Wandbelagsarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Wandbelagsarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. die Arbeitsplanung auf Grundlage einer Zeichnung zu entwickeln,
3. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden und Schutzmaßnahmen auszuwählen,
4. Zeichnungen für die eigene Arbeitsvorbereitung zu erstellen,
5. Schäden an Wandbelägen zu analysieren und den Ist-Zustand zu dokumentieren sowie Maßnahmen zur 

Schadensbegrenzung zu erläutern,
6. Verfahren zur Bekleidung von Wandflächen in unterschiedlichen geometrischen Formen zu beschreiben,
7. Baustoffe und Bauhilfsstoffe hinsichtlich ihrer Eignung zur Einhaltung von Vorschriften zur Trinkwasser- und 

Lebensmittelhygiene zu unterscheiden,
8. Materialien und Verfahren zur Abdichtung zu unterscheiden und auszuwählen,
9. Gestaltungsgrundlagen und Farbordnungssysteme zu beschreiben,
10. Montage von großformatigen Platten und Fertigteilen zu beschreiben sowie
11. Maßnahmen zur Sanierung und Instandsetzung von Bekleidungen und Wandbelägen zu unterscheiden und 

auszuwählen.
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
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§ 57

Prüfungsbereich „Durchführen von Bodenbelagsarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Bodenbelagsarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Messungen zur Feststellung der Belegreife zu unterscheiden,
2. Eigenschaften von Verlegematerialien zu unterscheiden und Verlegematerialien auszuwählen,
3. Reinigungs- und Einpflegemittel zu unterscheiden und auszuwählen,
4. Materialien und Verfahren zur Abdichtung zu unterscheiden und auszuwählen,
5. Verfahren zur Herstellung von Abdichtungen im Bereich von Rinnen, Abläufen und Durchdringungen zu 

beschreiben,
6. Konstruktionen für die Verlegung von Fliesen und Platten in Außenbereichen zu unterscheiden und auszuwählen,
7. Estricharten zu erkennen und zu beurteilen,
8. Dämmkonstruktionen nach Anforderungen zu unterscheiden sowie
9. Maßnahmen zur Sanierung und Instandsetzung von Bodenbelägen zu unterscheiden und auszuwählen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 58

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 59

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Gesellen- oder 
Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Ausbauarbeiten“                                         mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Belägen aus Fliesen, Platten oder Mosaiken“                                                mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Wandbelagsarbeiten“                                                                              mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Bodenbelagsarbeiten“                                                                             mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 60 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Belägen aus Fliesen, Platten oder Mosaiken“ mit mindestens „ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.
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§ 60

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Wandbelagsarbeiten“,
b) „Durchführen von Bodenbelagsarbeiten“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 62 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 61

Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach 

§ 22 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Fliesen-, Platten- und 

Mosaikleger und zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Fliesen-, Platten- und 

Mosaikleger und zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies 
vereinbaren.

§ 62

Erwerb des Abschlusses zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
nach nichtbestandener Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 

und zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin
Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und zur 

Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin nach § 59 Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum 
Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 59 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 60 – jeweils 
die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 erfüllen.
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Abschnitt 6

Berufsausbildung zum Estrichleger und zur Estrichlegerin

Unterabschnitt 1

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 63

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung spätestens drei 

Monate vor dem Zeitpunkt von Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 64

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Estricharbeiten sowie zum Estrichleger und zur Estrichlegerin in Anlage 4 Abschnitt A, B und D 
für die ersten 24 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Estricharbeiten 
sowie zum Estrichleger und zur Estrichlegerin in Anlage 4 Abschnitt A, B und D genannten Fertigkeiten, 
Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 65

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und 

Durchführen von Ausbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Ausbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Untergründe zu prüfen und vorzubereiten,
7. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
8. Messungen durchzuführen,
9. Bauteile herzustellen sowie
10. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen eines Ausgleichsestrichs mit verschiedenen Neigungen,
2. Herstellen eines schwimmenden Estrichs mit Wandanschluss oder
3. Verlegen eines elastischen Bodenbelags.
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Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe 
durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die 
Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Maßnahmen zur Vorbereitung und Prüfung von Untergründen zu beschreiben,
7. normgerechte Zeichnungen anzuwenden und bemaßte Skizzen anzufertigen,
8. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
9. Vorschriften des Wärme-, Schall- und Brandschutzes zu unterscheiden,
10. die Durchführung von Ausbauarbeiten zu beschreiben,
11. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
12. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Ausbauarbeiten und 
sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Estricharbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Ausbauarbeiten:

a) Unterscheiden und Auswählen von Holz und Holzwerkstoffen,
b) Unterscheiden von Dämmstoffen und Beschreiben des Einbauens und Rückbauens von Dämmstoffen,
c) Unterscheiden von Estrichkonstruktionen und Estricharten,
d) Unterscheiden von Putzen,
e) Beschreiben des Verlegens von Fliesen und Platten,
f) Unterscheiden von Trockenbaukonstruktionen oder
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau;

2. Bereich Estricharbeiten:
a) Anfertigen von Skizzen eines Bodenaufbaus,
b) Unterscheiden von Estrichmörtel nach Bindemitteln,
c) Beschreiben des Prüfens und Vorbereitens von Untergründen,
d) Unterscheiden von Estrichkonstruktionen,
e) Unterscheiden von Fugenarten sowie
f) Unterscheiden von elastischen Belägen aus Platten, Bahnen und Laminaten.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Ausbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.
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§ 66

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Estricharbeiten sowie zum Estrichleger und zur Estrichlegerin in der Anlage 4 genannten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin Schwerpunkt Estricharbeiten sowie 
zum Estrichleger und zur Estrichlegerin in Anlage 4 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht.
(2) In Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits 

Gegenstand von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die 
Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 67

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen und Einbauen von Estrichen und Verlegen von Bodenbelägen“,
2. „Durchführen von Estricharbeiten“,
3. „Durchführen von Bodenbelagsarbeiten“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 68

Prüfungsbereich „Herstellen und Einbauen von Estrichen und Verlegen von Bodenbelägen“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen und Einbauen von Estrichen und Verlegen von Bodenbelägen“ hat der 

Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkelmessungen durchzuführen und Höhen zu übertragen,
3. Vorschriften des Wärme-, Schall- und Brandschutzes anzuwenden,
4. Estriche oder Beläge herzustellen,
5. Aufmaße zu erstellen sowie
6. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist aus den nachfolgend aufgeführten Bereichen jeweils eine der 
aufgeführten Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Estricharbeiten:

a) Herstellen von Verbundestrich als Sichtestrich,
b) Gestaltung von Oberflächen mit Maschinentechnik,
c) Einbauen von Fertigteilestrich oder
d) Einbauen von Heizestrich aus Fließestrich mit Bewegungsfugen und Höhenversatz;

2. Bereich Bodenbelagsarbeiten:
a) Verlegen und Verschweißen von Bahnen- oder Plattenbelag mit Sockelsystem,
b) Verlegen von textilen Bodenbelägen mit Einbau von Intarsien oder
c) Auftragen von Kunstharzen auf Böden.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit in den Bereichen zugrunde gelegt wird.
(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 

dokumentieren.
(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.
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§ 69

Prüfungsbereich „Durchführen von Estricharbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Estricharbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 
planen und zu dokumentieren,

2. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden und Schutzmaßnahmen auszuwählen,
3. Detailzeichnungen oder Skizzen eines Bodenaufbaus anzufertigen,
4. Wärmeschutzberechnungen durchzuführen,
5. Schallschutzkonstruktionen zu beschreiben,
6. Bewegungsfugen bei Estrichkonstruktionen zu berechnen,
7. Arbeitstechniken zur Herstellung von Sichtestrichen zu beschreiben,
8. Oberflächenbearbeitungen von Estrichen durch Schleifen in verschiedenen Optiken zu beschreiben,
9. Oberflächenschutzsysteme für Estriche zu unterscheiden,
10. Verschleißschichten für Betonböden oder Industrieestriche zu unterscheiden sowie deren Herstellung zu 

unterscheiden und zu beschreiben,
11. Dämmkonstruktionen nach Anforderungen zu unterscheiden,
12. Verfahren zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu beschreiben sowie
13. Schäden an Estrichen zu analysieren sowie Verfahren zum Sanieren und Instandsetzen von Estrichen zu 

beschreiben.
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 70

Prüfungsbereich „Durchführen von Bodenbelagsarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Bodenbelagsarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Verfahren zur Messung des Feuchtegehaltes in Estrichen zu beschreiben und Messwerte zu beurteilen,
2. Aufmaße zu erstellen,
3. Messungen zur Feststellung der Belegreife zu unterscheiden,
4. Verlegepläne unter wirtschaftlichen und gestalterischen Gesichtspunkten zu erstellen,
5. die Vorbereitung von Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen zu beschreiben,
6. Verfahren zur Herstellung textiler und elastischer Bodenbeläge zu unterscheiden und auszuwählen,
7. Reinigungs- und Pflegemittel zu unterscheiden und auszuwählen,
8. Konstruktionsarten von Kunstharzschichten zu erläutern,
9. Arbeitsschutzmaßnahmen bei der Arbeit mit Klebern und Kunstharzen zu erläutern,
10. Rutschfestigkeitsklassen bei Bodenbelägen zu unterscheiden und nach Anforderungen auszuwählen,
11. Verbindungsarten bei Laminatböden zu unterscheiden,
12. Verfugen und Verschweißen von Bahnen und Plattenbelägen zu beschreiben,
13. Sockelausbildungen zu unterscheiden,
14. Verlegeverfahren für textile und elastische Bodenbeläge zu unterscheiden sowie
15. Maßnahmen zum Rückbau von Bodenbelägen unter Umwelt- und gesundheitlichen Aspekten zu beschreiben.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
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§ 71

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 72

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen 
für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Ausbauarbeiten“                                         mit 40 Prozent,
2. „Herstellen und Einbauen von Estrichen und Verlegen von Bodenbelägen“                              mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Estricharbeiten“                                                                                      mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Bodenbelagsarbeiten“                                                                             mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 73 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen und Einbauen von Estrichen und Verlegen von Bodenbelägen“ mit mindestens 

„ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 73

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Estricharbeiten“,
b) „Durchführen von Bodenbelagsarbeiten“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 75 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.
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Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 74

Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach 

§ 22 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Estrichleger und zur 

Estrichlegerin befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Estrichleger und zur 

Estrichlegerin anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren.

§ 75

Erwerb des Abschlusses zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
nach nichtbestandener Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Estrichleger und zur Estrichlegerin

Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Estrichleger und zur Estrichlegerin nach § 72 
Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 72 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 73 – jeweils 
die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 erfüllen.

Abschnitt 7

Berufsausbildung zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 
und zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin

Unterabschnitt 1

Gesellen- oder Abschlussprüfung

§ 76

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung spätestens drei 

Monate vor dem Zeitpunkt von Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.
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§ 77

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten sowie zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 
und zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin in Anlage 5 Abschnitt A, B und D für die ersten 24 Monate 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzarbeiten sowie zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und zur Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzisoliererin in Anlage 5 Abschnitt A, B und D genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht.

§ 78

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und 

Durchführen von Ausbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Ausbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Untergründe zu prüfen und vorzubereiten,
7. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
8. Messungen durchzuführen,
9. Bauteile herzustellen sowie
10. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist die Tätigkeit Montieren von Dämmstoffen an Rohrleitungen sowie Herstellen und 
Montieren von Ummantelungen mit Abwicklungen zugrunde zu legen. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe 
durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die 
Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Maßnahmen zur Vorbereitung und Prüfung von Untergründen zu beschreiben,
7. normgerechte Zeichnungen anzuwenden und bemaßte Skizzen anzufertigen,
8. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
9. Vorschriften des Wärme-, Schall- und Brandschutzes zu unterscheiden,
10. die Durchführung von Ausbauarbeiten zu beschreiben,
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11. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 
beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie

12. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 
Qualitätssicherung zu beschreiben.

Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Ausbauarbeiten und 
sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Ausbauarbeiten:

a) Unterscheiden und Auswählen von Holz und Holzwerkstoffen,
b) Unterscheiden von Dämmstoffen und Beschreiben des Einbauens und Rückbauens von Dämmstoffen,
c) Unterscheiden von Estrichkonstruktionen und Estricharten,
d) Unterscheiden von Putzen,
e) Beschreiben des Verlegens von Fliesen und Platten,
f) Unterscheiden von Trockenbaukonstruktionen oder
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau;

2. Bereich Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten:
a) Erstellen von räumlichen Skizzen,
b) Unterscheiden und Auswählen von Dämmstoffen für den Wärme-, Kälte- und Schallschutz nach 

Verwendungszwecken,
c) Unterscheiden und Auswählen von Materialien des Oberflächenschutzes sowie
d) Beschreiben von Unterkonstruktionen für Ummantelungen.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Ausbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.

§ 79

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten sowie zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 
und zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin in der Anlage 5 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzarbeiten sowie zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und zur Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzisoliererin in Anlage 5 genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
(2) In Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits 

Gegenstand von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die 
Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 80

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Gesellen- oder Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Formstücken und Dämmungen“,
2. „Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen“,
3. „Durchführen von Ummantelungsarbeiten“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

Seite 264 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



§ 81

Prüfungsbereich „Herstellen von Formstücken und Dämmungen“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Formstücken und Dämmungen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in 

der Lage ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkelmessungen durchzuführen,
3. Formstücke aus metallischem Oberflächenschutz mit mindestens drei verschiedenen Abwicklungen, 

insbesondere Formkappe, Konus und Abflachung in Verbindung mit einer Wärme-, Kälte- oder Schalldämmung 
zu fertigen,

4. Aufrisse zu erstellen sowie
5. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Dämmen von verschiedenen Rohrformteilen, insbesondere Rohrbogen, Rohrabzweig und Ventil sowie Herstellen 

einer Ummantelung,
2. Dämmen von Luftleitungen mit einer Blechummantelung oder
3. Herstellen von Brandschutzabschottungen.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird.

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 12 Stunden.

§ 82

Prüfungsbereich „Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er 

in der Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden und Schutzmaßnahmen auszuwählen,
3. Zeichnungen für die eigene Arbeitsvorbereitung zu erstellen,
4. Messverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
5. Prüfverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Grundlagen der Wärme-, Kälte- und Schallschutztechnik sowie des Brandschutzes zu unterscheiden,
7. Anforderungen an Dämmungen und Dämmsysteme für den Wärme-, Kälte- und Schallschutz zu unterscheiden,
8. Materialien für den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz zu unterscheiden,
9. Stütz- und Tragkonstruktionen für Dämmungen zu beschreiben,
10. die Montage von Dampfbremssystemen zu beschreiben,
11. den Aufbau von Kühlräumen zu beschreiben sowie
12. die Anwendung von Brandschutzsystemen zu unterscheiden.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
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§ 83

Prüfungsbereich „Durchführen von Ummantelungsarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Ummantelungsarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Formstücke aufzuzeichnen und abzuwickeln,
2. Konstruktionen für Ummantelungen zu beschreiben,
3. Stütz- und Tragkonstruktionen für Ummantelungen zu beschreiben,
4. isometrische Aufmaße zu erstellen,
5. den Aufbau von Schallschutzeinhausungen zu beschreiben und
6. Schäden an Ummantelungen zu analysieren und den Ist-Zustand zu dokumentieren sowie Maßnahmen zur 

Schadensbegrenzung zu erläutern.
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 84

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 85

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen 
für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Ausbauarbeiten“                                         mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Formstücken und Dämmungen“                                                                   mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen“                                                                   mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Ummantelungsarbeiten“                                                                          mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Gesellen- oder Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter 
Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 86 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Formstücken und Dämmungen“ mit mindestens „ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung oder nach § 42 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.
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§ 86

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen“,
b) „Durchführen von Ummantelungsarbeiten“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 88 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 87

Befreiung von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach 

§ 22 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Wärme-, Kälte- und 

Schallschutzisolierer und zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Wärme-, Kälte- und 

Schallschutzisolierer und zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin anzurechnen, wenn die 
Vertragsparteien dies vereinbaren.

§ 88

Erwerb des Abschlusses zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
nach nichtbestandener Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 

und zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin
Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und 

zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin nach § 85 Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss 
zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Gesellen- oder Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 85 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 86 – jeweils 
die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 erfüllen.
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Abschnitt 8

Berufsausbildung zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin

Unterabschnitt 1

Abschlussprüfung

§ 89

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
(1) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt.
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 der Abschlussprüfung spätestens drei Monate vor dem 

Zeitpunkt von Teil 2 der Abschlussprüfung stattfinden.
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.

§ 90

Inhalt des Teiles 1
Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Trockenbauarbeiten sowie zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin in Anlage 6 
Abschnitt A, B und D für die ersten 24 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Trockenbauarbeiten 
sowie zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin in Anlage 6 Abschnitt A, B und D genannten 
Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 91

Prüfungsbereich des Teiles 1
(1) Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von 

Ausbauarbeiten“ statt.
(2) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Ausbauarbeiten“ besteht die Prüfung 

aus zwei Teilen.
(3) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zu planen und persönliche Schutzausrüstung auszuwählen,
2. Arbeitsplätze einzurichten und zu räumen,
3. Mengen von Baustoffen und Bauhilfsstoffen zu berechnen sowie Baustoffe und Bauhilfsstoffe einzusetzen,
4. Werkzeuge und Maschinen auszuwählen und einzusetzen,
5. ergonomische, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bei der Durchführung der Arbeiten zu 

berücksichtigen,
6. Untergründe zu prüfen und vorzubereiten,
7. Pläne, Skizzen und Zeichnungen zu lesen und anzuwenden,
8. Messungen durchzuführen,
9. Bauteile herzustellen sowie
10. sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse der durchzuführenden Arbeiten zu kontrollieren, zu bewerten und zu 

dokumentieren.
Für den Nachweis nach Satz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer Einfachständerwand sowie einer geschlossenen Unterdecke mit einer Beplankung aus 

Trockenbauplatten,
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2. Herstellen einer Einfachständerwand sowie einer geschlossenen Deckenbekleidung mit einer Beplankung aus 
Trockenbauplatten oder

3. Herstellen einer Einfachständerwand und eines Fertigteilestrichs.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird. Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe 
durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Die Prüfungszeit für die 
Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.

(4) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Aufträge zu erfassen sowie Arbeitsabläufe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer 

Vorgaben zu planen,
2. persönliche Schutzausrüstung zu unterscheiden, auszuwählen und diesbezügliche Vorgaben zu erläutern,
3. das Einrichten oder das Räumen von Arbeitsplätzen unter Beachtung von Gefahrenbereichen auf Baustellen zu 

erläutern,
4. Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu unterscheiden, auszuwählen, deren Mengen zu berechnen sowie die 

ökologischen Auswirkungen der Baustoffe und Bauhilfsstoffe zu erläutern,
5. Werkzeuge und Maschinen zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Maßnahmen zur Vorbereitung und Prüfung von Untergründen zu beschreiben,
7. normgerechte Zeichnungen anzuwenden und bemaßte Skizzen anzufertigen,
8. Messgeräte zu unterscheiden und auszuwählen,
9. Vorschriften des Wärme-, Schall- und Brandschutzes zu unterscheiden,
10. die Durchführung von Ausbauarbeiten zu beschreiben,
11. Verfahren zur sortenreinen Trennung und Lagerung von Abfall- und Reststoffen auf der Baustelle zu 

beschreiben und dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sowie
12. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur 

Qualitätssicherung zu beschreiben.
Für den Nachweis nach Satz 1 sind vier Tätigkeiten aus dem nachfolgend aufgeführten Bereich Ausbauarbeiten und 
sämtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Trockenbauarbeiten zugrunde zu legen:
1. Bereich Ausbauarbeiten:

a) Unterscheiden und Auswählen von Holz und Holzwerkstoffen,
b) Unterscheiden von Dämmstoffen und Beschreiben des Einbauens und Rückbauens von Dämmstoffen,
c) Unterscheiden von Estrichkonstruktionen und Estricharten,
d) Unterscheiden von Putzen,
e) Beschreiben des Verlegens von Fliesen und Platten,
f) Unterscheiden von Trockenbaukonstruktionen oder
g) Unterscheiden von Konstruktionen im Mauerwerksbau und im Beton- und Stahlbetonbau;

2. Bereich Trockenbauarbeiten:
a) Unterscheiden von Baustoffen im Trockenbau,
b) Unterscheiden und Auswählen von Bekleidungen und Vorsatzschalen sowie Beschreiben der Herstellung von 

Bekleidungen und Vorsatzschalen,
c) Unterscheiden und Auswählen von Einfachständerwänden sowie Beschreiben der Herstellung von 

Einfachständerwänden sowie
d) Unterscheiden von Unterdecken und Deckenbekleidungen mit einer Beplankung aus Trockenbauplatten.

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten aus dem Bereich Ausbauarbeiten nach Satz 2 Nummer 1 
zugrunde gelegt werden. Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 
bearbeiten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
1. die Bewertung für die Arbeitsaufgabe einschließlich der Dokumentation nach Absatz 3 mit 60 Prozent,
2. die Bewertung für die schriftlichen Aufgaben nach Absatz 4 mit 40 Prozent.
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§ 92

Inhalt des Teiles 2
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Trockenbauarbeiten sowie zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin in der 
Anlage 6 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin im Schwerpunkt Trockenbauarbeiten 
sowie zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin in genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und 
Fähigkeiten entspricht.
(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von 

Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 93

Prüfungsbereiche des Teiles 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:

1. „Herstellen von Trockenbaukonstruktionen“,
2. „Durchführen von Trockenbaukonstruktionsarbeiten“,
3. „Durchführen von Sanierungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten“ sowie
4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 94

Prüfungsbereich „Herstellen von Trockenbaukonstruktionen“
(1) Im Prüfungsbereich „Herstellen von Trockenbaukonstruktionen“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 

Lage ist,
1. Informationen aus Zeichnungen für die Vorbereitung der eigenen Arbeiten zu erfassen,
2. Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkelmessungen durchzuführen,
3. Bauteile unter Beachtung bauphysikalischer Anforderungen herzustellen,
4. Aufmaße zu erstellen sowie
5. Arbeitsergebnisse zu beurteilen und zu dokumentieren.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist eine der folgenden Tätigkeiten zugrunde zu legen:
1. Herstellen einer gegliederten Montagewand und einer akustisch wirksamen Unterdecke,
2. Herstellen einer gegliederten Montagewand und einer akustisch wirksamen Deckenbekleidung,
3. Herstellen einer gegliederten Montagewand und eines Fertigteilestrichs auf mineralischer Schüttung oder
4. Herstellen einer gegliederten Montagewand und Einbau einer Stahlumfassungszarge sowie Einbauen einer 

akustisch wirksamen Unterdecke.
Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeit zugrunde gelegt wird.

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und die Durchführung mit praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren.

(4) Die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und für die Dokumentation beträgt insgesamt 8 Stunden.
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§ 95

Prüfungsbereich „Durchführen von Trockenbaukonstruktionsarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Trockenbaukonstruktionsarbeiten“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass 

er in der Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden und Schutzmaßnahmen auszuwählen,
3. Zeichnungen für die eigene Arbeitsvorbereitung zu erstellen,
4. Aufmaße zu erstellen,
5. Messverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Prüfverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
7. Qualitätsanforderungen bei der Herstellung von Trockenbauoberflächen zu erläutern sowie
8. Wand-, Decken- und Bodenkonstruktionen unter Beachtung bauphysikalischer Anforderungen zu unterscheiden 

und auszuwählen.
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 96

Prüfungsbereich „Durchführen von Sanierungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten“
(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen von Sanierungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten“ hat der Prüfling 

nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Art und Umfang von Aufträgen zu erfassen sowie Arbeitsabläufe entsprechend der technischen Unterlagen zu 

planen und zu dokumentieren,
2. Gefährdungen auf Baustellen zu unterscheiden und Schutzmaßnahmen auszuwählen,
3. Zeichnungen für die eigene Arbeitsvorbereitung zu erstellen,
4. Aufmaße zu erstellen,
5. Messverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
6. Prüfverfahren zu unterscheiden und auszuwählen,
7. Plattenoberflächen entsprechend der geforderten Qualitätsanforderungen zu unterscheiden und auszuwählen,
8. Wand-, Decken- und Bodenkonstruktionen unter Beachtung bauphysikalischer Anforderungen zu unterscheiden 

und auszuwählen,
9. Konstruktionen zur Aufnahme von Konsollasten zu unterscheiden und auszuwählen,
10. Abdichtungen im Verbund zu unterscheiden und zu beschreiben,
11. Barrierefreiheit bei der Planung und Konstruktion von Sanitärräumen zu berücksichtigen,
12. anhand wärmeschutztechnischer Vorgaben die Dämmkonstruktionen zu ermitteln,
13. Konstruktionen zur Beplankung und Dämmung von Dachschrägen und Kehlbalkendecken zu unterscheiden und 

auszuwählen,
14. Schäden an Trockenbaukonstruktionen zu analysieren und den Ist-Zustand zu dokumentieren sowie 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu erläutern und
15. Verfahren zur Sanierung von Trockenbaukonstruktionen zu unterscheiden und auszuwählen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 97

Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu 
beurteilen.

(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
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§ 98

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:

1. „Herstellen von Baukörpern und Durchführen von Ausbauarbeiten“                                         mit 40 Prozent,
2. „Herstellen von Trockenbaukonstruktionen“                                                                         mit 30 Prozent,
3. „Durchführen von Trockenbaukonstruktionsarbeiten“                                                             mit 10 Prozent,
4. „Durchführen von Sanierungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten“                                       mit 10 Prozent 

sowie
5. „Wirtschafts- und Sozialkunde“                                                                                          mit 10 Prozent.

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer 
mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 99 – wie folgt bewertet worden sind:
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. im Prüfungsbereich „Herstellen von Trockenbaukonstruktionen“ mit mindestens „ausreichend“,
4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 42 Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen.

§ 99

Mündliche Ergänzungsprüfung
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
a) „Durchführen von Trockenbaukonstruktionsarbeiten“,
b) „Durchführen von Sanierungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten“ oder
c) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Gesellen- oder Abschlussprüfung den Ausschlag 
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in dem Prüfungsbereich nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
Buchstabe b oder Buchstabe c durchgeführt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 darf eine mündliche Ergänzungsprüfung in dem 
Prüfungsbereich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c auch dann durchgeführt werden, wenn sie für den 
Erwerb des Abschlusses nach § 101 den Ausschlag geben kann.

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis 

der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Unterabschnitt 2

Weitere Berufsausbildungen

§ 100

Befreiung von Teil 1 der Abschlussprüfung und Anrechnung von Ausbildungszeiten
Bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach 

§ 22 Absatz 2 ist
1. der oder die Auszubildende von Teil 1 der Abschlussprüfung zum Trockenbaumonteur und zur 

Trockenbaumonteurin befreit und
2. diese Ausbildung im Umfang von 24 Monaten auf die Dauer der Berufsausbildung zum Trockenbaumonteur und 

zur Trockenbaumonteurin anzurechnen, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren.
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§ 101

Erwerb des Abschlusses zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
nach nichtbestandener Abschlussprüfung zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin

Besteht der Prüfling die Prüfung im Falle der Berufsausbildung zum Trockenbaumonteur und zur 
Trockenbaumonteurin nach § 98 Absatz 2 nicht, erwirbt er auf seinen Antrag den Abschluss zum 
Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin nach Abschnitt 2, wenn
1. er in Teil 1 der Abschlussprüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen erbracht hat und
2. die Ergebnisse der in Nummer 1 bezeichneten Prüfung sowie das Ergebnis im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und 

Sozialkunde“ nach § 98 – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 99 – jeweils 
die Anforderungen nach § 22 Absatz 2 erfüllen.

Abschnitt 9

Schlussvorschriften

§ 102

Übergangsregelung für Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterinnen
Bei erfolgreich abgelegter Gesellen- oder Abschlussprüfung zum Ausbaufacharbeiter oder zur 

Ausbaufacharbeiterin nach der Verordnung über die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft vom 2. Juli 1999 
(BGBl. I S. 1102), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Februar 2009 (BGBl. I S. 399) geändert 
worden ist, sind bis zum Ablauf des 31. Juli 2030 bei Fortsetzung der Berufsausbildung
1. zum Zimmerer oder zur Zimmerin,
2. zum Stukkateur oder zur Stukkateurin,
3. zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger oder zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin,
4. zum Estrichleger oder zur Estrichlegerin,
5. zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer oder zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin oder
6. zum Trockenbaumonteur oder zur Trockenbaumonteurin
nach § 16 Absatz 8 der Verordnung über die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft deren Regelungen anzuwenden.
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Anlage 1 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Zimmererarbeiten sowie zum Zimmerer und zur Zimmerin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Zimmerarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Zimmerer und Zimmerin (§ 5 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum Bau-
prozess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien und Maschinen vor Witterungseinflüssen 

und Beschädigungen schützen sowie vor Diebstahl 
und unbefugtem Zugang sichern und für den Trans-
port vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Ge-

fährdungsbeurteilung auswählen und verwenden so-
wie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutz-
gerüsten vor der Verwendung auf Sicht prüfen

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-
trischem Strom ergreifen

m) Gefährdung durch Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

4

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe a 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

c) Handwerkzeuge schärfen und einsetzen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle transpor-
tieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe b 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen einmessen

4

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von 
Holzbauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe c 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Material und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungsmittel auswählen und einsetzen, ins-
besondere Verbindungen durch Nageln und 
Schrauben herstellen

e) Holzbauteile, insbesondere unter Berücksichtigung 
des konstruktiven Holzschutzes, montieren
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-
geschützt lagern

g) Hölzer und Holzwerkstoffe prüfen
h) Holzverbindungen, insbesondere mit Blatt, Versatz 

und Zapfen, herstellen
i) Dachformen und Dachkonstruktionen unterscheiden
j) Treppengrundformen und Treppenkonstruktionen 

unterscheiden 18
9 Herstellen von Bauteilen aus 

Beton und Stahlbeton1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Bewehrungstahl zuschneiden, biegen, binden und 
einbauen

c) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-
barkeit auf Sicht prüfen

d) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 
nachbehandeln

e) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf 
Verarbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten herstellen, dabei Verbandsarten 
unterscheiden

e) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
f) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtung erstellen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

a) Dämmstoffe nach Material und Verwendungszweck, 
insbesondere für Boden-, Wand-, Decken- und Dach-
konstruktionen, unterscheiden, lagern und vorbereiten

b) Voraussetzungen zum Einbauen von Dämmstoffen 
prüfen, Untergründe vorbereiten

c) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen

12 Herstellen von Putzen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Putzsysteme und Putzarten unterscheiden
b) Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit sowie Maß-

haltigkeit prüfen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit nach Vorgaben vorbereiten
d) Putzprofile, insbesondere Eckprofile, ansetzen und 

Einbauteile einbauen
e) Putzmörtel auswählen, herstellen und auftragen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen
g) einlagige Putzflächen herstellen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

13 Herstellen von Estrichen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

a) Estrichkonstruktionen und Estricharten unterscheiden
b) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft-, Saug- und 

Tragfähigkeit vorbehandeln
d) Trenn- und Dämmschichten einbauen
e) Aussparungen herstellen und einbringen
f) Höhenlehren ausrichten
g) Fugen anlegen
h) Estrichmörtel herstellen
i) Estrichmörtel einbauen und Abbindeprozess sicher-

stellen

20

14 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen und Platten 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
b) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit vorbehandeln
c) Kleber und Mörtel verarbeiten
d) Fliesen schneiden, ansetzen, verlegen und verfugen, 

insbesondere im Dünnbettverfahren
e) Ausschnitte und Löcher in Fliesen herstellen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen

15 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) Trockenbaukonstruktionen unterscheiden
b) Untergründe prüfen und vorbehandeln
c) Wand-Trockenputz ansetzen
d) Befestigungsmittel einsetzen
e) Unterkonstruktionen für Einfachständerwände her-

stellen
f) Beplankungen, insbesondere mit Trockenbauplatten, 

herstellen und Fugen verspachteln
g) Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse herstellen

16 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
c) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
d) Öffnungen in Boden-, Wand-, Decken- und Dach-

konstruktionen mit handgeführten Werkzeugen her-
stellen, Öffnungen sichern

e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 
und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

17 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2
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Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Zimmererarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Zimmerer und Zimmerin (§ 5 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich beteiligten Personen entgegen-
nehmen und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung 
einbeziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren Beteiligten 
abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der Zusam-
menarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) den Bedarf von Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
sowie von Unterkünften und sanitären Anlagen 
feststellen und bei der Bereitstellung mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prüfen und 
für die Durchführung der eigenen Arbeiten berück-
sichtigen, Mängel dokumentieren und die Doku-
mentation weiterleiten

r) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

s) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

t) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
u) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen

v) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten, prüfen und Mängel dokumentieren 
und Dokumentation weiterleiten

w) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

x) Lade-, Hebe- und Transportmittel auswählen und 
einsetzen

y) Förder-, Hebe- und Transportgeräte auswählen und 
bedienen

z) Anschlagpunkte und Anschlagmittel auswählen und 
auf Sicht prüfen

aa) Be- und Entladungen auf Grundlage von Ladeplänen 
unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes durch-
führen

bb) Hilfsmittel zur Ladungssicherung auswählen und ein-
setzen

cc) Abfallstoffe, insbesondere Wertstoffe, und Reststoffe 
sortenrein trennen, lagern und den Abtransport 
vorbereiten, dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichts-
punkte berücksichtigen

dd) Baustoffe auf Wiederverwendbarkeit prüfen
ee) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-

sorgung veranlassen
ff) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-

transport vorbereiten
gg) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 

sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten
hh) geräumte Arbeitsplätze übergeben

6 

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe a 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

d) mobile und stationäre Holzbearbeitungsmaschinen 
und -anlagen auswählen, einsetzen, instand halten 
und warten

e) Funktionsfähigkeit von Maschinen kontrollieren und 
Ergebnisse dokumentieren

f) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

g) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen, auf Funktionsfähigkeit prü-
fen, einrichten und bedienen

h) Maschinen und Anlagen, insbesondere auf Dichtheit, 
prüfen und Verunreinigung der Umwelt vermeiden

i) Förder- und Transportgeräte bedienen
j) Handwerkzeuge schärfen und einsetzen
k) Einsatz und Funktionsweise von programmierbaren 

Maschinen und Anlagen für die Holzbearbeitung 
unterscheiden

l) Teile von Holzkonstruktionen nach Vorgaben digital 
erstellen, Materiallisten, Werkpläne und Maschinen-
daten generieren

m) Hölzer und Holzwerkstoffe mit programmierbaren 
Maschinen und Anlagen bearbeiten

n) Hölzer und Holzwerkstoffe für die Weiterverarbeitung 
vorbereiten

Seite 279 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den 
Gegebenheiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-
ware nutzen

g) bemaßte Einbauskizzen und Pläne anfertigen
h) Einmessskizzen, Aufmaßskizzen und Verlegepläne 

anfertigen
i) Aufrisse anfertigen, Flächen unter Berücksichtigung 

gestalterischer Gesichtspunkte einteilen

5

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe b 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

f) Bauwerke einmessen und abstecken
g) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-

messungen, auch digital, durchführen

8 Prüfen, Bewerten und 
Vorbereiten von 
Untergründen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 18)

a) Untergründe hinsichtlich der weiteren Bearbeitungs-
möglichkeiten unterscheiden und prüfen, Mängel 
dokumentieren und Dokumentation weiterleiten

b) Untergründe auf ihre Beanspruchung und zur Be-
festigung von Konstruktionen, Baugruppen und -teilen 
prüfen

c) Untergründe, insbesondere auf Haft- und Tragfähig-
keit, Beschädigungen, Verunreinigungen, Ebenheit, 
Gefälle, Höhenlage und Saugfähigkeit, prüfen

d) auf Gefahrstoffe in Untergründen im Bestand achten, 
Prüfung veranlassen und Schutzmaßnahmen er-
greifen

e) Schutzmaßnahmen für nicht zu bearbeitende Flächen, 
Bauteile und Objekte, insbesondere auf Verträglich-
keit, prüfen und ausführen

f) Untergründe auf Feuchtigkeit prüfen
g) Untergründe, insbesondere durch Aufbringen von 

Putzen, Spachtel- und Ausgleichsmassen sowie durch 
Einsatz von Trockenbau-Baustoffen und Verbund-
werkstoffen, für die weitere Bearbeitung vorbereiten

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

9 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von 
Holzbauteilen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8, § 4 Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe c 
sowie § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8)

k) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte-, Wärme- 
und Strahlenschutzes einhalten

l) Dachflächen über quadratischen und rechteckigen 
Grundrissen ausmitteln

m) Konstruktionsarten von Wand-, Decken- und Dach-
konstruktionen, insbesondere unter statischen An-
forderungen, unterscheiden und auswählen

n) Schichtaufbauten unter Berücksichtigung der bau-
physikalischen Anforderungen unterscheiden

o) Hölzer und Holzwerkstoffe auf Eignung prüfen, 
auswählen und lagern

p) konstruktiven Holzschutz anwenden
q) Verbindungs- und Befestigungsmittel auswählen und 

einsetzen
r) Hölzer und Holzwerkstoffe anreißen, abbinden und 

zusammenbauen sowie Knotenpunkte und Details 
herstellen

s) Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen, insbeson-
dere aus Holz und Holzwerkstoffen, herstellen

t) Austragungen und Schiftungen für Dachkonstruk-
tionen mit gleicher Neigung herstellen

u) vorgefertigte Bauteile und Bauelemente für Wand-, 
Decken- und Dachkonstruktionen konstruieren, her-
stellen, verladen, transportieren und montieren

v) Innen- und Außenbauteilschichten, insbesondere 
aussteifende Scheiben, einschließlich der Unter-
konstruktionen herstellen

w) Bodenaufbauten im Innen- und Außenbereich, ins-
besondere aus Holz und Holzwerkstoffen, herstellen

x) Dachgesimse an Traufen und Ortgängen, insbeson-
dere aus Holz und Holzwerkstoffen, herstellen

y) Fassaden, insbesondere aus Holz und Holzwerk-
stoffen sowie Plattenwerkstoffen einschließlich Detail-
ausführungen, herstellen

z) Holzoberflächen mit handgeführten Maschinen be-
arbeiten und behandeln

aa) Holzoberflächen imprägnieren, lasieren und ver-
siegeln

bb) Türen, Tore und Verschläge herstellen und einbauen
cc) vorgefertigte Einbauteile und Bauelemente unter Be-

rücksichtigung der Anschluss- und Detailausführung 
einbauen

dd) Konstruktionen im Treppenbau unterscheiden
ee) einläufige gerade Treppen konstruieren
ff) einläufige gerade Treppen herstellen und einbauen
gg) regensichernde Zusatzmaßnahmen, insbesondere 

durch Herstellung von Unterdächern, Unterdeckun-
gen und Unterspannungen, durchführen

hh) Dachziegel, Dachsteine, Faserzementwellplatten, 
Schindeln und Faserzementdachplatten unter-
scheiden und bearbeiten

21
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

ii) Teilbereiche von Dach- und Wandflächen in 
waagerechter Ausführung mit Dachziegeln, Dach-
steinen, Faserzementwellplatten, Schindeln und 
Faserzementdachplatten einteilen und decken sowie 
An- und Abschlüsse herstellen

jj) Befestigungsmittel unter Berücksichtigung der Deck-
arten auswählen

10 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

f) Schalungen für Fertigteile und Ortbetonbauteile, 
insbesondere gerade Treppen, herstellen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

d) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte-, Wärme- 
und Strahlenschutzes einhalten

e) Verfahren zur Herstellung von Anschlüssen unter-
scheiden sowie Anschlüsse herstellen

f) Dämmstoffe, insbesondere aus nachwachsenden 
Rohstoffen, auswählen

g) Dämmstoffe nach Herstellervorgaben an- und ein-
bringen

4

12 Herstellen von Putzen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

h) Putze, insbesondere natürliche Putze, unterscheiden, 
auswählen, herstellen und auftragen

i) natürliche Putze, insbesondere Kalk- und Lehmputze, 
unterscheiden, auswählen und herstellen

j) Putzarmierungen einlegen, Putzträger anbringen

13 Herstellen von Estrichen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

j) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

k) Untergrund auf Feuchtigkeit, Tragfähigkeit sowie 
Maßhaltigkeit, insbesondere Ebenheit und Höhen-
lage, prüfen und vorbereiten, Untergründe säubern

l) Fertigteilestriche, insbesondere hinsichtlich der 
Dämmeigenschaften, auswählen

m) Fertigteilestriche verlegen
n) Rand- und Bewegungsfugen herstellen

2

14 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

h) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte-, Wärme- 
und Strahlenschutzes anwenden

i) Montagepläne erstellen und anwenden
j) Unterkonstruktionen für Ständerwände herstellen
k) Trockenbauplatten auswählen und einbauen
l) Ecken, Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse her-

stellen
m) Öffnungen und Aussparungen herstellen und 

schließen
n) vorgefertigte Bauteile sowie Einbauteile montieren
o) Trockenbauoberflächen entsprechend der ein-

schlägigen Qualitätsanforderungen herstellen
p) Konstruktionen, insbesondere geregelte und nicht 

geregelte Bauarten, im Trockenbau unterscheiden,
q) Unterkonstruktionen zur Befestigung von System- 

und Fertigelementen erstellen
r) Montagewände herstellen

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

s) Unterdecken und Deckenbekleidungen herstellen
t) Vorsatzschalen herstellen
u) Fugen, insbesondere Dehnfugen, Schattenfugen und 

Bauteilanschlussfugen, ausbilden

15 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

f) Regeln des Denkmalschutzes beachten
g) Schäden feststellen
h) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen und 

angrenzende Bauteile schützen
i) Holzkonstruktionen und Holzhybridkonstruktionen, 

Bauteile, Ein- und Anbauteile sowie Baustoffe und 
Bauhilfsstoffe unter Einhaltung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes rückbauen

j) Sicherungsmaßnahmen bei Rückbauarbeiten durch-
führen

k) statische Gesichtspunkte bei Rückbaumaßnahmen 
beachten

l) Bauteile, insbesondere Holzbauteile, auf Wieder-
verwendbarkeit prüfen

m) Öffnungen in Dächern, Decken, Wänden und Böden 
herstellen sowie Öffnungen sichern

n) Dämmstoffe unter Beachtung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes, insbesondere des Staubschutzes, 
rückbauen, Stoffe und Materialien einer umwelt-
schonenden Entsorgung zuführen

o) Gefahrstoffe erkennen und melden, Schutzmaßnah-
men ergreifen sowie Sicherung und Entsorgung ver-
anlassen

4

16 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Beteiligte 
über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2
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Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Zimmerer und Zimmerin (§ 5 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche Leis-
tungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen in die Auftrags-
ausführung einbeziehen und dokumentieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den 
eigenen Arbeitsbereich treffen

p) Baustoffe und Bauhilfsstoffe auf ihre ökologischen 
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Kohlen-
dioxid-Bilanz, unter Einbeziehung kreislaufwirtschaft-
licher Gesichtspunkte, beurteilen und auswählen

q) branchenübliche Software anwenden
r) kontinuierlich Baudokumentation erstellen
s) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objekt-

bezogene Witterungsmessungen, dokumentieren 
und bewerten

t) Aufmaß nach Normen und Richtlinien für die Planung 
und Arbeitsvorbereitung erstellen

u) Wärmeschutzberechnungen durchführen
v) bauklimatische Bedingungen, insbesondere Tem-

peratur und Luftfeuchtigkeit, einhalten, um die Ziel-
werte der Materialfeuchte zu erreichen

6

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

ii) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen ver-
anlassen

jj) Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgegebenem Ver-
kehrszeichenplan aufstellen und unterhalten

kk) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz prüfen und beurteilen, Maßnahmen zur 
Vermeidung treffen, berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere zur 
Absturzsicherung, anwenden

ll) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Berücksichtigen von Zunft 
und Brauchtümern 
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19)

a) traditionelle Holzbearbeitungstechniken unterscheiden
b) Besonderheiten der Zunft und der Brauchtümer im 

Zimmerergewerk für die eigene Arbeit berücksichtigen
2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

5 Herstellen von 
Holzkonstruktionen 
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

a) Verfahren zur Erstellung von Holzkonstruktionen und 
Holzhybridkonstruktionen unterscheiden und aus-
wählen

b) Holzkonstruktionen mit Vergatterungen unterscheiden
c) Abbundpläne erstellen
d) Dachflächen über zusammengesetzten Grundrissen 

ausmitteln
e) Dachkonstruktionen, die Austragen und Schiften er-

fordern, mit ungleicher Neigung einschließlich Anbau-
ten abbinden und montieren

f) Dachgauben, insbesondere mit Kehlbohlen, abbinden 
und montieren

g) vorgefertigte Elemente von Holzkonstruktionen für 
Wände, Decken und Dächer transportieren, einbauen 
und verankern

h) Holzbauweisen mit Binderkonstruktionen, insbeson-
dere für Hallen- und Ingenieurholzbauten, unter-
scheiden und Anschluss- und Detailausführung aus-
führen

i) Holzhybridkonstruktionen, insbesondere Holz-Beton- 
Verbundkonstruktionen, unterscheiden und bei der 
Erstellung mitwirken

20

6 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

h) Dämmsysteme für Dächer, Fassaden und Decken 
unterscheiden, auswählen und auf ihre Wirkung, 
insbesondere unter Berücksichtigung des Brand-, 
Schall-, Feuchte-, Wärme- und Strahlenschutzes 
sowie des Raumklimas, beurteilen

i) Dämmstoffe, insbesondere aus nachwachsenden 
Rohstoffen, unterscheiden und auswählen

j) vorhandene Dämmsysteme beurteilen
k) Dämmsysteme, insbesondere im Einblasverfahren, 

einbauen
l) Dampfdiffusion und Konvektion für den Feuchte- und 

Wärmeschutz beurteilen sowie Schichten für die 
Luftdichtheit und Winddichtheit einbauen

m) Hinterlüftungen an Dächern und Fassaden für den 
Feuchte- und Wärmeschutz herstellen

n) Befestigungsmittel unter Berücksichtigung des Unter-
grundes auswählen und anwenden

o) Vorsatzschalen und Installationsebenen erstellen
p) Brandschutzkonstruktionen für Dächer, Wände und 

Decken erstellen
q) Anschlüsse konstruktiv und luftdicht herstellen

6

7 Herstellen von 
Unterkonstruktionen und 
Bekleidungen 
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) Außenwandbekleidungen und deren Unterkonstruktio-
nen herstellen und Befestigungsmittel auswählen

b) Detailanschlüsse, insbesondere Fugen und Ecken, 
hinsichtlich der Be- und Hinterlüftung sowie Schlag-
regen- und Winddichtheit herstellen

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

8 Herstellen, Einbauen und 
Befestigen von Bauteilen 
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 22)

a) vorgefertigte Bauteile und Bauelemente, insbesondere 
Türen, Treppen, Fenster und Dachflächenfenster, ein-
bauen sowie Anschlüsse herstellen

b) Befestigungs- und Montagehilfsmittel für Verankerun-
gen, insbesondere Dübel, Diagonalverbände, Spann-
schlösser, Abstandhalter und Stahlblechverbindungs-
mittel, auswählen und einbauen

c) Konstruktionsarten von gewendelten Treppen unter-
scheiden und anwenden

d) vorbereitende Maßnahmen für das Montieren von Ein- 
und Anbauteile für Energiesammelanlagen durch-
führen

e) Energiesammler im Zusammenhang mit Dach- und 
Wandkonstruktionen montieren

6

9 Sanieren und Instandhalten 
von Holzkonstruktionen 
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 23)

a) Verfahren zur Sanierung von Holzkonstruktionen 
unterscheiden und auswählen

b) Methoden zur Schadensanalyse unterscheiden, 
Schäden analysieren und Ist-Zustand dokumentieren

c) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-
nahmen zum Schutz veranlassen

d) wertvolle historische Bausubstanz erkennen und Maß-
nahmen zum Schutz veranlassen

e) Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch-
führen, Formen und Schablonen herstellen, Holzbau-
teile ersetzen und ergänzen, Holzschutzmaßnahmen 
durchführen

4

10 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

h) Qualitätssicherungssysteme anwenden
i) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
j) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen doku-

mentieren und kontrollieren, Reinigungsmaßnahmen 
dokumentieren und kontrollieren

k) Reklamationen entgegennehmen, bearbeiten und 
weiterleiten

l) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-
triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigen

m) Aufmaße über durchgeführte Arbeiten nach Normen 
und Richtlinien erstellen

n) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 
Funktions- und Werterhaltung weitergeben

o) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozes-
sen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

4
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Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 5 
Absatz 3)
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 und 
§ 5 Absatz 3 Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag so-
wie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhältnis-
ses erläutern und Aufgaben der im System der dualen 
Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der be-
triebsverfassungs- oder personalvertretungsrecht-
lichen Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der 

beruflichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 und 
§ 5 Absatz 3 Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während der 
gesamten 
Ausbildung 

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 und 
§ 5 Absatz 3 Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 und 
§ 5 Absatz 3 Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, be-
arbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 1 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 1 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Zimmerer und 

Zimmerin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 1 Abschnitt C).
3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 1 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 1 Abschnitt A und B).
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Anlage 2 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Stuckateurarbeiten sowie zum Stuckateur und zur Stuckateurin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Stuckateurarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Stuckateur und Stuckateurin (§ 6 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum Bau-
prozess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien und Maschinen vor Witterungseinflüssen 

und Beschädigungen schützen sowie vor Diebstahl 
und unbefugtem Zugang sichern und für den Trans-
port vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Ge-

fährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutz-
gerüsten vor der Verwendung auf Sicht prüfen

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen 4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-
trischem Strom ergreifen

m) Gefährdung durch Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle trans-
portieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen einmessen

4

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von 
Holzbauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Material und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe für die Abdichtung auf Ebenheit, 
Trockenheit und Festigkeit prüfen, säubern und 
Mängel dokumentieren und anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungen insbesondere durch Nageln und 
Schrauben herstellen

e) Holzbauteile, insbesondere unter Berücksichtigung 
des konstruktiven Holzschutzes, montieren

f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-
geschützt lagern
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

g) Hölzer und Holzwerkstoffe prüfen
h) Verbindungsmittel nach Vorgaben auswählen und 

einsetzen, insbesondere Holzverbindungen mit Blatt, 
Versatz und Zapfen herstellen

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Bewehrungstahl zuschneiden, biegen, binden und 
einbauen

c) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-
barkeit auf Sicht prüfen

d) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 
nachbehandeln

e) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

8

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf Ver-
arbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten herstellen, dabei Verbandsarten 
unterscheiden

e) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
f) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

horizontale und vertikale Abdichtungen erstellen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 2 Buchstabe a 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

a) Dämmstoffe nach Materialien und Verwendungs-
zweck, insbesondere für Boden-, Wand-, Decken- 
und Dachkonstruktionen, unterscheiden, lagern und 
vorbereiten

b) Voraussetzungen zum Einbauen von Dämmstoffen 
prüfen, Untergründe vorbereiten

c) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen

12 Herstellen von Putzen und 
Stuck1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12, § 4 Absatz 4 
Nummer 2 Buchstabe b 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12)

a) Putzsysteme und Putzarten unterscheiden
b) Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit sowie Maß-

haltigkeit prüfen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit nach Vorgaben vorbereiten
d) Putzprofile, insbesondere Eckprofile, ansetzen und 

Einbauteile einbauen
e) Putzmörtel auswählen, herstellen und auftragen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen
g) einlagige Putzflächen herstellen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

13 Herstellen von Estrichen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

a) Estrichkonstruktionen und Estricharten unterscheiden
b) Untergründe prüfen, säubern und ausgleichen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft-, Saug- und 

Tragfähigkeit vorbehandeln
d) Trenn- und Dämmschichten einbauen
e) Aussparungen herstellen und einbringen
f) Höhenlehren ausrichten
g) Fugen anlegen
h) Estrichmörtel herstellen
i) Estrichmörtel einbringen, verdichten, abziehen, 

glätten und Abbindeprozess sicherstellen

30

14 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen und Platten 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
b) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit vorbehandeln
c) Kleber und Mörtel verarbeiten
d) Fliesen schneiden, ansetzen, verlegen und verfugen, 

insbesondere im Dünnbettverfahren
e) Ausschnitte und Löcher in Fliesen herstellen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen

15 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15, § 4 Absatz 4 
Nummer 2 Buchstabe c 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

a) Trockenbaukonstruktionen unterscheiden
b) Untergründe prüfen und vorbehandeln
c) Wand-Trockenputz ansetzen
d) Befestigungsmittel einsetzen
e) Unterkonstruktionen für Einfachständerwände her-

stellen
f) Beplankungen, insbesondere mit Trockenbauplatten, 

herstellen und Fugen verspachteln

16 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
c) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
d) Öffnungen in Decken und Wänden mit handgeführten 

Werkzeugen herstellen sowie Öffnungen sichern
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

17 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2
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Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Stuckateurarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Stuckateur und Stuckateurin (§ 6 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich beteiligten Personen entgegen-
nehmen und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren Beteiligten 
abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der Zu-
sammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) den Bedarf von Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
sowie von Unterkünften und sanitären Anlagen 
feststellen und bei der Bereitstellung mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prüfen und 
für die Durchführung der eigenen Arbeiten berück-
sichtigen, Mängel dokumentieren und die Doku-
mentation weiterleiten

r) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

s) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

t) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
u) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen

v) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten, prüfen und Mängel dokumentieren 
und Dokumentation weiterleiten

w) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

x) Abfallstoffe, insbesondere Wertstoffe, und Reststoffe 
sortenrein trennen, lagern und den Abtransport vor-
bereiten, dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichts-
punkte berücksichtigen

y) Baustoffe auf Wiederverwendbarkeit prüfen
z) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-

sorgung veranlassen
aa) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-

transport vorbereiten
bb) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 

sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten
cc) geräumte Arbeitsplätze übergeben

4

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) Funktionsfähigkeit von Maschinen kontrollieren und 
Ergebnisse dokumentieren

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auf Funktionsfähigkeit prüfen, einrichten 
und bedienen

g) Maschinen auf Dichtigkeit prüfen, um Verunreinigung 
der Umwelt zu vermeiden

h) Förder- und Transportgeräte bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Ge-
gebenheiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen
h) bemaßte Einbauskizzen und Pläne anfertigen
i) Einmessskizzen, Aufmaßskizzen und Verlegepläne 

anfertigen
j) Aufrisse anfertigen, Flächen unter Berücksichtigung 

gestalterischer Gesichtspunkte einteilen

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Bauwerke einmessen und abstecken
g) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkelmes-

sungen, auch digital, durchführen

8 Prüfen, Bewerten und 
Vorbereiten von 
Untergründen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 18)

a) Untergründe hinsichtlich der weiteren Bearbeitungs-
möglichkeiten unterscheiden und prüfen, Mängel 
dokumentieren und Dokumentation weiterleiten

b) Untergründe auf ihre Beanspruchung und zur Be-
festigung von Konstruktionen, Baugruppen und -teilen 
prüfen

c) Untergründe, insbesondere auf Haft- und Tragfähig-
keit, Beschädigungen, Verunreinigungen, Ebenheit, 
Gefälle, Höhenlage und Saugfähigkeit, prüfen

d) auf Gefahrstoffe in Untergründen im Bestand achten, 
Prüfung veranlassen und Schutzmaßnahmen er-
greifen

e) Schutzmaßnahmen für nicht zu bearbeitende Flächen, 
Bauteile und Objekte, insbesondere auf Verträglich-
keit, prüfen und ausführen

f) Untergründe auf Feuchtigkeit prüfen
g) Untergründe, insbesondere durch Aufbringen von 

Putzen, Spachtel- und Ausgleichsmassen sowie durch 
Einsatz von Trockenbau-Baustoffen und Verbund-
werkstoffen, für die weitere Bearbeitung vorbereiten

2

9 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von 
Holzbauteilen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

i) Holzunterkonstruktionen herstellen
j) Holzoberflächen imprägnieren, lasieren und ver-

siegeln

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

g) Vorschriften des Brand-, Schall- und Feuchteschutz 
anwenden

h) nicht tragende Wände aus Wandbauplatten setzen
i) Ecken, Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse her-

stellen
j) Öffnungen, Schlitze und Aussparungen herstellen und 

schließen
k) Fertigteile einbauen
l) Fugen schließen

8

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 2 Buchstabe a 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

d) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

e) Verfahren zur Herstellung von Anschlüssen unter-
scheiden sowie Anschlüsse herstellen

f) Befestigungsmittel unter Berücksichtigung des Unter-
grundes auswählen und anwenden

g) Dämmstoffe, insbesondere aus nachwachsenden 
Rohstoffen, auswählen

h) Wärmedämm-Verbundsysteme unterscheiden und er-
stellen sowie dabei insbesondere Dämmstoffplatten 
anbringen und Putzprofile einbauen

8
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

i) Wärmedämmputze unterscheiden und aufbringen 
sowie dabei insbesondere Putzprofile einsetzen und 
Haftbrücken aufbringen

j) Armierungsputze mit Gewebeeinlagen aufbringen
k) Schlussbeschichtungen aufbringen

12 Herstellen von Putzen und 
Stuck2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12, § 4 Absatz 4 
Nummer 2 Buchstabe b 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12)

h) Putzprofile auswählen, anbringen und ausrichten
i) Putze, insbesondere natürliche Putze, unterscheiden, 

auswählen, herstellen und auftragen
j) natürliche Putze, insbesondere Kalk- und Lehmputze, 

unterscheiden, auswählen und herstellen
k) Putzarmierungen einlegen, Putzträger anbringen
l) Oberputze im Innen- und Außenbereich auftragen und 

strukturieren
m) Putze nachbehandeln
n) mehrlagige Putze herstellen
o) Wandschlitze schließen und Rohrbekleidungen her-

stellen
p) Beschichtungsstoffe unterscheiden, auswählen, für 

Be- und Verarbeitung vorbereiten, Beschichtungen, 
insbesondere durch Streichen, Rollen und Spritzen, 
ausführen

q) Profilformen auswählen, Schablonen herstellen
r) Stuckmörtel auswählen und herstellen
s) Stuckprofile am Tisch ziehen
t) Stuckprofile zuschneiden, versetzen und einputzen

10 

13 Herstellen von Estrichen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

j) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

k) Untergrund auf Haft-, Saug- und Tragfähigkeit sowie 
Maßhaltigkeit, insbesondere Ebenheit, beurteilen und 
vorbereiten, Höhenlage prüfen und übertragen

l) Estrichmörtel mit verschiedenen Bindemitteln her-
stellen

m) Fertigteilestriche, insbesondere hinsichtlich der 
Dämmeigenschaften, auswählen

n) Ausgleichsschüttungen herstellen
o) Fertigteilestriche verlegen
p) fließfähige Estriche nivellieren und entlüften
q) Aussparungen herstellen
r) Rand- und Bewegungsfugen herstellen
s) Feuchtigkeit der Untergründe mit anerkannten Mess-

verfahren prüfen und Ergebnisse dokumentieren

14 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15, § 4 Absatz 4 
Nummer 2 Buchstabe c 
sowie § 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

g) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte-, Wärme- 
und Strahlenschutzes anwenden

h) Montagepläne erstellen und anwenden
i) Unterkonstruktionen für Ständerwände herstellen
j) Trockenbauplatten auswählen und einbauen
k) Ecken, Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse her-

stellen
l) Öffnungen und Aussparungen, insbesondere bei 

Brandschutzanforderungen, herstellen und schließen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

m) vorgefertigte Bauteile sowie Einbauteile montieren
n) Fugen in unterschiedlichen Techniken ausbilden und 

abdichten
o) Trockenbauoberflächen entsprechend der ein-

schlägigen Qualitätsanforderungen herstellen
p) Konstruktionen im Trockenbau, insbesondere hin-

sichtlich Ständertypen, Abständen, Befestigungs- 
und Verbindungsmitteln, unterscheiden

q) Unterkonstruktionen zur Befestigung von System- 
und Fertigelementen erstellen

r) Montagewände herstellen
s) Unterdecken und Deckenbekleidungen herstellen
t) Vorsatzschalen herstellen
u) Außenwandbekleidungen, insbesondere vorgehängte 

Fassadenbekleidungen, herstellen und montieren
v) Verkofferungen und Schürzen herstellen
w) Brandschutzkonstruktionen für Wände und Decken 

einschließlich der Anschlüsse erstellen
x) Öffnungen und Aussparungen, insbesondere für 

Sanitär-, Elektro-, Heizungs- und Klimainstallationen, 
und deren Anschlüsse herstellen

y) Zargen montieren
z) Fugen, insbesondere Dehnfugen, Schattenfugen und 

Bauteilanschlussfugen, ausbilden
aa) Fugen schließen

8

15 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

f) Regeln des Denkmalschutzes beachten
g) Schäden feststellen
h) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen und 

angrenzende Bauteile schützen
i) schadhafte Stellen an Putz- und Stuckoberflächen 

sichern und entfernen
j) Öffnungen in Böden, Wänden und Decken durch 

Stemmen und Schneiden herstellen sowie Öffnungen 
sichern

k) Dämmstoffe unter Beachtung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes, insbesondere des Staubschutzes, 
rückbauen, Stoffe und Materialien einer umwelt-
schonenden Entsorgung zuführen

l) Holzbauteile und Stahlträger unter statischen 
Gesichtspunkten montieren und demontieren

m) Gefahrstoffe erkennen und melden, Schutzmaß-
nahmen ergreifen sowie Sicherung und Entsorgung 
veranlassen

4

16 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Beteiligte 
über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2
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Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Stuckateur und Stuckateurin (§ 6 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche 
Leistungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen in die Auftrags-
ausführung einbeziehen und dokumentieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den eige-
nen Arbeitsbereich treffen

p) Baustoffe und Bauhilfsstoffe auf ihre ökologischen 
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Kohlen-
dioxid-Bilanz, unter Einbeziehung kreislaufwirtschaft-
licher Gesichtspunkte, beurteilen und auswählen

q) branchenübliche Software anwenden
r) kontinuierlich Baudokumentation erstellen
s) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objektbezo-

gene Witterungsmessungen, dokumentieren und be-
werten

t) Aufmaß nach Normen und Richtlinien für die Planung 
und Arbeitsvorbereitung erstellen

u) Wärmeschutzberechnungen durchführen
v) Gestaltungsgrundlagen und Farbordnungssysteme 

unterscheiden
w) bauklimatische Bedingungen, insbesondere Tempe-

ratur und Luftfeuchtigkeit, einhalten, um die Zielwerte 
der Materialfeuchte zu erreichen

8

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

dd) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen ver-
anlassen

ee) Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgegebenem Ver-
kehrszeichenplan aufstellen und unterhalten

ff) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz prüfen und beurteilen, Maßnahmen zur 
Vermeidung treffen, berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere zur 
Absturzsicherung, anwenden

gg) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

i) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf an-
fordern, transportieren, lagern, für den Einsatz vor-
bereiten und einsetzen

j) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt verhindern

k) Putzmaschinen und Förderanlagen einrichten und 
bedienen

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

5 Herstellen von Putzen und 
Stuck4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12)

u) Sonderputze, insbesondere Sanierputze, unter-
scheiden und herstellen

v) Putzoberflächen nach verschiedenen Techniken 
strukturieren und gestalten

2

6 Herstellen von 
Trockenbaukonstruktionen 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19)

a) Verfahren zur Erstellung von Trockenbaukonstruktio-
nen unterscheiden

b) Platten zuschneiden und montieren sowie Fertigteil-
unterdecken montieren

c) Träger, Tragwerke und Stützen bekleiden
d) Vorwandinstallations- und Installationswände her-

stellen
e) umsetzbare Trennwände montieren
f) Brandschutzkonstruktionen für Wände und Decken 

einschließlich der Anschlüsse erstellen
g) Brandschutzelemente zu Brandschutzkonstruktionen 

für Wände und Decken, einschließlich der Anschlüsse 
und Brandabschottungen, montieren

h) Gewölbe und Bögen herstellen und mit unterschied-
lichen Werkstoffen beplanken

i) Fertigteile, insbesondere Bauteile in Falttechnik, 
montieren

j) Dachschrägen unter Beachtung der Winddichtigkeit, 
Dampfdiffusion und Hinterlüftung bekleiden

k) Trockenbauoberflächen entsprechend der einschlägi-
gen Qualitätsanforderungen, insbesondere Vollver-
spachtelungen, herstellen

l) Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser her-
stellen

6

7 Ausführen von Stuckarbeiten 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

a) Stucktechniken, insbesondere Techniken mit Model-
len und Abgüssen, unterscheiden

b) Stuck im Innen- und im Außenbereich, auch vor Ort, 
herstellen und einbauen

c) Stuckprofile ziehen
d) Stuckprofile als Eckgesimse einbauen

8

8 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

l) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte-, Wärme- 
und Strahlenschutzes einhalten

m) Innendämmungen unterscheiden und Voraussetzung 
für Innendämmung prüfen

n) energetische Ertüchtigung der Innenflächen, ins-
besondere durch Platten- und Verbundwerkstoffe und 
Vorsatzschalen, durchführen

o) Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht einbauen
p) Anschlüsse zu Bauteilen herstellen

6
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

9 Integrieren von technischen 
Systemen in Bauteile 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) technische Systeme für die Energiegewinnung und 
Belüftung an Fassaden unterscheiden

b) Voraussetzungen zum Einbauen von technischen 
Systemen prüfen

c) Systemelemente und Fertigteile einschließlich Unter-
konstruktionen montieren

d) technische Systeme in Putzen und Trockenbau 
integrieren

e) Wandheizungs- und -erwärmungssysteme zur Auf-
nahme von Putzen verlegen

4

10 Beschichten von 
Oberflächen 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 22)

a) Gestaltungsprinzipien anwenden
b) Räume und Objekte mit Beschichtungsstoffen und 

Belägen gestalten
c) Wand- und Deckenflächen mit Putz in unterschied-

lichen Techniken gestalten

4

11 Sanieren und Instandhalten 
von Stuck, Putzen und 
Trockenbaukonstruktionen 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 23)

a) Verfahren zur Sanierung von Stuck, Putzen und 
Trockenbaukonstruktionen unterscheiden

b) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maßnah-
men zum Schutz veranlassen

c) Schäden analysieren und Ist-Zustand dokumentieren
d) Sanierung und Instandsetzung durchführen, Sanie-

rungsputze auftragen sowie Stuckteile sichern, ab-
nehmen und aufarbeiten

8

12 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

h) Methoden der Qualitätssicherung anwenden
i) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
j) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen doku-

mentieren und kontrollieren
k) Reklamationen entgegennehmen, bearbeiten und 

weiterleiten
l) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-

triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigen

m) Aufmaße über durchgeführte Arbeiten nach Normen 
und Richtlinien erstellen

n) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 
Funktions- und Werterhaltung weitergeben

o) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozes-
sen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

4
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Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 6 
Absatz 3)
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungs-
verhältnisses erläutern und Aufgaben der im System 
der dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der 

beruflichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und be-
urteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 6 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, be-
arbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 1 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 2 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Stuckateur und 

Stuckateurin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 2 Abschnitt C).
3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 2 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 2 Abschnitt A und B).

Seite 302 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Anlage 3 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten 
sowie zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 

und Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin (§ 7 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum Baupro-
zess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien und Maschinen vor Witterungseinflüssen 

und Beschädigungen schützen sowie vor Diebstahl 
und unbefugtem Zugang sichern und für den Trans-
port vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Ge-

fährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutz-
gerüsten vor der Verwendung auf Sicht prüfen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen
l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-

trischem Strom ergreifen
m) Gefährdung durch Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

4

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle trans-
portieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7, § 4 Absatz 4 
Nummer 3 Buchstabe a 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen einmessen

4

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von Holzbauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Material und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe für die Abdichtung auf Ebenheit, 
Trockenheit und Festigkeit prüfen, säubern und 
Mängel dokumentieren und anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungen insbesondere durch Nageln und 
Schrauben herstellen

e) Holzbauteile, insbesondere unter Berücksichtigung 
des konstruktiven Holzschutzes, montieren

f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-
geschützt lagern
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

g) Hölzer und Holzwerkstoffe prüfen
h) Verbindungsmittel auswählen und einsetzen, ins-

besondere Holzverbindungen mit Blatt, Versatz und 
Zapfen herstellen

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Bewehrungsstahl zuschneiden, biegen, binden und 
einbauen

c) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-
barkeit auf Sicht prüfen

d) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 
nachbehandeln

e) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

8

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf Ver-
arbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten herstellen, dabei Verbandsarten 
unterscheiden

e) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
f) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

horizontale und vertikale Abdichtungen erstellen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

a) Dämmstoffe nach Material und Verwendungszweck, 
insbesondere für Boden-, Wand-, Decken- und Dach-
konstruktionen, unterscheiden, nach Hersteller-
angaben lagern und vorbereiten

b) Voraussetzungen zum Einbauen von Dämmstoffen 
prüfen, Untergrund vorbereiten

c) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen

12 Herstellen von Putzen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Putzsysteme und Putzarten unterscheiden
b) Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit sowie Maß-

haltigkeit prüfen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit nach Vorgaben vorbereiten
d) Putzprofile, insbesondere Eckprofile, ansetzen und 

Einbauteile einbauen
e) Putzmörtel auswählen, herstellen und auftragen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen
g) einlagige Putzflächen herstellen

13 Herstellen von Estrichen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

a) Estrichkonstruktionen und Estricharten unterscheiden
b) Untergründe prüfen, säubern und ausgleichen
c) Untergründe zur Verbesserung der Haft-, Saug- und 

Tragfähigkeit vorbehandeln
d) Fugen anlegen und ausbilden
e) Trenn- und Dämmschichten einbauen
f) Aussparungen herstellen und einbauen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

g) Höhenlehren ausrichten
h) Estrichmörtel herstellen
i) Estrichmörtel einbringen, verdichten, abziehen und 

glätten
j) Estrich nachbehandeln

30

14 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen, Platten und 
Mosaiken1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14, § 4 Absatz 4 
Nummer 3 Buchstabe b 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14)

a) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
b) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit vorbehandeln
c) Kleber und Mörtel verarbeiten
d) Fliesen schneiden, ansetzen, verlegen und verfugen, 

insbesondere im Dünnbettverfahren
e) Ausschnitte und Löcher in Fliesen herstellen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen

15 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) Trockenbaukonstruktionen unterscheiden
b) Untergründe prüfen und vorbehandeln
c) Wand-Trockenputz ansetzen
d) Befestigungsmittel einsetzen
e) Unterkonstruktionen für Einfachständerwände her-

stellen
f) Beplankungen, insbesondere mit Trockenbauplatten, 

herstellen und Fugen verspachteln
g) Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse herstellen

16 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
c) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
d) Öffnungen in Decken und Wänden mit handgeführten 

Werkzeugen herstellen, Öffnungen sichern
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

17 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2
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Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 

und Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin (§ 7 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich beteiligten Personen entgegen-
nehmen und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren Beteiligten 
abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der Zusam-
menarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) den Bedarf von Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
sowie von Unterkünften und sanitären Anlagen fest-
stellen und bei der Bereitstellung mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prüfen und 
für die Durchführung der eigenen Arbeiten berück-
sichtigen, Mängel dokumentieren und die Doku-
mentation weiterleiten

r) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

s) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

t) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
u) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen

v) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten, prüfen und Mängel dokumentieren 
und Dokumentation weiterleiten

w) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

x) Abfallstoffe, insbesondere Wertstoffe, und Reststoffe 
sortenrein trennen, lagern und den Abtransport vor-
bereiten, dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichts-
punkte berücksichtigen

y) Baustoffe auf Wiederverwendbarkeit prüfen
z) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-

sorgung veranlassen
aa) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-

transport vorbereiten
bb) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 

sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten
cc) geräumte Arbeitsplätze übergeben

4

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) Funktionsfähigkeit von Maschinen kontrollieren und 
Ergebnisse dokumentieren

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auf Funktionsfähigkeit prüfen, einrichten 
und bedienen

g) Maschinen auf Dichtheit prüfen, um Verunreinigung 
der Umwelt zu vermeiden

h) Förder- und Transportgeräte bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen ermitteln 
und diese anfordern

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe auf Vollständigkeit, 
Beschädigung und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse 
dokumentieren und bei Abweichungen Maßnahmen 
ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Ge-
gebenheiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen
h) bemaßte Einbauskizzen und Pläne anfertigen
i) Verlegepläne, auch in digitaler Form, anwenden
j) Flächen unter Berücksichtigung gestalterischer Ge-

sichtspunkte einteilen

4 
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7, § 4 Absatz 4 
Nummer 3 Buchstabe a 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

f) Bauwerke einmessen und abstecken
g) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-

messungen, auch digital, durchführen
h) Belegreife der Untergründe durch Messverfahren 

ermitteln und Ergebnisse dokumentieren

8 Prüfen, Bewerten und 
Vorbereiten von 
Untergründen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 18)

a) Untergründe hinsichtlich der weiteren Bearbeitungs-
möglichkeiten unterscheiden und prüfen, Mängel 
dokumentieren und Dokumentation weiterleiten

b) Untergründe auf ihre Beanspruchung und zur 
Befestigung von Konstruktionen und Bauteilen prüfen

c) Untergründe, insbesondere auf Haft- und Tragfähig-
keit, Beschädigungen, Verunreinigungen, Ebenheit, 
Gefälle, Höhenlage und Saugfähigkeit, prüfen

d) auf Gefahrstoffe in Untergründen im Bestand achten, 
Prüfung veranlassen und Schutzmaßnahmen er-
greifen

e) Schutzmaßnahmen für nicht zu bearbeitende Flächen, 
Bauteile und Objekte, insbesondere auf Verträglich-
keit, prüfen und ausführen

f) Untergründe, insbesondere durch Aufbringen von 
Putzen, Spachtel- und Ausgleichsmassen sowie durch 
Einsatz von Trockenbau-Baustoffen und Verbund-
werkstoffen, für die weitere Bearbeitung vorbereiten

2

9 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

d) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

e) Verfahren zur Herstellung von Anschlüssen unter-
scheiden sowie Anschlüsse herstellen

f) Dämmstoffe, insbesondere aus nachwachsenden 
Rohstoffen, und Isolierstoffe auswählen

g) Dämmstoffe, insbesondere für den Trittschallschutz 
und für Wärmedämmungen an Böden und Wänden, 
zur Aufnahme von Fliesen, Platten und Mosaiken 
einbauen

h) Sperrungen und Abdichtungen gegen Bodenfeuchtig-
keit einbauen

4

10 Herstellen von Putzen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

h) Putzprofile auswählen, anbringen und ausrichten
i) Putzarmierungen einlegen, Putzträger anbringen
j) Oberputze auftragen und strukturieren
k) mehrlagige Putze herstellen
l) Wandschlitze schließen und Abkofferungen herstellen

11 Herstellen von Estrichen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

k) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

l) Untergrund auf Haft-, Saug- und Tragfähigkeit sowie 
Maßhaltigkeit, insbesondere Ebenheit, beurteilen und 
vorbereiten, Höhenlage prüfen und übertragen

m) Estrichmörtel mit verschiedenen Bindemitteln her-
stellen

n) Gefälle-, Ausgleichs- und Leichtestriche herstellen
o) Heizestriche unterscheiden und herstellen

Seite 309 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

p) Estriche zur Aufnahme von Fliesen, Platten und 
Mosaiken sowie von Natur- und Werksteinen von 
Hand und maschinell einbringen, verdichten und 
abziehen

q) Bewehrungen, Profile und Drainageschichten ein-
bauen

r) Fertigteilestriche verlegen
s) Aussparungen für unterschiedliche geometrische 

Formen herstellen
t) Schienen und Rahmen zuschneiden und einbauen
u) Schein-, Rand- und Bewegungsfugen mit und ohne 

Profil anlegen und schließen

24

12 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen, Platten und 
Mosaiken2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14, § 4 Absatz 4 
Nummer 3 Buchstabe b 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14)

g) Eignung der Fliesen, Platten, Mosaike und Werk-
steine, insbesondere in Bezug auf Rutschhemmung, 
Frostbeständigkeit und Abriebfestigkeit, prüfen

h) Feuchtigkeit der Untergründe mit anerkannten Mess-
verfahren prüfen und Belegreife beurteilen

i) Fliesen, Platten, Mosaike, Werksteine, Formstücke 
und Profile von Hand und maschinell be- und ver-
arbeiten

j) Bindemittel, Zuschlag und Zusatzmittel für Mörtel 
unter Berücksichtigung des zu verlegenden Materials 
und der Untergründe auswählen

k) Hilfsmittel zum Ansetzen und Verlegen, insbesondere 
Justierhilfen und Schablonen, auswählen und ver-
wenden

l) Platten und Werksteine im Außenbereich in ge-
bundener und ungebundener Konstruktion verlegen

m) Mörtel ressourcenschonend herstellen
n) Bekleidungen und Beläge für gegliederte, vertikale, 

horizontale und geneigte Flächen herstellen
o) Fliesen, Platten, Mosaike und Werksteine mit 

hydraulischen Mörteln und Harzen verfugen
p) Bewegungsfugen anlegen, Fugen mit elastischen 

Füllstoffen schließen
q) Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Be-

lägen aus Fliesen, Platten, Mosaiken und Werksteine 
unter Berücksichtigung der Wassereinwirkungs-
klassen herstellen

r) hergestellte Flächen reinigen, pflegen und schützen

13 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

h) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes anwenden

i) Montagepläne erstellen und anwenden
j) Unterkonstruktionen für Ständerwände herstellen
k) Trockenbauplatten auswählen und einbauen
l) Ecken, Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse her-

stellen
m) Montagewände und Vorsatzschalen zur Aufnahme 

von Fliesen, Platten und Mosaiken herstellen
n) vorgefertigte Bauteile, insbesondere Sanitärsystem-

bauteile, Tragkonstruktionen und Installationsteile, 
montieren

6 
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

o) Ummantelungen und Bekleidungen herstellen und 
montieren

p) Öffnungen für Sanitär-, Elektro-, Heizungs- und Klima-
installationen herstellen und Anschlüsse anarbeiten

q) Öffnungen und Aussparungen, insbesondere bei 
Brandschutzanforderungen, herstellen und schließen

r) Fugen in unterschiedlichen Techniken ausbilden
s) Trockenbauoberflächen entsprechend der ein-

schlägigen Qualitätsanforderungen herstellen

14 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

f) Schäden feststellen
g) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen, an-

grenzende Bauteile schützen und Transportwege ein-
richten und schützen

h) Bauteile ab- und ausbauen
i) Konstruktionen und Beläge rückbauen
j) Öffnungen in Böden, Wänden und Decken durch 

Stemmen und Schneiden herstellen sowie Öffnungen 
sichern

k) Dämmstoffe unter Beachtung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes, insbesondere des Staubschutzes, 
rückbauen, Stoffe und Materialien einer umweltscho-
nenden Entsorgung zuführen

l) Gefahrstoffe erkennen und melden, Schutzmaßnah-
men ergreifen sowie Sicherung und Entsorgung ver-
anlassen

4

15 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Beteiligte 
über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2
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Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 

und Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin (§ 7 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche Leis-
tungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen in die Auftrags-
ausführung einbeziehen und dokumentieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den 
eigenen Arbeitsbereich treffen

p) Baustoffe und Bauhilfsstoffe auf ihre ökologischen 
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Kohlen-
dioxid-Bilanz, unter Einbeziehung kreislaufwirtschaft-
licher Gesichtspunkte, beurteilen und auswählen

q) branchenübliche Software anwenden
r) kontinuierlich Baudokumentation erstellen
s) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objektbezo-

gene Witterungsmessungen, dokumentieren und be-
werten

t) Aufmaß nach Normen und Richtlinien für die Planung 
und Arbeitsvorbereitung erstellen

u) Gestaltungsgrundlagen und Farbordnungssysteme 
unterscheiden

v) bauklimatische Bedingungen, insbesondere Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit, einhalten, um die Zielwerte 
der Materialfeuchte zu erreichen

8

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

dd) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen ver-
anlassen

ee) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz prüfen und beurteilen, Maßnahmen zur 
Vermeidung treffen, berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere zur 
Absturzsicherung, anwenden

ff) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben 
und Zustand dokumentieren

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

i) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf an-
fordern, transportieren, lagern, für den Einsatz vor-
bereiten und einsetzen

j) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt verhindern

2

5 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6)

k) Verlegepläne, auch in digitaler Form, erstellen
l) bemaßte Einbauskizzen und Pläne unter Anwendung 

normgerechter Sinnbilder anfertigen
m) Einmessskizzen und Aufmaßskizzen anfertigen

4

Seite 312 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

6 Durchführen von Energie- 
effizienzmaßnahmen sowie 
Maßnahmen zum Schall- 
und Brandschutz in und an 
Bauwerken und Bauteilen4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

i) dünnschichtige Boden- und Wandheizungssysteme 
zur Aufnahme von Fliesen, Platten und Mosaiken 
verlegen

4

7 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen, Platten und 
Mosaiken4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14)

s) Schablonen herstellen
t) Schnitttechniken, insbesondere Rundschnitte, unter-

scheiden und anwenden
u) Bauteile, insbesondere Säulen, Treppen, Bögen, 

Behälter und Becken sowie gerundete Flächen, in 
unterschiedlichen Verfahren unter Berücksichtigung 
gestalterischer Gesichtspunkte bekleiden

v) Reinigungs- und Einpflegemittel unterscheiden, aus-
wählen und anwenden

w) Baustoffe und Bauhilfsstoffe hinsichtlich ihrer Eignung 
zur Einhaltung von Vorschriften zur Trinkwasser- und 
Lebensmittelhygiene unterscheiden, auswählen und 
einsetzen

x) großformatige Platten verlegen und Bauteile montieren
y) Natur- und Werksteine auf Eignung prüfen und be-

arbeiten
z) Bauteile mit Natur- und Werksteinen bekleiden

12

8 Herstellen von Abdichtungen 
sowie Bodenabläufen und 
Bodenrinnen 
(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19)

a) Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Be-
lägen aus Fliesen, Platten und Mosaiken unter Berück-
sichtigung der Wassereinwirkungsklassen herstellen

b) Materialien und Verarbeitungsverfahren zur Ab-
dichtung unterscheiden und anwenden

c) Bodeneinläufe und Rinnen entsprechend den Ver-
arbeitungsvorschriften und planerischen Vorgaben 
positionieren und eindichten

d) Bodenkonstruktionen der geplanten Abdichtung an-
passen

e) Abdichtungsarbeiten dokumentieren

8

9 Sanieren und Instandhalten 
von Belägen und 
Bekleidungen aus Fliesen, 
Platten, Mosaiken und 
Werksteinen 
(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

a) Bekleidungen und Beläge auf Schäden prüfen und 
Ist-Zustand dokumentieren

b) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen
c) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-

nahmen zum Schutz veranlassen
d) Ursachen von Schäden an Bekleidungen und Belägen 

abschätzen
e) Maßnahmen zur Sanierung und Instandsetzung von 

Bekleidungen und Belägen vorschlagen und Art und 
Umfang der Instandhaltung festlegen

f) Ausblühungen entfernen, fluatieren, wachsen und 
konservieren

g) Bekleidungen und Beläge sanieren und instand setzen

8

Seite 313 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

10 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

h) Qualitätssicherungssysteme anwenden
i) erstellte Beläge schützen und auf Wartezeiten bis zur 

Nutzung hinweisen
j) Ersatzmaterial und Zubehör übergeben und doku-

mentieren
k) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
l) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen doku-

mentieren und kontrollieren, Reinigungsmaßnahmen 
kontrollieren und überwachen

m) Reklamationen entgegennehmen, bearbeiten und 
weiterleiten

n) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-
triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigen

o) Aufmaße über durchgeführte Arbeiten nach Normen 
und Richtlinien erstellen

p) Übergabeprotokolle erstellen
q) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 

Funktions- und Werterhaltung weitergeben
r) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeits-

prozessen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

6

Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 7 
Absatz 3)
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 7 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungs-
verhältnisses erläutern und Aufgaben der im System 
der dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der 

beruflichen Weiterentwicklung erläutern
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 7 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung 

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 7 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 7 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, be-
arbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 3 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 3 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Fliesen-, Platten- 

und Mosaikleger und Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 3 
Abschnitt C).

3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 3 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 3 Abschnitt A und B).
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Anlage 4 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 5)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 
im Schwerpunkt Estricharbeiten sowie zum Estrichleger und zur Estrichlegerin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Estricharbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 4) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Estrichleger und Estrichlegerin (§ 8 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team planen
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum Bau-
prozess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien und Maschinen vor Witterungseinflüssen 

und Beschädigungen schützen sowie vor Diebstahl 
und unbefugtem Zugang sichern und für den Trans-
port vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der 

Gefährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutz-
gerüsten vor der Verwendung auf Sicht prüfen

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen 6
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-
trischem Strom ergreifen

m) Gefährdung durch Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen, bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle trans-
portieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe a 
sowie § 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen einmessen

4

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von Holzbauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Material und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungen insbesondere durch Nageln und 
Schrauben herstellen

e) Holzbauteile, insbesondere unter Berücksichtigung 
des konstruktiven Holzschutzes, montieren

f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-
geschützt lagern

g) konstruktiven Holzschutz anwenden
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

h) Hölzer und Holzwerkstoffe prüfen
i) Verbindungsmittel auswählen und einsetzen, ins-

besondere Holzverbindungen mit Blatt, Versatz und 
Zapfen herstellen

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Bewehrungsstahl zuschneiden, biegen, binden und 
einbauen

c) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-
barkeit auf Sicht prüfen

d) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 
nachbehandeln

e) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

8

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf Ver-
arbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten herstellen, dabei Verbandsarten un-
terscheiden

e) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
f) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

horizontale und vertikale Abdichtungen erstellen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

a) Dämmstoffe nach Material und Verwendungszweck, 
insbesondere für Boden-, Wand-, Decken- und Dach-
konstruktionen, unterscheiden, lagern und vorbereiten

b) Voraussetzungen zum Einbauen von Dämmstoffen 
prüfen, Untergrund vorbereiten

c) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen

12 Herstellen von Putzen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Putzsysteme und Putzarten unterscheiden
b) Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit sowie Maß-

haltigkeit prüfen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit nach Vorgaben vorbereiten
d) Putzprofile, insbesondere Eckprofile, ansetzen und 

Einbauteile einbauen
e) Putzmörtel auswählen, herstellen und auftragen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen
g) einlagige Putzflächen herstellen

13 Herstellen von Estrichen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe b 
sowie § 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

a) Estrichkonstruktionen und Estricharten unterscheiden
b) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft-, Saug- und 

Tragfähigkeit vorbehandeln
d) Trenn- und Dämmschichten einbauen
e) Aussparungen herstellen und einbauen
f) Schienen einbauen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

g) Höhenlehren ausrichten
h) Fugen ausbilden
i) Estrichmörtel herstellen
j) Estrichmörtel einbauen, verdichten, abziehen und 

abreiben
k) Estrich nachbehandeln

28

14 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen und Platten1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
b) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit vorbehandeln
c) Kleber und Mörtel verarbeiten
d) Fliesen schneiden, ansetzen, verlegen und verfugen, 

insbesondere im Dünnbettverfahren
e) Ausschnitte und Löcher in Fliesen herstellen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen

15 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

a) Trockenbaukonstruktionen unterscheiden
b) Untergründe prüfen und vorbehandeln
c) Wand-Trockenputz ansetzen
d) Befestigungsmittel einsetzen
e) Unterkonstruktionen für Einfachständerwände her-

stellen
f) Beplankungen, insbesondere mit Trockenbauplatten, 

herstellen und Fugen verspachteln
g) Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse herstellen

16 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
c) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
d) Öffnungen in Decken und Wänden mit handgeführten 

Werkzeugen herstellen, Öffnungen sichern
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

17 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2
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Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Estricharbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 4) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Estrichleger und Estrichlegerin (§ 8 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich beteiligten Personen entgegen-
nehmen und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren Beteiligten 
abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der Zu-
sammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) den Bedarf von Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
sowie von Unterkünften und sanitären Anlagen 
feststellen und bei der Bereitstellung mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prüfen und 
für die Durchführung der eigenen Arbeiten berück-
sichtigen, Mängel dokumentieren und die Doku-
mentation weiterleiten

r) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

s) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

t) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
u) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen

v) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten, prüfen und Mängel dokumentieren 
und Dokumentation weiterleiten

w) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

x) bei schadstoffbelasteten Arbeiten Maschinen für die 
Be- und Entlüftung einsetzen

y) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit ent-
zündlichen Stoffen und Materialien ergreifen

z) Abfallstoffe, insbesondere Wertstoffe, und Reststoffe 
sortenrein trennen, lagern und den Abtransport vor-
bereiten, dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichts-
punkte berücksichtigen

aa) Baustoffe auf Wiederverwendbarkeit prüfen
bb) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte 

Entsorgung veranlassen
cc) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-

transport vorbereiten
dd) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 

sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten
ee) geräumte Arbeitsplätze übergeben

6

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) Funktionsfähigkeit von Maschinen kontrollieren und 
Ergebnisse dokumentieren

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auf Funktionsfähigkeit prüfen, einrichten 
und bedienen

g) Maschinen auf Dichtheit prüfen, um Verunreinigung 
der Umwelt zu vermeiden

h) Förder- und Transportgeräte bedienen
i) Maschinen zur Herstellung und Verarbeitung von 

Estrichmörtel bedienen und Förderleitungen auf 
Funktionsfähigkeit und Dichtheit prüfen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Ge-
gebenheiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen
h) bemaßte Einbauskizzen und Pläne anfertigen 4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

i) Einmessskizzen, Aufmaßskizzen und Verlegepläne 
anfertigen

j) Aufrisse anfertigen, Flächen unter Berücksichtigung 
gestalterischer Gesichtspunkte einteilen

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe a 
sowie § 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7)

f) Bauwerke einmessen und abstecken
g) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-

messungen, auch digital, durchführen

8 Prüfen, Bewerten und 
Vorbereiten von 
Untergründen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 18)

a) Untergründe hinsichtlich der weiteren Bearbeitungs-
möglichkeiten unterscheiden und prüfen, Mängel 
dokumentieren und Dokumentation weiterleiten

b) Untergründe auf ihre Beanspruchung und zur 
Befestigung von Konstruktionen, Baugruppen und 
-teilen prüfen

c) Untergründe, insbesondere auf Haft- und Tragfähig-
keit, Beschädigungen, Verunreinigungen, Ebenheit, 
Gefälle, Höhenlage und Saugfähigkeit, prüfen

d) auf Gefahrstoffe in Untergründen im Bestand achten, 
Prüfung veranlassen und Schutzmaßnahmen er-
greifen

e) Schutzmaßnahmen für nicht zu bearbeitende Flächen, 
Bauteile und Objekte, insbesondere auf Verträglich-
keit, prüfen und ausführen

f) Untergründe auf Feuchtigkeit prüfen
g) Untergründe, insbesondere durch Aufbringen von 

Putzen, Spachtel- und Ausgleichsmassen sowie durch 
Einsatz von Trockenbau-Baustoffen und Verbund-
werkstoffen, für die weitere Bearbeitung vorbereiten

2

9 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 11)

d) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

e) Dämmstoffe für Estrichkonstruktionen, insbesondere 
aus nachwachsenden Rohstoffen, auswählen

f) Dämmstoffe, insbesondere auf Böden, nach Her-
stellervorgaben an- und einbringen

g) Anschlüsse herstellen
h) Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit einbauen

4

10 Herstellen von Estrichen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13, § 4 Absatz 4 
Nummer 4 Buchstabe b 
sowie § 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

l) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

m) Untergrund auf Haft-, Saug- und Tragfähigkeit sowie 
Maßhaltigkeit, insbesondere Ebenheit, beurteilen und 
vorbereiten, Höhenlage prüfen und übertragen

n) Estrichmörtel mit verschiedenen Bindemitteln her-
stellen

o) Gefälle-, Ausgleichs- und Leichtestriche herstellen
p) Verbundestriche, Estriche auf Trennschichten und 

schwimmende Estriche unter Beachtung der Mindest-
dicke einbauen

q) Estriche in plastischer Konsistenz verdichten, ab-
ziehen, reiben sowie händisch und maschinell glätten

r) fließfähige Estriche nivellieren und entlüften
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

s) Rand- und Bewegungsfugen herstellen, Profile ein-
setzen

t) Art der Haftbrücke auswählen und Haftbrücke auf-
bringen

u) Zusatzmittel auswählen und dosieren
v) Aussparungen für unterschiedliche geometrische 

Formen herstellen
w) Schienen und Rahmen zuschneiden und einbauen
x) Scheinfugen von Hand und maschinell einschneiden 

und schließen
y) Unebenheiten durch gebundene Schüttungen aus-

gleichen
z) textile und elastische Beläge sowie mehrschichtige 

Elemente unterscheiden
aa) Feuchtigkeit der Untergründe mit anerkannten Mess-

verfahren prüfen und Ergebnisse dokumentieren
bb) Beläge akklimatisieren, zuschneiden, verkleben und 

verschweißen
cc) Sockel anbringen
dd) Beläge einpflegen

24 

11 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen und Platten3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

g) Platten und Werksteine in gebundener und ungebun-
dener Konstruktion zur Anarbeitung von Estrichen 
verlegen

h) Anschlüsse an Estriche herstellen
i) Platten und Werksteine von Hand und maschinell be- 

und verarbeiten
j) Laminatböden schwimmend verlegen

12 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

h) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes anwenden

i) Montagepläne erstellen und anwenden
j) Fertigteilestriche mit Unterkonstruktionen verlegen
k) Fugen ausbilden und schließen

4

13 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

f) Schäden feststellen
g) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen und 

angrenzende Bauteile schützen
h) Fußbodenkonstruktionen rückbauen und getrennt 

entsorgen
i) Öffnungen in Böden herstellen sowie Öffnungen 

sichern
j) Dämmstoffe unter Beachtung des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes, insbesondere des Staubschutzes, 
rückbauen, Stoffe und Materialien einer umwelt-
schonenden Entsorgung zuführen

k) Gefahrstoffe erkennen und melden, Schutzmaßnah-
men ergreifen sowie Sicherung und Entsorgung ver-
anlassen

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

14 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Beteiligte 
über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2

Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr – 
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Estrichleger und Estrichlegerin (§ 8 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche Leis-
tungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen in die Auftrags-
ausführung einbeziehen und dokumentieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den eigenen 
Arbeitsbereich treffen

p) Baustoffe und Bauhilfsstoffe auf ihre ökologischen 
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Kohlen-
dioxid-Bilanz, unter Einbeziehung kreislaufwirtschaft-
licher Gesichtspunkte, beurteilen und auswählen

q) branchenübliche Software anwenden
r) kontinuierlich Baudokumentation erstellen
s) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objektbezo-

gene Witterungsmessungen, dokumentieren und be-
werten

t) Aufmaß nach Normen und Richtlinien für die Planung 
und Arbeitsvorbereitung erstellen

u) Wärmeschutzberechnungen durchführen
v) Trittschallschutzberechnungen berücksichtigen
w) bauklimatische Bedingungen, insbesondere Tempera-

tur und Luftfeuchtigkeit, einhalten, um die Zielwerte 
der Materialfeuchte zu erreichen

8
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

ff) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen ver-
anlassen

gg) Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgegebenem Ver-
kehrszeichenplan aufstellen und unterhalten

hh) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz prüfen und beurteilen, Maßnahmen zur 
Vermeidung treffen, berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere zur 
Absturzsicherung, anwenden

ii) Transport und Lagerung von Gefahrstoffen, ins-
besondere Reaktionsharzen, sicherstellen

jj) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

j) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf 
anfordern, transportieren, lagern, für den Einsatz 
vorbereiten und einsetzen

k) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt verhindern

l) Entstaubungsanlagen aufbauen und einsetzen
m) Kondenstrockner und Ventilatoren für die Bau-

trocknung aufbauen und einsetzen

4

5 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

i) Systeme aus Wärmedämmestrichen einbringen
j) Brandschutzabschlüsse im Bereich von Rand- und 

Bewegungsfugen herstellen
k) Schallschutzkonstruktionen unterscheiden 4

6 Herstellen von Estrichen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

ee) Estriche mit Heiz- und Kühlsystemen unterscheiden 
und herstellen

ff) Unterkonstruktionen für Doppel- und Hohlraum-
böden herstellen

gg) Doppel- und Hohlraumböden einbauen
hh) Einbauteile auf Eignung prüfen
ii) Einbauteile, insbesondere Schienen- oder Matten-

rahmen sowie Unterflurdosen und Heizkonvektoren, 
in konventionelle Estriche ein- und anarbeiten

jj) Höhenversetze einbauen
kk) Hohlkehlen herstellen
ll) Bauteile unter Verwendung verschiedener Systeme 

gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes 
Wasser abdichten

mm) Herstellen von Innenraumabdichtungen im Verbund
nn) Baubewegungsfugen erkennen, Planvorlage prüfen, 

Profile auswählen und einbauen
oo) Aufbau und Herstellung von Gussasphaltestrichen 

erläutern

8
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

7 Verlegen von textilen und 
elastischen Belägen aus 
Platten, Bahnen und 
Laminaten 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19)

a) Verlegeverfahren und Verlegehilfsstoffe unterscheiden 
und auswählen

b) Beläge nach unterschiedlichen Verfahren, insbeson-
dere unter Berücksichtigung gestalterischer Aspekte, 
verlegen

c) Hohlkehlsockel herstellen
d) Intarsien einbauen
e) Bodenbeläge auf Treppenstufen verlegen
f) Antistatik und Ableitfähigkeit bei Belägen herstellen
g) Oberflächenschutzkonzepte unterscheiden, bewerten 

und anwenden

8

8 Auftragen von 
Kunstharzschichten und 
Kunstharzestrichen 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

a) Reaktionsharze und Zusatzstoffe nach Verwendungs-
zweck unterscheiden und auswählen

b) Kunstharzschichten aus Reaktionsharzen für Impräg-
nierungen, Versiegelungen, Beschichtungen und 
Kunstharzestriche nach unterschiedlichen Verfahren 
herstellen und auftragen

c) Rutschsicherheit nach Vorgaben herstellen
d) Hohlkehlen herstellen
e) Reinigungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Maschi-

nen prüfen, auswählen und anwenden sowie Rest-
materialien entsorgen

f) Antistatik und Ableitfähigkeit bei Beschichtungen her-
stellen

4

9 Herstellen von 
Industrieestrichen und 
Böden aus Beton 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) Industrieestriche von Hand und maschinell unter 
Beachtung der Mindestdicke einbringen, verdichten 
und abziehen

b) Verschleißschichten nach Beanspruchungsklasse aus-
wählen, Materialien der Verschleißschichten prüfen, 
anmischen und einbauen

c) Festigkeitsklasse auswählen
d) Zusatzmittel auswählen
e) Bindemittel und Gesteinskörnung auswählen
f) Beton herstellen, fördern, einbringen und verdichten
g) Oberfläche des Frischbetons höhengerecht abziehen, 

Verschleißschicht aufbringen und maschinell glätten
h) Profilierung von Estrichen und Betonböden planen 

und ausführen
i) Magnesiaestriche anmischen und einbauen

4

10 Herstellen von 
Sichtestrichen 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 22)

a) Materialien zur Herstellung von Sichtestrichen aus-
wählen, prüfen und Mörtel herstellen

b) Sichtestriche einbauen und maschinell glätten
c) Fugen beurteilen und herstellen
d) Intarsien einbauen
e) Einbauteile, insbesondere Schienen, prüfen, bewerten 

und einbauen
f) Verfahren der Bearbeitung von Oberflächen unter-

scheiden
g) Oberflächen, insbesondere durch Schleifen, bearbeiten
h) Oberflächenschutzkonzepte unterscheiden, bewerten 

und anwenden

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

11 Sanieren und Instandhalten 
von Estrichen und Belägen 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 23)

a) Verfahren zur Sanierung von Estrichen und Belägen 
unterscheiden und auswählen

b) Methoden zur Schadensanalyse unterscheiden
c) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-

nahmen zum Schutz veranlassen
d) Schaden analysieren und Ist-Zustand dokumentieren
e) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen
f) Art und Umfang der Instandhaltung festlegen
g) Sanierung und Instandsetzung durchführen
h) Gefahrstoffe melden

4

12 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

h) Qualitätssicherungssysteme anwenden
i) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
j) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen doku-

mentieren und kontrollieren
k) Reklamationen entgegennehmen und weiterleiten
l) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-

triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigen

m) Aufmaße über durchgeführte Arbeiten nach Normen 
und Richtlinien erstellen

n) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 
Funktions- und Werterhaltung weitergeben

o) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozes-
sen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

4
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Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 8 
Absatz 3)
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 8 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungs-
verhältnisses erläutern und Aufgaben der im System 
der dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der 

beruflichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 8 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung 

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 8 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 8 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, be-
arbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 4 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 4 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Estrichleger und 

Estrichlegerin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 4 Abschnitt C).
3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 4 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 4 Abschnitt A und B).
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Anlage 5 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 6)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten 
sowie zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 
und zur Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutz im 

Ausbildungsberufsbild Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 5) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Wärme-, Kälte- und Schallschutz-

isolierer und Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin (§ 9 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum 
Bauprozess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien und Maschinen vor Witterungseinflüssen 

und Beschädigungen schützen sowie vor Diebstahl 
und unbefugtem Zugang sichern und für den Trans-
port vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der 

Gefährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutz-
gerüsten vor der Verwendung auf Sicht prüfen

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen
l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-

trischem Strom ergreifen
m) Gefährdung durch Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

4

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe a 
sowie § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle 
transportieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und 
Anbauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, an-
wenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen einmessen

4

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von 
Holzbauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Material und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

d) Verbindungen insbesondere durch Nageln und 
Schrauben herstellen

e) Holzbauteile, insbesondere unter Berücksichtigung 
des konstruktiven Holzschutzes, montieren

f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-
geschützt lagern

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile sowie an haus-
technischen Installationen herstellen, mit Trennmitteln 
behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Bewehrungsstahl zuschneiden, biegen, binden und 
einbauen

c) Beton nach Anforderung herstellen und die Verarbeit-
barkeit auf Sicht prüfen

d) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 
nachbehandeln

e) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

8

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf Ver-
arbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und 
anzeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten herstellen, dabei Verbandsarten 
unterscheiden

e) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
f) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtung erstellen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe b 
sowie § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

a) Dämmstoffe nach Material und Verwendungszweck, 
insbesondere für Boden-, Wand-, Decken- und Dach-
konstruktionen, unterscheiden, lagern und vorbereiten

b) Voraussetzungen zum Einbauen von Dämmstoffen 
prüfen, Untergrund vorbereiten

c) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen
d) Dämmstoffe an Rohrleitungen, Behältern, Luft-

leitungen, Armaturen sowie deren Formstücke nach 
dem Verwendungszweck unterscheiden, auswählen 
und vorbereiten

e) Brandschutzabschottungen herstellen
f) Ummantelungen für Dämmungen vorbereiten und 

anbringen

12 Herstellen von Putzen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Putzsysteme und Putzarten unterscheiden
b) Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit sowie 

Maßhaltigkeit prüfen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit nach Vorgaben vorbereiten
d) Putzprofile, insbesondere Eckprofile, ansetzen und 

Einbauteile einbauen
e) Putzmörtel auswählen, herstellen und auftragen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen
g) einlagige Putzflächen herstellen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

13 Herstellen von Estrichen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

a) Estrichkonstruktionen und Estricharten unterscheiden
b) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft-, Saug- und 

Tragfähigkeit vorbehandeln
d) Estrichmörtel herstellen
e) Trenn- und Dämmschichten einbauen
f) Aussparungen herstellen und einbauen
g) Höhenlehren ausrichten
h) Fugen ausbilden
i) Estrichmörtel herstellen
j) Estrichmörtel einbauen und Abbindeprozess sicher-

stellen

30

14 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen und Platten 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
b) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit vorbehandeln
c) Kleber und Mörtel verarbeiten
d) Fliesen schneiden, ansetzen, verlegen und verfugen, 

insbesondere im Dünnbettverfahren
e) Ausschnitte und Löcher in Fliesen herstellen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen

15 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe c 
sowie § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

a) Trockenbaukonstruktionen unterscheiden
b) Untergründe prüfen und vorbehandeln
c) Wand-Trockenputz ansetzen
d) Befestigungsmittel einsetzen
e) Unterkonstruktionen für Einfachständerwände her-

stellen
f) Beplankungen, insbesondere mit Trockenbauplatten, 

herstellen und Fugen verspachteln
g) Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse herstellen
h) Brandschutzkonstruktionen unterscheiden

16 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
c) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
d) Öffnungen in Boden-, Wand- und Deckenkonstruk-

tionen mit handgeführten Werkzeugen herstellen, 
Öffnungen sichern

e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 
und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

17 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2
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Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten im 

Ausbildungsberufsbild Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 5) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Wärme-, Kälte- und Schallschutz-

isolierer und Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin (§ 9 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderun-
gen und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit 
prüfen und mit betrieblich beteiligten Personen ab-
stimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich beteiligten Personen entgegen-
nehmen und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergono-
mischer, ökologischer und ökonomischer Gesichts-
punkte festlegen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren Beteiligten 
abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der Zu-
sammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3) 

p) den Bedarf von Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
sowie von Unterkünften und sanitären Anlagen 
feststellen und bei der Bereitstellung mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prüfen und 
für die Durchführung der eigenen Arbeiten berück-
sichtigen, Mängel dokumentieren und die Doku-
mentation weiterleiten

r) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

s) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

t) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
u) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Be-
schädigung schützen

v) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten, prüfen und Mängel dokumentieren 
und Dokumentation weiterleiten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

w) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen

x) Abfallstoffe, insbesondere Wertstoffe, und Reststoffe 
sortenrein trennen, lagern und den Abtransport vor-
bereiten, dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichts-
punkte berücksichtigen

y) Baustoffe auf Wiederverwendbarkeit prüfen
z) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-

sorgung veranlassen
aa) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-

transport vorbereiten
bb) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 

sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten
cc) geräumte Arbeitsplätze übergeben

4 

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe a 
sowie § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

c) Maschinen, insbesondere für die Blechvorfertigung, 
auswählen, einrichten, bedienen, pflegen und warten

d) Funktionsfähigkeit von Maschinen kontrollieren und 
Ergebnisse dokumentieren

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auf Funktionsfähigkeit prüfen, einrichten 
und bedienen

g) Maschinen auf Dichtigkeit prüfen, um Verunreinigung 
der Umwelt zu vermeiden

h) Förder- und Transportgeräte, insbesondere Scheren- 
und Hubarbeitsbühnen, bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Ge-
gebenheiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen
h) dreidimensionale Darstellungen verwenden und er-

stellen
i) bemaßte Einbauskizzen und Pläne anfertigen
j) Einmessskizzen, Aufmaßskizzen und Verlegepläne 

anfertigen

4 
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

k) isometrisches Aufmaß erstellen
l) Aufrisse anfertigen

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Bauwerke einmessen und abstecken
g) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-

messungen, auch digital, durchführen

8 Prüfen, Bewerten und 
Vorbereiten von 
Untergründen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 18)

a) Untergründe, insbesondere auf Haft- und Tragfähig-
keit, Beschädigungen, Verunreinigungen, Ebenheit, 
Gefälle, Höhenlage und Saugfähigkeit, beurteilen

b) auf Gefahrstoffe in Untergründen im Bestand achten, 
Prüfung veranlassen und Schutzmaßnahmen er-
greifen

c) Schutzmaßnahmen für nicht zu bearbeitende 
Flächen, Bauteile und Objekte, insbesondere auf 
Verträglichkeit, prüfen und ausführen

d) Untergründe auf Feuchtigkeit prüfen
e) Untergründe, insbesondere durch Aufbringen von 

Putzen, Spachtel- und Ausgleichsmassen sowie 
durch Einsatz von Trockenbau-Baustoffen und Ver-
bundwerkstoffen, für die weitere Bearbeitung vor-
bereiten

2

9 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von 
Holzbauteilen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

g) Hölzer und Holzwerkstoffe prüfen
h) Verbindungsmittel auswählen und einsetzen
i) Brandschutzbeschichtungen für tragende Holzbau-

teile herstellen
j) Schalungen für Brandschutzverfüllungen herstellen

10 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

f) brandschutztechnische Auskragungen von Wänden 
und Decken, insbesondere Brandschutzklappen, her-
stellen

8

11 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

g) Bauteilöffnungen mit und ohne Brandschutz-
anforderungen schließen

h) brandschutztechnische Ertüchtigung von Baukörpern, 
insbesondere mit Steinen, herstellen

12 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe b 
sowie § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

g) Vorschriften des Wärme-, Kälte-, Schall-, Brand- und 
Feuchteschutzes einhalten

h) Verfahren zur Herstellung von Anschlüssen unter-
scheiden sowie Anschlüsse herstellen

i) Dämmstoffe, insbesondere aus nachwachsenden 
Rohstoffen, auswählen

j) Kunststoffe unterscheiden und auswählen
k) Dämmschläuche bearbeiten und verbinden
l) Stahl und Nichteisenmetalle unterscheiden und aus-

wählen, Korrosionsverhalten beurteilen
m) Bleche aus Stahl und Nichteisenmetallen anreißen 

und bearbeiten, insbesondere schneiden, stanzen, 
bohren, kanten, sicken, runden, bördeln, falzen, 
schweifen und durchsetzen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

n) Metallteile, insbesondere mit Schrauben, Stiften, 
Nieten sowie mit Klebern, verbinden

o) Stütz- und Tragkonstruktionen, insbesondere Stege, 
Schienen und Ringe, herstellen und montieren

p) Aufrisse und Abwicklungen für Schablonen herstellen
q) Maße für Formstücke an betriebstechnischen An-

lagen und in der Haustechnik ermitteln
r) Modelle für Formstücke aufreißen und abwickeln
s) vorgefertigte Teile und Formstücke montieren
t) Voraussetzungen zum Dämmen, insbesondere Vor-

leistungen anderer Gewerke, nach einschlägigen 
Regelwerken prüfen und entsprechende Maßnahmen 
veranlassen

u) Dämmstoffe nach Eigenschaften, insbesondere hin-
sichtlich der Anforderungen des vorbeugenden bau-
lichen Brandschutzes, unterscheiden und auswählen

v) Dämmstoffe, insbesondere an Rohrleitungen, Be-
hältern, Lüftungsanlagen, Decken und Wänden sowie 
an Formstücken, insbesondere an Krümmern, Ab-
zweigen und Übergängen, befestigen

w) Dämmstoffe entsprechend des Verwendbarkeits-
nachweises montieren

x) Werkstoffe für Ummantelungen unterscheiden und 
auswählen, verarbeiten und lagern

y) Befestigungsmittel zur Ummantelung auswählen
z) vorgefertigte Bleche montieren
aa) Folien und Bahnen zuschneiden und anbringen
bb) vorgefertigte Teile einpassen, ausrichten und be-

festigen
cc) Klebebänder und Beschichtungen zur Verhinderung 

von Kontaktkorrosion anbringen
dd) Dämmungen für Kühlräume herstellen und montieren
ee) Untergrund zum Aufbringen der Dampfbremse vor-

bereiten, Dampfbremsen herstellen und montieren
ff) Kühlräume mit Sandwichelementen herstellen
gg) Bauteile nach unterschiedlichen Abdichtverfahren 

gegen Feuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser 
abdichten

16

13 Herstellen von Putzen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

h) Putzprofile auswählen, anbringen und ausrichten
i) Putzarmierungen einlegen, Putzträger anbringen
j) Oberputze auftragen und strukturieren

14 Herstellen von Estrichen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

k) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

l) Untergrund auf Haft-, Saug- und Tragfähigkeit sowie 
Maßhaltigkeit, insbesondere Ebenheit beurteilen und 
vorbereiten, Höhenlage prüfen und übertragen

m) Fertigteilestriche, insbesondere hinsichtlich der 
Dämmeigenschaften, auswählen

n) Fertigteilestriche verlegen
o) Rand- und Bewegungsfugen herstellen

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

15 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15, § 4 Absatz 4 
Nummer 5 Buchstabe c 
sowie § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

i) Vorschriften des Wärme-, Schall-, Brand- und 
Feuchteschutzes einhalten

j) Montagepläne erstellen und anwenden
k) Unterkonstruktionen für Ständerwände herstellen
l) Trockenbauplatten auswählen und einbauen
m) Ecken, Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse her-

stellen
n) Öffnungen und Aussparungen, insbesondere bei 

Brandschutzanforderungen, herstellen und schließen
o) vorgefertigte Bauteile sowie Einbauteile montieren
p) Fugen in unterschiedlichen Techniken ausbilden und 

abdichten
q) Trockenbauoberflächen entsprechend der ein-

schlägigen Qualitätsanforderungen herstellen
r) Vorsatzschalen aus Trockenbauplatten herstellen
s) Ummantelungen aus Trockenbauplatten, insbeson-

dere Brandschutzplatten, herstellen
t) Brandschutzkonstruktionen an betriebs- und haus-

technischen Anlagen und Bauteilen herstellen

6

16 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

f) Schäden feststellen
g) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen und 

angrenzende Bauteile schützen
h) Dämm- und Trockenbaukonstruktionen rückbauen 

und getrennt entsorgen
i) Öffnungen in Böden, Wänden und Decken herstellen 

sowie Öffnungen sichern
j) Dämmstoffe unter Beachtung des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes, insbesondere des Staubschutzes, 
rückbauen, Stoffe und Materialien einer umwelt-
schonenden Entsorgung zuführen

k) Gefahrstoffe erkennen und melden, Schutzmaß-
nahmen ergreifen sowie Sicherung und Entsorgung 
veranlassen

4

17 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Beteiligte 
über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2
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Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr – 
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Wärme-, Kälte- und Schallschutz-

isolierer und Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin (§ 9 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche Leis-
tungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen in die Auftrags-
ausführung einbeziehen und dokumentieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den eige-
nen Arbeitsbereich treffen,

p) Baustoffe und Bauhilfsstoffe auf ihre ökologischen 
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Kohlen-
dioxid-Bilanz, unter Einbeziehung kreislaufwirtschaft-
licher Gesichtspunkte, beurteilen und auswählen

q) branchenübliche Software anwenden
r) kontinuierlich Baudokumentation erstellen
s) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objektbezo-

gene Witterungsmessungen, dokumentieren und be-
werten

t) Aufmaß nach Normen und Richtlinien für die Planung 
und Arbeitsvorbereitung erstellen

u) bauklimatische Bedingungen, insbesondere Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit, einhalten, um die Ziel-
werte der Materialfeuchte zu erreichen

8

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

dd) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen ver-
anlassen

ee) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz prüfen und beurteilen, Maßnahmen zur 
Vermeidung treffen, berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere zur 
Absturzsicherung, anwenden

ff) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

i) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf an-
fordern, transportieren, lagern, für den Einsatz vor-
bereiten und einsetzen

j) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt verhindern

k) Maschinen nach Betriebsanleitung einrichten und be-
dienen

2

5 Vorbereiten von Materialien 
des Oberflächenschutzes 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19)

a) Formteile aus Blech herstellen
b) Kunststoffformteile bearbeiten und verbinden
c) Platten aus Kunststoff bearbeiten und verbinden

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

6 Aufmessen, Aufreißen, 
Abwickeln, Zurichten und 
Montieren von Formstücken 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

a) Anlagenteile aufmessen, Isometrien aufnehmen, 
lesen und anfertigen

b) Formstücke, insbesondere Übergänge, Behälter-
köpfe, Hosenstücke, Formkappen, Konusse und Ab-
flachungen, vorfertigen

14

7 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

hh) Maßnahmen zum Wärme-, Kälte-, Schall- und 
Brandschutz unterscheiden

ii) Matratzen aus Dämmstoffen mit Gewebeabdeckung 
herstellen und anbringen

jj) Dämmsysteme aus Ortschaum, insbesondere hin-
sichtlich der Anwendungsgebiete und Herstellungs-
verfahren, unterscheiden

kk) Brandschutzabschlüsse herstellen
ll) Voraussetzungen zum Einbauen von Dämm-

systemen prüfen
mm) Dämmsysteme montieren
nn) Nähte mit Dichtungsmassen und Bändern abdichten
oo) Maßnahmen zum Kälteschutz an ebenen Flächen, 

Rohrleitungen, Behältern und Sonderformen durch-
führen

pp) Kühlraumtüren und -luken einbauen
qq) Maßnahmen zum Schallschutz an ebenen Flächen, 

Rohrleitungen, Behältern und Sonderformen durch-
führen

rr) Schallschutzeinhausungen herstellen und montieren
ss) Maßnahmen zum Brandschutz an technischen und 

baulichen Anlagen durchführen, insbesondere an 
lufttechnischen Anlagen, elektrotechnischen An-
lagen und an Rohrleitungssystemen

14

8 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

u) Platten und Paneele zurichten und montieren
v) Montagewände und Bekleidungen sowie Unter-

decken und Deckenbekleidungen, insbesondere 
aus Brandschutzplatten, herstellen, Rauchgas-
dichtigkeit beachten

w) Brandschutzelemente zu Brandschutzkonstruktio-
nen für Decken und Wände, einschließlich der An-
schlüsse, montieren

x) Bewegungsfugen ausbilden und schließen

4

9 Sanieren und Instandsetzen 
von Dämmungen für den 
Wärme-, Kälte-, Schall- und 
Brandschutz 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) Schäden analysieren und Ist-Zustand dokumentieren
b) Art und Umfang der Sanierungen und Instand-

setzungen festlegen
c) Sanierungen und Instandsetzungen, insbesondere 

an Dämmsystemen, Wärme-, Kälte-, Schall- und 
Brandschutzkonstruktionen, durchführen

d) Korrosionsschutzmaßnahmen durchführen

2

10 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

h) Methoden der Qualitätssicherung anwenden
i) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
j) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen doku-

mentieren und kontrollieren
k) Reklamationen entgegennehmen, bearbeiten und 

weiterleiten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

l) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-
triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigen

m) Abrechnungsaufmaße erstellen
n) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 

Funktions- und Werterhaltung weitergeben
o) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozes-

sen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

4

Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 9 
Absatz 3)
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 9 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag so-
wie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhältnis-
ses erläutern und Aufgaben der im System der dualen 
Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der 

beruflichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 9 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen Ar-
beitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften kennen 
und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 
Maßnahmen bei Unfällen einleiten

g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 
Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 9 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 9 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, bearbei-
ten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 5 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 5 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild Wärme-, Kälte- und 

Schallschutzisolierer und Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt 
(Anlage 5 Abschnitt C).

3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 5 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 5 Abschnitt A und B).
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Anlage 6 
(zu § 3 Absatz 1 Nummer 6 und Absatz 7)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Ausbaufacharbeiter und zur Ausbaufacharbeiterin 

im Schwerpunkt Trockenbauarbeiten 
sowie zum Trockenbaumonteur und zur Trockenbaumonteurin

Abschnitt A: – 1. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Trockenbauarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 6) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Trockenbaumonteur und Trocken-

baumonteurin (§ 10 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation1

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

a) Informationen zu Aufträgen aufnehmen, wiedergeben 
und auswerten

b) Gespräche situations- und adressatengerecht führen
c) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufriedenheit und 

zum Betriebserfolg beitragen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

a) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und Einsatz 
von Arbeitsmitteln planen

b) Betriebsanweisungen und technische Unterlagen, 
insbesondere Materiallisten, Betriebsanleitungen, 
Herstellerangaben, Normen, Sicherheitsregeln und 
Arbeitsanweisungen, anwenden

c) Witterungs- und Klimabedingungen bei der Planung 
von Arbeiten berücksichtigen

d) Arbeitsaufgaben im Team bearbeiten
e) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen lösen sowie analoge und 
digitale Informationen zu Bauteilen und zum Bau-
prozess berücksichtigen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

a) Arbeitsplatz einrichten und unterhalten
b) ergonomische Gesichtspunkte bei der Einrichtung der 

Baustelle berücksichtigen
c) Verkehrs-, Transportwege und Lagerflächen auf ihre 

Eignung zur Nutzung beurteilen
d) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen und Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen ergreifen
e) Materialien und Maschinen vor Witterungseinflüssen 

und Beschädigungen schützen sowie vor Diebstahl 
und unbefugtem Zugang sichern und für den Trans-
port vorbereiten

f) vorangegangene Leistungen, auch anderer Gewerke, 
auf Sicht prüfen, Ergebnisse der Prüfung weiterleiten

g) Gefahrenbereiche auf Baustellen erkennen
h) persönliche Schutzausrüstung entsprechend der 

Gefährdungsbeurteilung auswählen und verwenden 
sowie Sicherheits- und Gesundheitspläne beachten

i) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben aufbauen, 
unterhalten und abbauen

j) die Betriebssicherheit von Arbeits- und Schutz-
gerüsten vor der Verwendung auf Sicht prüfen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

k) Lichtquellen für den eigenen Arbeitsplatz einsetzen
l) Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elek-

trischem Strom ergreifen
m) Gefährdung durch Freileitungen beachten
n) Sofortmaßnahmen zur Versorgung von verletzten 

Personen bei Arbeitsunfällen ergreifen, Unfallstelle 
sichern

o) Gefahrstoffe in Baustoffen und Bauhilfsstoffen unter-
scheiden, Schutzmaßnahmen ergreifen, Gefahrstoffe 
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

4

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 6 Buchstabe a 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

a) Werkzeuge und Maschinen auswählen, auf Funktions-
fähigkeit prüfen, pflegen und warten

b) Werkzeuge und Maschinen unter Verwendung der 
Schutzeinrichtungen und unter Beachtung des 
Schutzes vor Emissionen bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

a) den Einsatz von Baustoffen und Bauhilfsstoffen auf 
deren ökologische Auswirkungen reflektieren

b) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Verwendbarkeit und auf Fehler 
sichtprüfen

c) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile anfordern, auf der Baustelle trans-
portieren, bereitstellen und lagern

d) Arbeitsanweisungen beim Umgang mit Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen sowie Ein- und An-
bauteilen, insbesondere bei Gefahrstoffen, anwenden

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

a) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden
b) Skizzen anfertigen und anwenden
c) Mengen anhand von Plänen und Zeichnungen er-

mitteln

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

a) Messgeräte auswählen und Funktionsfähigkeit sicher-
stellen

b) Längen, Höhen und Winkel anlegen, messen, sichern, 
prüfen und übertragen

c) Geraden ausfluchten
d) Messpunkte anlegen und sichern
e) Bauteile und Flächen einmessen

4

8 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von 
Holzbauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

a) Holz und Holzwerkstoffe nach Material und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

b) Untergründe für die Abdichtung auf Ebenheit, 
Trockenheit und Festigkeit prüfen, säubern und 
Mängel dokumentieren und anzeigen

c) Holz mit werkstoffspezifischen Werkzeugen be-
arbeiten

d) Verbindungen, insbesondere durch Nageln und 
Schrauben, herstellen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

e) Holzbauteile, insbesondere unter Berücksichtigung 
des konstruktiven Holzschutzes, montieren

f) Holz, Holzwerkstoffe und Holzbauteile witterungs-
geschützt lagern

9 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

a) Schalungen für rechteckige Bauteile herstellen, mit 
Trennmitteln behandeln und betonierfähig aufbauen

b) Bewehrungsstahl zuschneiden, biegen, binden und 
einbauen

c) Beton nach Anforderung herstellen und die Ver-
arbeitbarkeit auf Sicht prüfen

d) Beton von Hand einbringen, verdichten, abziehen und 
nachbehandeln

e) Schalungen rückbauen, reinigen und lagern

8

10 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

a) Mörtel nach Anforderungen herstellen und auf Ver-
arbeitbarkeit prüfen

b) Steine nach Materialien, Eigenschaften und Ver-
wendungszweck unterscheiden und auswählen

c) Untergründe auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit 
prüfen, säubern und Mängel dokumentieren und an-
zeigen

d) Mauerwerk aus künstlichen Steinen in unterschied-
lichen Formaten herstellen, dabei Verbandsarten 
unterscheiden

e) Baukörper aus Steinen vor Witterung schützen
f) Baukörper aus Steinen vor Feuchtigkeit schützen, 

insbesondere horizontale Abdichtung erstellen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 6 Buchstabe b 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

a) Dämmstoffe nach Materialien und Verwendungs-
zweck, insbesondere für Boden-, Wand-, Decken- 
und Dachkonstruktionen, unterscheiden, lagern und 
vorbereiten

b) Voraussetzungen zum Einbauen von Dämmstoffen 
prüfen, Untergrund vorbereiten

c) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen

12 Herstellen von Putzen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

a) Putzsysteme und Putzarten unterscheiden
b) Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit sowie Maß-

haltigkeit prüfen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit nach Vorgaben vorbereiten
d) Putzprofile, insbesondere Eckprofile, ansetzen und 

Einbauteile einbauen
e) Putzmörtel auswählen, herstellen und auftragen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen
g) einlagige Putzflächen herstellen

13 Herstellen von Estrichen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13)

a) Estrichkonstruktionen und Estricharten unterscheiden
b) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
c) Untergrund zur Verbesserung der Haft-, Saug- und 

Tragfähigkeit vorbehandeln
d) Trenn- und Dämmschichten einbauen
e) Aussparungen herstellen und einbringen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

1. bis 12. Monat

1 2 3 4

f) Höhenlehren ausrichten
g) Fugen ausbilden
h) Estrichmörtel herstellen
i) Estrichmörtel einbringen, verdichten, abziehen und 

glätten
j) Estrich nachbehandeln

30

14 Ansetzen und Verlegen von 
Fliesen und Platten 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

a) Untergrund prüfen, säubern und ausgleichen
b) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und Tragfähig-

keit vorbehandeln
c) Kleber und Mörtel verarbeiten
d) Fliesen schneiden, ansetzen, verlegen und verfugen, 

insbesondere im Dünnbettverfahren
e) Ausschnitte und Löcher in Fliesen herstellen
f) Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse herstellen

15 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15, § 4 Absatz 4 
Nummer 6 Buchstabe c 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

a) Trockenbaukonstruktionen unterscheiden
b) Untergründe prüfen und vorbehandeln
c) Untergründe auf Haft- und Tragfähigkeit sowie 

Maßhaltigkeit prüfen und Untergründe säubern
d) Wand-Trockenputz ansetzen
e) Befestigungsmittel einsetzen
f) Unterkonstruktionen für Einfachständerwände, ins-

besondere mit Profilen aus Stahlblech, herstellen
g) Beplankungen, insbesondere mit Trockenbauplatten, 

herstellen und Fugen verspachteln
h) Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse herstellen

16 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

a) Baupläne beachten und mit örtlichen Gegebenheiten 
abgleichen

b) tragende und nichttragende Bauteile unterscheiden
c) nichttragende Bauteile manuell nach Vorgabe rück-

bauen
d) Öffnungen in Decken und Wänden mit handgeführten 

Werkzeugen herstellen, Öffnungen sichern
e) Gefährdungspotentiale, insbesondere durch Asbest 

und Stäube, erkennen und Maßnahmen veranlassen

2

17 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen1 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

a) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen
b) Zwischenergebnisse dokumentieren
c) Zusammenhänge zwischen Qualität, Kunden-

zufriedenheit und Betriebserfolg berücksichtigen
2
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Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Trockenbauarbeiten im Ausbildungsberufsbild 

Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 6) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Trockenbaumonteur und Trocken-

baumonteurin (§ 10 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betrieblich beteiligten Personen entgegen-
nehmen und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren Beteiligten 
abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der Zu-
sammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) den Bedarf von Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
sowie von Unterkünften und sanitären Anlagen fest-
stellen und bei der Bereitstellung mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prüfen und 
für die Durchführung der eigenen Arbeiten berück-
sichtigen, Mängel dokumentieren und die Doku-
mentation weiterleiten

r) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

s) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

t) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
u) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen

v) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten, prüfen und Mängel dokumentieren 
und Dokumentation weiterleiten

w) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

x) Abfallstoffe, insbesondere Wertstoffe, und Reststoffe 
sortenrein trennen, lagern und den Abtransport vor-
bereiten, dabei kreislaufwirtschaftliche Gesichts-
punkte berücksichtigen

y) Baustoffe auf Wiederverwendbarkeit prüfen
z) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte Ent-

sorgung veranlassen
aa) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den Ab-

transport vorbereiten
bb) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 

sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten
cc) geräumte Arbeitsplätze übergeben

4

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4, § 4 Absatz 4 
Nummer 6 Buchstabe a 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) Funktionsfähigkeit von Maschinen kontrollieren und 
Ergebnisse dokumentieren

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen, auf Funktionsfähigkeit prü-
fen, einrichten und bedienen

g) Maschinen auf Dichtigkeit prüfen, um Verunreinigung 
der Umwelt zu vermeiden

h) Förder- und Transportgeräte bedienen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Ge-
gebenheiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen
h) bemaßte Einbauskizzen und Pläne anfertigen
i) Einmessskizzen, Aufmaßskizzen und Verlegepläne 

anfertigen
j) Aufrisse anfertigen, Flächen unter Berücksichtigung 

gestalterischer Gesichtspunkte einteilen

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Bauwerke einmessen und abstecken
g) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-

messungen, auch digital, durchführen

8 Prüfen, Bewerten und 
Vorbereiten von 
Untergründen 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 18 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 18)

a) Untergründe hinsichtlich der weiteren Bearbeitungs-
möglichkeiten unterscheiden und prüfen, Mängel 
dokumentieren und Dokumentation weiterleiten

b) Untergründe auf ihre Beanspruchung und zur 
Befestigung von Konstruktionen und Bauteilen prüfen

c) Untergründe, insbesondere auf Haft- und Tragfähig-
keit, Beschädigungen, Verunreinigungen, Ebenheit, 
Gefälle, Höhenlage und Saugfähigkeit, prüfen

d) auf Gefahrstoffe in Untergründen im Bestand achten, 
Prüfung veranlassen und Schutzmaßnahmen er-
greifen

e) Schutzmaßnahmen für nicht zu bearbeitende Flächen, 
Bauteile und Objekte, insbesondere auf Verträglich-
keit, prüfen und ausführen

f) Untergründe auf Feuchtigkeit prüfen
g) Untergründe, insbesondere durch Aufbringen von 

Putzen, Spachtel- und Ausgleichsmassen sowie durch 
Einsatz von Trockenbau-Baustoffen und Verbund-
werkstoffen, für die weitere Bearbeitung vorbereiten

2

9 Bearbeiten von Holz und 
Holzwerkstoffen sowie 
Herstellen von 
Holzbauteilen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8)

g) Hölzer und Holzwerkstoffe prüfen
h) Verbindungsmittel auswählen und einsetzen
i) Holzbautraversen für Anbauteile in Trockenbau-

konstruktionen einbauen
j) Decken- und Wandbekleidungen aus Holzwerkstoffen 

herstellen
k) Holzunterkonstruktionen für Trockenbaubekleidungen 

herstellen
l) plattenförmige Holzwerkstoffe bearbeiten und ver-

legen 6
10 Herstellen von Baukörpern 

aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

g) Vorschriften des Brand-, Schall- und Feuchteschutzes 
anwenden

h) nicht tragende Wände aus Wandbauplatten setzen
i) Ecken, Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse her-

stellen
j) Öffnungen, Schlitze und Aussparungen herstellen und 

schließen
k) vorgefertigte Bauteile einbauen
l) Fugen schließen

11 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 6 Buchstabe b 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

d) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

e) Verfahren zur Herstellung von Anschlüssen unter-
scheiden sowie Anschlüsse herstellen

f) Dämmstoffe, insbesondere aus nachwachsenden 
Rohstoffen, auswählen

g) Dämmstoffe in und an Wänden, Decken, Stützen 
und Böden nach Herstellervorgaben an- und 
einbringen

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

h) Innendämmung unterscheiden und Voraussetzung 
für Innendämmung prüfen

i) Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht einbauen

12 Herstellen von Putzen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

h) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

i) Wandtrockenputz aus Wärmedämmverbundplatten 
ansetzen

j) Beschichtungsstoffe unterscheiden, auswählen, für 
Be- und Verarbeitung vorbereiten, Beschichtungen, 
insbesondere durch Streichen, Rollen und Spritzen, 
ausführen

k) Klebearbeiten ausführen

4

13 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15, § 4 Absatz 4 
Nummer 6 Buchstabe c 
sowie § 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

i) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes anwenden

j) Montagepläne erstellen und anwenden
k) Unterkonstruktionen, insbesondere für Ständerwände 

und Riegelwände, herstellen
l) Trockenbauplatten auswählen und einbauen
m) Ecken, Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse her-

stellen
n) Öffnungen und Aussparungen, insbesondere bei 

Brandschutzanforderungen, herstellen und schließen
o) vorgefertigte Bauteile, insbesondere Türelemente und 

Verglasungselemente, sowie Einbauteile montieren
p) Fugen in unterschiedlichen Techniken ausbilden und 

abdichten
q) Trockenbauoberflächen entsprechend der ein-

schlägigen Qualitätsanforderungen herstellen
r) Konstruktionen im Trockenbau, insbesondere hin-

sichtlich Ständertypen, Abständen, Befestigungs- 
und Verbindungsmitteln, unterscheiden und aus-
wählen

s) geregelte und nicht geregelte Bauarten bei Trocken-
baukonstruktionen berücksichtigen

t) Unterkonstruktionen zur Befestigung von System- 
und Fertigelementen erstellen

u) Montagewände herstellen
v) Unterdecken und Deckenbekleidungen herstellen
w) Vorsatzschalen herstellen
x) Verkofferungen und Schürzen herstellen und 

montieren
y) Brandschutzkonstruktionen mit Wänden und Decken 

einschließlich der Anschlüsse erstellen
z) Öffnungen und Aussparungen, insbesondere für 

Sanitär-, Elektro-, Heizungs- und Klimainstallationen, 
und deren Anschlüsse herstellen

aa) Fertigteile, insbesondere Trockenstuckprofilleisten 
und Bauteile in Falttechnik, herstellen und montieren

bb) Fertigteilestriche einbauen
cc) Fugen, insbesondere Dehnfugen, Schattenfugen und 

Bauteilanschlussfugen, ausbilden
dd) Fugen maschinell schließen

20
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

14 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 16 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 16)

f) Schäden feststellen
g) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen und 

angrenzende Bauteile schützen
h) Dämm- und Trockenbaukonstruktionen rückbauen 

und getrennt entsorgen
i) Öffnungen in Böden, Wänden und Decken herstellen 

sowie Öffnungen sichern
j) Dämmstoffe unter Beachtung des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes, insbesondere des Staubschutzes, 
rückbauen, Stoffe und Materialien einer umwelt-
schonenden Entsorgung zuführen

k) Gefahrstoffe erkennen und zur Sicherung und 
Entsorgung melden

4

15 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17 sowie § 10 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 17)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Beteiligte 
über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2

Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr – 
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Trockenbaumonteur und Trocken-

baumonteurin (§ 10 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche 
Leistungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen in die Auftrags-
ausführung einbeziehen und dokumentieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den 
eigenen Arbeitsbereich treffen

p) Baustoffe und Bauhilfsstoffe auf ihre ökologischen 
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Kohlen-
dioxid-Bilanz, unter Einbeziehung kreislaufwirtschaft-
licher Gesichtspunkte, beurteilen und auswählen

q) branchenübliche Software anwenden
r) kontinuierlich Baudokumentation erstellen
s) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objektbezo-

gene Witterungsmessungen, dokumentieren und be-
werten

6 
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

t) Aufmaß nach Normen und Richtlinien für die Planung 
und Arbeitsvorbereitung erstellen

u) Wärmeschutzberechnungen durchführen
v) bauklimatische Bedingungen, insbesondere Tem-

peratur und Luftfeuchtigkeit, einhalten, um die Ziel-
werte der Materialfeuchte zu erreichen

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

dd) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen ver-
anlassen

ee) Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgegebenem Ver-
kehrszeichenplan aufstellen und unterhalten

ff) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz prüfen und beurteilen, Maßnahmen zur 
Vermeidung treffen, berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere zur 
Absturzsicherung, anwenden

gg) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

i) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf 
anfordern, transportieren, lagern, für den Einsatz 
vorbereiten und einsetzen

j) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, pfleglich be-
handeln und Verunreinigungen der Umwelt verhindern

k) automatisierte Maschinen zum Sägen und Fräsen 
von Trockenbauplatten einsetzen

2

5 Ausbauen von 
Feuchträumen 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19)

a) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

b) Anforderungen an den Feuchteschutz berücksichtigen
c) Barrierefreiheit bei der Planung und Konstruktion von 

Sanitärräumen berücksichtigen
d) Installationswände herstellen
e) Vorsatzschalen für Vorwandinstallationen herstellen
f) Installationsschächte herstellen
g) Montageelemente für Installationen einbauen
h) Konstruktionen zur Aufnahme von Konsollasten 

unterscheiden und einbauen
i) Plattenoberflächen entsprechend der geforderten 

Qualitätsanforderungen herstellen
j) Abdichtungen im Verbund unterscheiden und be-

urteilen

8

6 Ausbauen von 
Dachgeschossen 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

a) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

b) Dämmarten im geneigten und flachen Dach, ins-
besondere Unter-, Zwischen-, Aufsparrendämmung, 
unterscheiden

c) Unter- und Zwischensparrendämmung einbauen
d) Dämmung und Beplankung des Drempels einbauen
e) Abseitenwände einbauen
f) Dampfdiffusion und Konvektion für den Feuchte- und 

Wärmeschutz beurteilen sowie Schichten für die 
Luftdichtheit und Winddichtheit einbauen

g) Durchdringungen wind-, luft- und diffusionsdicht an-
arbeiten

8
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

h) Beplankungen und Dämmungen für Dachschrägen 
und Kehlbalkendecken herstellen

i) Laibungen für Dachflächenfenster herstellen
j) konstruktive Anschlüsse an anschließenden Bauteilen 

herstellen

7 Herstellen von 
Sonderdecken 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte- und 
Wärmeschutzes einhalten

b) Verlegepläne mit Abhängepunkten erstellen
c) Rasterdecken, insbesondere Mineralplattendecken 

und Metalldecken, einbauen
d) Paneel- und Lamellendecken einbauen
e) Akustikdecken mit Sonderelementen, insbesondere 

Absorber, Segel und Baffeln, einbauen
f) Konstruktionen von Heiz-, Kühl- und Klimadecken 

sowie Heiz-, Kühl- und Klimaelemente unterscheiden 
und unter Beachtung der Übergabepunkte einbauen

g) Einbauteile und vorgefertigte Bauteile montieren

8

8 Herstellen von 
Brandschutzkonstruktionen 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 22)

a) Vorschriften des Brandschutzes einhalten
b) Brandwände montieren
c) Schachtwandkonstruktionen montieren
d) Brandschutzelemente, insbesondere Türelemente, in 

Brandschutzkonstruktionen, einschließlich der An-
schlüsse, einbauen

e) Kanäle für Kabel und lufttechnische Anlagen mit 
Brandschutzplatten bekleiden

f) Brandschutzanschlüsse und Brandabschottungen, ins-
besondere an lufttechnischen und elektrotechnischen 
Anlagen sowie an Kabeln und Rohrleitungen, her-
stellen

g) Träger, Tragwerke und Stützen brandschutztechnisch 
bekleiden

h) Brandschutzverglasungen unterscheiden und in 
Wänden montieren

6

9 Herstellen von Strahlen-
schutzkonstruktionen 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 23)

a) Trockenbaukonstruktionen unter Beachtung der Vor-
schriften des Strahlenschutzes herstellen und doku-
mentieren

b) Strahlenschutzkonstruktionen, insbesondere Strahlen-
schutzbeplankungen und dafür benötigte Baustoffe 
und Bauhilfsstoffe, unterscheiden und auswählen

c) Einbauelemente, insbesondere Türelemente, im 
Strahlenschutz montieren und Anschlüsse ausführen

d) Strahlenschutzanschlüsse und Strahlenschutzab-
schottungen, insbesondere an lufttechnischen und 
elektrotechnischen Anlagen sowie an Rohrleitungs-
systemen, herstellen

2

Seite 354 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

10 Herstellen von Bauteilen und 
Sonderkonstruktionen im 
Trockenbau 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 24)

a) Hohlraum- und Doppelböden unterscheiden und aus-
wählen

b) Hohlraum- und Doppelböden unter Beachtung der 
Verlegepläne einbauen, insbesondere Aussparungen 
und Zuschnitte für unterschiedliche geometrische 
Formen herstellen sowie Bewegungs- und Randfugen 
mit Profil anlegen

c) Ummantelungen und Abschottungen herstellen und 
montieren

d) Gewölbe und Bögen herstellen und mit unterschied-
lichen Werkstoffen beplanken

e) Fertigteile mit programmierbaren Maschinen her-
stellen

f) Trockenbaukonstruktionen aus tragendem Metall-
leichtbau herstellen und einbauen

g) umsetzbare Trennwände montieren
h) Konstruktionen für besondere technische und ge-

stalterische Anforderungen herstellen und einbauen
i) Außenwandbekleidungen herstellen und montieren

4

11 Sanieren und Instandhalten 
von Trockenbau-
konstruktionen 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 25)

a) Methoden zur Schadensanalyse unterscheiden, 
Schäden analysieren und Ist-Zustand dokumentieren 
sowie Maßnahmen zur Schadensbegrenzung er-
greifen

b) Verfahren zur Sanierung und Instandhaltung von 
Trockenbaukonstruktionen, insbesondere energe-
tische Verfahren, unterscheiden, auswählen und 
durchführen

c) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-
nahmen zum Schutz veranlassen

d) Wartungsarbeiten an Einbauteilen durchführen und 
Fugen instandsetzen

4

12 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 10 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

h) Qualitätssicherungssysteme anwenden
i) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
j) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen doku-

mentieren und kontrollieren, Reinigungsmaßnahmen 
dokumentieren, kontrollieren und überwachen

k) Reklamationen entgegennehmen, bearbeiten und 
weiterleiten

l) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-
triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigen

m) Aufmaße über durchgeführte Arbeiten nach Normen 
und Richtlinien erstellen

n) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 
Funktions- und Werterhaltung weitergeben

o) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeits-
prozessen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

4
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Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 10 
Absatz 3)
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 10 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungs-
verhältnisses erläutern und Aufgaben der im System 
der dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der beruf-

lichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 10 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ken-
nen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen einleiten
g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

während 
der gesamten 
Ausbildung 

3 Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
sowie § 10 Absatz 3 
Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Be-
lastungen für Umwelt und Gesellschaft im eigenen 
Aufgabenbereich erkennen und zu deren Weiter-
entwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, 
Waren oder Dienstleistungen Materialien und Energie 
unter wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozia-
len Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nutzen

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes einhalten

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsor-
gung zuführen
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen 
Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne 
einer ökonomischen, ökologischen und sozial nachhal-
tigen Entwicklung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren

4 digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4 
sowie § 10 Absatz 3 
Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit 
Daten Dritter umgehen und dabei die Vorschriften 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
informationstechnischen Systemen einschätzen und 
bei deren Nutzung betriebliche Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient 
kommunizieren sowie Kommunikationsergebnisse 
dokumentieren

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen 
und zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, 
auch fremde, prüfen, bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des 
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale Lern-
medien nutzen und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der 
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, 
auch unter Nutzung digitaler Medien, planen, be-
arbeiten und gestalten

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Vielfalt praktizieren

1 Die Inhalte der Berufsbildposition werden im 2. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 6 Abschnitt B).
2 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 6 Abschnitt A); im Ausbildungsberufsbild 

Trockenbaumonteur und Trockenbaumonteurin werden die Inhalte dieser Berufsbildposition im 3. Ausbildungsjahr fortgeführt (Anlage 6 
Abschnitt C).

3 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. Ausbildungsjahr (Anlage 6 Abschnitt A).
4 Fortführung der Inhalte dieser Berufsbildposition aus dem 1. und 2. Ausbildungsjahr (Anlage 6 Abschnitt A und B).

Seite 357 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Artikel 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. August 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Berufsausbildung in 

der Bauwirtschaft vom 2. Juni 1999 (BGBl. I S. 1102), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Februar 
2009 (BGBl. I S. 399) geändert worden ist außer Kraft.

Berlin, den 3. Juni 2024

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  
f ü r  W i r t s c h a f t  u n d  K l i m a s c h u t z

R o b e r t  H a b e c k

                      

Herausgeber: Bundesministerium der Justiz                 
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